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BAT II D: Ang. in med. Hilfsberu-
fen und med.-techn. Berufen 

 TV-L II 10: Beschäftigte in Ge-
sundheitsberufen 

 

IVa Fg. 1 
Audiometristen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mindestens zweijähri-
ger Fach-ausbildung an Universitäts-
kliniken oder medizinischen Akade-
mien in einer Tätigkeit der Vg. IVb 
Fg. 1 nach zweijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten, Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

(alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 

IVa Fg. 2 
Beschäftigungstherapeuten mit 
staatl. Anerkennung in einer Tätigkeit 
der Vg. IVb Fg. 3 nach zweijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

(alt: Beschäftigungstherapeuten = 
neu: Ergotherapeuten) 

IVa Fg. 3 
Diätassistentinnen mit staatl. Aner-
kennung in einer Tätigkeit der 
Vg. IVb Fg. 5 nach zweijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg. 
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten, Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
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setzt sind“ 

IVa Fg. 4 
Leitende Krankengymnasten in einer 
Tätigkeit der Vg. IVb Fg. 7 nach 
zweijähriger Bewährung in dieser 
Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II – Abschnitt 10.14  
E 10 einzige Fg.  
 
„Leitende Physiotherapeuten, de-
nen mindestens 16 Physiothera-
peuten oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Physiothera-peuten 
durch ausdrückliche Anordnung 
unterstellt sind“ 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 

IVa Fg. 5 
Krankengymnasten in einer Tätigkeit 
der Vg. IVb Fg. 8 nach zweijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 10)  Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige  Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, , Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 

IVa Fg. 6 
Logopäden mit staatl. Anerkennung 
oder mit mindestens zweijähriger 
Fachausbildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
mit Prüfung in einer Tätigkeit der 
Vg. IVb Fg. 10 nach zweijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, , Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

 

IVa Fg. 7 
Leitende medizinisch-technische 

Entfällt (Grundmerkmal E 10)  Teil II – Abschnitt 10.10  
E 10 einzige Fg.  
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Assistentinnen in einer Tätigkeit der 
Vg. IVb Fg. 13 nach zweijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

 
„Leitende medizinische-technische 
Assistenten, denen mindestens 16 
medizinisch-technische Gehilfen 
oder sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrung entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.“ 

IVa Fg. 8 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen in einer Tätigkeit der Vg.  IVb 
Fg. 14 nach zweijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, , Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

 

IVa Fg. 9 
Orthoptistinnen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mindestens zweijähri-
ger Fachausbildung an Universitäts-
kliniken oder medizinischen Akade-
mien mit Prüfung in einer Tätigkeit 
der Vg. IVb Fg. 16 nach zweijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, , Medizi-
nisch-technische Assisten-ten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

 

IVa Fg. 10 
Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten in einer Tätigkeit der Vg. IVb 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
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Fg. 18 nach zweijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 
 

„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, , Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

IVa Fg. 11 
Zahntechnikermeister in einer Tätig-
keit der Vg. IVb Fg. 21 nach zweijäh-
riger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II – Abschnitt 10.15  
E 10 einzige Fg.  
 
„Zahntechnikermeister, denen min-
destens 16 Zahntechnikermeister 
oder Zahntechniker durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.“ 

 

    

 IVb Fg. 1 
Audiometristen mit staatlicher Aner-
kennung oder mit mindestens zwei-
jähriger Fachausbildung an Universi-
tätskliniken oder medizinischen Aka-
demien, die als Erste Lehrkräfte an 
Lehranstalten für Audiometristen 
eingesetzt sind. 

E 10 Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assisten-ten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

 (alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 

IVb Fg. 2 
Audiometristen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mind.  zweijähriger 
Fachaus-bildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
in einer Tätigkeit der Vg Vb Fg.  2 

Entfällt (Grundmerkmal große E 9) Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-

(alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 
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oder  3 nach zweiähriger Bewährung 
in einer dieser Tätigkeiten. 
 

nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.2   
große E 9 Fg. 1 
  
„Audiologie-Assistenten mit staatli-
cher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbil-
dung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien , die als 
Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem 
besonders hohen Maße von Ver-
antwortlichkeit tätig sind“ 

IVb Fg. 3 
Beschäftigungstherapeuten mit 
staatl. Anerkennung, die als Erste 
Lehrkräfte an staatlich anerkannten 
Lehranstalten für Beschäftigungsthe-
rapie eingesetzt sind. 
 

E 10 Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

(alt: Beschäftigungstherapeuten = 
neu: Ergotherapeuten) 

IVb Fg. 4 
Beschäftigungstherapeuten mit 
staatl. Anerkennung in einer Tätigkeit 
der Vg. Vb Fg. 4 oder 6 nach zwei-

Entfällt (Grundmerkmal große E 9) Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-

(alt: Beschäftigungstherapeuten = 
neu: Ergotherapeuten) 
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jähriger Bewährung in einer dieser 
Tätigkeiten. 

tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.5  
große E 9 Fg. 1  
 
„Ergotherapheuten mit entspre-
chender Tätigkeit, denen mindes-
tens zwei Ergotherapeuten oder 
Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Ergotherapeuten durch ausdrückli-
che Anordnung unterstellt sind“ 

IVb Fg. 5 
Diätassistentinnen mit staat. Aner-
kennung, die als Erste Lehrkräfte an 
staatlich anerkannten Lehranstalten 
für Diätassistentinnen eingesetzt 
sind. 

E 10 Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

 

IVb Fg. 6 
Diätassistentinnen mit staatlicher 
Anerkennung in einer Tätigkeit der 
Vg. Vb Fg. 8, 9 und 10 nach zweijäh-
riger Bewährung in einer dieser Tä-

Entfällt (Grundmerkmal große E 9) Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
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tigkeiten. 
 

therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 
 
bzw.  
 
Teil II – Abschnitt 10.4  
große E 9 Fg. 1  
 
„Diätassistenten als Leiter von Di-
ätküchen, die für die Versorgung 
von durchschnittlich täglich 400 
Personen mit Diätverpflegung ver-
antwortlich sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.4  
große E 9 Fg. 2  
 
„Diätassistenten mit zusätzlicher  
Ausbildung als Ernährungsberater 
und mit entsprechender Tätigkeit“ 

IVb Fg. 7 
Leitende Krankengymnasten, denen 
mind. 16 Krankengymnasten oder 
Ang. in der Tätigkeit von Kranken-
gymnasten durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 
 

E 10 Teil II – Abschnitt 10.14  
E 10 einzige Fg.  
 
„Leitende Physiotherapeuten, de-
nen mindestens 16 Physiothera-
peuten oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Physiotherapeuten 
durch ausdrückliche Anordnung 
unterstellt sind“ 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 
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IVb Fg. 8 
Krankengymnasten, die als Erste 
Lehrkräfte an staatlich anerkannten 
Lehranstalten für Krankengymnasten 
eingesetzt sind. 
 

E 10 Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, , Medizi-
nisch-technische Assisten-ten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 

IVb Fg. 9 
Krankengymnasten in einer Tätigkeit 
der Vg. Vb Fg. 14, 15 oder 16 nach 
zweijähriger Bewährung in einer die-
ser Tätigkeiten. 
 

Entfällt (Grundmerkmal große E 9) Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 
 
bzw.  
 
Teil II – Abschnitt 10.14  
große E 9 Fg. 1  
 
„Physiotherapeuten mit entspre-
chender Tätigkeit, denen mindes-
tens zwei Physiotherapeuten oder 
Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Phyisotherapeuten durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind“. 
 

 
(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 
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bzw.  
 
Teil II – Abschnitt  10.1  
große E 9 Fg. 2 
 
„Phyiostherapeuten, die als Erste 
Lehrkräfte an staatlich anerkann-
ten Schulen für Masseure und me-
dizinische Bademeister eingesetzt 
sind“ 

IVb Fg. 10 
Logopäden mit staatlicher Anerken-
nung oder mit mind. 2 jähriger Fach-
aus-bildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit 
Prüfung, die als Erste Lehrkräfte an 
Lehranstalten für Logopäden einge-
setzt sind. 
 

E 10 Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, , Medizi-
nisch-technische Assisten-ten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

 

IVb Fg. 11 
Logopäden mit staatl. Anerkennung 
oder mit mind.  zweijähriger Fach-
aus-bildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit 
Prüfung in einer Tätigkeit der Vg. Vb 
Fg.  19 oder 20 nach zweijähriger 
Bewährung in einer dieser Tätigkei-
ten. 

Entfällt (Grundmerkmal große E 9) Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 
 
bzw. 
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Teil II – Abschnitt 10.6 
große E 9 Fg. 1  
 
„Logopäden mit entsprechender 
Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei 
wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders 
hohen Maß von Verantwortlichkeit 
tätig sind“ 

IVb Fg. 12 
Masseure und medizinische Bade-
meister in einer Tätigkeit der Vg.  Vb 
Fg. 22 nach zweijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal große E 9) Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 2  
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister sowie Physiotherapeu-
ten, die als Erste Lehrkräfte an für 
Masseure und medizinische Ba-
demeister eingesetzt sind“ 

 

IVb Fg. 13 
Leitende medizinisch-technische 
Assistentinnen, denen mindestens 
16 medizinisch-technische Assisten-
tinnen, medizinisch-technische Ge-
hilfinnen oder sonstige Ang., die auf-
grund gleich-wertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten aus-üben, durch aus-
drückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 
 

E 10 Teil II – Abschnitt 10.10  
E 10 einzige Fg.  
 
„Leitende medizinische-technische 
Assistenten, denen mindestens 16 
medizinisch-technische Gehilfen 
oder sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrung entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.“ 

 

IVb Fg. 14 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen, die als Erste Lehrkräfte an 
staatl. anerkannten Lehranstalten für 
medizinisch-technische Assistentin-
nen eingesetzt sind. 
 

E 10 Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
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technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

IVb Fg. 15 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen in einer Tätigkeit der Vg. Vb Fg. 
 24, 26 oder 27 nach zweijähriger 
Bewährung in einer dieser Tätigkei-
ten. 
 

Entfällt (Grundmerkmal große E 9) Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.10  
große E 9 Fg. 1 
  
Medizinisch-technische Assistenten 
mit entsprechender Tätigkeit, de-
nen mindestens  zwei medizinisch-
technische Assistenten oder sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.10  
große E 9 Fg. 2 
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„Medizinisch-technische Assisten-
ten mit entsprechender Tätigkeit,  
die als Hilfskräfte bei wissenschaft-
lichen Forschungsaufgaben mit 
einem besonders hohen Maß von 
Verantwortung tätig sind“ 

IVb Fg. 16 
Orthoptistinnen mit 
staatl.Anerkennung oder mit mind. 
zweijähriger Fachausbildung an Uni-
versitätskliniken oder medizinischen 
Akademien mit Prüfung, die als Erste 
Lehrkräfte an Lehranstalten für Or-
thoptistinnen eingesetzt sind. 
 

E 10 Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, , Medizi-
nisch-technische Assisten-ten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

 

IVb Fg. 17 
Orthoptistinnen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mindestens zweijähri-
ger Fachausbildung an Universitäts-
kliniken oder medizinischen Akade-
mien mit Prüfung in einer Tätigkeit 
der Vg. Vb Fg. 28, 30 oder 31 nach 
zweijähriger Bewährung in einer die-
ser Tätigkeiten. 
 

Entfällt (Grundmerkmal große E 9) Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 
 
bzw.  
 
Teil II – Abschnitt 10.11 
große E 9 Fg. 1  
 
„Orthoptisten mit entsprechender 
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Tätigkeit, denen mindestens zwei 
Orthoptisten oder Beschäftigte in 
der Tätigkeit von Orthoptisten un-
terstellt sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.11  
große E 9 Fg. 2 
 
„Orthoptisten mit ensprechender 
Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei 
wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders 
hohen Maß an Verantwortlichkeit 
tätig sind“ 

IVb Fg. 18 
Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten, die als Erste Lehrkräfte an 
staatlich anerkannten Lehranstalten 
für pharmazeutisch-technische As-
sistenten eingesetzt sind. 
 

E 10 Teil II - Abschnitt 10.1  
E 10 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, , Medizi-
nisch-technische Assisten-ten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten, die als Erste Lehrkräfte 
an entsprechenden Schulen einge-
setzt sind“ 

 

IVb Fg. 19 
Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten in einer Tätigkeit der Vg. Vb 
Fg.  32, 33 oder 34 nach zweijähriger 
Bewährung in einer dieser Tätigkei-
ten. 
 

Entfällt (Grundmerkmal große E 9)  Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
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rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.13  
große E 9 Fg. 2  
 
„Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten m. entsprechender Tätigkeit, 
die als Hilfskräfte bei wissenschaft-
lichen Forschungsaufgaben mit 
einem besonders hohen Maß von 
Verantwortlichkeit tätig sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.13  
große E 9 Fg. 1 
 
„Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten mit entsprechender Tätig-
keit,  denen mindestens zwei 
pharmazeutisch-technische Assis-
tenten oder pharmazeutisch-
kaufmännische Angestellte mit Tä-
tigkeiten mindestens der Entgelt-
gruppe 6 durch ausdrückliche An-
ordnung unterstellt sind“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVb Fg. 20 
Seehafengesundheitsaufseher (See-
hafengesundheitskontrolleure) m. 
Prüf-ung in einer Tätigkeit der Vg Vb 
Fg. 36 nach dreijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal große E 9) Teil II – Abschnitt 10.3  
große E 9 Fg. 1  
 
„Seehafengesundheitsaufseher 
(Seehaftengesundheitskontrolleu-
re) mit Prüfung und entsprechen-
der Tätigkeit, die besonders 
schwierige Aufgaben erfüllen“ 
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IVb Fg. 21 
Zahntechnikermeister, denen min-
destens 16 Zahntechnikermeister 
oder Zahntechniker durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

E 10 Teil II – Abschnitt 10.15  
E 10 einzige Fg.  
 
„Zahntechnikermeister, denen min-
destens 16 Zahntechnikermeister 
oder Zahntechniker durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind“ 

 

IVb Fg. 22 
Zahntechnikermeister oder Zahn-
techniker mit Abschlußprüfung in 
einer Tätigkeit der Vg Vb Fg. 38 oder 
40 nach zweijähriger Bewährung in 
einer dieser Tätigkeiten. 
 

Entfällt (Grundmerkmal große E 9) Teil II – Abschnitt 10.15  
große E 9 Fg. 1  
 
„Zahntechnikermeister und Zahn-
techniker mit entsprechender Tä-
tigkeit, denen mindestens zwei 
Beschäftigte  mit Tätigkeiten min-
destens  der Entgeltgruppe 8 Fall-
gruppe 3 durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind“ 
 
bzw.  
 
Teil II – Abschnitt 10.15  
große E 9 Fg. 2 
 
„Zahntechnikermeister oder Zahn-
techniker mit entsprechender Tätig-
keit, die als Hilfskräfte bei wissen-
schaftlichen Forschungsaufgaben 
mit einem besonders hohen Maß 
von Verantwortlichkeit tätig sind“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Vb Fg. 1 
Audiometristen mit staatl.  Anerken-
nung oder mit mind. zwei jähriger 
Fachaus-bildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 10.2  
Kleine E 9 Fg. 2  
 
„Audiologie-Assistenten, mit staat-
licher Anerkennung oder mit min-

(alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 
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in einer Tätigkeit der Vg. Vc Fg. 1 
nach dreijähriger Bewährung in die-
ser Tätigkeit. 

destens zweijähriger Fachausbil-
dung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien und 
entsprechender Tätigkeit die 
schwierige Aufgaben erfüllen“ 

Vb Fg. 2 
Audiometristen mit staatl.  Anerken-
nung oder mit mind. zweijähriger 
Fachausbildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen  Akademien, 
die als Lehrkräfte an Lehranstalten 
für Audiometristen eingesetzt sind. 
 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, , Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-tech-
nische Assistenten, Physiotherpeu-
ten die als Lehrkräfte an entspre-
chenden Schulen eingesetzt sind“ 

(alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 

Vb Fg. 3 
Audiometristen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mind. zweijähriger 
Fachausbildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien, 
die als Hilfskräfte bei wissenschaftli-
chen Forschungsaufgaben mit einem 
besonders hohen Maß von Verant-
wortlichkeit tätig sind. 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.2  
große E 9 Fg. 1 
  
„Audiologie-Assistenten mit staatli-
cher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbil-
dung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien , die als 
Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem 
besonders hohen Maße von Ver-
antwortlichkeit tätig sind.“ 

(alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 

Vb Fg. 4 
Beschäftigungstherapeuten mit 
staatl. Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit, denen mindestens 
zwei Beschäftigungstherapeuten mit 
staatl. Anerkennung oder Angestellte 
in der Tätigkeit von Beschäftigungs-
therapeuten durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

Große E 9  Teil II –Abschnitt 10.5  
große E 9 Fg. 1  
 
„Ergotherapheuten mit ent-
sprechender Tätigkeit, denen min-
destens zwei Ergotherapeuten o-
der Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Ergotherapeuten durch aus-
drückliche Anordnung unterstellt 

(alt: Beschäftigungstherapeut = 
neu: Ergotherapeut) 
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sind.“ 

Vb Fg. 5 
Beschäftigungstherapeuten mit 
staatl. Anerkennung in einer Tätigkeit 
der Vg. Vc Fg. 3 nach dreijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 10.5  
Kleine E 9 Fg. 2 
  
„Ergotherapeuten mit entsprechen-
der Tätigkeit, die schwierige Auf-
gaben erfüllen.“ 

(alt: Beschäftigungstherapeut = 
neu: Ergotherapeut) 

Vb Fg. 6 
Beschäftigungstherapeuten mit 
staatl. Anerkennung, die als Lehrkräf-
te an staatl. anerkannten Lehranstal-
ten für Beschäftigungstherapie ein-
gesetzt sind. 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.1   
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medi-
znisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 

(alt: Beschäftigungstherapeut = 
neu: Ergotherapeut) 

Vb Fg. 7 
Desinfektoren mit Prüfung in einer 
Tätigkeit der Vg Vc Fg. 6 nach drei-
jähriger Bewährung in dieser Tätig-
keit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 10.3  
kleine E 9 Fg. 3  
 
„Desinfektoren  mit Prüfung als 
Leiter des technischen Betriebes 
von Desinfektionsanstalten, denen 
mindestens 18 Desinfektoren mit 
Prüfung durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind“ 

 

Vb Fg. 8 
Diätassistentinnen mit staatlicher 
Anerkennung als Leiterinnen von 
Diätküchen, in denen durchschnitt-
lich mindestens 400 Diätvollportio-
nen täglich hergestellt werden. 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.4 – 
große E 9 Fg. 1  
 
„Diätassistenten als Leiter von Di-
ätküchen, die für die Versorgung 
von durchschnittlich täglich 400 
Personen mit Diätverpflegung ver-
antwortlich sind“ 
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Vb Fg. 9 
Diätassistentinnen mit staatlicher 
Anerkennung sowie mit zusätzlicher 
Ausbildung als Ernährungsberaterin 
und mit entsprechender Tätigkeit. 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.4  
große E 9 Fg. 2  
 
„Diätassistenten mit zusätzlicher  
Ausbildung als Ernährungsberater 
und mit entsprechender Tätigkeit““ 

 

Vb Fg. 10 
Diätassistentinnen mit staatl. Aner-
ken-nung, die als Lehrkräfte an 
staatl. anerkannten Lehranstalten für 
Diätassistentinnen eingesetzt sind. 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medi-
znisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 

 

Vb Fg. 11 
Diätassistentinnen mit staatlicher 
Anerkennung in einer Tätigkeit der 
Vg. Vc Fg. 8, 9 oder 10 nach dreijäh-
riger Bewährung in einer dieser Tä-
tigkeiten. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 8)  Teil II – Abschnitt 10.4  
kleine E 9 Fg. 3 
  
„Diätassistenten als Leiter von Di-
ätküchen, die für die Versorgung 
von durschnittlich täglich mindes-
tens 200 Personen mit Diätvollver-
pflegung verantwortlich sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.4  
kleine E 9 Fg. 4 
  
„Diätassistenten, als durch aus-
drückliche Anordnung bestelle 
ständige Vertreter von Leitern von 
Diätküchen, die für die Versorgung 
von durchschnittlich täglich min-
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destens 400 Personen mit Diätvoll-
verpflegung verantwortlich sind, “ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.4   
kleine E 9 Fg. 5  
 
„Diätassistenten, mit entsprechen-
der Tätigkeit, die schwierige Auf-
gaben erfüllen“ 

Vb Fg. 12 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit, denen 
mind. fünf Gesundheitsaufseher oder 
Ang. in der Tätigkeit von Gesund-
heitsaufsehern durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

Kleine E 9 Teil II –  Abschnitt 10.3  
Kleine E 9 Fg. 4  
 
„Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit, de-
nen mindestens fünf Gesund-
heitsaufseher oder Beschäftigte in 
der Tätigkeit von Gesundheitsauf-
sehern durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind“ 

 

Vb Fg. 13 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung in 
einer Tätigkeit der Vg. Vc Fg. 14 
nach dreijähriger Bewährung in die-
ser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 10.3  
Kleine E 9 Fg. 5  
 
„Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit, die 
schwierige Aufgaben erfüllen“ 

 

Vb Fg. 14 
Krankengymnasten mit entsprechen-
der Tätigkeit, denen mindestens zwei 
Krankengymnasten oder Angestellte 
in der Tätigkeit von Krankengymnas-
ten durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.14  
große E 9 Fg. 1  
 
„Physiotherapeuten mit entspre-
chender Tätigkeit, denen mindes-
tens zwei Physiotherapeuten oder 
Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Physiotherapeuten durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind“. 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 
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Vb Fg. 15 
Krankengymnasten, die als Lehrkräf-
te an staatlich anerkannten Lehran-
stalten für Krankengymnasten einge-
setzt sind. 
 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medi-
znisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 

Vb Fg. 16 
Krankengymnasten, die als Erste 
Lehrkräfte an staatlich anerkannten 
Lehranstalten für Masseure oder für 
Masseure und medizinische Bade-
meister eingesetzt sind. 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 2  
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister sowie Physiotherapeu-
ten, die als Erste Lehrkräfte an für 
Masseure und medizinische Ba-
demeister eingesetzt sind“ 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 

Vb Fg. 17 
Krankengymnasten in einer Tätigkeit 
der Vg. Vc Fg.  16 oder 18 nach 
dreijähriger Bewährung in einer die-
ser Tätigkeiten. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 8)  Teil II – Abschnitt 10.14  
kleine E 9 Fg. 2 
  
„Physiotherapeuten mit entspre-
chender Tätigkeit, die schwierige 
Aufgaben erfüllen“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 2  
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister sowie Physiotherapeu-
ten, die als Erste Lehrkräfte an für 
Masseure und medizinische Ba-
demeister eingesetzt sind“ 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 
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Vb Fg. 18 
Logopäden mit staatlicher Anerken-
nung oder mit mindestens zweijähri-
ger Fachausbildung an Universitäts-
kliniken oder medizinischen Akade-
mien mit Prüfung in einer Tätigkeit 
der Vg.  Vc Fg. 19 nach dreijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 10.6  
Kleine E 9 Fg. 2  
 
„Logopäden mit entsprechender 
Tätigkeit, die schwierige Aufgaben 
erfüllen“ 
 

 

Vb Fg. 19 
Logopäden mit staatlicher Anerken-
nung oder mit mindestens zweijähri-
ger Fachausbildung an Universitäts-
kliniken oder medizinischen Akade-
mien mit Prüfung, die als Lehrkräfte 
an Lehranstalten für Logopäden ein-
gesetzt sind. 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medi-
znisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 

 

Vb Fg. 20 
Logopäden mit staatl. Anerkennung 
oder mit mind. zweijähriger Fach-
ausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit, die als Hilfskräfte bei wissen-
schaftlichen Forschungsaufgaben 
mit einem besonders hohen Maß von 
Verantwortlichkeit tätig sind. 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.6  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Logopäden mit entsprechender 
Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei 
wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders 
hohen Maß von Verantwortlichkeit 
tätig sind“ 

 

Vb Fg. 21 
Masseure und medizinische Bade-
meister in einer Tätigkeit der Vg. Vc 
Fg.  21 nach dreijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 10.7  
Kleine E 9 einzige Fg.  
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister mit entsprechender Tä-
tigkeit, denen mindestens acht 
Masseure und medizinische Ba-
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demeister oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Masseuren und me-
dizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind“ 

Vb Fg. 22 
Masseure und medizinische Bade-
meister, die als Erste Lehrkräfte an 
staatl. anerkannten Lehranstalten für 
Masseure oder für Masseure und 
medizinische Bademeister eingesetzt 
sind. 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 2  
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister sowie Physiotherapeu-
ten, die als Erste Lehrkräfte an für 
Masseure und medizinische Ba-
demeister eingesetzt sind“ 

 

Vb Fg. 23 
Masseure, Masseure und medizini-
sche Bademeister in einer Tätigkeit 
der Vg. Vc Fg. 23 nach dreijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 10.1  
Kleine E 9 Fg. 3  
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister sowie Physiotherapeu-
ten, die als Lehrkräfte an für Mass-
eure und medizinische Bademeis-
ter eingesetzt sind“ 

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 

Vb Fg. 24 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen mit entsprechender Tätigkeit, 
denen mind.  zwei medizinisch-
technische Assistentinnen, medizi-
nisch-technische Gehilfinnen oder 
sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, durch aus-drückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.10  
große E 9 Fg. 1 
  
Medizinisch-technische Assistenten 
mit entsprechender Tätigkeit, de-
nen mindestens  zwei medizinisch-
technische Assistenten oder sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind“ 

 

Vb Fg. 25 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen in einer Tätigkeit der Vg. Vc Fg. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 10.10  
kleine E 9 Fg. 3  
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 24 nach dreijähriger Bewährung in 
dieser Tätigkeit. 
 

Medizinisch-technische Assisten-
tinnen mit entsprechender Tätig-
keit, die in nicht unerheblichem 
Umfange eine oder mehrere der 
folgenden Aufgaben erfüllen: 
 
Wartung und Justierung von hoch-
wertigen und schwierig zu bedie-
nenden Meßgeräten (z.B. Autoana-
lyzern und Anlage der hierzu gehö-
renden Eichkurven, Bedienung 
eines Elektronenmikroskops sowie 
Vorbereitung der Präparate für 
Elektronenmikroskopie. 
 
Quantitative Bestimmung von Kup-
fer und Eisen, Bestimmung der 
Eisenbindungskapazität, schwieri-
ge Hormonbestimmungen, schwie-
rige Fermentaktivitätsbestimmun-
gen, schwierige gerinnungsphysio-
logische Unter-suchungen. 
 
Virusisolierungen oder ähnliche 
schwierige mikrobiologische Ver-
fahren, Gewebezüchtungen, 
schwierige Antikörperbestimmun-
gen (z.B. Coombs-Test, Blutgrup-
pen-Serologie). 
 
Vorbereitung und Durchführung 
von röntge-nologischen Gefäßun-
tersuchungen in der Schädel-, 
Brust- oder Bauchhöhle. 
 
Mitwirkung bei Herzkatheterisie-
rungen, Schichtaufnahmen in den 
drei Dimensionen mit Spezialgerä-
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ten, Encephalographien, Ventri-
kulographien, schwierigen intra-
operativen Röntgenaufnahmen. 

Vb Fg. 26 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen, die als Lehrkräfte an staatlich 
anerkannten Lehranstalten für medi-
zinisch-technische Assistentinnen 
eingesetzt sind. 
 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 

 

Vb Fg. 27 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen mit entsprechender Tätigkeit, die 
als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Maß von Verantwort-
lichkeit tätig sind. 
 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.10  
große E 9 Fg. 2 
 
„Medizinisch-technische Assisten-
ten mit entsprechender Tätigkeit,  
die als Hilfskräfte bei wissenschaft-
lichen Forschungsaufgaben mit 
einem besonders hohen Maß von 
Verantwortung tätig sind“ 

 
 

Vb Fg. 28 
Orthoptistinnen mit 
staatl.Anerkennung oder mit mind.  
zweijähriger Fachaus-bildung an 
Universitätskliniken oder medizini-
schen Akademien mit Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit, denen 
mindestens zwei Orthoptistinnen 
oder Ang.  in der Tätigkeit von Or-
thoptistinnen durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.11 
große E 9 Fg. 1  
 
„Orthoptisten mit entsprechender 
Tätigkeit, denen mindestens zwei 
Orthoptisten oder Beschäftigte in 
der Tätigkeit von Orthoptisten un-
terstellt sind“ 

 

Vb Fg. 29 
Orthoptistinnen mit staatl. Anerken-

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 10.11  
kleine E 9 Fg. 3  
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nung oder mit mind.  zweijähriger 
Fachausbildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
mit Prüfung in einer Tätigkeit der 
Vg. Vc Fg. 27 nach dreijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 

 
„Orthoptisten mit entsprechender 
Tätigkeit, die schwierige Aufgaben 
erfüllen“ 
 

Vb Fg. 30 
Orthoptistinnen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mind.  zweijähriger 
Fachaus-bildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
mit Prüfung, die als Lehrkräfte an 
Lehranstalten für Orthoptistinnen 
eingesetzt sind. 
 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten,  Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 

 

Vb Fg. 31 
Orthoptistinnen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mind. zweijähriger 
Fachaus-bildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
mit Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit, die als Hilfskräfte bei wissen-
schaftlichen For-schungsaufgaben 
mit einem besonders hohen Maß von 
Verantwortlichkeit tätig sind. 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.11  
große E 9 Fg. 2 
 
„Orthoptisten mit entsprechender 
Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei 
wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders 
hohen Maß an Verantwortlichkeit 
tätig sind“ 

 

Vb Fg. 32 
Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten mit entsprechender Tätigkeit, 
denen min. zwei pharmazeutisch-
technische Assistenten oder Apothe-
kenhelferinnen mit Tätigkeiten min-
destens der Vg. VII durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.13  
große E 9 Fg. 1 
  
„Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten mit entsprechender Tätig-
keit,  denen mindestens zwei 
pharmazeutisch-technische Assis-
tenten oder pharmazeutisch-
kaufmännische Angestellte mit Tä-
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tigkeiten mindestens der Entgelt-
gruppe 6 durch ausdrückliche An-
ordnung unterstellt sind“ 

Vb Fg. 33 
Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten, die als Lehrkräfte an staatlich 
anerkannten Lehranstalten für phar-
mazeutisch-technische Assistenten 
eingesetzt sind. 
 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.1  
große E 9 Fg. 1  
 
„Audiologie-Assistenten, Diätassis-
tenten, Ergotherapeuten, Ergo-
therapeuten, Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Or-
thoptisten, Pharmazeutisch-
technische Assistenten, Physiothe-
rapeuten die als Lehrkräfte an ent-
sprechenden Schulen eingesetzt 
sind“ 

 

Vb Fg. 34 
Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten m. entspr. Tätigkeit, die als 
Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsauf-gaben mit einem be-
sonders hohen Maß von Verantwort-
lichkeit tätig sind. 
 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.13  
große E 9 Fg. 2  
 
„Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten m. entsprechender Tätigkeit, 
die als Hilfskräfte bei wissenschaft-
lichen Forschungsaufgaben mit 
einem besonders hohen Maß von 
Verantwortlichkeit tätig sind“ 

 

Vb Fg. 35 
Präparatoren in einer Tätigkeit der 
Vg. Vc Fg.  30 oder 32 nach dreijäh-
riger Bewährung in einer dieser Tä-
tigkeiten. 
 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 10.9  
kleine E 9 Fg. 1  
 
„Präparationstechnische Assisten-
ten, denen mindestens zwei medi-
zinische Sektions- und Präparati-
onsassistenten, davon mindestens 
einer mit Tätigkeiten der Entgelt-
gruppe 8 Fallgruppe 2 durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind“ 
 
bzw. 

(alt: Präparatoren = neu: präparati-
onstechnische Assistenten) 
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Teil II – Abschnitt 10.9  
kleine E 9 Fg. 2  
 
„Präparationstechnisse Assisten-
ten, die in nicht unerheblichem 
Umfange schwierige erfüllen und 
mindestens zu einem Drittel ihrer 
Gesamttätigkeit selbständig De-
monstrationen im Hörsaal vorberei-
ten und bei der Durchführung mit-
wirken“ 

Vb Fg. 36 
Seehafengesundheitsaufseher (See-
hafengesundheitskontrolleure) mit 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit nach sechsmonatiger Berufs-
ausübung nach Ablegen der Prüfung, 
die überwiegend besonders schwie-
rige Aufgaben im Sinne der Vg. Vc 
Fg.  33 erfüllen.  

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.3  
große E 9 Fg. 1  
 
„Seehafengesundheitsaufseher 
(Seehaftengesundheitskontrolleu-
re) mit Prüfung und entsprechen-
der Tätigkeit, die besonders 
schwierige Aufgaben erfüllen“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vb Fg. 37 
Seehafengesundheitsaufseher (See-
hafengesundheitskontrolleure) mit 
Prüfung in einer Tätigkeit der Vg. Vc 
Fg.  33 nach dreijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 10.3  
kleine E 9 Fg. 6 
 
„Seehafengesundheitsaufseher 
(Seehafengesundheitskontrolleure) 
mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, die im gesamten Aufga-
benbereich eines Seehafen-
gesundheitsaufsehers in nicht un-
erheblichem Umfange besonders 
schwierige Aufgaben erfüllen.“ 

 

Vb Fg. 38 
Zahntechnikermeister und Zahn-
techniker mit Abschlußprüfung und 
entsprechender Tätigkeit, denen 
mindestens zwei Ang. mit Tätigkeiten 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.15  
große E 9 Fg. 1  
 
„Zahntechnikermeister und Zahn-
techniker mit entsprechender Tä-
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mind. der Vg. VI b Fg. 39 durch aus-
drückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 
 
 

tigkeit, denen mindestens zwei 
Beschäftigte  mit Tätigkeiten min-
destens  der Entgeltgruppe 8 Fall-
gruppe 3 durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind“ 

 
 
 
 

Vb Fg. 39 
Zahntechnikermeister mit entsprech-
enden Tätigkeiten, die Kenntnisse in 
der kieferchirurgischen Prothetik er-
fordern, oder die Epithesen herstel-
len nach dreijähriger Bewährung in 
dieser Tätigkeit nach der Meisterprü-
fung. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 10.15  
kleine E 9 Fg. 3 
  
„Zahntechnikermeister mit entspre-
chenden Tätigkeiten, die Kenntnis-
se in der kieferchirugischen Prothe-
tik erfordern oder die Epithesen 
herstellen“ 

 

Vb Fg. 40 
Zahntechnikermeister oder Zahn-
techniker mit Abschlußprüfung und 
entsprechender Tätigkeit, die als 
Hilfs-kräfte bei wissenschaftlichen 
Forsch-ungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Maß von Verantwort-
lichkeit tätig sind. 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 10.15  
große E 9 Fg. 2 
  
„Zahntechnikermeister oder Zahn-
techniker mit entsprechender Tä-
tigkeit, die als Hilfskräfte bei wis-
senschaftlichen Forschungsaufga-
ben mit einem besonders hohen 
Maß von Verantwortlichkeit tätig 
sind“ 

 

Vb Fg. 41 
Zahntechnikermeister oder Zahn-
techniker mit Abschlußprüfung an 
Universitätskliniken, denen die hand-
werkliche Unterweisung von Studen-
ten in zahntechnischen Arbeiten ob-
liegt. 
 

Kleine E 9 Teil II – Abschnitt 10.15  
kleine E 9 Fg. 4 
 
„Zahntechnikermeister oder Zahn-
techniker mit an Universitätsklini-
ken, denen die handwerkliche Un-
terweisung von Studenten in zahn-
technischen Arbeiten obliegt“ 

 

Vb Fg. 42 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung 
nach fünfjähriger Bewährung in der 
Vg. Vc Fg. 37. 
 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.15  
E 8 Fg. 2 
 
„Zahntechniker mit entsprechenden 
Tätigkeiten, die Kenntnisse in der 
kieferchirugischen Prothetik erfor-
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dern oder die Epithesen herstellen“ 

    

 Vc Fg. 1 
Audiometristen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mind. zweijähriger 
Fachausbildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
mit entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung 
nach erlangter staatl. Anerkennung 
bzw. nach Abschluß der genannten 
Fachausbildung, die überwiegend 
schwierige Aufgaben im Sinne der 
Vg.  VI b Fg.  4 erfüllen. 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.2   
kleine E 9 Fg. 2  
 
„Audiologie-Assistenten, mit staat-
licher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbil-
dung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien und 
entsprechender Tätigkeit, die 
schwierige Aufgaben erfüllen“ 

(alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 

 Vc Fg. 2 
Audiometristen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mindestens zweijähri-
ger Fachausbildung an Universitäts-
kliniken oder medizinischen Akade-
mien in einer Tätigkeit der Vg.  VI b 
Fg. 4 nach zweijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.2   
E 8 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, mit staat-
licher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbil-
dung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien und 
entsprechender Tätigkeit , die in 
nicht unerheblichen Umfang 
schwierige Aufgaben erfüllen“  

(alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 

 Vc Fg. 3 
Beschäftigungstherapeuten mit 
staatl.  Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit nach sechsmonati-
ger Berufsausübung nach erlangter 
staatl. Anerkennung, die überwie-
gend schwierige Aufgaben im Sinne 
der Vg.  VI b Fg.6 erfüllen. 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.5  
Kleine E 9 Fg. 2 
  
„Ergotherapeuten mit entsprechen-
der Tätigkeit, die schwierige Auf-
gaben erfüllen“ 

(alt: Beschäftigungstherapeuten = 
neu: Ergotherapeuten) 

 Vc Fg. 4 
Beschäftigungstherapeuten mit 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.5  
E 8 einzige Fg.  

(alt: Beschäftigungstherapeuten = 
neu: Ergotherapeuten) 
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staatl. Anerkennung in einer Tätigkeit 
der Vg. VI b Fg.  6 nach zweijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

 
„Ergotherapeuten mit entstprech-
ender Tätigkeit, die in nicht uner-
heblichen Umfang schwierige Auf-
gaben erfüllen“ 

 Vc Fg. 5 
Dermoplastiker (Moulageure) nach 
fünfjähriger Bewährung in dieser 
Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II - Abschnitt 10.9  
E 7 einzige Fg.  
 
„Präparationstechnische Assisten-
ten mit entsprechender Tätigkeit“ 

 (alt: Dermoplastiker, Moulageure = 
neu: Präparationstechnische Assis-
tenten) 

 Vc Fg. 6 
Desinfektoren mit Prüfung als Leiter 
des technischen Betriebes von Des-
infekt-ionsanstalten, denen mindes-
tens 18 Desinfektoren mit Prüfung 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

 
 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.3  
kleine E 9 Fg. 3  
 
„Desinfektoren  mit Prüfung als 
Leiter des technischen Betriebes 
von Desinfektionsanstalten, denen 
mindestens 18 Desinfektoren mit 
Prüfung durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind“ 

 

 Vc Fg. 7 
Desinfektoren mit Prüfung in einer 
Tätigkeit der Vg. VI b Fg. 9 oder 10 
nach dreijähriger Bewährung in einer 
dieser Tätigkeiten. 

 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.3  
E 8 Fg. 1  
 
„Desinfektoren mit Prüfung als Lei-
ter des technischen Betriebes von 
Desinfektionanstalten, denen min-
destens neun Desinfektoren mit 
Prüfung durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.3   
E 8 Fg. 2 
  
„Desinfektoren mit Prüfung als 
ausdrücklich bestellte ständige 
Vertreter von Leitern des techni-
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schen Betriebes von Desinfektion-
anstalten, denen mindestens 18 
Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind“ 

 Vc Fg. 8 
Diätassistentinnen mit staatl. Aner-
ken-nung als Leiterinnen von Diätkü-
chen, in denen durchschnittlich min-
destens 200 Diätvollportionen täglich 
hergestellt werden. 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.4  
kleine E 9 Fg. 3 
  
„Diätassistenten als Leiter von Di-
ätküchen, die für die Versorgung 
von durschnittlich täglich mindes-
tens 200 Personen mit Diätvollver-
pflegung verantwortlich sind“ 

 

 Vc Fg. 9 
Diätassistentinnen mit staatl. Aner-
ken-nung, die als ständige Vertrete-
rinnen von Leiterinnen von Diätkü-
chen, in denen durchschnittlich min-
destens 400 Diätvollportionen täglich 
hergestellt werden, durch ausdrückli-
che Anordnung bestellt sind. 
 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.4  
kleine E 9 Fg. 4 
  
„Diätassistenten, als durch aus-
drückliche Anordnung bestelle 
ständige Vertreter von Leitern von 
Diätküchen, die für die Versorgung 
von durschnittlich täglich mindes-
tens 400 Personen mit Diätvollver-
pflegung verantwortlich sind, “ 

 

 Vc Fg. 10 
Diätassistentinnen mit staatl. Aner-
ken-nung und entsprechender Tätig-
keit nach sechsmonatiger Berufs-
ausübung nach erlangter staatl. An-
erkennung, die überwiegend schwie-
rige Aufgaben im Sinne der Vg. VI b 
Fg. 15 erfüllen. 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.4  
kleine E 9 Fg. 5  
 
„Diätassistenten, mit entsprechen-
der Tätigkeit, die schwierige Auf-
gaben erfüllen“ 

 

 Vc Fg. 11 
Diätassistentinnen mit staatl. Aner-
kennung in einer Tätigkeit der 
Vg. VI b Fg. 12, 13, 14 oder 15 nach 
zweijähriger Bewährung in einer die-
ser Tätigkeiten. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.4  
E 8 Fg. 1 
  
„Diätassistenten, als  durch aus-
drückliche Anordnung bestellte 
ständige Vertreter von Leitern von 
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 Diätküchen, die für die Versorung 
von druchschnittlich täglich min-
destens 200 Personen mit Diätver-
pflegung verantwortlich sind, sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.4  
E 8 Fg. 2 
   
„Diätassistenten als Diätküchen-
leiterinnen“  
 
 bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.4   
E 8 Fg. 3 
  
„Diätassistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit, die im nicht unerheb-
lichen Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen.  

 Vc Fg. 12 
Diätassistentinnen mit staat. Aner-
kennung nach sechsjähriger Bewäh-
rung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II - Abschnitt 10.4  
E 7 einzige Fg.  
 
„Diätassistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit“ 

 

 Vc Fg. 13 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit, denen 
mind. zwei Gesundheitsaufseher 
oder Ang. in der Tätigkeit von Ge-
sundheitsaufsehern durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.3   
E 8 Fg. 3 
  
„Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit, de-
nen mindestens zwei Gesund-
heitsaufseher oder Beschäftigte in 
der Tätigkeit von Gesundheitsauf-
sehern durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind“ 

 



 

BAT Anlage 1a Teil II Vorl. Zuordnung gem. Anlage 4 TVÜ Neu Entgeltgruppe Sonstiger Verbleib 
 

Synopse BAT Anlage 1a Teil II - EGO TV-L  Seite 33 von 263                          ver.di  01.12.2011  

 Vc Fg. 14 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung 
nach Ab-legen der Prüfung, die 
Überwiegend schwierige Aufgaben 
im Sinne der Vg. VI b Fg. 17 erfüllen. 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.3  
Kleine E 9 Fg. 5  
 
„Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit, die 
schwierige Aufgaben erfüllen“ 

 

 Vc Fg. 15 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung in 
einer Tätigkeit der Vg. VIb Fg. 17 
nach dreijähriger Bewährung in die-
ser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.3  
E 8 Fg. 4   
 
„Gesundheitshaufseher mit Prü-
fung und entsprechender Tätigkeit, 
die in nicht unerheblichem Umfan-
ge schwierige Aufgaben im gesam-
ten Aufgabenbereich eines Ge-
sundheitsaufsehers erfüllen“ 

 

 Vc Fg. 16 
Krankengymnasten mit entsprechen-
der Tätigkeit nach sechsmonatiger 
Berufsausübung nach erlangter 
staatl.  Erlaubnis, die überwiegend 
schwierige Aufgaben im Sinne der 
Vg. VI b Fg. 19 erfüllen. 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.14  
kleine E 9 Fg. 2 
  
„Physiotherapeuten mit entspre-
chender Tätigkeit, die schwierige 
Aufgaben erfüllen“ 
 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 

 Vc Fg. 17 
Krankengymnasten in einer Tätigkeit 
der Vg. VI b Fg. 19 nach zweijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit.  
 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.14  
E 8 einzige Fg.  
  
„Physiotherapeuten  mit entspre-
chender Tätigkeit, die in nicht un-
erheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen“  

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 

 Vc Fg. 18 
Krankengymnasten, die als Lehrkräf-
te an staatl. anerkannten Lehranstal-
ten für Masseure oder für Masseure 
und medizinische Bademeister ein-
gesetzt sind. 
 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.1  
Kleine E 9 Fg. 3  
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister sowie Physiotherapeu-
ten, die als Lehrkräfte an Schulen 
für Masseure und medizinische 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 
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Bademeister eingesetzt sind“ 

 Vc Fg. 19 
Logopäden mit staatl. Anerkennung 
oder mit mind.  zweijähriger Fach-
ausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit nach sechsmonatiger Berufs-
ausübung nach erlangter staatl. An-
erkennung bzw. nach Abschluß der 
genannten Fachausbildung, die 
überwiegend schwierige Aufgaben 
im Sinne der Vg.  VI b Fg. 21 erfüllen.
  

E 8 Teil II – Abschnitt 10.6  
Kleine E 9 Fg. 2  
 
„Logopäden mit entsprechender 
Tätigkeit, die schwierige Aufgaben 
erfüllen“ 
 

 

 Vc Fg. 20 
Logopäden mit staatl. Anerkennung 
oder mit mind.  zweijähriger Fach-
aus-bildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit 
Prüfung in einer Tätigkeit der Vg. VI b 
Fg.  21 nach zweijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 

 Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.6   
E 8 einzige  Fg.  
 
„Logopäden mit  entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerheb-
lichem Umfange schwierige Auf-
gaben erfüllen.“  

 

 Vc Fg. 21 
Masseure, Masseure und medizini-
sche Bademeister mit entsprechen-
der Tätig-keit, denen mindestens 
acht Masseure, Masseure und medi-
zinische Bade-meister oder Ange-
stellte in der Tätigkeit von Masseuren 
oder Masseuren und medizinischen 
Bademeistern durch aus-drückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.7  
Kleine E 9 einzige Fg.  
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister mit entsprechender Tä-
tigkeit, denen mindestens acht 
Masseure und medizinische Ba-
demeister oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Masseuren und me-
dizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind“ 

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 

 Vc Fg. 22 
Masseure, Masseure und medizini-

 Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.7  
E 8 Fg. 1 

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 
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sche Bademeister in einer Tätigkeit 
der Vg. VI b Fg. 23 oder 24 nach 
zweijähriger Bewährung in einer die-
ser Tätigkeiten. 
 

  
„Masseure und medizinische Ba-
demeister mit entsprechender Tä-
tigkeit, denen mindestens vier 
Masseure und medizinische Ba-
demeister oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Masseuren und me-
dizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.7  
E 8 Fg. 2 
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister mit entsprechender Tä-
tigkeit, denen mindestens vier 
Masseure und medizinische Ba-
demeister oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Masseuren und me-
dizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind und die schwierige 
Aufgaben erfüllen“ 

 Vc Fg. 23 
Masseure, Masseure und medizini-
sche Bademeister, die als Lehrkräfte 
an staatl. anerkannten Lehranstalten 
für Masseure oder für Masseure und 
medizinische Bademeister eingesetzt 
sind. 
 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.1  
Kleine E 9 Fg. 3  
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister sowie Physiotherapeu-
ten, die als Lehrkräfte an für Mass-
eure und medizinische Bademeis-
ter eingesetzt sind“ 

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 

Vc Fg. 24 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen mit entsprechender Tätigkeit 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.10  
kleine E 9 Fg. 3  
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nach sechs-monatiger Berufsaus-
übung nach erlangter staatlicher Er-
laubnis, die in nicht unerheb-lichem 
Umfange eine oder mehrere der fol-
genden Aufgaben erfüllen: 
 
Wartung und Justierung von hoch-
wertigen und schwierig zu bedienen-
den Meßgeräten (z.B. Autoanalyzern 
und Anlage der hierzu gehörenden 
Eichkurven, Bedienung eines Elekt-
ronenmikroskops sowie Vorbereitung 
der Präparate für Elektronenmikro-
skopie. 
 
Quantitative Bestimmung von Kupfer 
und Eisen, Bestimmung der Eisen-
bindungskapazität, schwierige Hor-
monbestimmungen, schwierige Fer-
mentaktivitätsbestimmungen, 
schwierige gerinnungsphysiologische 
Unter-suchungen. 
 
Virusisolierungen oder ähnliche 
schwierige mikrobiologische Verfah-
ren, Gewebezüch-tungen, schwierige 
Antikörperbestimmungen (z.B. 
Coombs-Test, Blutgruppen-
Serologie). 
 
Vorbereitung und Durchführung von 
röntge-nologischen Gefäßuntersu-
chungen in der Schädel-, Brust- oder 
Bauchhöhle. 
 
Mitwirkung bei Herzkatheterisierun-
gen, Schichtaufnahmen in den drei 
Dimensionen mit Spezialgeräten, 

Medizinisch-technische Assisten-
tinnen mit entsprechender Tätig-
keit, die in nicht unerheblichem 
Umfange eine oder mehrere der 
folgenden Aufgaben erfüllen: 
 
Wartung und Justierung von hoch-
wertigen und schwierig zu bedie-
nenden Meßgeräten (z.B. Autoana-
lyzern und Anlage der hierzu gehö-
renden Eichkurven, Bedienung 
eines Elektronenmikroskops sowie 
Vorbereitung der Präparate für 
Elektronenmikroskopie. 
 
Quantitative Bestimmung von Kup-
fer und Eisen, Bestimmung der 
Eisenbindungskapazität, schwieri-
ge Hormonbestimmungen, schwie-
rige Fermentaktivitätsbestimmun-
gen, schwierige gerinnungsphysio-
logische Unter-suchungen. 
 
Virusisolierungen oder ähnliche 
schwierige mikrobiologische Ver-
fahren, Gewebezüch-tungen, 
schwierige Antikörperbestimmun-
gen (z.B. Coombs-Test, Blutgrup-
pen-Serologie). 
 
Vorbereitung und Durchführung 
von röntge-nologischen Gefäßun-
tersuchungen in der Schädel-, 
Brust- oder Bauchhöhle. 
 
Mitwirkung bei Herzkatheterisie-
rungen, Schichtaufnahmen in den 
drei Dimensionen mit Spezialgerä-
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Encephalographien, Ventrikulogra-
phien, schwierigen intra-operativen 
Röntgenaufnahmen. 

ten, Encephalographien, Ventri-
kulographien, schwierigen intra-
operativen Röntgenaufnahmen. 

Vc Fg. 25 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen in einer Tätigkeit der Vg. VI b Fg. 
 26 nach zweijähriger Bewährung in 
dieser Tätigkeit. 

 Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.10  
E 8 einzige Fg.  
 
„Medizinisch-technische Assisten-
ten mit entsprechender Tätigkeit, 
die in nicht unerheblichem Umfan-
ge schwierige Aufgaben erfüllen.“ 

 

Vc Fg. 26 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen mit entsprechender Tätigkeit 
nach sechsjähriger Bewährung in 
dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II - Abschnitt 10.10  
E 7 einzige Fg  
 
„Medizinisch-technische Assisten-
tinnen mit entsprechender Tätig-
keit“ 

 

Vc Fg. 27 
Orthoptistinnen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mind. zweijähriger 
Fachaus-bildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
mit Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit nach sechsmonatiger Berufs-
ausübung nach erlangter staatlicher 
Anerkennung bzw. nach Abschluß 
der genannten Fachausbildung, die 
überwiegend schwierige Aufgaben 
im Sinne der Vg. VI b Fg.  29 erfüllen. 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.11  
kleine E 9 Fg. 3  
 
„Orthoptisten mit entsprechender 
Tätigkeit, die schwierige Aufgaben 
erfüllen“ 
 

 

Vc Fg. 28 
Orthoptistinnen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mind.  zweijähriger 
Fachausbildung an Universitätsklini-
ken oder medi-zinischen Akademien 
mit Prüfung in einer Tätigkeit der 
Vg. VI b Fg.  29 nach zweijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.11  
E 8 einzige Fg.  
 
„Orthoptisten mit entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerhebli-
chem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen.“ 
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Vc Fg. 29 
Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten in einer Tätigkeit der Vg.  VI b 
Fg.  31 nach zweijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 
 

 Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.13  
E 8 einzige Fg.  
 
„Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten  mit entsprechender Tätig-
keit, die in nicht unerheblichem 
Umfange schwierige Auf-gaben 
erfüllen.“ 

 

Vc Fg. 30 
Präparatoren, denen mind. zwei Prä-
paratoren, davon mind. einer mit 
Tätig-keiten der Vg. VI b Fg.  34, 
durch aus-drückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 8  Teil II – Abschnitt 10.9   
kleine E 9 Fg. 1  
 
„Präparationstechnische Assisten-
ten, denen mindestens zwei präpa-
rationstechnische Assistenten, da-
von mindestens einer mit Tätigkei-
ten der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 
2 durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind“ 

(alt: Präparatoren = neu: Präparati-
onstechnise Assistenten) 

Vc Fg. 31 
Präparatoren in einer Tätigkeit der 
Vg. VI b Fg. 33 oder 34 nach dreijäh-
riger Bewährung in einer dieser Tä-
tigkeiten. 
 

 Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.9  
E 8 Fg. 1  
 
„Präparationstechnische Assisten-
ten, denen mindestens zwei  prä-
parationstechnische Assistenten  
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.9   
E 8 Fg. 2  
 
„Präparationstechnische Assisten-
ten, die in nicht unerheblichem 
Umfange schwierige Aufgaben 
erfüllen.“ 

(alt: Präparatoren = neu: Präparati-
onstechnische Assistenten) 
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Vc Fg. 32 
Präparatoren, die in nicht unerhebli-
chem Umfange schwierige Aufgaben 
im Sinne der Vg. VI b Fg. 34 erfüllen 
und mind. zu einem Drittel ihrer Ge-
samttätigkeit selbständig Demonstra-
tionen im Hörsaal vorbereiten und 
bei der Durchführung mitwirken. 
 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.9   
kleine E 9 Fg. 2  
 
„Präparationstechnische Assisten-
ten, die in nicht unerheblichem 
Umfange schwierige erfüllen und 
mindestens zu einem Drittel ihrer 
Gesamttätigkeit selbständig De-
monstrationen im Hörsaal vorberei-
ten und bei der Durchführung mit-
wirken“ 

(alt: Präparatoren = neu: Präparati-
onstechnische Assistenten) 

Vc Fg. 33 
Seehafengesundheitsaufseher (See-
hafengesundheitskontrolleure) mit 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit, die im gesamten Aufgabenbe-
reich eines Seehafengesundheits-
aufsehers in nicht unerheblichem 
Umfange besonders schwierige Auf-
gaben erfüllen.  

E 8 Teil II – Abschnitt 10.3  
kleine E 9 Fg. 6 
 
„Seehafengesundheitsaufseher 
(Seehafengesundheitskontrolleure) 
mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, die im gesamten Auf-
gabenbereich eines Seehafen-
gesundheitsaufsehers in nicht un-
erheblichem Umfange besonders 
schwierige Aufgaben erfüllen.“ 

 

Vc Fg. 34 
Seehafengesundheitsaufseher (See-
hafengesundheitskontrolleure) mit 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit nach dreijähriger Bewährung in 
dieser Tätigkeit. 

 Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.3  
E 8 Fg. 5  
 
„Seehafengesundheitsaufseher 
(Seehafengesundheitskontrolleure) 
mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit“ 

 

Vc Fg. 35 
Zahnärztliche Helferinnen m. Ab-
schlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit, denen mindestens zehn 
zahnärztliche Helferinnen oder An-
gestellte in der Tätigkeit von zahn-
ärztlichen Helferinnen durch aus-
drückliche Anordnung ständig unter-

E 8 Teil II – Abschnitt 10.8  
E 8 einzige Fg.  
 
„Zahnmedizinische Fachangestellte 
mit entsprechender Tätigkeit, de-
nen mindestens zehn zahnmedizi-
nische Fachangestellte oder Be-
schäftigte in der Tätigkeit von 

(alt: Zahnärztliche Helferin = neu: 
Zahnmedizinische Fachangestellte) 
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stellt sind. zahnmedizinischen Fachangestell-
ten durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.“ 

Vc Fg. 36 
Zahntechnikermeister mit entspre-
chender Tätigkeit. 
 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.15  
E 8 Fg. 1 
 
„Zahntechnikermeister mit entspre-
chender Tätigkeit“ 

 

Vc Fg. 37 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung 
und entsprechenden Tätigkeiten, die 
Kenntnisse in der kieferchirurgischen 
Prothetik erfordern, oder die Epithe-
sen herstellen nach dreijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 

E 8 Teil II – Abschnitt 10.15   
E 8 Fg. 2 
 
„Zahntechniker mit entsprechenden 
Tätigkeiten, die Kenntnisse in der 
kieferchirugischen Prothetik erfor-
dern oder die Epithesen herstellen“ 

 

Vc Fg. 38 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung 
in einer Tätigkeit der Vg. VI b Fg. 39 
nach dreijähriger Bewährung in die-
ser Tätigkeit. 

 Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 10.15    
E 8 Fg. 3  
 
„Zahntechniker mit entsprechender 
Tätigkeit, die schwierige Aufgaben 
erfüllen.“ 

 

    

VI b Fg. 1 
Apothekenhelferinnen mit Abschluß-
prüfung in Arzneimittelausgabestel-
len, denen mindestens drei Apothe-
ken-helferinnen oder Angestellte in 
der Tätigkeit von Apothekenhelferin-
nen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.12  
E 6 Fg. 1  
 
„Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte mit entsprechender 
Tätigkeit in Arzneimittelausgabe-
stellen, denen mindestens drei 
Pharamzeutisch-kaufmännische 
Angestellte oder Beschäftigte in 
der Tätigkeit von  pharamzeutisch-
kaufmännischen Angestellten 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind“ 

(alt: Apothekenhelferin = neu: 
Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte) 
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VI b Fg. 2 
Apothekenhelferinnen mit Abschluß-
prü-fung in einer Tätigkeit der Vg. 
 VII Fg. 7 nach vierjähriger Bewäh-
rung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 10.12  
E 6 Fg. 2  
 
„Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte mit entsprechender 
Tätigkeit, die schwierige Aufgaben 
erfüllen.“ 

(alt: Apothekenhelferin = neu: 
Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte) 

VI b Fg. 3 
Arzthelferinnen mit Abschlußprüfung 
in einer Tätigkeit der Vg. VII Fg.  9 
nach vierjähriger Bewährung in die-
ser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 10.8  
E 6 Fg. 1  
 
„Medizinische Fachangestellte  mit 
entsprechender Tätigkeit, die 
schwierigen Aufgaben erfüllen.“ 

(alt: Arzthelferin = neu: Medizini-
sche Fachangestellte) 

VI b Fg. 4 
Audiometristen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mind. zweijähriger 
Fachaus-bildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
mit ent-sprechender Tätigkeit, die in 
nicht un-erheblichem Umfange 
schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Schwierige Aufgaben sind ……..) 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.2   
E 8 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten, mit staat-
licher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbil-
dung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien und 
entsprechender Tätigkeit , die in 
nicht unerheblichen Umfang 
schwierige Aufgaben erfüllen“ 

(alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 

VI b Fg. 5 
Audiometristen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mind. zweijähriger 
Fachausbildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
und entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung 
nach erlangter staatlicher Anerken-
nung bzw. nach Abschluß der ge-
nannten Fachausbildung. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.2  
E 6 einzige Fg.  
 
„Audiologie-Assistenten mit staatli-
cher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbil-
dung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien  und 
entsprechender Tätigkeit“ 

(alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 

VI b Fg. 6 
Beschäftigungstherapeuten mit 
staatl.  Anerkennung und entspre-

E 6 Teil II – Abschnitt 10.5  
E 8 einzige Fg.  
 

(alt: Beschäftigungstherapeuten = 
neu: Ergotherapeuten) 
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chender Tätigkeit, die in nicht uner-
heblichem Umfange schwierige Auf-
gaben erfüllen. 
(Schwierige Aufgaben sind …….) 

„Ergotherapeuten mit entsprechen-
der Tätigkeit, die in nicht unerhebli-
chen Umfang schwierige Aufgaben 
erfüllen“ 

VI b Fg. 7 
Beschäftigungstherapeuten mit 
staatl.  Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit nach sechsmonati-
ger Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Anerkennung. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.5   
E 6 einzige Fg.  
 
„Ergotherapeuten mit ensprechen-
der Tätigkeit“ 

(alt: Beschäftigungstherapeuten = 
neu: Ergotherapeuten) 

VI b Fg. 8 
Dermoplastiker (Moulageure) nach 
einjähriger Bewährung in dieser Tä-
tigkeit. 

 
 

E 6 Teil II - Abschnitt 10.9   
E 7 einzige Fg.  
 
„Präparationstechnische Assisten-
ten mit entsprechender Tätigkeit“ 

(alt: Dermoplastiker, Moulageure = 
neu: Präparationstechnische Assis-
tenten) 
 
 

VI b Fg. 9 
Desinfektoren mit Prüfung als Leiter 
des technischen Betriebes von Des-
infektionsanstalten, denen mind. 
neun Desinfektoren mit Prüfung 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.3  
E 8 Fg. 1  
 
„Desinfektoren mit Prüfung als Lei-
ter des technischen Betriebes von 
Desinfektionsanstalten, denen 
mindestens neun Desinfektoren mit 
Prüfung durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind“ 

 

VI b Fg. 10 
Desinfektoren mit Prüfung als aus-
drück-lich bestellte ständige Vertreter 
von Leitern des technischen Betrie-
bes von Desinfektionsanstalten, de-
nen mind. 18 Desinfektoren mit Prü-
fung durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.3   
E 8 Fg. 2 
  
„Desinfektoren mit Prüfung als aus-
drücklich bestellte ständige Vertre-
ter von Leitern des technischen 
Betriebes von Desinfektionsanstal-
ten, denen mindestens 18 Desin-
fektoren mit Prüfung durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind“ 
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VI b Fg. 11 
Desinfektoren mit Prüfung in einer 
Tätigkeit der Vg. VII Fg. 14, 15 oder 
16 nach dreijähriger Bewährung in 
einer dieser Tätigkeiten. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 10.3  
E 6 Fg. 1  
 
„Desinfektoren mit Prüfung als aus-
drücklich bestellte ständige Ver-
treter von Leitern des technischen 
Betriebes von Desinfektionsan-
stalten, denen mindestens neun 
Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind“ 
 
bzw.  
 
Teil II – Abschnitt 10.3  
E 6 Fg. 2 
  
„Desinfektoren mit Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit, denen 
mindestens vier Desinfektoren mit 
Prüfung durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.3  
E 6 Fg. 3  
 
„Desinfektoren mit Prüfung , die in 
nicht unerheblichem Umfange Auf-
sichtstätigkeit bei Begasun-gen mit 
hochgiftigen Stoffen auf Schiffen, 
schwimmenden Gerä-ten oder an 
Land in Gebäuden, Silos, Contai-
nern und Waggons ausüben“ 

 

VI b Fg. 12 
Diätassistentinnen mit staatl. Aner-
ken-nung als Leiterinnen von Diätkü-

E 6 Entfällt Teil II – Abschnitt 10.4  
E 8 Fg. 2 
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chen, in denen durchschnittlich min-
destens 50 Diätvollportionen täglich 
hergestellt werden. 

„Diätassistenten als Diätküchenlei-
ter“   

VI b Fg. 13 
Diätassistentinnen mit staatl. Aner-
kennung, die als ständige Vertrete-
rinnen von Leiterinnen von Diätkü-
chen, in denen durchschnittlich min-
destens 200 Diätvollportionen täglich 
hergestellt werden, durch ausdrückli-
che Anordnung bestellt sind. 
 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.4  
E 8 Fg. 1 
  
„Diätassistenten, als durch aus-
drückliche Anordnung bestellte 
ständige Vertreter von Leitern von 
Diätküchen, die für die Versorgung 
von durchschnittlich täglich min-
destens 200 Personen mit Diätver-
pflegung verantwortlich sind, sind“ 

 

VI b Fg. 14 
Diätassistentinnen mit staatlicher 
Anerkennung als Diätküchenleiterin 
(§ 19 RdErl. RuPr MdI vom 5. April 
1937), die als Diätküchenleiterinnen 
tätig sind. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.4   
E 8 Fg. 2 
   
„Diätassistenten als Diätküchenlei-
ter“  

 

VI b Fg. 15 
Diätassistentinnen mit staatl. Aner-
kennung und entsprechender Tätig-
keit, die in nicht unerheblichem Um-
fange schwierige Aufgaben erfüllen. 
Schwierige Aufgaben sind  

E 6 Teil II – Abschnitt 10.4  
E 8 Fg. 3  
 
„Diätassistenten, mit entsprechen-
der Tätigkeit, die in nicht unerhebli-
chem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen“ 

 

VI b Fg. 16 
Diätassistentinnen mit staatl. Aner-
kennung und entsprechender Tätig-
keit nach sechsmonatiger Berufs-
ausübung nach erlangter staatlicher 
Anerkennung. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.4  
E 7 einzige Fg.  
  
„Diätassistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit“ 

 

VI b Fg. 17 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit, die in 
nicht unerheblichem Umfange 
schwierige Aufgaben im gesamten 

E 6 Teil II  – Abschnitt 10. 3  
E 8 Fg. 4   
 
„Gesundheitshaufseher mit Prü-
fung und entsprechender Tätigkeit, 
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Aufgaben-bereich eines Gesund-
heitsaufsehers erfüllen. Schwierige 
Aufgaben sind …. 
 

die in nicht unerheblichem Umfan-
ge schwierige Aufgaben im gesam-
ten Aufgabenbereich eines Ge-
sundheitsaufsehers erfüllen“ 

VI b Fg. 18 
Gesundheitsaufseher m. Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit nach 
dreijähriger Bewährung in dieser 
Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 10.3  
E 6 Fg. 4 
  
„Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit“ 

 

VI b Fg. 19 
Krankengymnasten mit entspre-
chender Tätigkeit, die in nicht uner-
heblichem Umfange schwierige Auf-
gaben erfüllen. 
Schwierige Aufgaben sind ….. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.14  
E 8 einzige Fg.  
  
„Physiotherapeuten mit entspre-
chender Tätigkeit, die in nicht un-
erheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.“  

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 

VI b Fg. 20 
Krankengymnasten mit entsprechen-
der Tätigkeit nach sechsmonatiger 
Berufs-ausübung nach erlangter 
staatlicher Erlaubnis. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.14  
E 6 einzige Fg.  
  
„Physiotherapeuten mit entspre-
chender Tätigkeit“ 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 

VI b Fg. 21 
Logopäden mit staatl.  Anerkennung 
oder mindestens zweijähriger Fach-
ausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit die in nicht unerheblichem Um-
fange schwierige Aufgaben erfüllen. 
Schwierige Aufgaben sind  

E 6 Teil II – Abschnitt 10.6   
E 8 einzige  Fg.  
 
„Logopäden mit  entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerhebli-
chem Umfange schwierige Auf-
gaben erfüllen.“  
 

 

VI b Fg. 22 
Logopäden mit staatl. Anerkennung 
oder mit mindestens zweijähriger 
Fachausbildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
mit Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit nach sechsmonatiger Berufs-

E 6 Teil II – Abschnitt 10.6  
E 6 einzige Fg.  
 
„Logopäden mit entsprechender 
Tätigkeit“ 
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ausübung nach erlangter staatl.  An-
erkennung bzw. nach Abschluß der 
genannten Fachausbildung. 

VI b Fg. 23 
Masseure, Masseure und medizini-
sche Bademeister mit entsprechen-
der Tätig-keit, denen mindestens vier 
Masseure, Masseure und medizini-
sche Bade-meister oder Angestellte 
in der Tätigkeit von Masseuren oder 
Masseuren und medizinischen Ba-
demeistern durch aus-drückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 6  Teil II – Abschnitt 10.7  
E 8 Fg. 1 
  
„Masseure und medizinische Ba-
demeister mit entsprechender Tä-
tigkeit, denen mindestens vier 
Masseure und medizinische Ba-
demeister oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Masseuren und me-
dizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind“ 

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 

VI b Fg. 24 
Masseure, Masseure und medizini-
sche Bademeister mit entsprechen-
der Tätig-keit, denen mind.  zwei 
Masseure, Masseure und medizini-
sche Bade-meister oder Angestellte 
in der Tätigkeit von Masseuren oder 
Masseuren und medizinischen Ba-
demeistern durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind und 
die überwiegend schwierige Aufga-
ben im Sinne der Vg. VII Fg. 23 oder 
25 erfüllen. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.7  
E 8 Fg. 2 
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister mit entsprechender Tä-
tigkeit, denen mindestens vier 
Masseure und medizinische Ba-
demeister oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Masseuren und me-
dizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind und die schwierige 
Aufgaben erfüllen“ 

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 

VI b Fg. 25 
Masseure, Masseure und medizini-
sche Bademeister in einer Tätigkeit 
der  Vg.  VII Fg.  22, 23 oder 25 nach 
zweijähriger Bewährung in einer die-
ser Tätigkeiten. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 10.7   
E 6 Fg. 1 
  
„Masseure und medizinische Ba-
demeister mit entsprechender Tä-
tigkeit, denen mindestens zwei 
Masseure und medizinische Ba-
demeister oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Masseuren und me-

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 
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dizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.7  
E 6 Fg. 2  
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister mit entsprechender Tä-
tigkeit, die schwierige  Aufgaben  
erfüllen.“ 

VI b Fg. 26 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen mit entsprechender Tätigkeit, die 
in nicht unerheblichem Umfange 
schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Schwierige Aufgaben sind ……) 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.10  
E 8 einzige Fg.  
 
„Medizinisch-technische Assisten-
ten mit entsprechender Tätigkeit, 
die in nicht unerheblichem Umfan-
ge schwierige Aufgaben erfüllen.“ 

 

VI b Fg. 27 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen mit entsprechender Tätigkeit 
nach sechsmonatiger Berufsaus-
übung nach erlangter staatl. Erlaub-
nis. 
 

E 6 Teil II - Abschnitt 10.10  
E 7 einzige Fg  
 
„Medizinisch-technische Assisten-
tinnen mit entsprechender Tätig-
keit“ 

 

VI b Fg. 28 
Medizinisch-technische Gehilfinnen 
mit staatl. Prüfung nach zweisemest-
riger Ausbildung und mit entspre-
chender Tätigkeit, die in nicht uner-
heblichem Umfange schwierige Auf-
gaben im Sinne der Fg. 26 erfüllen, 
soweit diese nicht den medizinisch-
technischen Assis-tentinnen vorbe-
halten sind, und sonstige Angestellte, 

Entfällt (Grundmerkmal E 5)  Teil II – Abschnitt 10.10  
E 6 einzige  Fg.  
 
Medizinisch-technische Gehilfen 
mit staatlicher Prüfung nach zwei-
semestriger Ausbildung mit ent-
sprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
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die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach 
vierjähriger Bewährung in dieser Tä-
tigkeit. 

Tätigkeiten ausüben, die in nicht 
unerheblichem Umfange schwieri-
ge Aufgaben erfüllen, soweit diese 
nicht den medizinisch-technischen 
Assistenten vorbehalten sind. 

VI b Fg. 29 
Orthoptistinnen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mindestens zweijähri-
ger Fachausbildung an Universitäts-
kliniken oder medizinischen Akade-
mien mit Prüfung und entsprechen-
der Tätigkeit, die in nicht unerhebli-
chem Umfange schwierige Aufgaben 
erfüllen. (Schwierige Aufgaben sind 
…) 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.11  
E 8 einzige Fg.  
 
„Orthoptisten mit entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerhebli-
chem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen.“ 

 

VI b Fg. 30 
Orthoptistinnen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mind.  zweijähriger 
Fachausbildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
mit Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit nach sechsmonatiger Berufs-
ausübung nach erlangter staatl.  An-
erkennung bzw. nach Abschluß der 
genannten Fachausbildung. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.11   
E 6 einzige Fg.  
 
„Orthoptisten mit entsprechender 
Tätigkeit“ 

 

VI b Fg. 31 
Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten mit entsprechender Tätigkeit, 
die in nicht unerheblichem Umfange 
schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Schwierige Aufgaben sind …) 
 
 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.13  
E 8 einzige Fg.  
 
„Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten  mit entsprechender Tätig-
keit, die in nicht unerheblichem 
Umfange schwierige Aufgaben 
erfüllen.“ 

 

VI b Fg. 32 
Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten mit entsprechender Tätigkeit 
nach sechsmonatiger Berufsaus-

E 6 Teil II – Abschnitt 10.13  
E 6 einzige Fg.  
 
„Pharmazeutisch-technische Assis-
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übung nach erlangter staatlicher Er-
laubnis. 
 

tenten mit entsprechender Tätig-
keit“ 

VI b Fg. 33 
Präparatoren, denen mindestens 
zwei Präparatoren durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt 
sind. 
 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.9  
E 8 Fg. 1  
 
„Präparationstechnische Assisten-
ten, denen mindestens zwei  Prä-
parationstechnische Assistenten  
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind“ 

(alt: Präparatoren = Präparations-
technische Assistenten) 

VI b Fg. 34 
Präparatoren, die in nicht unerhebli-
chem Umfange schwierige Aufgaben 
erfüllen. (Schwierige Aufgaben sind 
…) 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.9   
E 8 Fg. 2  
 
„Präparationstechnische Assisten-
ten, die in nicht unerheblichem 
Umfange schwierige Aufgaben 
erfüllen.“ 

(alt: Präparatoren = neu:  Präpara-
tionstechnische Assistenten ) 

VI b Fg. 35 
Präparatoren mit entsprechender 
Tätigkeit nach dreijähriger Bewäh-
rung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 10.9  
E 7 einzige Fg.  
 
„ Präparationstechnische Assisten-
ten mit entsprechender Tätigkeit“ 

(alt: Präparatoren = neu:  Präpara-
tionstechnische Assistenten ) 

VI b Fg. 36 
Seehafengesundheitsaufseher (See- 
hafengesundheitskontrolleure) mit 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit nach sechsmonatiger Berufs-
ausübung nach Ablegen der Prüfung. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.3  
E 8 Fg. 5 
 
„Seehafengesundheitsaufseher 
(Seehafengesundheitskontrolleure) 
mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit“ 

 

VI b Fg. 37 
Sektionsgehilfen in einer Tätigkeit 
der Vg. VII Fg. 33 nach sechsjähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 10.9  
E 6 einzige Fg.  
 
„Sektionsgehilfen, die in nicht un-
erheblichem Umfange auch Tätig-
keiten von präparationstechnischen 
Assistenten ausüben und denen 
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mindestens zwei Sektionsgehilfen 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind“ 

VI b Fg. 38 
Zahnärztliche Helferinnen m. Ab-
schluß-prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, denen mind. fünf zahnärzt-
liche Helferin-nen oder Angestellte in 
der Tätigkeit von zahnärztlichen Hel-
ferinnen durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.8   
E 6 Fg. 2  
 
„Zahnmedizinische Fachangestellte 
mit  entsprechender Tätigkeit, de-
nen mindestens fünf  zahnmedizi-
nische Fachangestellte oder Be-
schäftigte  in der Tätigkeit von  
zahnmedizinischen Fachangestell-
ten durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind“ 

(alt: Zahnärztliche Helferin = neu: 
Zahnmedizinische Fachangestellte) 
 
 
 

VI b Fg. 39 
Zahntechniker m. Abschlußprüfung 
und entsprechender Tätigkeit, die 
schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Schwierige Aufgaben sind …) 

E 6 Teil II – Abschnitt 10.15   
E 8 Fg. 3  
 
„Zahntechniker mit entsprechender 
Tätigkeit, die schwierige Aufgaben 
erfüllen.“ 

 

VI b Fg. 40 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung 
in einer Tätigkeit der Vg. VII Fg. 35 
nach dreijähriger Bewährung in die-
ser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 10.15  
E 6 einzige Fg.  
 
„Zahntechniker mit entsprechender 
Tätigkeit“ 

 

    

VII Fg. 1 
Angestellte in der Tätigkeit von Audi-
ometristen nach dreijähriger Bewäh-
rung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.2  
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Audiologie-Assistenten“ 

(alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 

VII Fg. 2 
Ang.  in der Tätigkeit von Beschäfti-
gungstherapeuten nach dreijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.5  
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Ergotherapeuten“ 

(alt: Beschäftigungstherapeuten = 
neu: Ergotherapeuten) 
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VII Fg. 3 
Ang.  in der Tätigkeit von Diätassis-
tentinnen nach dreijähriger Bewäh-
rung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.4   
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Diätassistenten“ 

 

VII Fg. 4 
Ang.  in der Tätigkeit von Kranken-
gymnasten nach dreijähriger Bewäh-
rung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.14  
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Physiotherapeuten“ 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 
 

VII Fg. 5 
Ang. in der Tätigkeit von Logopäden 
nach dreijähriger Bewährung in die-
ser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.6   
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Logopäden“ 

 

VII Fg. 6 
Ang.  in der Tätigkeit von Orthoptis-
tinnen nach dreijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.11  
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Orthoptisten“ 

 

VII Fg. 7 
Apothekenhelferinnen mit Abschluß-
prüfung und schwierigen Aufgaben. 
(Schwierige Aufgaben sind ….) 

E 5 Teil II – Abschnitt 10.12  
E 6 Fg. 2  
 
„Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte mit entsprechender 
Tätigkeit, die  schwierigen Aufga-
ben erfüllen.“ 

(alt: Apothekenhelferin = neu: 
Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte) 

VII Fg. 8 
Apothekenhelferinnen mit Abschluß-
prüfung und entsprechender Tätig-
keit nach dreijähriger Bewährung in 
dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.12  
E 5 einzige Fg. 
 
„Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte mit entsprechender 
Tätigkeit“ 

(alt: Apothekenhelferin = neu: 
Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte) 
 
 

VII Fg. 9 
Arzthelferinnen mit Abschlußprüfung 
und schwierigen Aufgaben. (Schwie-
rige Aufgaben sind ….) 

E 5 Teil II – Abschnitt 10.8   
E 6 Fg. 1  
 
„Medizinische Fachangestellte mit 

(alt: Arzthelferin = neu: Medizini-
sche Fachangestellte) 
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entsprechender Tätigkeit, die 
schwierigen Aufgaben erfüllen.“ 

VII Fg. 10 
Arzthelferinnen mit Abschlußprüfung 
und entsprechender Tätigkeit nach 
dreijähriger Bewährung in dieser 
Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.8  
E 5 Fg. 1 
 
„Medizinische Fachanngestellte mit 
entsprechender Tätigkeit“ 

(alt: Arzthelferin = neu: Medizini-
sche Fachangestellte) 
 

VII Fg. 11 
Audiometristen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mind. zweijähriger 
Fachaus-bildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
während der ersten sechs Monate 
der Berufsaus-übung nach erlangter 
staatl.  Anerken-nung bzw. nach Ab-
schluß der genannten Fachausbil-
dung. 
 

E 5 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“) 
 

Teil II – Abschnitt 10.2  
E 6 einzige Fg. 
 
„Audiologie-Assistenten mit staatli-
cher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbil-
dung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien und ent-
sprechender Tätigkeit“  
 
(alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 

VII Fg. 12 
Beschäftigungstherapeuten mit 
staatl.  Anerkennung während der 
ersten sechs Monate der Berufsaus-
übung nach erlangter staatlicher An-
erkennung. 

E 5 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“) 
 

Teil II – Abschnit 10.5  
E 6 einzige Fg. 
 
„Ergotherapeuten mit entsprechen-
der Tätigkeit“ 

VII Fg. 13 
Dermoplastiker (Moulageure) mit 
entsprechender Tätigkeit. 
 

E 5 Teil II – Abschnitt 10.9   
E 7 einzige Fg.  
 
„Präparationstechnische Assisten-
ten mit entsprechender Tätigkeit“ 

(alt: Dermoplastiker, Moulageure = 
neu: Präparationstechnische Assis-
tenten) 
 

VII Fg. 14 
Desinfektoren mit Prüfung als aus-
drück-lich bestellte ständige Vertreter 
von Leitern des technischen Betrie-
bes von Desinfektionsanstalten, de-
nen mind. neun Desinfektoren mit 
Prüfung durch ausdrückliche Anord-

E 5 Teil II – Abschnitt 10.3  
E 6 Fg. 1  
 
„Desinfektoren mit Prüfung als 
ausdrücklich bestellte ständige 
Vertreter von Leitern des techni-
schen Betriebes von Desinfekti-

 



 

BAT Anlage 1a Teil II Vorl. Zuordnung gem. Anlage 4 TVÜ Neu Entgeltgruppe Sonstiger Verbleib 
 

Synopse BAT Anlage 1a Teil II - EGO TV-L  Seite 53 von 263                          ver.di  01.12.2011  

nung ständig unterstellt sind. 
 

onsanstalten, denen mindestens 
neun Desinfektoren mit Prüfung 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind“ 

VII Fg. 15 
Desinfektoren mit Prüfung und ent-
sprechender Tätigkeit, denen mind. 
vier Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

E 5 Teil II – Abschnitt 10.3  
E 6 Fg. 2 
  
„Desinfektoren mit Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit, denen 
mindestens vier Desinfektoren mit 
Prüfung durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind“ 

 

VII Fg. 16 
Desinfektoren mit Prüfung, die in 
nicht unerheblichem Umfange Auf-
sichtstätig-keit bei Begasungen mit 
hochgiftigen Stoffen auf Schiffen, 
schwimmenden Geräten oder an 
Land in Gebäuden, Silos, Containern 
und Waggons ausüben 

E 5 Teil II – Abschnitt 10.3  
E 6 Fg. 3  
 
„Desinfektoren mit Prüfung , die in 
nicht unerheblichem Umfange Auf-
sichtstätigkeit bei Begasungen mit 
hochgiftigen Stoffen auf Schiffen, 
schwimmenden Geräten oder an 
Land in Gebäuden, Silos, Contai-
nern und Waggons ausüben“ 

 

VII Fg. 17 
Desinfektoren mit Prüfung in einer 
Tätigkeit der Vg.  VIII Fg. 14 oder 20 
nach dreijähriger Bewährung in einer 
dieser Tätigkeiten. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.3  
E 4 Fg. 2 
 
„Desinfektoren mit Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit, denen in 
nicht unerheblichem Umfange auch 
die Tätigkeiten eines Gesundheits-
aufsehers übertragen sind“ 
 
bzw. 
 
Teil II – Abschnitt 10.3  
E 5 einzige Fg. 
 
„Desinfektoren mit Prüfung und 
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entsprechender Tätigkeit, denen 
mindestens zwei Desinfektoren mit 
Prüfung durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind“ 

VII Fg. 18 
Diätassistentinnen mit staatl. Aner-
kennung während der ersten sechs 
Monate der Berufsausübung nach 
erlangter staatlicher Anerkennung. 
 

E 5 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“) 
 

Teil II – Abschnitt 10.4.  
E 7 einzige Fg. 
 
„Diätassistentin mit entsprechender 
Tätigkeit“ 

VII Fg. 19 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung 
nach Ablegen der Prüfung. 
 

E 5 Teil II – Abschnitt 10.3  
E 6 Fg. 4  
 
„Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit“ 

 

VII Fg. 20 
Krankengymnasten während der 
ersten sechs Monate der Berufsaus-
übung nach erlangter staatlicher Er-
laubnis. 
 

E 5 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“) 
 

Teil II – Abschnitt 10.14  
E 6 einzige Fg. 
 
„Physiotherapeuten mit entspre-
chender Tätigkeit“  
 
(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 

VII Fg. 21 
Logopäden mit staatl. Anerkennung 
oder mit mindestens zweijähriger 
Fachausbildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
mit Prüfung während der ersten 
sechs Monate der Berufsausübung 
nach erlangter staatl.   Anerkennung 
bzw. nach Abschluß der genannten 
Fachausbildung. 
 

E 5 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal) 
 

Teil II - Abschnitt 10.6   
E 6 einzige Fg.  
 
„Logopäden mit entsprechender 
Tätigkeit“ 

VII Fg. 22 
Masseure, Masseure und medizini-

E 5 Teil II – Abschnitt 10.7  
E 6 Fg. 1  

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 
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sche Bademeister mit entsprechen-
der Tätig-keit, denen mindestens 
zwei Masseure, Masseure und medi-
zinische Bademei-ster oder Ange-
stellte in der Tätigkeit von Masseu-
ren oder Masseuren und medizini-
schen Bademeistern durch aus-
drückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister mit entsprechender Tä-
tigkeit, denen mindestens zwei 
Masseure und medizinische Ba-
demeister oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Masseuren und me-
dizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind“ 

VII Fg. 23 
Masseure mit entsprechender Tätig-
keit, die schwierige Aufgaben erfül-
len, nach sechsmonatiger Bewäh-
rung in dieser Tätigkeit. 

E 5  Teil II – Abschnitt 10.7   
E 6 Fg. 2  
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister mit entsprechender Tä-
tigkeit, die schwierige  Aufgaben  
erfüllen. 

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 

VII Fg. 24 
Masseure mit entsprechender Tätig-
keit nach dreijähriger Bewährung in 
dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.7   
E 4 einzige Fg.  
 
„Masseure und medizinische Bade-
meister mit entsprechender Tätig-
keit “ 

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 

VII Fg. 25 
Masseure und medizinische Bade-
meister mit entsprechender Tätigkeit, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Schwierige Aufgaben sind ….) 

E 5 Teil II – Abschnitt 10.7   
E 6 Fg. 2  
 
„Masseure und medizinische Ba-
demeister mit entsprechender Tä-
tigkeit, die schwierige  Aufgaben  
erfüllen. 

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 

VII Fg. 26 
Masseure und medizinische Bade-
meister mit entsprechender Tätigkeit 
nach zweieinhalbjähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.7  
E 4 einzige Fg.  
 
„Masseure und medizinische Bade-
meister mit entsprechender Tätig-
keit “ 

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 
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VII Fg. 27 
Medizinisch-technische Assistentin-
nen während der ersten sechs Mo-
nate der Berufsausübung nach er-
langter staatl. Erlaubnis. 

E 5 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“) Teil II – Abschnitt 10.10  
E 7 einzige Fg.  
 
„Medizinisch-technische Assisten-
ten mit entsprechender Tätigkeit“ 

VII Fg. 28 
Medizinisch-technische Gehilfinnen 
mit staatl. Prüfung nach zweisemest-
riger Ausbildung und mit entspre-
chender Tätigkeit und sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. nach 
dreijähriger Bewährung in dieser 
Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.10   
E 4 einzige Fg.  
 
„Medizinisch technische Gehilfen 
mit staatlicher  Prüfung nach zwei-
se-mestriger Ausbildung und mit 
ent-sprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte , die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben“ 

 

VII Fg. 29 
Orthoptistinnen mit staatl. Anerken-
nung oder mit mind. zweijähriger 
Fachaus-bildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien 
mit Prüfung während der ersten 
sechs Monate der Berufsausübung 
nach erlangter staatl.  Anerkennung 
bzw. nach Abschluß der genannten 
Fachausbildung. 

E 5 Entfällt „Einarbeitungsmerkmal“ Teil II - Abschnitt 10.11  
E 6 einzige Fg.  
 
„Orthoptisten mit entsprechender 
Tätigkeit“ 

VII Fg. 30 
Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten während der ersten sechs 
Monate der Berufsausübung nach 
erlangter staatlicher Erlaubnis. 

E 5 Entfällt  („Einarbeitungsmerkmal“) 
 

Teil II – Abschnitt 10.13  
E 6 einzige Fg.  
 
„Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten mit entsprechender Tätig-
keit“ 

VII Fg. 31 
Präparatoren mit entsprechender 
Tätigkeit. 
 

E 5 Teil II – Abschnitt 10.9   
E 7 einzige Fg.  
 
„Präparationstechnische Assisten-
ten mit entsprechender Tätigkeit“ 

(alt: Präparatoren = neu: Präparati-
onstechische Assistenten) 
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VII Fg. 32 
Seehafengesundheitsaufseher (See-
hafengesundheitskontrolleure) mit 
Prüfung während der ersten sechs 
Monate der Berufsausübung nach 
Ablegen der Prüfung. 

E 5 Entfällt  („Einarbeitungsmerkmal“) Teil II – Abschnitt 10.3  
E 8 Fg. 5 
 
„Seehafengesundheitsaufseher 
(Seehafengesundheitskontrolleure) 
mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit“ 

VII Fg. 33 
Sektionsgehilfen, die in nicht uner-
heb-lichem Umfange auch Präpara-
toren-tätigkeiten ausüben und denen 
mindestens zwei Sektionsgehilfen 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 5 Teil II – Abschnitt 10.9  
E 6 einzige Fg.  
 
„Sektionsgehilfen, die in nicht un-
erheblichem Umfange auch Tätig-
keiten von präparationstechnischen  
Assistenten ausüben und denen 
mindestens zwei Sektionsgehilfen 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind“ 

 

VII Fg. 34 
Zahnärztliche Helferinnen mit Ab-
schlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit nach dreijähriger Bewäh-
rung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 10.8   
E 5 Fg. 2  
 
„Zahnmedizinischen Fachange-
stellte mit entsprechender Tätig-
keit“ 

(alt: Zahnärztliche Helferin = neu: 
Zahnmedizinische Fachangestellte) 
 
 

VII Fg. 35 
 
Ferner, wenn sie als Angestellte be-
schäftigt sind (§ 1 Abs. 2): 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung 
und entsprechender Tätigkeit. 

E 5 Teil II – Abschnitt 10.15  
E 6 einzige Fg.  
 
„Zahntechniker mit entsprechender 
Tätigkeit“ 

 

    

VIII Fg. 1 
Ang.  in der Tätigkeit von Apothe-
kenhelferinnen nach dreijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Teil II – Abschnitt 10.12  
E 3 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
pharmazeutisch-kaufmännischen 
Angestellten“ 

(alt: Apothekenhelferin = neu: 
Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte) 
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VIII Fg. 2 
Ang. in der Tätigkeit von Arzthelfe-
rinnen nach dreijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Teil II – Abschnitt 10.8  
E 3 Fg. 1 
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
medizinschen Fachangestellten“ 

(alt: Arzthelferin = neu: Medizini-
sche Fachangestellte) 

VIII Fg. 3 
Ang. in der Tätigkeit von Audiomet-
risten. 

 
 

E 3 Teil II – Abschnitt 10.2   
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Audiologie-Assistenten“ 

(alt: Audiometristen = neu: Audio-
logie-Assistenten) 

VIII Fg. 4 
Ang. in der Tätigkeit von Beschäfti-
gungstherapeuten. 
 

E 3 Teil II – Abschnitt 10.5   
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Ergotherapeuten“ 

(alt: Beschäftigungstherapeuten = 
neu: Ergotherapeuten) 

VIII Fg. 5 
Ang.  in der Tätigkeit von Diätassis-
tentinnen. 
 

E 3 Teil II – Abschnitt 10.4.  
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Diätassistenten“ 

 

VIII Fg. 6 
Ang.  in der Tätigkeit von Gesund-
heitsaufsehern nach dreijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Teil II – Abschnitt 10.3   
E 2  Fg. 1 
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Gesundheitsaufsehern“ 

 

VIII Fg. 7 
Ang.  in der Tätigkeit von Kranken-
gymnasten. 
 

E 3 Teil II – Abschnitt 10.14  
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Physiotherapeuten“ 

(alt: Krankengymnasten = neu: 
Physiotherapeuten) 
 

VIII Fg. 8 
Ang. in der Tätigkeit von Logopäden. 
 

E 3  Teil II – Abschnitt 10.6   
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Logopäden“ 

 

VIII Fg. 9 
Ang. in der Tätigkeit von Masseuren 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Teil II – Abschnitt 10.7   
E 3 einzige Fg.  

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 
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oder von Masseuren und medizini-
schen Bademeistern nach dreijähri-
ger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

 
„Beschäftigte in der Tätigkeit  
Masseuren und medizinischen Ba-
demeistern“ 

VIII Fg. 10 
Ang.  in der Tätigkeit von Orthoptis-
tinnen. 
 

E 3 Teil II – Abschnitt 10.11   
E 4 einzige Fg.  
  
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Orthoptisten“ 

 

VIII Fg. 11 
Ang. in der Tätigkeit von zahnärztli-
chen Helferinnen nach dreijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Teil II - Abschnitt 10.8  
E 3 Fg. 2 
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
zahnmedizinischen Fachangestell-
ten“ 

(alt: Zahnärztliche Helferin = neu: 
Zahnmedizinische Fachangestellte) 
 

VIII Fg. 12 
Apothekenhelferinnen mit Abschluß-
prüfung und entsprechender Tätig-
keit. 
 

E 3 Teil II – Abschnitt 10.12  
E 5 einzige Fg. 
 
„Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte mit entsprechender 
Tätigkeit“ 

(alt: Apothekenhelferin = neu: 
Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte) 

VIII Fg. 13 
Arzthelferinnen mit Abschlußprüfung 
und entsprechender Tätigkeit. 

E 3 Teil II – Abschnitt 10.8   
E 5 Fg. 1  
 
„Medizinische Fachangestellte mit 
entsprechender Tätigkeit“ 

 (alt: Arzthelferin = neu: Medizini-
sche Fachangestellte) 
 

VIII Fg. 14 
Desinfektoren mit Prüfung und ent-
sprechender Tätigkeit, denen in nicht 
unerheblichem Umfange auch die 
Tätig-keiten eines Gesundheitsauf-
sehers übertragen sind. 
 

E 3 Entfällt Teil II – Abschnitt 10.3   
E 4 Fg. 2  
 
„Desinfektoren mit Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit“ 

VIII Fg. 15 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
während der ersten sechs Monate 
der Berufsausübung nach Ablegen 

E 3 Entfällt  („Einarbeitungsmerkmal“) Teil II – Abschnitt 10.3  
E 6 Fg. 4 
 
„Gesundheitsaufseher mit Prüfung 
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der Prüfung. und entsprechender Tätigkeit“ 

VIII Fg. 16 
Masseure mit entsprechender Tätig-

keit. 
 

E 3 Teil II – Abschnitt 10.7  
E 4 einzige Fg.  
 
„Masseure und medizinische Bade-
meister mit entsprechender Tätig-
keit “ 

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 

VIII Fg. 17 
Masseure und medizinische Bade-
meister mit entsprechender Tätigkeit. 
 

E 3 Teil II – Abschnitt 10.7  
E 4 einzige Fg.  
 
„Masseure und medizinische Bade-
meister mit entsprechender Tätig-
keit “ 

 

VIII Fg. 18 
Medizinisch technische Gehilfinnen 
mit staatl. Prüfung nach zweisemest-
riger Ausbildung und mit entspre-
chender Tätigkeit und sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 
 

E 3 Teil II – Abschnitt 10.10  
E 4 einzige Fg.  
 
„Medizinisch-technische Gehilfen 
mit staatlicher Prüfung nach zwei-
semestriger Ausbildung und mit 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleich-wertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben“ 

 

VIII Fg. 19 
Zahnärztliche Helferinnen mit Ab-
schluß-prüfung und entsprechender 
Tätigkeit. 

E 3 Teil II – Abschnitt 10.8   
E 5 Fg. 2  
 
„Zahnmedizinischen Fachange-
stellte mit entsprechender Tätig-
keit“ 

 (alt: Zahnärztliche Helferin = neu: 
Zahnmedizinische Fachangestellte) 

VIII Fg. 20 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
Desinfektoren mit Prüfung und ent-
sprechender Tätigkeit, denen min-
destens zwei Desinfektoren mit Prü-

E 3 Teil II – Abschnitt 10.3  
E 5 einzige Fg. 
 
„Desinfektoren mit Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit, denen 
mindestens zwei Desinfektoren mit 
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fung durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

Prüfung durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind“ 

VIII Fg. 21 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
Desinfektoren mit Prüfung und ent-
sprechender Tätigkeit mit einer 
Handwerker- oder Facharbeiter-
ausbildung. 

E 3  Teil II – Abschnitt 10.3  
E 4 Fg. 2 
 
„Desinfektoren mit Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit“ 

 

VIII Fg. 22 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
Desinfektoren mit Prüfung und ent-
sprechender Tätigkeit nach einjähri-
ger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Teil II – Abschnitt 10.3  
E 4 Fg. 2 
 
„Desinfektoren mit Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit“ 

 

VIII Fg. 23 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
Sektionsgehilfen nach einjähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Teil II – Abschnitt 10.9   
E 3 einzige Fg.  
 
„Sektionsgehilfen“ 

 

    

IXb Fg. 1 
Angestellte in der Tätigkeit von Apo-
thekenhelferinnen. 

E 2 Teil II – Abschnitt 10.12  
E 3 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
pharmazeutisch-kaufmännischen 
Angestellten“ 

(alt: Apothekenhelferin = neu: 
Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte) 

IXb Fg. 2 
Ang. in der Tätigkeit von Arzthelfe-
rinnen. 

E 2 Teil II – Abschnitt 10.8   
E 3 Fg. 1  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
medizinischen Fachangestellten“ 

(alt: Arzthelferin = neu: Medizini-
sche Fachangestellte) 
 
 

IXb Fg. 3 
Ang. in der Tätigkeit von Gesund-
heits-aufsehern. 
 

E 2 Teil II – Abschnitt 10.3 – 
E 2 Fg. 1 
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
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Gesundheitsaufsehern“ 

IXb Fg. 4 
Ang. in der Tätigkeit von Masseuren 
oder von Masseuren und medizini-
schen Bademeistern. 

E 2 Teil II – Abschnitt 10.7   
E 3 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit  
Masseuren und medizinischen Ba-
demeistern“ 

(alt: Masseure = neu: Masseure 
und medizinische Bademeister) 

IXb Fg. 5 
Angestellte in der Tätigkeit von 
zahnärztlichen Helferinnen. 

E 2 Teil II – Abschnitt 10.8   
E 3 Fg. 2 
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
zahnmedizinischen Fachangestell-
ten“ 

(alt: Zahnärztliche Helferin = neu: 
Zahnmedizinische Fachangestellte) 

IXb Fg. 6 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
Desinfektoren mit Prüfung und ent-
sprechender Tätigkeit. 

E 2 Teil II – Abschnitt 10.3  
E 4 Fg.2  
 
„Desinfektiontoren mit Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit“ 

 

IXb Fg. 7 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
Sektionsgehilfen. 

E 2 Teil II – Abschnitt 10.9   
E 3 einzige Fg.  
 
„Sektionsgehilfen“ 

 

    

BAT II E: 
Ang. im Gartenbau, in der Land-
wirtschaft und im Weinbau 

 TV-L II 9:  
Besch. im Gartenbau, in der 
Landwirtschaft und im Weinbau 

 

 II a Fg. 1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, deren Tätigkeit sich 

E 13 Teil II - Abschnitt 9.1   
E 13 einzige Fg.   
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-

 



 

BAT Anlage 1a Teil II Vorl. Zuordnung gem. Anlage 4 TVÜ Neu Entgeltgruppe Sonstiger Verbleib 
 

Synopse BAT Anlage 1a Teil II - EGO TV-L  Seite 63 von 263                          ver.di  01.12.2011  

durch das Maß der Verantwortung 
erheblich aus der Vg. III Fg. 1 her-
aushebt.  
Nach zehnjähriger Bewährung Ver-
gütungsgruppenzulage von 8 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. IIa 

wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,  
 
deren Tätigkeit sich durch das Maß 
der Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe 12 heraushebt.“ 

II a Fg. 1a 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, deren Tätigkeit sich zu 
mindestens einem Drittel durch das 
Maß der Verantwortung erheblich 
aus der Vg. III Fg. 1 heraushebt, 
nach achtjähriger Bewährung in 
Vg. III Fg. 1a. 

Entfällt (Grundmerkmal E 12) Entfällt   Teil II - Abschnitt 9.1   
E 12 einzige Fg.   
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor. bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, mit langjähriger prak-
tischer Erfahrung, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch künstle-
rische oder Spezialaufgaben aus 
der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 
heraushebt.“ 

II a Fg. 1b 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
und langjähriger praktischer Erfah-
rung sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 

Entfällt (Grundmerkmal E 12) Teil II - Abschnitt 9.1   
E 12 einzige Fg.   
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor. bzw. 
entsprechender Hochschulab-
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Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger 
praktischer Erfahrung, deren Tätig-
keit sich durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung oder durch 
künstlerische oder Spezialaufgaben 
aus der Vg. IVa Fg. 1 heraushebt, 
nach zehnjähriger Bewährung in 
Vg. III Fg. 1. 

schluss) und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, mit langjähriger prak-
tischer Erfahrung, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch künstle-
rische oder Spezialaufgaben aus 
der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 
heraushebt.“ 

    

 III Fg. 1 
 

Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
und langjähriger praktischer Erfah-
rung sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger 
praktischer Erfahrung, deren Tätig-
keit sich durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung oder durch 
künstlerische oder Spezialaufgaben 
aus der Vg. IVa Fg. 1 heraushebt. 

E 12  Teil II - Abschnitt 9.1   
E 12 einzige Fg.   
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor. bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, mit langjähriger prak-
tischer Erfahrung, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch künstle-
rische oder Spezialaufgaben aus 
der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 
heraushebt.“ 
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III Fg. 1a 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, deren Tätigkeit sich zu 
mindestens einem Drittel durch das 
Maß der Verantwortung erheblich 
aus der Fg. 1 heraushebt. 

E 12 Entfällt   Teil II - Abschnitt 9.1   
E 12 einzige Fg.   
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor. bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, mit langjähriger prak-
tischer Erfahrung, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch künstle-
rische oder Spezialaufgaben aus 
der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 
heraushebt.“ 

III Fg. 1b 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
und langjähriger praktischer Erfah-
rung sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, mit langjähriger 
praktischer Erfahrung, deren Tätig-
keit sich zu mindestens einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung oder durch künstlerische 
oder Spezialaufgaben aus der Vg. 
IVa Fg. 1 heraushebt, nach sechsjäh-
riger Bewährung in Vg. IVa Fg. 1a. 

Entfällt (Grundmerkmal E 11) Entfällt   Teil II - Abschnitt 9.1   
 E 11 Fg. 2 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor. bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, 
deren Tätigkeit sich durch beson-
dere Leistungen aus der Entgelt-



 

BAT Anlage 1a Teil II Vorl. Zuordnung gem. Anlage 4 TVÜ Neu Entgeltgruppe Sonstiger Verbleib 
 

Synopse BAT Anlage 1a Teil II - EGO TV-L  Seite 66 von 263                          ver.di  01.12.2011  

gruppe 10, Fallgruppe 2 heraus-
hebt.“ 

III Fg. 1c 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, deren Tätigkeit sich 
durch besondere Leistungen aus der 
Vg. IVb Fg. 1 heraushebt, nach acht-
jähriger Bewährung in Vg. IVa Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 11) Teil II - Abschnitt 9.1   
E 11 Fg. 2 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor. bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, 
deren Tätigkeit sich durch beson-
dere Leistungen aus der Entgelt-
gruppe 10, Fallgruppe 2 heraus-
hebt.“ 

 

III Fg. 2 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
als Leiter von Pflanzenbeschaustel-
len sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, denen mindes-
tens 16 Pflanzenbeschauer oder 
Ang. mit Gutachtertätigkeit in der 
Pflanzenbeschau durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

E 11 Teil II - Abschnitt 9.1 
E 11 Fg. 1 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor- bzw. 
Hochschulabschluss) als Leiter von 
Pflanzenbeschaustellen sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,  
denen mindestens 16 Pflanzenbe-
schauer oder Beschäftigte mit Gut-
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achtertätigkeit in der Pflanzenbe-
schau durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind.“ 

    

 IVa Fg.  1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, deren Tätigkeit sich 
durch besondere Leistungen aus der 
Vg. IVb Fg. 1 heraushebt. 

E 11 Teil II - Abschnitt 9.1   
E 11 Fg. 2 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor. bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, 
deren Tätigkeit sich durch beson-
dere Leistungen aus der Entgelt-
gruppe 10, Fallgruppe 2 heraus-
hebt.“ 

 

IVa Fg.  1a 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
und langjähriger praktischer Erfah-
rung sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger 
praktischer Erfahrung, deren Tätig-
keit sich zu mindestens einem Drittel 

E 11 Entfällt   Teil II - Abschnitt 9.1  
E 11 Fg. 2 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor. bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
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durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung oder durch künstlerische 
oder durch Spezialaufgaben aus der 
Fg. 1 heraushebt. 

wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, 
deren Tätigkeit sich durch beson-
dere Leistungen aus der Entgelt-
gruppe 10, Fallgruppe 2 heraus-
hebt.“ 

IVa Fg.  1b 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,deren Tätigkeit sich zu 
mindestens einem Drittel durch be-
sondere Leistungen aus der Vg. IVb 
Fg. 1 heraushebt,nach sechsjähriger 
Bewährung in Vg. IVb Fg. 1a. 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Entfällt Teil II - Abschnitt 9.1  
E 10 Fg. 2 
 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor- bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte,  
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.“ 

IVa Fg.  1c 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
und entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung 
nach Ablegung der Prüfung sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, nach sechsmonatiger Aus-
übung dieser Tätigkeit, nach achtjäh-
riger Bewährung in Vg. IVb Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II - Abschnitt 9.1  
E 10 Fg. 2 
 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor- bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte,  
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.“ 

 

IVa Fg.  2 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 

E 10 Entfällt Teil II - Abschnitt 9.1  
E 10 Fg. 2 



 

BAT Anlage 1a Teil II Vorl. Zuordnung gem. Anlage 4 TVÜ Neu Entgeltgruppe Sonstiger Verbleib 
 

Synopse BAT Anlage 1a Teil II - EGO TV-L  Seite 69 von 263                          ver.di  01.12.2011  

weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
und entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung 
nach Ablegung der Prüfung, sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, nach sechsmonatiger Aus-
übung dieser Tätigkeiten,denen min-
destens zwei gartenbau-, landwirt-
schafts- oder weinbautechnische 
Ang. mit Tätigkeiten mindestens der 
Vg. VIb Fg. 1 oder 3 durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor- bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte,  
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.“ 

IVa Fg.  3 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
als Leiter von Pflanzenbeschaustel-
len sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, denen mindes-
tens acht Pflanzenbeschauer oder 
Ang. mit Gutachtertätigkeit in der 
Pflanzenbeschau durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

E 10 Teil II - Abschnitt 9.1  
E 10 Fg.  1 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor- bzw. 
Hochschulabschluss) als Leiter von 
Pflanzenbeschaustellen sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, 
 
denen mindestens acht Pflanzen-
beschauer oder Ang. mit Gut-
achtertätigkeit in der Pflanzenbe-
schau durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind.“ 
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 IVb Fg. 1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
und entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung 
nach Ablegung der Prüfung sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, nach sechsmonatiger Aus-
übung dieser Tätigkeiten. 

E 10 Teil II - Abschnitt 9.1  
E 10 Fg. 2 
 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor- bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte,  
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.“ 

 

IVb Fg. 1a 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, deren Tätigkeit sich zu 
mindestens einem Drittel durch be-
sondere Leistungen aus der Fg. 1 
heraushebt. 

 E 10 Entfällt  Teil II - Abschnitt 9.1  
E 10 Fg. 2 
 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor- bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte,  
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.“ 

IVb Fg. 2 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
als Leiter kleinerer Pflanzenbe-
schaustellen oder mit Gutachtertätig-
keit in der Pflanzenbeschau nach 

Große E 9 Teil II - Abschnitt 9.1  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor- bzw. 
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sechsmonatiger Berufsausübung 
nach Ablegung der Prüfung sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, nach sechsmonatiger Aus-
übung der Tätigkeit eines gartenbau-
, landwirtschafts- oder weinbautech-
nischen Ang.n mit abgeschlossener 
einschlägiger Fachhochschulausbil-
dung. 

einschlägiger Hochschulabschluss)  
sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 
als Leiter kleinerer Pflanzenbe-
schaustellen oder mit Gutachtertä-
tigkeit in der Pflanzenbeschau“ . 

    

Va Fg. 1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
und entsprechender Tätigkeit wäh-
rend der ersten sechs Monate der 
Berufsausübung nach Ablegung der 
Prüfung sowie sonstige Ang., die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben. 

E 10 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“) Teil II - Abschnitt 9.1  
E 10 Fg. 2 
 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor- bzw. 
entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte,  
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.“ 

Va Fg. 2 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener ein-
schlägiger Fachhochschulausbildung 
als Leiter kleinerer Pflanzenbe-
schaustellen oder mit Gutachtertätig-
keit in der Pflanzenbeschau während 
der ersten sechs Monate der Berufs-
übung nach Ablegung der Prüfung 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 

Große E 9 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“)   Teil II - Abschnitt 9.1 
Große E 9 Fg. 1 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hoch-
schulausbildung (Bachelor- bzw. 
einschlägiger Hochschulabschluss)  
sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
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gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben. 

ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 
als Leiter kleinerer Pflanzenbe-
schaustellen oder mit Gutachtertä-
tigkeit in der Pflanzenbeschau“ 

    

Vb Fg. 1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. (staatlich 
geprüfte Landwirte und staatlich ge-
prüfte Weinbauer sowie Ang. mit 
abgeschlossener gleichwertiger Aus-
bildung) in einer Tätigkeit der Vg. Vc 
Fg. 1 sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, nach dreijähri-
ger Tätigkeit in dieser Vergütungs- 
und Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II - Abschnitt 9.1 
Kleine E 9 Fg.  2 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
(staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich geprüfte Weinbauer sowie 
Beschäftigte mit abgeschlossener 
gleichwertiger Ausbildung)   sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätig-
keit  sich durch den Umfang und 
die Bedeutung ihres Aufgabenge-
bietes und große Selbständigkeit 
wesentlich aus der Entgeltgruppe 
7, Fallgruppe 1  herausheben“.“ 

 

Vb Fg. 2 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen, die eine einschlägige 
Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen 
haben, in einer Tätigkeit der Vg. Vc 
Fg. 3 sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, 
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser 
Vergütungs- und Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II - Abschnitt 9.1  
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen, die eine ein-
schlägige Gehilfenprüfung abgelegt 
und eine einschlägige Fachschule 
durchlaufen haben  sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben  
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deren Tätigkeit sich durch den Um-
fang und die Bedeutung ihres Auf-
gabengebietes und große Selb-
ständigkeit wesentlich aus der Ent-
geltgruppe 7, Fallgruppe 2 heraus-
hebt.“ 

Vb Fg. 3 
Ang. mit viersemestriger abge-
schlossener Ausbildung an einer 
Landfrauenschule in einer Tätigkeit 
der Vg. Vc Fg. 5 sowie sonstige 
Ang., die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser 
Vergütungs- und Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II - Abschnitt 9.1  
Kleine E 9 Fg. 4 
 
„Beschäftigte mit viersemestriger 
abgeschlossener Ausbildung an 
einer Landfrauenschule,  sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätig-
keit sich durch den Umfang und die 
Bedeutung ihres Aufgabengebietes 
und große Selbständigkeit wesent-
lich aus der Entgeltgruppe 7, Fall-
gruppe 3 herausheben,.“ 

 

Vb Fg. 4 
Pflanzenbeschauer in einer Tätigkeit 
der Vg. Vc Fg. 7 nach sechsjähriger 
Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II - Abschnitt 9.2   
Kleine E 9 Fg.  1 
 
„Pflanzenbeschauer, denen min-
destens drei Pflanzenbeschauer 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind, als Schicht-
führer oder Leiter einer Einlassstel-
le mit Entscheidungsbefugnis über 
die Zurückweisung von Sendun-
gen. 
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Vb Fg. 5 
Pflanzenbeschauer in einer Tätigkeit 
der Vg. Vc Fg. 8 nach sechsjähriger 
Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II - Abschnitt 9.2  
Kleine E 9 Fg.  2 
 
„Pflanzenbeschauer, die sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 7, 
Fallgruppe 2 herausheben, dass 
ihnen in Seehäfen überwiegend die 
selbständige Untersuchung von 
Seeschiffen auf Vorratsschädlinge 
und die selbständige Anordnung 
und Überwachung von Schädlings-
bekämpfungsmaßnahmen auf 
Seeschiffen und sonstigen Trans-
portfahrzeugen übertragen sind.“ 

 

Vb Fg. 6 
Staatl. Fischereiaufseher in einer 
Tätigkeit der Vg. Vc Fg. 11 nach 
sechsjähriger Tätigkeit in dieser Ver-
gütungs- und Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II - Abschnitt 9.2  
E 8 einzige Fg.  
 
„Staatlicher Fischereiaufseher mit 
Tätigkeit in der Spezialberatung für 
Fischzucht und in der Spezialbera-
tung von Fischereiorganisationen, 
wenn sie Fischbesatz- und Fisch-
bewirtschaftungspläne selbständig 
auszuarbeiten haben.“ 

 

    

Vc Fg. 1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. (staatl. ge-
prüfte Landwirte und staatl. geprüfte 
Weinbauer sowie Ang. mit abge-
schlossener gleichwertiger Ausbil-
dung), die sich durch den Umfang 
und die Bedeutung ihres Aufgaben-
gebietes und große Selbständigkeit 
wesentlich aus der Vg. VI b Fg. 1 
herausheben, sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-

E 8 Teil II - Abschnitt 9.1 
Kleine E 9 Fg.  2 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
(staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich geprüfte Weinbauer sowie 
Beschäftigte mit abgeschlossener 
gleichwertiger Ausbildung)   sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
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ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

Tätigkeiten ausüben, deren Tätig-
keit  sich durch den Umfang und 
die Bedeutung ihres Aufgabenge-
bietes und große Selbständigkeit 
wesentlich aus der Entgeltgruppe 
7, Fallgruppe 1  herausheben“ 

Vc Fg. 2 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. (staatlich 
geprüfte Landwirte und staatlich ge-
prüfte Weinbauer sowie Ang. mit 
abgeschlossener gleichwertiger Aus-
bildung) in einer Tätigkeit der 
Vg. VI b Fg. 1 sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben,nach 
zweijähriger Tätigkeit in dieser Ver-
gütungs- und Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II -  Abschnitt 9.1  
E 7 Fg.  1 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
(staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich geprüfte Weinbauer sowie 
Beschäftigte mit abgeschlossener 
gleichwertiger Ausbildung) sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben in Tätigkeiten, 
die vielseitige Fachkenntnisse und 
in nicht unerheblichem Umfang 
selbständige Leistungen erfordern“,  
 

 

Vc Fg. 3 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen, die eine einschlägige 
Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen 
haben und die sich durch den Um-
fang und die Bedeutung ihres Aufga-
bengebietes und große Selbständig-
keit wesentlich aus der Vg. VI b Fg. 3 
herausheben, sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

E 8 Teil II - Abschnitt 9.1  
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen, die eine ein-
schlägige Gehilfenprüfung abgelegt 
und eine einschlägige Fachschule 
durchlaufen haben  sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben  
deren Tätigkeit sich durch den Um-
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fang und die Bedeutung ihres Auf-
gabengebietes und große Selb-
ständigkeit wesentlich aus der Ent-
geltgruppe 7, Fallgruppe 2 heraus-
hebt.“ 

Vc Fg. 4 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen, die eine einschlägige 
Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen 
haben, in einer Tätigkeit der Vg. VI b 
Fg. 3 sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, 
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser 
Vergütungs- und Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II - Abschnitt 9.1  
E 7 Fg. 2 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen, die eine ein-
schlägige Gehilfenprüfung abgelegt 
und eine einschlägige Fachschule 
durchlaufen haben , sowie sonstige 
Beschäftigte,  die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, in Tätigkeiten, die 
vielseitige Fachkenntnisse und in 
nicht unerheblichem Umfang selb-
ständige Leistungen erfordern“. 

 

Vc Fg. 5 
Ang. mit viersemestriger abge-
schlossener Ausbildung an einer 
Landfrauenschule. die sich durch 
den Umfang und die Bedeutung ih-
res Aufgabengebietes und große 
Selbständigkeit wesentlich aus der 
Vg. VI b Fg. 5 herausheben, sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

E 8 Teil II - Abschnitt 9.1  
Kleine E 9 Fg. 4 
 
„Beschäftigte mit viersemestriger 
abgeschlossener Ausbildung an 
einer Landfrauenschule,  sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätig-
keit sich durch den Umfang und die 
Bedeutung ihres Aufgabengebietes 
und große Selbständigkeit wesent-
lich aus der Entgeltgruppe 7, Fall-
gruppe 3 herausheben,.“ 

 

Vc Fg. 6 Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil - Abschnitt 9.1   
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Ang. mit viersemestriger abge-
schlossener Ausbildung an einer 
Landfrauenschule in einer Tätigkeit 
der Vg. VI b Fg. 5 sowie sonstige 
Ang., die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben,nach zweijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fg.. 

E 7 Fg.  3 
 
„Beschäftigte mit viersemestriger 
abgeschlossener Ausbildung an 
einer Landfrauenschule sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, in Tätigkei-
ten, die vielseitige Fachkenntnisse 
und in nicht unerheblichem Umfang 
selbständige Leistungen erfordern“. 

Vc Fg. 7 
Pflanzenbeschauer, denen mind. drei 
Pflanzenbeschauer durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt 
sind, als Schichtführer oder 
Leiter einer Einlaßstelle 
mit Entscheidungsbefugnis über die 
Zurückweisung von Sendungen. 

 
 

E 8 Teil II - Abschnitt 9.2  
 Kleine E 9 Fg.  1 
 
„Pflanzenbeschauer, denen min-
destens drei Pflanzenbeschauer 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind, als Schicht-
führer oder Leiter einer Einlassstel-
le mit Entscheidungsbefugnis über 
die Zurückweisung von Sendun-
gen. 

 

Vc Fg. 8 
Pflanzenbeschauer, die sich dadurch 
aus der Vg. VI b Fg. 8 herausheben, 
daß ihnen in Seehäfen überwiegend 
die selbständige Untersuchung von 
Seeschiffen auf Vorratsschädlinge 
und die selbständige Anordnung und 
Überwachung von Schädlingsbe-
kämpfungsmaßnahmen auf See-
schiffen und sonstigen Transport-
fahrzeugen übertragen sind. 
 

E 8 Teil II - Abschnitt 9.2  
Kleine E 9 Fg.  2 
 
„Pflanzenbeschauer, die sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 7, 
Fallgruppe 2 herausheben, dass 
ihnen in Seehäfen überwiegend die 
selbständige Untersuchung von 
Seeschiffen auf Vorratsschädlinge 
und die selbständige Anordnung 
und Überwachung von Schädlings-
bekämpfungsmaßnahmen auf 
Seeschiffen und sonstigen Trans-
portfahrzeugen übertragen sind.“ 
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Vc Fg. 9 
Pflanzenbeschauer in einer Tätigkeit 
der Vg. VI b Fg. 7 nach sechsjähriger 
Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fg.. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II - Abschnitt 9.2  
E 7 Fg.  1 
 
„Pflanzenbeschauer als Schichtfüh-
rer oder Leiter einer Einlassstelle 
mit Entscheidungsbefugnis über 
die Zurückweisung von Sendun-
gen.“ 

 

Vc Fg. 10 
Pflanzenbeschauer in einer Tätigkeit 
der Vg. VI b Fg. 8 nach sechsjähriger 
Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fg.. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II - Abschnitt 9.2  
E 7 Fg.  2 
 
„Pflanzenbeschauer, deren Tätig-
keit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 4, Fallgruppe 3 heraushe-
ben, dass die Tätigkeit gründliche 
Fachkenntnisse erfordert und dass 
ihnen in Seehäfen in nicht uner-
heblichem Umfang die selbständi-
ge Untersuchung von Seeschiffen 
auf Vorratsschädlinge und die 
selbständige Anordnung und 
Überwachung von Schädlingsbe-
kämpfungsmaßnahmen auf See-
schiffen und sonstigen Transport-
fahrzeugen übertragen sind. 
“ 

 

Vc Fg. 11 
Staatl. Fischereiaufseher nach zwei-
jähriger Tätigkeit in Vg. VI b Fg. 9 mit 
überwiegender Tätigkeit in der Spe-
zialberatung für Fischzucht und in 
der Spezialberatung von Fischerei-
organisationen, wenn sie Fischbe-
satz- und Fischbewirtschaftungsplä-
ne selbständig auszuarbeiten haben. 

E 8 Teil II - Abschnitt 9.2  
E 8 einzige Fg.  
 
„Staatlicher Fischereiaufseher mit 
Tätigkeit in der Spezialberatung für 
Fischzucht und in der Spezialbera-
tung von Fischereiorganisationen, 
wenn sie Fischbesatz- und Fisch-
bewirtschaftungspläne selbständig 
auszuarbeiten haben.“ 
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Vc Fg. 12 
Dorfhelferinnen mit staatl.  Anerken-
nung in einer Tätigkeit der Vg. VI b 
Fg. 11 nach zweijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fg.. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 9.1  
E 7 Fg. 4 
 
„Dorfhelferinnen mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit. denen mindestens vier 
Dorfhelferinnen mit staatlicher An-
erkennung oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Dorfhelferinnen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.“ 

 

    

VI b Fg. 1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. (staatl.  ge-
prüfte Landwirte und staatlich geprüf-
te Weinbauer sowie Ang. mit abge-
schlossener gleichwertiger Ausbil-
dung) in Tätigkeiten, die vielseitige 
Fachkenntnisse und in nicht uner-
heblichem Umfang selbständige 
Leistungen erfordern, sowie sonstige 
Ang., die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 
(Die selbständigen Leistungen müs-
sen sich auf die Tätigkeit, die der 
Gesamttätigkeit das Gepräge gibt, 
beziehen. Der Umfang der selbstän-
digen Leistungen ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht.) 

E 6 Teil II  - Abschnitt 9.1  
E 7 Fg.  1 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
(staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich geprüfte Weinbauer sowie 
Beschäftigte mit abgeschlossener 
gleichwertiger Ausbildung) sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben in Tätigkeiten, 
die vielseitige Fachkenntnisse und 
in nicht unerheblichem Umfang 
selbständige Leistungen erfordern“ 
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VI b Fg. 2 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. (staatl. ge-
prüfte Landwirte und staatl.  geprüfte 
Weinbauer sowie Ang. mit abge-
schlossener gleichwertiger Ausbil-
dung) mit entsprechender Tätigkeit 
nach sechsmonatiger Berufsaus-
übung nach Abschluß der Ausbildung 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, nach sechsmonatiger 
Ausübung dieser Tätigkeiten. 

E 6 Teil II - Abschnitt 9.1  
E 6 Fg. 1  
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
(staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich geprüfte Weinbauer sowie 
Beschäftigte mit abgeschlossener 
gleichwertiger Ausbildung) mit ent-
sprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.“ 

 

VI b Fg. 3 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen, die eine einschlägige 
Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen 
haben, in Tätigkeiten, die vielseitige 
Fachkenntnisse und in nicht uner-
heblichem Umfang selbständige 
Leistungen erfordern, sowie sonstige 
Ang., die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
nach zweijähriger Tätigkeit in Vg. VII 
Fg. 2. 

 
(Die selbständigen Leistungen müs-
sen sich auf die Tätigkeit, die der 
Gesamttätigkeit das Gepräge gibt, 
beziehen. Der Umfang der selbstän-
digen Leistungen ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht.) 

E 6 Teil II - Abschnitt 9.1  
E 7 Fg. 2 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen, die eine ein-
schlägige Gehilfenprüfung abgelegt 
und eine einschlägige Fachschule 
durchlaufen haben, sowie sonstige 
Beschäftigte,  die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, in Tätigkeiten, die 
vielseitige Fachkenntnisse und in 
nicht unerheblichem Umfang selb-
ständige Leistungen erfordern“ 
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VI b Fg. 4 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen, die eine einschlägige 
Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen 
haben, in einer Tätigkeit der Vg. VII 
Fg. 2 sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, nach vierjähri-
ger Tätigkeit in dieser Vergütungs- 
und Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II - Abschnitt 9.1  
E 6 Fg. 3 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen, die eine ein-
schlägige Gehilfenprüfung abgelegt 
und eine einschlägige Fachschule 
durchlaufen haben  sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, die sich dadurch aus 
der Entgeltgruppe 5, Fallgruppe 2 
herausheben, dass sie auf ihrem 
Fachgebiet in der technischen Be-
ratung einfacherer Art oder bei der 
Durchführung von Versuchen und 
sonstigen Arbeiten mit entspre-
chendem Schwierigkeitsgrad tätig 
sind.“ 

 

VI b Fg. 5 
Ang. mit viersemestriger abge-
schlossener Ausbildung an einer 
Landfrauenschule in Tätigkeiten, die 
vielseitige Fachkenntnisse und in 
nicht unerheblichem Umfang selb-
ständige Leistungen erfordern, sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende. Tätigkeiten 
ausüben. 
 
(Die selbständigen Leistungen müs-
sen sich auf die Tätigkeit, die der 
Gesamttätigkeit das Gepräge gibt, 
beziehen. Der Umfang der selbstän-
digen Leistungen ist nicht mehr un-

E 6 Teil - Abschnitt 9.1  
E 7 Fg.  3 
 
„Beschäftigte mit viersemestriger 
abgeschlossener Ausbildung an 
einer Landfrauenschule sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, in Tätigkei-
ten, die vielseitige Fachkenntnisse 
und in nicht unerheblichem Umfang 
selbständige Leistungen erfordern“ 
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erheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

VI b Fg. 6 
Ang. mit viersemestriger abge-
schlossener Ausbildung an einer 
Landfrauenschule und entsprechen-
der Tätigkeit nach sechsmonatiger 
Berufsausübung nach Abschluß der 
Ausbildung sowie sonstige Ang., die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben, nach 
sechsmonatiger Ausübung dieser 
Tätigkeiten. 

E 6 Teil II - Abschnitt 9.1  
E 6 Fg. 2 
 
„Beschäftigte mit viersemestriger 
abgeschlossener Ausbildung an 
einer Landfrauenschule und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.“ 

 

VI b Fg. 7 
Pflanzenbeschauer als Schichtführer 
oder Leiter einer Einlaßstelle mit 
Entscheidungsbefugnis über die Zu-
rückweisung von Sendungen. 

E 6 Teil II - Abschnitt 9.2  
E 7 Fg.  1 
 
„Pflanzenbeschauer als Schichtfüh-
rer oder Leiter einer Einlassstelle 
mit Entscheidungsbefugnis über 
die Zurückweisung von Sendun-
gen.“ 

 

VI b Fg. 8 
Pflanzenbeschauer, die sich dadurch 
aus der Vg. VII Fg. 5 herausheben, 
daß ihnen in Seehäfen in nicht uner-
heblichem Umfang die selbständige 
Untersuchung von Seeschiffen auf 
Vorratsschädlinge und die selbstän-
dige Anordnung und Überwachung 
von Schädlingsbekämpfungsmaß-
nahmen auf Seeschiffen und sonsti-
gen Transportfahrzeugen übertragen 
sind. 
(Der Umfang der Aufgaben ist nicht 
mehr unerheblich, wenn er etwa ein 
Viertel der gesamten Tätigkeit aus-

E 6 Teil II - Abschnitt 9.2  
E 7 Fg.  2 
 
„Pflanzenbeschauer, deren Tätig-
keit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 4, Fallgruppe 3 heraushe-
ben, dass die Tätigkeit gründliche 
Fachkenntnisse erfordert und dass 
ihnen in Seehäfen in nicht uner-
heblichem Umfang die selbständi-
ge Untersuchung von Seeschiffen 
auf Vorratsschädlinge und die 
selbständige Anordnung und 
Überwachung von Schädlingsbe-
kämpfungsmaßnahmen auf See-
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macht.) schiffen und sonstigen Transport-
fahrzeugen übertragen sind.“ 

VI b Fg. 9 
Staatl. Fischereiaufseher in einer 
Tätigkeit der Vg. VII Fg. 7 nach zwei-
jähriger Tätigkeit in dieser Vergü-
tungs- und Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II - Abschnitt 9.2  
E 6 einzige Fg.  
 
„Staatliche Fischereiaufseher.“ 

 

VI b Fg. 10 
Dorfhelferinnen mit staatl.  Anerken-
nung in einer Tätigkeit der Vg. VII 
Fg. 8 nach sechsjähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II - Abschnitt 9.1  
E 6  Fg. 4 
 
„Dorfhelferinnen mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit.“ 

 

VI b Fg. 11 
Dorfhelferinnen mit staatl. Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit. 
denen mind. vier Dorfhelferinnen mit 
staatl. Anerkennung oder Ang. in der 
Tätigkeit von Dorfhelferinnen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

E 6 Teil II – Abschnitt 9.1  
E 7 Fg. 4 
 
„Dorfhelferinnen mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit. denen mindestens vier 
Dorfhelferinnen mit staatlicher An-
erkennung oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Dorfhelferinnen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.“ 

 

    

VII Fg. 1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. (staatl. ge-
prüfte Landwirte und staatlich geprüf-
te Weinbauer sowie Ang. mit abge-
schlossener gleichwertiger Ausbil-
dung) mit entsprechender Tätigkeit 
während der ersten sechs Monate 
der Berufsausübung nach Abschluß 
der Ausbildung sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-

E 5 Entfällt „Einarbeitungsmerkmal„   Teil II - Abschnitt 9.1  
E 6 Fg. 1  
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
(staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich geprüfte Weinbauer sowie 
Beschäftigte mit abgeschlossener 
gleichwertiger Ausbildung) mit ent-
sprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
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chende Tätigkeiten ausüben.  ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.“ 

VII Fg. 2 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen, die eine einschlägige 
Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen 
haben und die sich dadurch aus der 
Vg. VIII Fg. 1 herausheben, daß sie 
auf ihrem Fachgebiet in der techni-
schen Beratung einfacherer Art oder 
bei der Durchführung von Versuchen 
und sonstigen Arbeiten mit entspre-
chendem Schwierigkeitsgrad tätig 
sind, sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

E 6 Teil II - Abschnitt 9.1  
E 6 Fg. 3 
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte 
aller Fachrichtungen, die eine ein-
schlägige Gehilfenprüfung abgelegt 
und eine einschlägige Fachschule 
durchlaufen haben  sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, die sich dadurch aus 
der Entgeltgruppe 5, Fallgruppe 2 
herausheben, dass sie auf ihrem 
Fachgebiet in der technischen Be-
ratung einfacherer Art oder bei der 
Durchführung von Versuchen und 
sonstigen Arbeiten mit entspre-
chendem Schwierigkeitsgrad tätig 
sind,.“ 

 

VII Fg. 3 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen, die eine einschlägige 
Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen 
haben, in einer Tätigkeit der Vg. VIII 
Fg. 1 sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, nach dreijähri-
ger Tätigkeit in dieser Vergütungs- 
und Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 9.1  
E 5 Fg. 2  
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte  
aller Fachrichtungen, die eine ein-
schlägige Gehilfenprüfung abgelegt 
und eine einschlägige Fachschule 
durchlaufen haben, mit entspre-
chender Tätigkeit, sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
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ten ausüben.“ 

VII Fg. 4 
Ang. mit viersemestriger abge-
schlossener Ausbildung an einer 
Landfrauenschule und entsprechen-
der Tätigkeit während der ersten 
sechs Monate der Berufsausübung 
nach Abschluß der Ausbildung sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

E 5 Entfällt „Einarbeitungsmerkmal„   Teil II - Abschnitt 9.1 
E 6 Fg. 2 
 
„Beschäftigte mit viersemestriger 
abgeschlossener Ausbildung an 
einer Landfrauenschule und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.“ 
 

VII Fg. 5 
Pflanzenbeschauer in Tätigkeiten, 
die gründliche Fachkenntnisse erfor-
dern, nach zweijähriger Ausübung 
dieser Tätigkeit. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Entfällt 
 

Teil II – Abschnitt 9.2  
E 4 einzige Fg.   
 
„Pflanzenbeschauer.“ 
 

VII Fg. 6 
Pflanzenbeschauer in einer Tätigkeit 
der Vg. VIII Fg. 2 nach dreijähriger 
Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II - Abschnitt 9.2  
E 4 einzige Fg.  
 
„Pflanzenbeschauer.“ 

 

VII Fg. 7 
Staatl. Fischereiaufseher. 

E 5 Teil II - Abschnitt 9.2   
E 6 einzige Fg.  
 
„Staatliche Fischereiaufseher.“ 

 

VII Fg. 8 
Dorfhelferinnen mit staatl. Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit 
nach sechsmonatiger Berufsaus-
übung nach erlangter staatl. Aner-
kennung. 

E 5 Teil II - Abschnitt 9.1  
E 6  Fg. 4 
 
„Dorfhelferinnen mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit.“ 
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VII Fg. 9 
Ang. in einer Tätigkeit von Dorfhelfe-
rinnen der Vg. VIII Fg. 4 nach zwei-
jähriger Tätigkeit in dieser Vergü-
tungs- und Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II - Abschnitt 9.1 
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Dorfhelferinnen.“ 

 

    

VIII Fg. 1 
Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Ang. aller Fach-
richtungen, die eine einschlägige 
Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen 
haben, mit entsprechender Tätigkeit, 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben. 

E 3 Teil II – Abschnitt 9.1  
E 5 Fg. 2  
 
„Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte  
aller Fachrichtungen, die eine ein-
schlägige Gehilfenprüfung abgelegt 
und eine einschlägige Fachschule 
durchlaufen haben, mit entspre-
chender Tätigkeit, sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben.“ 

 

VIII Fg. 2 
Pflanzenbeschauer. 

E 3  Teil II - Abschnitt 9.2   
E 4 einzige Fg.  
 
„Pflanzenbeschauer.“ 

 

VIII Fg. 3 
Dorfhelferinnen mit staatl. Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit 
während der ersten sechs Monate 
der Berufsausübung nach erlangter 
staatl.  Anerkennung. 

E 3 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“)  Teil II - Abschnitt 9.1  
E 6  Fg. 4 
 
„Dorfhelferinnen mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit.“ 
 

VIII Fg. 4 
Ang. in der Tätigkeit von Dorfhelfe-
rinnen. 

E 3 Teil II - Abschnitt 9.1  
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Dorfhelferinnen.“ 
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UA II:  Leiter von landwirtschaftli-
chen Betrieben 

   

    

 IIa einzige Fg. 
Leiter von großen und sehr schwieri-
gen landwirtschaftlichen Betrieben 
mit voller Selbständigkeit nach zehn-
jähriger Bewährung in Vg. III Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 12) Teil II - Abschnitt 9.3  
E 12 einzige Fg.   
 
„Leiter von großen und sehr 
schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit voller Selbständig-
keit“ 

 

    

III Fg. 1 
Leiter von großen und sehr schwieri-
gen landwirtschaftlichen Betrieben 
mit voller Selbständigkeit. 

E 12 Teil II - Abschnitt 9.3  
E 12 einzige Fg.   
 
„Leiter von großen und sehr 
schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit voller Selbständig-
keit“ 

 

III Fg. 2 
Leiter von 

 
a) großen und sehr schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter 
Selbständigkeit, 

 
b) großen und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit voller Selbständig-
keit, 

 
c) mittelgroßen und sehr 

schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben mit voller 
Selbständigkeit. 

 
nach achtjähriger Bewährung in 

Entfällt (Grundmerkmal E 11) Teil II - Abschnitt 9.3  
E 11 einzige Fg.  
 
 „Leiter von 

 
a) großen und sehr schwieri-

gen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit, 

 
b) großen und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit voller Selbständig-
keit, 

 
c) mittelgroßen und sehr 

schwierigen landwirtschaft-
lichen Betrieben mit voller 
Selbständigkeit.“ 
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Vg. IVa Fg. 1.  

    

IVa Fg. 1 
Leiter von 

 
a) großen und sehr schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter 
Selbständigkeit, 

 
b) großen und sehr schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit voller Selbständig-
keit, 

 
c) mittelgroßen und sehr 

schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben mit voller 
Selbständigkeit.  

E 11 Teil II - Abschnitt 9.3   
E 11 einzige Fg.  
 
 „Leiter von 

 
a) großen und sehr schwieri-

gen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit, 

 
b) großen und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit voller Selbständig-
keit, 

 
c) mittelgroßen und sehr 

schwierigen landwirtschaft-
lichen Betrieben mit voller 
Selbständigkeit.“ 

.   

 

IVa Fg. 2 
Leiter von 

 
a) großen und sehr schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben, die für die Betriebslei-
tung eingehende Weisungen 
erhalten, 

 
b) großen und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II - Abschnitt 9.3  
E 10 einzige Fg.   
 
„Leiter von 

 
a) großen und sehr schwieri-

gen landwirtschaftlichen 
Betrieben, die für die Be-
triebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten, 
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ben mit eingeschränkter 
Selbständigkeit, 

 
c) großen und einfachen land-

wirtschaftlichen Betrieben 
mit voller Selbständigkeit, 

 
d) mittelgroßen und sehr 

schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit, 

 
e) mittelgroßen und schwieri-

gen landwirtschaftlichen Be-
trieben mit voller Selbstän-
digkeit, 

 
f) kleineren und sehr schwieri-

gen landwirtschaftlichen Be-
trieben mit voller Selbstän-
digkeit, 

 
nach achtjähriger Bewährung in 
Vg. IVb einzige Fg.. 

b) großen und schwierigen 
landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter 
Selbständigkeit, 

 
c) großen und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit voller Selbständig-
keit, 

 
d) mittelgroßen und sehr 

schwierigen landwirtschaft-
lichen Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit, 

 
e) mittelgroßen und schwieri-

gen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit voller Selb-
ständigkeit, 

 
f) kleineren und sehr schwie-

rigen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit voller Selb-
ständigkeit. 

 

    

 IVb einziger Fg. 
 

Leiter von 
 

a) großen und sehr schwierigen 
landwirtschaftlichen Betrieben, 
die für die Betriebsleitung einge-
hende Weisungen erhalten, 

 
b) großen und schwierigen land-

wirtschaftlichen Betrieben mit 

E 10 Teil II - Abschnitt 9.3   
E 10 einzige Fg.   
 
„Leiter von 

 
a) großen und sehr schwieri-

gen landwirtschaftlichen 
Betrieben, die für die Be-
triebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten, 
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eingeschränkter Selbständigkeit, 
 

c) großen und einfachen landwirt-
schaftlichen Betrieben mit voller 
Selbständigkeit, 

 
d) mittelgroßen und sehr schwieri-

gen landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter Selb-
ständigkeit, 

 
 

e) mittelgroßen und schwierigen 
landwirtschaftlichen Betrieben 
mit voller Selbständigkeit, 

 
f) kleineren und sehr schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit voller Selbständigkeit. 

 

b) großen und schwierigen 
landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter 
Selbständigkeit, 

 
c) großen und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit voller Selbständig-
keit, 

 
d) mittelgroßen und sehr 

schwierigen landwirtschaft-
lichen Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit, 

 
e) mittelgroßen und schwieri-

gen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit voller Selb-
ständigkeit, 

 
f) kleineren und sehr schwie-

rigen landwirtschaftlichen 
Betrieben mit voller Selb-
ständigkeit. 

 

IV b ohne Fg. (allg. Bewährungs-
aufstieg aus VG Va einzige Fg.) 
 
 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II - Abschnitt 9.3  
Große E 9 Fg.  1 
 
„Leiter von 

 
a) großen und schwierigen land-

wirtschaftlichen Betrieben, die 
für die Betriebsleitung einge-
hende Weisungen erhalten, 

 
b) großen und einfachen landwirt-

schaftlichen Betrieben mit ein-
geschränkter Selbständigkeit, 
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c) mittelgroßen und sehr schwie-

rigen landwirtschaftlichen Be-
trieben. die für die Betriebslei-
tung eingehende Weisungen 
erhalten, 

  
d) mittelgroßen und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit eingeschränkter Selbstän-
digkeit, 

 
e) mittelgroßen und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit voller Selbständigkeit, 

 
f) kleineren und sehr schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit eingeschränkter Selbstän-
digkeit, 

 
g) kleineren und schwierigen 
landwirtschaftlichen Betrieben mit 
voller Selbständigkeit.“ 

    

Va einzige Fg. 
 

Leiter von 
 

a) großen und schwierigen land-
wirtschaftlichen Betrieben, die für 
die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten, 

 
b) großen und einfachen landwirt-

schaftlichen Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit, 

Große E 9 Teil II - Abschnitt 9.3  
Große E 9 Fg.  1 
 
„Leiter von 

 
a) großen und schwierigen land-

wirtschaftlichen Betrieben, die 
für die Betriebsleitung einge-
hende Weisungen erhalten, 

 
b) großen und einfachen landwirt-

schaftlichen Betrieben mit ein-
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c) mittelgroßen und sehr schwieri-

gen landwirtschaftlichen Betrie-
ben. die für die Betriebsleitung 
eingehende Weisungen erhalten, 

  
d) mittelgroßen und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit eingeschränkter Selbständig-
keit, 

 
e) mittelgroßen und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit voller Selbständigkeit, 

 
f) kleineren und sehr schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit eingeschränkter Selbständig-
keit, 

 
g) kleineren und schwierigen 
landwirtschaftlichen Betrieben mit 
voller Selbständigkeit. 

geschränkter Selbständigkeit, 
 

c) mittelgroßen und sehr schwie-
rigen landwirtschaftlichen Be-
trieben. die für die Betriebslei-
tung eingehende Weisungen 
erhalten, 

  
d) mittelgroßen und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit eingeschränkter Selbstän-
digkeit, 

 
e) mittelgroßen und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit voller Selbständigkeit, 

 
f) kleineren und sehr schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit eingeschränkter Selbstän-
digkeit, 

 
g) kleineren und schwierigen 
landwirtschaftlichen Betrieben mit 
voller Selbständigkeit.“ 

    

Vb einzige Fg. 
 

Leiter von 
 

a) großen und einfachen landwirt-
schaftlichen Betrieben, die für 
die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten, 

 
b) mittelgroßen und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben, 

Entfällt (Grundeingruppierung E 8) Teil II - Abschnitt 9.3  
Kleine E 9 Fg.  2 
 
„Leiter von 

 
a) großen und einfachen landwirt-

schaftlichen Betrieben, die für 
die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten, 

 
b) mittelgroßen und schwierigen 
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die für die Betriebsleitung einge-
hende Weisungen erhalten, 

 
c) mittelgroßen und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit eingeschränkter Selbständig-
keit, 

 
d) kleineren und sehr schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben, 
die für die Betriebsleitung einge-
hende Weisungen erhalten, 

 
e) kleineren und schwierigen land-

wirtschaftlichen Betrieben mit 
eingeschränkter Selbständigkeit, 

 
f) kleineren und einfachen land-

wirtschaftlichen Betrieben mit 
voller Selbständigkeit, 

 
nach sechsjähriger Bewährung in 
Vg. Vc Fg. 1. 

landwirtschaftlichen Betrieben, 
die für die Betriebsleitung ein-
gehende Weisungen erhalten, 

 
c) mittelgroßen und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit eingeschränkter Selbstän-
digkeit, 

 
d) kleineren und sehr schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben, 
die für die Betriebsleitung ein-
gehende Weisungen erhalten, 

 
e) kleineren und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit eingeschränkter Selbstän-
digkeit, 

 
f) kleineren und einfachen land-

wirtschaftlichen Betrieben mit 
voller Selbständigkeit.“ 

    

Vc Fg. 1 
Leiter von 

 
a) großen und einfachen land-

wirtschaftlichen Betrieben, 
die für die Betriebsleitung 
eingehende Weisungen er-
halten, 

 
b) mittelgroßen und schwieri-

gen landwirtschaftlichen Be-
trieben, die für die Betriebs-
leitung eingehende Weisun-

E 8 Teil II -  Abschnitt 9.3  
Kleine E 9 Fg.  2 
 
„Leiter von 

 
a) großen und einfachen landwirt-

schaftlichen Betrieben, die für 
die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten, 

 
b) mittelgroßen und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben, 
die für die Betriebsleitung ein-
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gen erhalten, 
 

c) mittelgroßen und einfachen 
landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter 
Selbständigkeit, 

 
d) kleineren und sehr schwieri-

gen landwirtschaftlichen Be-
trieben, die für die Betriebs-
leitung eingehende Weisun-
gen erhalten, 

 
e) kleineren und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter 
Selbständigkeit, 

 
f) kleineren und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben, mit voller Selbständig-
keit. 

gehende Weisungen erhalten, 
 

c) mittelgroßen und einfachen 
landwirtschaftlichen Betrieben 
mit eingeschränkter Selbstän-
digkeit, 

 
d) kleineren und sehr schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben, 
die für die Betriebsleitung ein-
gehende Weisungen erhalten, 

 
e) kleineren und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrieben 
mit eingeschränkter Selbstän-
digkeit, 

 
f) kleineren und einfachen land-

wirtschaftlichen Betrieben mit 
voller Selbständigkeit.“ 

Vc Fg. 2 
Leiter von 

 
a) mittelgroßen und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben, die für die Betriebslei-
tung eingehende Weisungen 
erhalten, 

 
b) kleineren und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben, die für die Betriebslei-
tung eingehende Weisungen 
erhalten, 

 
c) kleineren und einfachen 

Entfällt (Grundeingruppierung E 6) Teil II - Abschnitt 9.3  
E 7 einzige Fg.  
 
  „Leiter von 

 
a) mittelgroßen und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben, die für die Betriebslei-
tung eingehende Weisun-
gen erhalten, 

 
b) kleineren und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben, die für die Betriebslei-
tung eingehende Weisun-
gen erhalten, 
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landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter 
Selbständigkeit, 

 
nach sechsjähriger Bewährung in 
Vg. VIb Fg. 1. 

 
c) kleineren und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter 
Selbständigkeit.“ 

 

    

VI b Fg. 1 
Leiter von 

 
a) mittelgroßen und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben, die für die Betriebslei-
tung eingehende Weisungen 
erhalten, 

 
b) kleineren und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben, die für die Betriebslei-
tung eingehende Weisungen 
erhalten, 

 
c) kleineren und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter 
Selbständigkeit. 

 

E 6 Teil II - Abschnitt 9.3  
E 7 einzige Fg.  
 
 
  „Leiter von 

 
a) mittelgroßen und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben, die für die Betriebslei-
tung eingehende Weisun-
gen erhalten, 

 
b) kleineren und schwierigen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben, die für die Betriebslei-
tung eingehende Weisun-
gen erhalten, 

 
c) kleineren und einfachen 

landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit eingeschränkter 
Selbständigkeit.“ 

 

 

VI b Fg. 2 
Leiter von kleineren und einfachen 
landwirtschaftlichen Betrieben, die 
für die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten, nach vierjähri-
ger Bewährung in Vg. VII einzige 
Fg.. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II - Abschnitt 9.3  
E 6 einzige Fg.   
 
„Leiter von kleineren und einfachen 
landwirtschaftlichen Betrieben, die 
für die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten.“ 
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VII einzige Fg. 
 

Leiter von kleineren und einfachen 
landwirtschaftlichen Betrieben, die 
für die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten. 

E 5 Teil II - Abschnitt 9.3  
E 6 einzige Fg.   
 
„Leiter von kleineren und einfachen 
landwirtschaftlichen Betrieben, die 
für die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen erhalten“ 

 

    

BAT II F: Angestellte als Forstauf-
seher und Forstwarte 

   

Vc 
 

Ang.  m. Forstwartprüfung i. d. Tätig-
keit von Forstwarten m. schwieriger 
und verantwortlicher Tätigkeit nach 
fünfjähriger Bewährung i. d. Tätigkeit 

E 8 Entfällt Tätigkeit entfallen 

    

VI b 
 

Ang. m. Forstwartprüfung i. d. Tätig-
keit von Forstwarten, die sich durch 
eine schwierige oder verantwortliche 
Tätigkeit aus der Vg. VII heraushe-
ben.  

E 6 Entfällt Tätigkeit entfallen 

VI b ohne Fg.  
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG 7) 

E 5 Entfällt Tätigkeit entfallen 

    

 VII einzige Fg. 
Ang.mit Forstwartprüfung in der Tä-
tigkeit von Forstwarten nach einjäh-
riger Bewährung in Vg. VIII, wenn 
ihnen ein Dienstbezirk übertragen ist. 

E 5 Entfällt Tätigkeit entfallen 
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VII ohne Fg. 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VIII Fg. 1 od. 2) 
 

E 3 Entfällt Tätigkeit entfallen 

    

Vergütungsgruppe VIII  Fg. 1 
 

Ang. mit Forstwartprüfung i. d. Tätig-
keit von Forstwarten. 

 

 E 3 Entfällt Tätigkeit entfallen 

Vergütungsgruppe VIII  Fg. 1 
 
Ang. ohne Forstwartprüfung in der 

Tätigkeit von Forst-warten nach 
langjähriger Bewährung in 
Vg. IXb, wenn ihnen ein Dienst-
bezirk übertragen ist. 

 

   

    

Vergütungsgruppe Ixb Fg. 1 
 

Ang. i. d. Tätigkeit von Forstaufse-
hern. 

E 2 Entfällt Tätigkeit entfallen 

Vergütungsgruppe Ixb Fg. 2 
 
Ang. ohne Forstwartprüfung in der 
Tätigkeit von Forstwarten. 

E 2 Entfällt Tätigkeit entfallen 

    

BAT II G: 
Angestellte im Sozial- und im Er-
ziehungsdienst 

 TV-L II 20: 
Angestellte im Sozial- und Erzie-
hungsdienst 

 

II a Fg. 1 
Ang. als Leiter von Erziehungshei-
men mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 90 Plätzen nach 

Entfällt (Grundmerkmal E 12) Teil II – Abschnitt 20.1  
E 12 einzige  Fg.  
  
„Leiter von Erziehungsheimen mit 
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fünfjähriger Bewährung in Vg. III 
Fg. 3. 

einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 90 Plätzen“ 

IIa Fg. 2 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit 
staatl. Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige 
Ang., die aufgrund gleich-wertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
deren Tätigkeit sich durch das Maß 
der damit verbundenen Verantwor-
tung erheblich aus der Vg.  IVa 
Fg. 15 heraushebt,  nach fünfjähriger 
Bewährung in Vg. III Fg  6. 

Entfällt (Grundmerkmal E 12) Teil II – Abschnitt 20.4  
E 12  einzige Fg.  
 
„Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 
mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätig-
keit sich durch das Maß der damit 
verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 11, 
Fallgruppe 2 heraushebt.“ 

 

III Fg. 1 
Ang. als Leiter von Kindertagesstät-
ten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 180 Plätzen nach 
vierjähriger Bewährung in Vg. IVa 
Fg. 2. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 11) Teil II – Abschnitt 20.2   
E 11 einzige Fg.  
 
„Leiter von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 180 Plätzen.“ 

 

III Fg. 2 
Ang. als Leiter von Kindertagesstät-
ten für Behinderte im Sinne des § 39 
BSHG oder für Kinder oder Jugendli-
che mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 90 
Plätzen nach vierjähriger Bewährung 
in Vg. IVa Fg. 7. 

Entfällt (Grundmerkmal E 11) Teil II – Abschnitt 20.3   
E 11einzige  Fg.  
 
„Leiter von Kindertagesstätten für 
behinderte Menschen im Sinne des 
§ 2 SGB IX oder für Kinder 
und/oder Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten 
mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 90 Plätzen.“ 

 

III Fg. 3 
Ang. als Leiter von Erziehungshei-
men mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 90 Plätzen. 

E 12 Teil II – Abschnitt  20.1  
E 12 einzige  Fg.  
  
„Leiter von Erziehungsheimen mit 
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 einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 90 Plätzen“ 

III Fg. 4 
Ang. als Leiter von Erziehungshei-
men mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 50 Plätzen nach 
vierjähriger Bewährung in Vg. IVa 
Fg. 11. 

Entfällt (Grundmerkmal E 11) Teil II – Abschnitt  20.1   
E 11 Fg. 1 
 
„Leiter von Erziehungsheimen mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 50 Plätzen.“ 

 

III Fg. 5 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Erziehungs-heimen mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 90 Plätzen bestellt sind, 
nach vierjähriger Bewährung in Vg. 
 IVa Fg. 12. 

Entfällt (Grundmerkmal E 11) Teil II – Abschnitt  20.1  
E 11 Fg. 2 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Erziehungs-
heimen mit einer Durchschnittsbe-
legung von mind. 90 Plätzen be-
stellt sind.“ 

 

III Fg. 6 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit 
staatl. Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit sich durch das 
Maß der damit verbundenen Verant-
wortung erheblich aus der Vg. IVa 
Fg. 15 heraushebt. 
 

E 12 Teil II – Abschnitt  20.4  
E 12  einzige Fg.  
 
„Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 
mit staatl. Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätig-
keit sich durch das Maß der damit 
verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 11, 
Fallgruppe 2 heraushebt.“ 

 

III Fg. 7 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit 
staatl. Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-

 Entfällt (Grundmerkmal E 11) Teil II – Abschnitt  20.4  
 E 11 Fg. 2 
 
„Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 
mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit sowie 
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gen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, 
deren Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus 
der Vg. IVb Fg.  16 heraushebt, nach 
vierjähriger Bewährung in Vg.  IVa 
Fg. 15. 

sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, 
deren Tätigkeit sich durch beson-
dere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der Entgeltgruppe 9, Fallgrup-
pe 1  heraushebt.“ 

III Fg. 8 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten/ 
Psychagogen mit staatl.  Anerken-
nung oder staatl.  anerkannter Prü-
fung und entsprechender Tätigkeit. 
 

E 11 Teil II – Abschnitt  20.4  
E 11 Fg. 1 
 

„Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten/ 
Psychagogen mit staatlicher Aner-
kennung oder staatlich anerkannter 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit. 

 

    

IVa Fg.1 
Angestellte als Leiter von Kinderta-
gesstätten mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 130 Plätzen. 
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage i.H.v. 7,5 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. IVa 
(z.Z. 141,76 €) 

E 10 Teil II - Abschnitt  20.2  
E 10  Fg. 1 
 
„Leiter von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 130 Plätzen.“  
 
+  Entgeltgruppenzulage 

  

IVa Fg. 2 
Ang. als Leiter von Kindertagesstät-
ten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 180 Plätzen. 

E 11 Teil II – Abschnitt  20.2   
E 11 einzige Fg.  
 
„Leiter von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 180 Plätzen.“ 

 

IVa Fg. 3 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 

E 10 Teil II – Abschnitt  20.2   
E 10 Fg. 2 
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Leitern von Kinder-tagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 180 Plätzen bestellt sind. 
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage i.H.v. 7,5 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. IVa 
(z.Z. 141,76 €) 

„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Kindertages-
stätten mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 180 Plät-
zen bestellt sind.“  
 
+  Entgeltgruppenzulage 

IVa Fg. 4 
Ang. als Leiter von Kindertagesstät-
ten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 100 Plätzen nach 

vierjähriger Bewährung in Vg. IVb 

Fg. 4. 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II – Abschnitt  20.2   
E 10 Fg. 3 
 
„Leiter von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 100 Plätzen.“ 

 

IVa Fg. 5 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Kinder-tagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 130 Plätzen bestellt sind, 
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. IVb Fg. 6. 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II – Abschnitt  20.2  
E 10 Fg. 4 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Kindertages-
stätten mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 130 Plät-
zen bestellt sind.“ 

 

IVa Fg. 6 
Ang. als Leiter von Kindertagesstät-
ten für Behinderte im Sinne des § 39 
BSHG oder für Kinder oder Jugendli-
che mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 70 
Plätzen. Nach vierjähriger Bewäh-
rung Vergütungsgruppenzulage 
i.H.v. 7,5 % der Anfangsgrundvergü-
tung der Vg. IVa (z.Z. 141,76 €) 

E 10 Teil II – Abschnitt  20.3  
E 10 Fg. 1 
 
„Leiter von Kindertagesstätten für 
Behinderte im Sinne des § 2SGB 
IX oder für Kinder und/oder Ju-
gendliche mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten mit einer 
Durchschnittsbelegung von min-
destens 70 Plätzen.“    
 
+ Entgeltgruppenzulage 
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IVa Fg. 7 
Ang. als Leiter von Kindertagesstät-
ten für Be-hinderte im Sinne des 
§ 39 BSHG oder für Kinder oder Ju-
gendliche mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten mit einer 
Durch-schnittsbelegung von mindes-
tens 90 Plätzen. 
 

E 11 Teil II – Abschnitt  20.3  
E 11 einzige Fg. 2 
 
„Beschäftigte als Leiter von Kinder-
tagesstätten für behinderte Men-
schen im Sinne des § 2 SGB IX 
oder für Kinder und/oder Jugendli-
che mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen.“ 

 

IVa Fg. 8 
Ang. als Leiter von Kindertagesstät-
ten für Behinderte im Sinne des § 39 
BSHG oder für Kinder oder Jugendli-
che mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 40 
Plätzen 
nach vierjähriger Bewährung in Vg. 
 IVb Fg. 10. 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II – Abschnitt  20.3  
E 10 Fg. 3 
 
„Leiter von Kindertagesstätten für 
Behinderte im Sinne des § 2 SGB 
IX oder für Kinder und/oder Ju-
gendliche mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten mit einer 
Durchschnittsbelegung von mind. 
40 Plätzen.“ 

 

IVa Fg. 9 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Kinder-agesstätten für 
Behinderte im Sinne des § 39 BSHG 
oder für Kinder oder Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten mit einer Durchschnittsbele-
gung von mindestens 90 Plätzen 
bestellt sind.  
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage i.H.v. 7,5 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. IVa 
(z.Z. 141,76 €) 

E 10 Teil II – Abschnitt  20.3  
E 10 Fg. 2 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Kindertages-
stätten für Behinderte im Sinne des 
§ 2 SGB IX oder für Kinder 
und/oder Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten 
mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 90 Plätzen bestellt 
sind.“  
 
+ Entgeltgruppenzulage 
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IVa Fg. 10 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Kindertagesstätten für 
Behinderte im Sinne des § 39 BSHG 
oder für Kinder oder Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten mit einer Durchschnittsbele-
gung von mindestens 70 Plätzen 
bestellt sind,  
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. IVb Fg. 11. 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II – Abschnitt  20.3  
E 10 Fg. 4 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Kindertages-
stätten für Behinderte im Sinne des 
§ 2 SGB IX oder für Kinder 
und/oder Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten 
mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 70 Plätzen bestellt 
sind.“ 

 

IVa Fg. 11 
Ang. als Leiter von Erziehungshei-
men mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 50 Plätzen. 

E 11 Teil II – Abschnitt  20.1   
E 11 Fg. 1 
 
„Leiter von Erziehungsheimen mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 50 Plätzen.“ 

 

IVa Fg. 12 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Erziehungsheimen mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mind. 90 Plätzen bestellt sind. 

E 11 Teil II – Abschnitt  20.1  
E 11 Fg. 2 
 

„Beschäftigte, die durch ausdrück-

liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Erziehungs-
heimen mit einer Durchschnittsbe-
legung von mind. 90 Plätzen be-
stellt sind.“  

 

IVa Fg. 13 
Ang. als Leiter von Erziehungshei-
men 
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. IVb Fg. 13. 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II – Abschnitt 20.1   
E 10 Fg. 1 
 
„Leiter von Erziehungsheimen“ 

 

IVa Fg. 14 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II – Abschnitt  20.1  
E 10 Fg. 2 
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Leitern von Erziehungsheimen mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 50 Plätzen bestellt sind, 
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. IVb Fg. 15. 

„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Erziehungs-
heimen mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 50 Plätzen 
bestellt sind.“ 

IVa Fg. 15 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, deren Tätigkeit sich durch be-
sondere Schwierigkeit und Bedeu-
tung aus der Vg. IVb Fg. 16 heraus-
hebt. 
 

E 11 Teil II – Abschnitt  20.4   
E 11 Fg. 2 
 
„Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 
mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätig-
keit sich durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe 9, Fallgruppe 1  her-
aushebt.“ 

 

IVa Fg. 16 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit 
staatl. Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, 
deren Tätigkeit sich mind.  zu einem 
Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Vg. IVb 
Fg. 16 heraushebt. 
 

E 10 Teil II – Abschnitt  20.4  
E 10 Fg. 1 
 
„Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 
mit staatlicher  Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätig-
keit sich mindestens  zu einem 
Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe 9, Fallgruppe 1 heraus-
hebt.“ 

 

IVa Fg. 17 
Bewährungshelfer nach vierjähriger 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Abschnitt  20.4  
E 10 Fg. 2 
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Berufstätigkeit in der Bewährungshil-
fe. 

 
„Bewährungshelfer“ 

    

 IVb Fg. 1 
Handwerksmeister, Industriemeister 
oder Gärtnermeister im handwerkli-
chen Erziehungsdienst als Leiter von 
Ausbildungs- oder Berufsförde-
rungswerkstätten oder Werkstätten 
für Behinderte, die sich durch den 
Umfang und die Bedeutung ihres 
Aufgabengebietes wesentlich aus 
der Vg. Vb Fg. 1 herausheben.  
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage i.H.v. 7,5 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. IVb 
(z.Z. 129,62 €) 

Große E 9 Teil II – Abschnitt  20.5.  
Große E 9  Fg. 1 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter oder Gärtnermeister im hand-
werklichen Erziehungsdienst als 
Leiter von Ausbildungs- oder Be-
rufsförderungswerkstätten oder 
Werkstätten für Behinderte, die 
sich durch den Umfang und die 
Bedeutung ihres Aufgabengebietes 
wesentlich aus der Fallgruppe 2  
herausheben“  
 
+ Entgeltgruppenzulage 

 
 
 
 

IVb Fg. 2 
Handwerksmeister, Industriemeister 
oder Gärtnermeister im handwerkli-
chen Erziehungsdienst als Leiter von 
großen Ausbildungs- oder Berufsför-
derungswerkstätten oder Werkstät-
ten. für Behinderte 
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. Vb Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II – Abschnitt  20.5  
Große E 9 Fg. 2 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter oder Gärtnermeister im hand-
werklichen Erziehungsdienst als 
Leiter von großen Ausbildungs- 
oder Berufsförderungswerkstätten 
oder Werkstätten.“ 

 

 IVb Fg. 3 
Ang. als Leiter von Kindertagesstät-
ten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 70 Plätzen.  
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage i.H.v. 7,5 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. IVb 
(z.Z. 129,62 €) 

Große E 9 Teil II – Abschnitte 20.2  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Leiter von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 70 Plätzen.“  
 
+ Entgeltgruppenzulage 
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IVb Fg. 4 
Ang. als Leiter von Kindertagesstät-
ten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 100 Plätzen. 
 

E 10 Teil II – Abschnitt  20.2   
E 10 Fg. 3 
 
„Leiter von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 100 Plätzen.“ 

 

IVb Fg. 5 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 100 Plätzen bestellt sind. 
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage i.H.v. 7,5 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. IVb 
(z.Z. 129,62 €) 

Große E 9 Teil II – Abschnitt  20.2 
Große E 9 Fg. 2 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Kindertages-
stätten mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 100 Plät-
zen bestellt sind.“  
 
+  Entgeltgruppenzulage 

  
 

 IVb Fg. 6 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 130 Plätzen bestellt sind. 
 

E 10 Teil II – Abschnitt  20.2  
E 10 Fg. 4 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Kindertages-
stätten mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 130 Plät-
zen bestellt sind.“ 

 

IVb Fg. 7 
Angestellte als Leiter von Kinderta-
gesstätten mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 40 Plätzen 
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. Vb Fg. 7. 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II – Abschnitt  20.2  
Große E 9 Fg. 3 
 

„Leiter von Kindertagesstätten mit 

einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 40 Plätzen.“ 

 

IVb Fg. 8 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Kindertagesstätten mit 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II – Abschnitt  20.2  
Große E 9 Fg. 4 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
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einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 70 Plätzen bestellt sind, 
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. Vb Fg. 8. 

liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Kindertages-
stätten mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 70 Plätzen 
bestellt sind.“ 

 IVb Fg. 9 
Ang. als Leiter von Kindertagesstät-
ten für Behinderte im Sinne des § 39 
BSHG oder für Kinder oder Jugendli-
che mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten.  
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage i.H.v. 7,5 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. IVb 
(z.Z. 129,62 €) 

Große E 9 Teil II – Abschnitt  20.3  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Leiter von Kindertagesstätten für 
Behinderte im Sinne des § 2 SGB 
IX oder für Kinder und/oder Ju-
gendliche mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten.“  
 
+ Entgeltgruppenzulage 

 

IVb Fg. 10 
Ang.  als Leiter von Kindertagesstät-
ten für Behinderte im Sinne des § 39 
BSHG oder für Kinder oder Jugendli-
che mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mind. 40 Plät-
zen. 
 

E 10 Teil II – Abschnitt  20.3  
E 10 Fg. 3 
 
„Leiter von Kindertagesstätten für 
Behinderte im Sinne des § 2 SGB 
IX oder für Kinder und/oder Ju-
gendliche mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten mit einer 
Durchschnittsbelegung von mind. 
40 Plätzen.“ 

 

IVb Fg. 11 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Kindertagesstätten für 
Behinderte im Sinne des § 39 BSHG 
oder für Kinder oder Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten mit einer Durchschnittsbele-
gung von mind. 70 Plätzen bestellt 
sind 

E 10 Teil II – Abschnitt  20.3  
E 10 Fg. 4 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Kindertages-
stätten für Behinderte im Sinne des 
§ 2 SGB IX oder für Kinder 
und/oder Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten 
mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 70 Plätzen bestellt 

 



 

BAT Anlage 1a Teil II Vorl. Zuordnung gem. Anlage 4 TVÜ Neu Entgeltgruppe Sonstiger Verbleib 
 

Synopse BAT Anlage 1a Teil II - EGO TV-L  Seite 108 von 263                          ver.di  

01.12.2011  

sind.“ 

 IVb Fg. 12 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Kinder-tagesstätten für 
Behinderte im Sinne des § 39 BSHG 
oder für Kinder oder Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten mit einer Durchschnittsbele-
gung von mind. 40 Plätzen bestellt 
sind  
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage i.H.v. 7,5 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. IVb 
(z.Z. 129,62 €) 

Große E 9 Teil II – Abschnitt  20.3  
Große  E 9 Fg. 2 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Kindertages-
stätten für Behinderte im Sinne des 
§ 2 SGB IX oder für Kinder 
und/oder Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten 
mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 40 Plätzen bestellt 
sind.“  
 
+ Entgeltgruppenzulage 

 

IVb Fg. 13 
Ang.  als Leiter von Erziehungshei-
men 

E 10 Teil II – Abschnitt  20.1  
E 10 Fg. 1 
 
„Leiter von Erziehungsheimen“ 

 

 IVb Fg. 14 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Erziehungsheimen be-
stellt sind.  
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage i.H.v. 7,5 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. IVb 
(z.Z. 129,62 €) 

Große E 9 Teil II – Abschnitt  20.1   
Große E 9 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Erziehungs-
heimen bestellt sind.“  
 
+ Entgeltgruppenzulage 

 

IVb Fg. 15 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Erziehungsheimen mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 50 Plätzen bestellt sind 

E 10 Teil II – Abschnitt  20.1   
E 10 Fg. 2 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Erziehungs-
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heimen mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 50 Plätzen 
bestellt sind.“ 

 IVb Fg. 16 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit 
staatl.  Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige 
Ang. , die aufgrund gleich-wertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
mit schwierigen Tätigkeiten.  
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage i.H.v. 7,5 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. IVb 
(z.Z. 129,62 €) 

Große E 9 Teil II – Abschnitt  20.4   
Große E 9 Fg. 1 
 
„Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 
mit staatl.  Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigten, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit schwieri-
gen Tätigkeiten.“  
 
+ Entgeltgruppenzulage 

 

IVb Fg. 17 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit 
staatl.  Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige 
Ang. , die aufgrund gleich-wertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
nach zweijähriger Bewährung in 
Vg. Vb Fg.  10 Nach sechsjähriger 
Tätigkeit Vergütungsgruppenzulage 
i.H.v. 6 % der Anfangsgrundvergü-
tung der Vg. IVb (z.Z. 103,70 €) 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II – Abschnitt  20.4  
Große E 9 Fg. 2 
 
„Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 
mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.“ 

 

IVb Fg. 18 
Bewährungshelfer 

E 10 Teil II – Abschnitt  20.4  
E 10 Fg. 2 
 
„Bewährungshelfer“ 

 

    

Vb Fg. 1 
Handwerksmeister, Industriemeister 

Große E 9 Teil II – Abschnitt  20.5  
Große E 9 Fg. 2 
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oder Gärtnermeister im handwerkli-
chen Erzieh-ungsdienst als Leiter 
von großen  Ausbil-dungs- oder Be-
rufsförderungswerkstätten oder 
Werkstätten für Behinderte. 

 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter oder Gärtnermeister im hand-
werklichen Erziehungsdienst als 
Leiter von großen Ausbildungs- 
oder Berufsförderungs-werkstätten 
oder Werkstätten für behinderte 
Menschen.“ 

Vb Fg. 2 
Handwerksmeister, Industriemeister 
oder Gärtnermeister im handwerkli-
chen Erzieh-ungsdienst als Leiter 
von Ausbildungs- oder Berufsförde-
rungswerkstätten oder Werk-stätten 
für Behinderte, nach vierjähriger Be-
währung in Vg.  Vc Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt  20.5  
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter oder Gärtnermeister im hand-
werklichen Erziehungsdienst als 
Leiter von Ausbildungs- oder Be-
rufsförderungswerkstätten oder 
Werkstätten für behinderte Men-
schen.“ 

 

Vb Fg. 3 
Handwerksmeister, Industriemeister 
oder Gärtnermeister Im handwerkli-
chen Erziehungsdienst, die durch 
ausdrückliche Anordnung als ständi-
ge Vertreter von Leitern von Ausbil-
dungs- oder Berufsförderungswerk-
stätten oder Werkstätten für Behin-
derte der VG IVb Fg. 1 bestellt sind, 
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. Vc Fg. 2. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt  20.5  
Kleine E 9 Fg. 4 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter oder Gärtnermeister Im hand-
werklichen Erziehungsdienst, die 
durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von 
Ausbildungs- oder Berufsförde-
rungswerkstätten oder Werkstätten 
für behinderte Menschen der Fall-
gruppe 1 bestellt sind.“ 

 

Vb Fg. 4 
Erzieherinnen mit staatl.  Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, mit fachlich koordinie-

Kleine E 9 Teil II – Abschnitt  20.6  
Kleine E 9 Fg.1 
 
„Erzieherinnen mit staatlicher  An-
erkennung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger 
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renden Aufgaben für mindestens drei 
Ang. mind.  der Vg. Vc Fg.  5.  
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage i.H.v. 7,5 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. Vb 
(z.Z. 114,62 €) 

Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben, mit fachlich koordinierenden 
Aufgaben für mindestens drei Be-
schäftigte mindestens  Fallgruppe 
2.“  
 
+ Entgeltgruppenzulage 
 

Vb Fg. 5 
Erzieherinnen mit staatl.  Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, mit besonders schwie-
rigen fachlichen Tätigkeiten, nach 
vierjähriger Bewährung in Vg. Vc 
Fg. 5. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt  20.6  
Kleine E 9 Fg.2 
 
„Erzieherinnen mit staatlicher An-
erkennung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben, mit besonders schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten“. 

 

Vb Fg. 6 
Heilpädagogen mit staatl.  Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit 
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. Vc Fg.  8 

Entfällt (Grundmerkmal E 8)  Teil II – Abschnitt  20.4  
Kleine E  9 Fg. 3 
 
„Heilpädagogen mit staatlicher  
Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit.“ 

 

Vb Fg. 7 
Ang. als Leiter von Kindertagesstät-
ten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 40 Plätzen. 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt  20.2  
Große E 9 Fg. 3 
 

„Leiter von Kindertagesstätten mit 

einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 40 Plätzen.“ 

 

Vb Fg. 8 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Kindertagesstätten mit 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 20.2  
Große E 9 Fg. 4 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
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einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 70 Plätzen bestellt sind. 
 

liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Kindertages-
stätten mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 70 Plätzen 
bestellt sind.“ 

Vb Fg. 9 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Kindertagesstätten für 
Behinderte im Sinne des § 39 BSHG 
oder für Kinder oder Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten bestellt sind.  
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage i. H. v. 7,5 % 
der Anfangsgrundvergütung der Vg. 
Vb (z.Z. 114,62 €) 

Kleine E 9  Teil II – Abschnitt 20.3  
Kleine E 9 Fg. 3 
+ Entgeltgruppenzulage 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Kindertages-
stätten für Behinderte im Sinne des 
§ 2 SGB IX oder für Kinder 
und/oder Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten 
bestellt sind.  
 

 

Vb Fg. 10 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit 
staatl. Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben. 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 20.4  
Große E 9 Fg. 2 
 
„Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 
mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.“ 

 

    

Vc Fg. 1 
Handwerksmeister, Industriemeister 
oder Gärtnermeister im handwerkli-
chen Erziehungsdienst als Leiter von 
Ausbildungs- oder Berufsförde-
rungswerkstätten oder Werkstätten 

E 8 Teil II – Abschnitt 20.5   
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter oder Gärtnermeister im hand-
werklichen Erziehungsdienst als 
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für Behinderte. Leiter von Ausbildungs- oder Be-
rufsförderungswerkstätten oder 
Werkstätten für Behinderte.“ 

Vc Fg. 2 
Handwerksmeister, Industriemeister 
oder Gärtnermeister im handwerkli-
chen Erziehungsdienst, die durch 
ausdrückliche Anordnung als ständi-
ge Vertreter. von Leitern von Ausbil-
dungs- oder Berufsförderungswerk-
stätten oder Werkstätten für Behin-
derte der Vg. IVb Fg. 1 bestellt sind. 
 

E 8 Teil II – Abschnitt  20.5  
Kleine E 9 Fg. 4 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter oder Gärtnermeister Im hand-
werklichen Erziehungsdienst, die 
durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreter von Leitern von 
Ausbildungs- oder Berufsförde-
rungswerkstätten oder Werkstätten 
für behinderte Menschen der Fall-
gruppe 1 bestellt sind.“ 

 

Vc Fg. 3 
Ang. im handwerklichen Erziehungs-
dienst mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung als Leiter von Ausbil-
dungs- oder Berufsförderungswerk-
stätten oder Werkstätten für Behin-
derte, nach vierjähriger Bewährung 
in Vg. VI b Fg. 2. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt  20.5  
E  8  Fg.  1 
 
„Beschäftigte  im handwerklichen 
Erziehungsdienst mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung als Leiter 
von Ausbildungs- oder Berufsförde-
rungswerkstätten oder Werkstätten 
für behinderte Menschen.“ 

 

Vc Fg. 4 
Ang. im handwerklichen Erziehungs-
dienst, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von  Aus-bildungs- oder Be-
rufsförderungswerkstätten oder 
Werkstätten für Behinderte der 
Vg. Vb Fg. 1 bestellt sind, nach vier-
jähriger Bewährung in Vg. VI b Fg. 3. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt  20.5  
E  8 Fg.  2 
 
„Beschäftigte im handwerklichen 
Erziehungsdienst mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung, die durch 
ausdrückliche Anordnung als stän-
dige Vertreter von Leitern von Aus-
bildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder Werkstätten für 
behinderte  Menschen bestellt 
sind.“ 
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Vc Fg. 5 
Erzieherinnen mit staatlicher Aner-
kennung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit besonders 
schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 

E 8 Teil II – Abschnitt  20.6   
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Erzieherinnen mit staatlicher An-
erkennung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben, mit besonders schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten“. 

 

Vc Fg. 6 
Erzieherinnen mit staatl. Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, in Schulkindergärten, 
Vorklassen oder Vermittlungsgrup-
pen für nicht schulpflichtige Kinder.  
Nach vierjähriger Tätigkeit und mind. 
siebenjähriger Berufstätigkeit Vergü-
tungsgruppenzulage i. H. v. 6 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. Vc 
(z.Z. 86,67 €) 

E 8 Teil II – Abschnitt  20.6  
E 8 Fg. 1 
 
„Erzieherinnen mit staatlicher An-
erkennung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben,  in Schulkindergärten, Vor-
klassen oder Vermittlungsgruppen 
für nicht schulpflichtige Kinder.“  
 
+ Entgeltgruppenzulage 

 

Vc Fg. 7 
Erzieherinnen mit staatl. Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, nach dreijähriger Be-
währung in Vg. VI b FG 5.  
Nach vierjähriger Tätigkeit Vergü-
tungsgruppenzulage i. H. v. 6 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. Vc 
(z.Z. 86,67 €) 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt  20.6  
E  8 Fg.  2 
 

„Erzieherinnen mit staatlicher  An-

erkennung und entsprechender 
Tätigkeit. sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben.“ 
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Vc Fg. 8 
Heilpädagogen mit staatlicher Aner-
kennung und entsprechender Tätig-
keit. 

 

E 8 Teil II – Abschnitt  20.4  
Kleine E  9 Fg. 3 
 
„Heilpädagogen mit staatlicher  
Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit.“ 

 

Vc Fg. 9 
Ang. in der Tätigkeit von Sozialarbei-
tern/ Sozialpädagogen mit staatl. 
Anerkennung 

E 8 Teil II – Abschnitt  20.4   
E 8 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Sozialarbeitern/ Sozialpädagogen 
mit staatlicher  Anerkennung.“ 

 

Vc Fg. 10 
Ang. als Leiter von Kindertagesstät-
ten  
Zzgl. Vergütungsgruppenzulage 
i.H.v. 7 % der Anfangsgrundvergü-
tung der Vg. Vc (z.Z. 101,12 €) 

E 8  Teil II – Abschnitt 20. 2   
E 8 Fg. 1 
 „Leiter von Kindertagesstätten“  
 
+ Entgeltgruppenzulage 
 

 

Vc Fg. 11 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Kindertagesstätten mit 
einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 40 Plätzen bestellt sind. 
 Zzgl. Vergütungsgruppenzulage i. H. 
v. 7 % der Anfangsgrundvergütung 
der Vg. Vc (z.Z. 101,12 €) 

E 8  Teil II – Abschnitt 20. 2   
E 8 Fg. 2 
 
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung als ständige Ver-
treter von Leitern von Kindertages-
stätten mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 40 Plätzen 
bestellt sind.“   
 
+ Entgeltgruppenzulage 

 

    

VI b Fg. 1 
 

Kinderpflegerinnen mit staatl. Aner-
kennung oder mit staatl. Prüfung und 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt  20.6  
E  6 einzige Fg. 
 
„Kinderpflegerinnen mit staatlicher  
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entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Ang., die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
mit schwierigen fachlichen Tätigkei-
ten,  
nach fünfjähriger Bewährung in 
Vg. VII Fg 1. 

Anerkennung oder mit staatlicher 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, mit 
schwierigen fachlichen Tätigkei-
ten.“ 

VI b Fg. 2 
Ang. im handwerklichen Erziehungs-
dienst mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung als Leiter von Ausbil-
dungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder Werkstätten für 
Behinderte. 
 

E 6 Teil II – Abschnitt  20.5  
E 8  Fg.  1 
 
„Beschäftigte  im handwerklichen 
Erziehungsdienst mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung als Leiter 
von Ausbildungs- oder Berufsförde-
rungswerkstätten oder Werkstätten 
für behinderte Menschen“. 

 

VI b Fg. 3 
Ang. im handwerklichen Erziehungs-
dienst mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung, die durch ausdrückliche 
Anordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Ausbildungs- oder Be-
rufsförderungswerkstätten oder 
Werkstätten für Behinderte der 
Vg. Vb Fg. 1 bestellt sind. 
 

E 6 Teil II – Abschnitt  20.5  
E 8  Fg.  2 
 
„Beschäftigte im handwerklichen 
Erziehungsdienst mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung, die durch 
ausdrückliche Anordnung als stän-
dige Vertreter von Leitern von Aus-
bildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder Werkstätten für 
behinderte  Menschen bestellt 
sind.“ 

 
 

VI b Fg. 4 
Ang. im handwerklichen Erziehungs-
dienst mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung 
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. VII FG 4 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt  20.5  
E 6 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte im handwerklichen 
Erziehungsdienst mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung“ 
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VI b Fg. 5 
Erzieherinnen mit staatl. Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit. 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben 

E 6  Teil II – Abschnitt  20.6  
E  8 Fg.  2 
 

„Erzieherinnen mit staatlicher  An-

erkennung und entsprechender 
Tätigkeit. sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben.“ 

 
 

    

VII Fg. 1 
Kinderpflegerinnen mit staatl. Aner-
kennung oder mit staatl. Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Ang., die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
mit schwierigen fachlichen Tätigkei-
ten. 

 E 5  Teil II – Abschnitt  20.6  
E  6 einzige Fg. 
 
„Kinderpflegerinnen mit staatlicher  
Anerkennung oder mit staatlicher 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 
mit schwierigen fachlichen Tätig-
keiten“. 

 

VII Fg. 2 
Kinderpflegerinnen mit staatl. Aner-
kennung oder mit staatl. Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Ang., die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
nach zweijähriger Bewährung in 
Vg. VIII 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt  20.6  
E 5  Fg. 2 
 
„Kinderpflegerinnen mit staatlicher 
Anerkennung oder mit staatlicher 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.“ 

 

VII Fg. 3 
Ang.  in der Tätigkeit von Erzieherin-

E 5 Teil II  - Abschnitt 20.6  
E 5 Fg. 1 
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nen mit staatl.  Anerkennung  
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Erzieherinnen mit staatlicher Aner-
kennung“ 

VII Fg. 4 
Ang. im handwerklichen Erziehungs-
dienst m. abgeschlossener Berufs-
ausbildung 
 

E 5 Teil II – Abschnitt  20.5   
E 6  einzige Fg. 
 
„Beschäftigte im handwerklichen 
Erziehungsdienst mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung“  

 

    

VIII 
Kinderpflegerinnen mit staatlicher 
Anerkennung oder mit staatlicher 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben. 

E 3 Teil II – Abschnitt  20.6  
E 5  Fg. 2 
 
„Kinderpflegerinnen mit staatlicher 
Anerkennung oder mit staatlicher 
Prüfung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.“ 

 
. 

    

IXb einzige Fg. 
 

Angestellte in der Tätigkeit von Kin-
derpflegerinnen mit staatl. Anerken-
nung. 

E 2 Teil II – Abschnitt  20.6   
E 2 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Kinderpflegerinnen mit staatlicher 
Anerkennung.“ 

 

    

BAT II H: 
Ang. an Theater und Bühnen 

 TV-L II 24: 
Besch. an Theater und Bühnen 

 

IVb  einzige Fg. 
Technische Oberinspektoren.  

Große E 9  Teil II – Abschnitt 24.2  
Große E 9 Fg. 1 
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Nach fünfjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage von 10 % der 
Anfangsgrundvergütung Vg. IVb (z.Z. 
172,83 €) 

 
„ Technische Oberinspektoren.“ 
 
+  Entgeltgruppenzulage 

IVb ohne Fg. 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG Va) 
 
Technische Inspektoren nach sechs-
jähriger Bewährung 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II – Abschnitt  24.2  
Große E 9  Fg. 2 
 
„Technische Inspektoren.“ 

 

I Vb ohne Fg. 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG Vb Fg. 6) 
 
Leiter der Stammkartenbüros, die 
zugleich in nicht unerheblichem Um-
fang selbständig Werbeaufgaben 
erfüllen. 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II – Abschnitt 24.1  
Große E 9  einzige Fg.  
 
„Leiter der Stammkartenbüros, die 
zugleich in nicht unerheblichem 
Umfang selbständig Werbeaufga-
ben erfüllen.“ 

 

    

Va  einzige Fg. 
Technische Inspektoren 

Große E 9 Teil II – Abschnitt  24.2  
Große E 9  Fg. 2 
 
„Technische Inspektoren.“ 

 

    

Vb Fg. 1 
Beleuchtungsmeister an Bühnen mit 
technisch schwieriger Bühnenanlage 
oder an Bühnen mit technisch einfa-
cherer Bühnenanlage, an denen 
ständig mindestens 30 Arbeitnehmer 
mit der Bedienung der technischen 
Anlage (insbesondere der Bühnen-
aufbauten, Dekorationszüge und 
Versenkungen) sowie der Beleuch-

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Teil II – Abschnitt  24.2 
Kleine E 9  Fg. 5 
 
„Beleuchtungsmeister, an denen 
ständig mindestens 30 Arbeitneh-
mer mit der Bedienung der techni-
schen Anlage (insbesondere der 
Bühnenaufbauten, Dekorationszü-
ge und Versenkungen) sowie der 
Beleuchtungsanlage und mit der 
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tungsanlage und mit der Bereitstel-
lung von Requisiten und von Dekora-
tions-, Polster- und Tapezierwerkstü-
cken zu den Proben und Aufführun-
gen beschäftigt sind, nach vierjähri-
ger Bewährung in Vg. Vc Fg. 1. 

Bereitstellung von Requisiten und 
von Dekorations-, Polster- und Ta-
pezierwerkstücken zu den Proben 
und Aufführungen beschäftigt 
sind.“ 

Vb Fg. 2 
Beleuchtungsobermeister, denen 
mindestens zwei Beleuchtungsmei-
ster an einer Bühne im technischen 
Sinne ständig unterstellt sind.  
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage  von 10 % der 
Anfangsgrundvergütung Vg. Vb (z.Z. 
152,82 €) 

Kleine E 9 Teil II – Abschnitt  24.2  
Kleine E 9  Fg. 3 
 
„Beleuchtungsobermeister,  denen 
mindestens zwei Beleuchtungs-
meister an einer Bühne im techni-
schen Sinne ständig unterstellt 
sind.“  
 
+ Entgeltgruppenzulage   

 

Vb Fg. 3 
Beleuchtungsobermeister nach vier-
jähriger Bewährung in Vg. Vc Fg. 3. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II –Abschnitt  24.2  
Kleine E 9  Fg. 4 
 
„ Beleuchtungsobermeister“ 

 

Vb Fg. 4 
Gewandmeister mit abgeschlossener 
Gewandmeister- oder gleichwertiger 
Fachausbildung mit größerem Auf-
gabenbereich. Nach vierjähriger Be-
währung Vergütungsgruppenzulage  
von 10 % der Anfangsgrundvergü-
tung Vg. Vb (z.Z. 152,82 €) 

Kleine E 9 Teil II – Abschnitt 24.3   
Kleine E 9  Fg. 1 
 
„Gewandmeister mit abgeschlos-
sener Gewandmeister- oder 
gleichwertiger Fachausbildung mit 
größerem Aufgabenbereich.“  
 
+ Entgeltgruppenzulage 

 

Vb Fg. 5 
Gewandmeister mit abgeschlossener 
Gewandmeister- oder gleichwertiger 
Fachausbildung, denen auch die 
Aufstellung von Kostenvoranschlä-
gen und die Führung von Fundusbü-
chern obliegen, nach vierjähriger 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 24.3  
Kleine E 9  Fg. 2 
 

„Gewandmeister mit abgeschlos-

sener Gewandmeister-  oder 
gleichwertiger Fachausbildung, 
denen auch die Aufstellung von 
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Bewährung in Vg.e Vc Fg. 4. Kostenvoranschlägen und die Füh-
rung von Fundusbüchern oblie-
gen.“ 

Vb Fg. 6 
Leiter der Stammkartenbüros, die 
zugleich in nicht unerheblichem Um-
fang selbständig Werbeaufgaben 
erfüllen. 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 24.1  
Große E 9  einzige Fg.  
 
„Leiter der Stammkartenbüros, die 
zugleich in nicht unerheblichem 
Umfang selbständig Werbeaufga-
ben erfüllen.“ 

 
 

Vb Fg. 7 
Requisitenmeister mit einem beson-
deren Maß von Selbständigkeit bei 
der Herstellung von Requisiten, de-
nen eine Gruppe von mindestens 
drei Arbeitnehmern ständig unter-
stellt ist, wenn diese neben Handre-
quisiten (Kleinrequisiten) in erhebli-
chem Umfang auch andere Requisi-
ten herstellt, nach sechsjähriger Be-
währung in Vg. Vc Fg. 7. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 24.3   
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Requisitenmeister mit einem be-
sonderen Maß von Selbstän-digkeit 
bei der Herstellung von Requisiten, 
denen eine Gruppe von mindes-
tens drei Arbeit-nehmern ständig 
unterstellt ist, wenn diese neben 
Handrequisiten (Kleinrequisiten) in 
erheblichem Umfang auch andere 
Requisiten herstellt.“ 

 

Vb Fg. 8 
Rüstmeister mit einem besonderen 
Maß von Selbständigkeit bei der 
Herstellung von Rüstungen und Waf-
fen, denen mindestens ein Fachar-
beiter ständig unterstellt ist,  
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. Vc Fg. 10. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 24.3  
Kleine E 9 Fg. 4 
 
„Rüstmeister mit einem besonde-
ren Maß von Selbständigkeit bei 
der Herstellung von Rüstungen und 
Waffen, denen mindestens ein 
Facharbeiter ständig unterstellt ist.“ 

 

Vb Fg. 9 
Theatermeister (Bühnenmeister) an 
Bühnen mit technisch schwieriger 
Bühnenanlage oder an Bühnen mit 
technisch einfacherer Bühnenanlage, 
an denen ständig mind. 30 Arbeit-

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt  24.2  
Kleine E 9  Fg. 8 
 

„Theatermeister (Bühnenmeister), 

an denen ständig mindestens 30 
Arbeitnehmer mit der Bedienung 
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nehmer mit der Bedienung der tech-
nischen Anlage (insbesondere der 
Bühnenaufbauten, Dekorationszüge 
und Versenkungen) sowie der Be-
leuchtungsanlage und mit der Bereit-
stellung von Requisiten und von De-
korations-, Polster- und Tapezier-
werkstücken zu den Proben und Auf-
führungen beschäftigt sind, nach 
vierjähriger Bewährung in Vg. Vc 
Fg. 13. 

der technischen Anlage (insbeson-
dere der Bühnen-aufbauten, Deko-
rationszüge und Versenkungen) 
sowie der Beleuchtungsanlage und 
mit der Bereitstellung von Requisi-
ten und von Dekorations-, Polster- 
und Tape-zierwerkstücken zu den 
Proben und Aufführungen beschäf-
tigt sind.“ 

Vb Fg. 10 
Theaterobermeister (Bühnenober-
meister), denen mindestens zwei 
Theater meister an einer Bühne im 
technischen Sinne ständig unterstellt 
sind.  
Nach vierjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage  von 10 % der 
Anfangsgrundvergütung Vg. Vb (z.Z. 
152,82 €) 

Kleine E 9 Teil II – Abschnitt  24.2  
Kleine E 9  Fg. 6 
 
„Theaterobermeister (Bühnen-
obermeister), denen mindestens 
zwei Theatermeister an einer Büh-
ne im technischen Sinne ständig 
unterstellt sind.“  
 
+  Entgeltgruppenzulage 

 

Vb Fg. 11 
Theaterobermeister (Bühnen-
obermeister) nach vierjähriger Be-
währung in Vg. Vc Fg. 15. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt  24.2  
Kleine E 9  Fg. 7 
 
„Theaterobermeister (Bühnen-
obermeister).“ 

 

Vb Fg. 12 
Theaterschuhmachermeister mit ei-
nem besonderen Maß von Selbstän-
digkeit bei der Herstellung von Thea-
terschuhwerk, wenn ihnen mindes-
tens zwei Arbeitskräfte ständig unter-
stellt sind, von denen mindestens 
einer Facharbeiter sein muss, nach 
vierjähriger Bewährung in Vg. Vc 
Fg. 16. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 24.3  
Kleine E 9 Fg. 5 
 
„Theaterschuhmachermeister mit 
einem besonderen Maß von Selb-
ständigkeit bei der Herstellung von 
Theaterschuhwerk, wenn ihnen 
mindestens zwei Arbeitskräfte 
ständig unterstellt sind. von denen 
mindestens einer Facharbeiter sein 
muss.“ 
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Vb Fg. 13 
Theatertapeziermeister mit einem 
besonderen Maß von Selbständigkeit 
bei der Herstellung von Dekorations-, 
Polster- und Tapezierwerkstücken, 
denen eine Gruppe von mindestens 
drei Theatertapezierern ständig un-
terstellt ist, wenn diese in erhebli-
chem Umfang Dekorations-, Polster- 
und Tapezierwerkstücke herstellt, 
nach sechsjähriger Bewährung in 
Vg. Vc Fg. 18. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 24.3  
Kleine E 9 Fg. 6 
 
„Theatertapeziermeister mit einem 
besonderen Maß von Selbständig-
keit bei der Herstellung von Deko-
rations-, Polster- und Tapezier-
werkstücken, denen eine Gruppe 
von mindestens drei Theatertape-
zierern ständig unterstellt ist, wenn 
diese in erheblichem Umfang De-
korations-, Polster- und Tapezier-
werkstücke herstellt.“ 

 

Vb Fg. 14 
Theatertontechniker (Elektroakus-
tiker) mit Meisterprüfung in einem 
einschlägigen anerkannten Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mind. zweieinhalb Jahren 
und mit langjährigen Erfahrungen in 
dieser Tätigkeit mit einem höheren 
Maß an Verantwortlichkeit sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, nach vierjähriger Be-
währung in Vg.  Vc Fg.  20. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 24.2 
 Kleine E 9 Fg. 9 
 
„Theatertontechniker (Elektroakus-
tiker) mit Meisterprüfung in einem 
einschlägigen anerkannten Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbil-
dungsdauer von mindestens zwei-
einhalb Jahren sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben mit langjährigen Erfah-
rungen in dieser Tätigkeit mit ei-
nem höheren Maß an Verantwort-
lichkeit.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Vc Fg.1 
Beleuchtungsmeister an Bühnen mit 
technisch schwieriger Bühnenanlage 
oder an Bühnen mit technisch einfa-
cherer Bühnenanlage, an denen 
ständig mind. 30 Arbeitnehmer mit 

E 8 Teil II – Abschnitt 24.2  
Kleine E 9  Fg. 5 
 
„Beleuchtungsmeister, an denen 
ständig mindestens 30 Arbeitneh-
mer mit der Bedienung der techni-
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der Bedienung der technischen An-
lage (insbesondere der Bühnenauf-
bauten, Dekorationszüge und Ver-
senkungen) sowie der Beleuch-
tungsanlage und mit der Bereitstel-
lung von Requisiten und von Dekora-
tions-, Polster- und Tapezierwerkstü-
cken zu den Proben und Aufführun-
gen beschäftigt sind. 

schen Anlage (insbesondere der 
Bühnenaufbauten, Dekorationszü-
ge und Versenkungen) sowie der 
Beleuchtungsanlage und mit der 
Bereitstellung von Requisiten und 
von Dekorations-, Polster- und Ta-
pezierwerkstücken zu den Proben 
und Aufführungen beschäftigt 
sind.“ 

Vc Fg. 2 
Beleuchtungsmeister nach vier-
jähriger Bewährung in Vg. VI b Fg.  2. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 24.2  
E 8 Fg. 1 
 
„Beleuchtungsmeister.“ 

 

Vc Fg. 3 
Beleuchtungsobermeister. 

E 8 Teil II –Abschnitt  24.2 
Kleine E 9  Fg. 4 
 
„ Beleuchtungsobermeister“ 

 

Vc Fg. 4 
Gewandmeister mit abgeschlossener 
Gewandmeister- oder gleichwertiger 
Fachausbildung, denen auch die 
Aufstellung von Kostenvoranschlä-
gen und die Führung von Fundusbü-
chern obliegen. 
 

E 8 Teil II – Abschnitt 24.3  
Kleine E 9  Fg. 2 
 

„Gewandmeister mit abgeschlos-

sener Gewandmeister- oder 
gleichwertiger Fachausbildung, 
denen auch die Aufstellung von 
Kostenvoranschlägen und die Füh-
rung von Fundusbüchern oblie-
gen.“ 

 

Vc Fg. 5 
Gewandmeister nach vierjähriger 
Bewährung in Vg. VI b Fg. 4. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 8 Fg. 1 
 
„Gewandmeister.“ 

 

Vc Fg. 6 
Hausinspektoren, denen mehr als 75 
Arbeitnehmer ständig unterstellt sind. 

E 8 Teil II – Abschnitt 24.2  
E 8 Fg. 2 
 

„Hausinspektoren, denen mehr als 

75 Arbeitnehmer ständig unterstellt 
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sind.“ 

Vc Fg. 7 
Requisitenmeister mit einem beson-
deren Maß von Selbständigkeit bei 
der Herstellung von Requisiten, de-
nen eine Gruppe von mindestens 
drei Arbeitnehmern ständig unter-
stellt ist, wenn diese neben Handre-
quisiten (Kleinrequisiten) in erhebli-
chem Umfang auch andere Requisi-
ten herstellt. 

E 8 Teil II – Abschnitt 24.3   
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Requisitenmeister mit einem be-
sonderen Maß von Selbständigkeit 
bei der Herstellung von Requisiten, 
denen eine Gruppe von mindes-
tens drei Arbeitnehmern ständig 
unterstellt ist, wenn diese neben 
Handrequisiten (Kleinrequisiten) in 
erheblichem Umfang auch andere 
Requisiten herstellt.“ 

 

Vc Fg. 8 
Requisitenmeister, denen mind. zwei 
Arbeitnehmer ständig unter-stellt 
sind, nach sechsjähriger Bewährung 
in Vg. VI b Fg. 9. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 7 Fg. 1 
 
„Requisitenmeister, denen mindes-
tens zwei Arbeitnehmer ständig 
unterstellt sind.“ 

 

Vc Fg. 9 
Requisitenmeister, die mit einem 
besonderen Maß von Selbständigkeit 
neben Handrequisiten (Kleinrequisi-
ten) auch andere Requisiten herstel-
len, nach sechsjähriger Bewährung 
in Vg. VI b Fg. 10. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 7 Fg. 2 
 
Requisitenmeister, die mit einem 
besonderen Maß von Selbständig-
keit neben Handrequisiten (Klein-
requisiten) auch andere Requisiten 
herstellen.“ 

 

Vc Fg. 10 
Rüstmeister mit einem besonderen 
Maß von Selbständigkeit bei der 
Herstellung von Rüstungen und Waf-
fen, denen mindestens ein Fachar-
beiter ständig unterstellt ist. 
 
 

E 8 Teil II – Abschnitt 24.3  
Kleine E 9 Fg. 4 
 
„Rüstmeister mit einem besonde-
ren Maß von Selbständigkeit bei 
der Herstellung von Rüstungen und 
Waffen, denen mindestens ein 
Facharbeiter ständig unterstellt ist.“ 
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Vc Fg. 11 
Rüstmeister nach vierjähriger Be-
währung in Vg. VI b Fg. 12. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 7 Fg. 3 
 
„Rüstmeister.“ 

 

Vc Fg. 12 
Theatermaler, die für die Einteilung 
und den Ablauf der Arbeit von mind. 
zehn Theater- und Kostümmalern 
und Kascheuren verantwortlich sind.  
Nach sechsjähriger Bewährung Ver-
gütungsgruppenzulage  von 9 % der 
Anfangsgrundvergütung Vg. Vc (z.Z. 
130,01 €) 

E 8 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 8 Fg. 2 
 
„Theatermaler, die für die Eintei-
lung und den Ablauf der Arbeit von 
mind. zehn Theater- und Kostüm-
malern und Kascheuren verant-
wortlich sind.“  

 
+ Entgeltgruppenzulage 

 

Vc Fg.  13 
Theatermeister (Bühnenmeister) an 
Bühnen mit technisch schwieriger 
Bühnenanlage oder an Bühnen mit 
technisch einfacherer Bühnenanlage, 
an denen ständig mindestens 30 
Arbeitnehmer mit der Bedienung der 
technischen Anlage (insbesondere 
der Bühnen-aufbauten, Dekorations-
züge und Versenkungen) sowie der 
Beleuchtungsanlage und mit der Be-
reitstellung von Requisiten und von 
Dekorations-, Polster- und Tape-
zierwerkstücken zu den Proben und 
Aufführungen beschäftigt sind. 

E 8  Teil II –Abschnitt  24.2  
Kleine E 9  Fg. 8 
 

„Theatermeister (Bühnenmeister), 

an denen ständig mindestens 30 
Arbeitnehmer mit der Bedienung 
der technischen Anlage (insbeson-
dere der Bühnen-aufbauten, Deko-
rationszüge und Versenkungen) 
sowie der Beleuchtungsanlage und 
mit der Bereitstellung von Requisi-
ten und von Dekorations-, Polster- 
und Tape-zierwerkstücken zu den 
Proben und Aufführungen beschäf-
tigt sind.“ 

 

Vc Fg. 14 
Theatermeister (Bühnenmeister) 
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. VI b Fg. 15. 

 Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II –Abschnitt  24.2  
E 8 Fg. 3 
 
 „Theatermeister (Bühnenmeister).“ 

 

Vc Fg. 15 
Theaterobermeister (Bühnenober-
meister). 

E 8 Teil II –Abschnitt  24.2.  
Kleine E 9  Fg. 7 
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„Theaterobermeister (Bühnen-
obermeister).“ 

Vc Fg. 16 
Theaterschuhmachermeister mit ei-
nem besonderen Maß von Selbstän-
digkeit bei der Herstellung von Thea-
terschuhwerk, wenn ihnen mindes-
tens zwei Arbeitskräfte ständig un-
terstellt sind. von denen mindestens 
einer Facharbeiter sein muss. 
 

E 8 Teil II – Abschnitt 24.3  
Kleine E 9 Fg. 5 
 
„Theaterschuhmachermeister mit 
einem besonderen Maß von Selb-
ständigkeit bei der Herstellung von 
Theaterschuhwerk, wenn ihnen 
mindestens zwei Arbeitskräfte 
ständig unterstellt sind, von denen 
mindestens einer Facharbeiter sein 
muss.“ 

 

Vc Fg. 17 
Theaterschuhmachermeister  
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. VI b Fg. 16. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 8 Fg. 3 
 
„Theaterschuhmachermeister.“  

 

Vc Fg. 18 
Theatertapeziermeister mit einem 
besonderen Maß von Selbständig-
keit bei der Herstellung von Deko-
rations-, Polster- und Tapezierwerk-
stücken, denen eine Gruppe von 
mindestens drei Theatertapezierern 
ständig unterstellt ist, wenn diese in 
erheblichem Umfang Dekorations-, 
Polster- und Tapezierwerkstücke 
herstellt. 

E 8 Teil II – Abschnitt 24.3  
Kleine E 9 Fg. 6 
 
„Theatertapeziermeister mit einem 
besonderen Maß von Selbstän-
digkeit bei der Herstellung von De-
korations-, Polster- und Tapezier-
werkstücken, denen eine Gruppe 
von mindestens drei Theatertape-
zierern ständig unterstellt ist, wenn 
diese in erheb-lichem Umfang De-
korations-, Polster- und Tapezier-
werkstücke herstellt.“ 

 

Vc Fg. 19 
Theatertapeziermeister, denen min-
destens zwei Theatertapezierer 
ständig unterstellt sind, nach sechs-
jähriger Bewährung in Vg. VI b Fg. 18 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 7 Fg. 4 
 
„Theatertapeziermeister, denen 
mindestens zwei Theatertapezierer 
ständig unterstellt sind.“ 
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Vc Fg. 20 
Theatertontechniker (Elektroakusti-
ker) mit Meisterprüfung in einem ein-
schlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mind. zweieinhalb Jahren 
und mit langjährigen Erfahrungen in 
dieser Tätigkeit mit einem höheren 
Maß von Verantwortlichkeit sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechen-de Tätigkeiten 
ausüben. 
 

E 8 Teil II – Abschnitt 24.2  
Kleine E 9 Fg. 9 
 
„Theatertontechniker (Elektroakus-
tiker) mit Meisterprüfung in einem 
einschlägigen anerkannten Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbil-
dungsdauer von mindestens zwei-
einhalb Jahren sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben mit langjährigen Erfah-
rungen in dieser Tätigkeit mit ei-
nem höheren Maß an Verantwort-
lichkeit.“ 

 

Vc Fg. 21 
Theatertontechniker (Elektroakusti-
ker) mit Meisterprüfung in einem ein-
schlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mind. zweieinhalb Jahren 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, nach vierjähriger Be-
währung in Vg. VI b Fg. 20. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 24.2  
E 8 Fg. 4 
 
„Theatertontechniker (Elektroakus-
tiker) mit Meisterprüfung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren 
sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

VI b Fg. 1 
Ang., die durch ausdrückliche An-
ordnung zu Leitern der Musik- oder 
Schauspielbibliotheken bestellt sind. 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.4  
E 6 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte, die durch ausdrück-
liche Anordnung zu Leitern der 
Musik- oder Schauspielbibliotheken 
bestellt sind.“ 
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VI b Fg. 2 
Beleuchtungsmeister. 
 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.2  
E 8 Fg. 1 
 
„Beleuchtungsmeister.“ 

 

VI b Fg. 3 
Eintrittskartenkassierer und Stamm-
kartenkassierer, die sich durch den 
Umfang des Zahlungsverkehrs und 
die Schwierigkeit des Abrechnungs-
verfahrens aus der Vg. VII Fg. 2 her-
ausheben. 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.1  
E 6 Fg. 1 
 
„Eintrittskartenkassierer und 
Stammkartenkassierer, die sich 
durch den Umfang des Zahlungs-
verkehrs und die Schwierigkeit des 
Abrechnungsverfahrens aus der 
Entgeltgruppe 5, Fallgruppe 2  her-
ausheben.“ 

 

VI b Fg. 4 
Gewandmeister. 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 8 Fg. 1 
 
„Gewandmeister.“ 

 

VI b Fg. 5 
Hausinspektoren, denen mehr als 50  
Arbeitnehmer ständig unterstellt sind. 
 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.2  
E einzige 6 Fg.  
 
„Hausinspektoren, denen mehr als 
50  Arbeitnehmer ständig unterstellt 
sind.“ 

 

VI b Fg. 6 
Leiter der Stammkartenbüros. 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.1  
E 6 Fg. 2 
 
„Leiter des Stammkartenbüros“ 

 

VI b Fg. 7 
Maskenbildner, die durch ausdrückli-
che Anordnung als ständige Vertreter 
des Chefmaskenbildners bestellt 
sind. 
 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 6 Fg. 1 
 
„Maskenbildner, die durch aus-
drückliche Anordnung als ständige 
Vertreter des Chefmaskenbildners 
bestellt sind.“ 
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VI b Fg. 8 
Modellbauer, die sich aus der Vg. 
 VII Fg. 7 durch Tätigkeiten heraus-
heben, die besondere Leistungen 
erfordern. 
 

E 6  Teil II – Abschnitt 24.3   
E 6 Fg. 2 
 
„Modellbauer, deren Tätigkeit sich 
durch besondere Leistungen aus 
der Entgeltgruppe 5, Fallgruppe 4 
heraushebt.“ 

 

VI b Fg. 9 
Requisitenmeister, denen mindes-
tens zwei Arbeitnehmer ständig un-
terstellt sind. 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 7 Fg. 1 
 
„Requisitenmeister, denen mindes-
tens zwei Arbeitnehmer ständig 
unterstellt sind.“ 

 

VI b Fg. 10 
Requisitenmeister, die mit einem 
besonderen Maß von Selbständigkeit 
neben Handrequisiten (Kleinrequisi-
ten) auch andere Requisiten herstel-
len. 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 7 Fg. 2 
 
Requisitenmeister, die mit einem 
besonderen Maß von Selbständig-
keit neben Handrequisiten (Klein-
requisiten) auch andere Requisiten 
herstellen.“ 

 

VI b Fg. 11 
Requisitenmeister nach sechs-
jähriger Bewährung in Vg. VII Fg. 9. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 6 Fg. 3 
 
„Requisitenmeister“ 
 

 

VI b Fg. 12 
Rüstmeister. 
 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 7 Fg. 3 
 
„Rüstmeister.“ 

 

VI b Fg. 14 
Theater- und Kostümmaler mit abge-
schlossener Ausbildung an einer 
Kunstfachschule sowie Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 6 Fg. 4 
 
„Theater- und Kostümmaler mit 
abgeschlossener Ausbildung an 
einer Kunstfachschule sowie sons-
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Tätigkeiten ausüben. 
 

tige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.“ 

VI b Fg. 15 
Theatermeister (Bühnenmeister). 

E 6 Teil II – Abschnitt  24.2  
E 8 Fg. 3 
 
„Theatermeister (Bühnenmeister).“ 

 

VI b Fg. 16 
Theaterschuhmachermeister. 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 8 Fg. 3 
 
„Theaterschuhmachermeister.“ 

 

VI b Fg. 18 
Theatertapeziermeister, denen min-
destens zwei Theatertapezierer 
ständig unterstellt sind. 
 

E 6 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 7 Fg. 4 
 

„Theatertapeziermeister, denen 

mindestens zwei Theatertapezierer 
ständig unterstellt sind.“ 

 

VI b Fg. 19 
Theatertapeziermeister nach sechs-
jähriger Bewährung in Vg. VII Fg. 13. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 24.3   
E 6 Fg. 5 
 
„Theatertapeziermeister“ 

 

VI b Fg. 20 
Theatertontechniker (Elektroakusti-
ker) mit Meisterprüfung in einem ein-
schlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens zweieinhalb 
Jahren sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 
 

E 8 Teil II – Abschnitt 24.2  
E 8 Fg. 4 
 
„Theatertontechniker (Elektroakus-
tiker) mit Meisterprüfung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren 
sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIb ohne Fg. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 24.1   
E 5 Fg. 1 
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(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg. 1) 

 
„Bearbeiter der Stammmieten.“ 
 
 
 
 
 

VIb ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg. 2) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 24.1  
E 5 Fg. 2 
 
„Eintrittskartenkassierer und 
Stammkartenkassierer.“ 
 

 

VIb ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg. 3) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 24.2  
E 5 Fg. 1 
 
„Hausinspektoren.“ 

 

VIb ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg. 4) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 5  Fg. 1 
 
„Kascheure“ 

 

VIb ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg. 5) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 5 Fg. 2 
 
Magazinmeister (Dekorations-
meister), deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 4, 
Fallgruppe 3 herausheben, dass 
sie mindestens sechs Arbeitneh-
mer beaufsichtigen.“ 

 

VIb ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg. 6) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 5 Fg. 3 
 
„Maskenbildner.“ 

 

VIb ohne Fg. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II –  Abschnitt 24.3  
E 5 Fg. 4 
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(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg. 7) 

 
„Modellbauer.“ 

VIb ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg. 8) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 24.4  
E 5 Fg. 1 
 
„Orchesterwarte, die zugleich den 
gesamten Notenfundus verwalten 
oder in nicht unerheblichem Um-
fang Orchesterstimmen ausschrei-
ben oder Notenmaterial ergänzen.“ 

 

VIb ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg. 15) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 24.4  
E 5 Fg. 2 
 
„Verwalter von Rollen- und Stim-
menmaterial (im Theatersprachge-
brauch „Beschäftigte in Theaterbib-
liotheken” genannt) die dieses Ma-
terial auch für den Bühnenge-
brauch einrichten.“ 

 

    

VII Fg. 1 
 

Bearbeiter der Stammieten. 

E 5 Teil II – Abschnitt 24.1  
E 5 Fg. 1 
 
„Bearbeiter der Stammmieten.“ 

 

VII Fg. 2 
Eintrittskartenkassierer und Stamm-
kartenkassierer. 

E 5 Teil II – Abschnitt 24.1  
E 5 Fg. 2 
 
„Eintrittskartenkassierer und 
Stammkartenkassierer.“ 

 

VII Fg. 3 
Hausinspektoren. 

E 5 Teil II – Abschnitt 24.2  
E 5 Fg. 1 
 
„Hausinspektoren.“ 

 

VII Fg. 4 
Kascheure (Theaterplastiker), die 

E 5 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 5  Fg. 1 
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sich durch besondere Leistungen 
aus der Vg. VIII Fg. 7 herausheben. 

 
„Kascheure“ 

VII Fg. 5 
Magazinmeister (Dekorations-
meister), die sich dadurch aus der 
Vg. VIII Fg. 3 herausheben, daß sie 
mind. sechs Arbeitnehmer beaufsich-
tigen. 

E 5 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 5 Fg. 2 
 
Magazinmeister (Dekorations-
meister), deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 4, 
Fallgruppe 3 herausheben, dass 
sie mindestens sechs Arbeitneh-
mer beaufsichtigen.“ 

 

VII Fg. 6 
Maskenbildner, die sich durch be-
sondere Leistungen aus der Vg. VIII 
Fg. 8 herausheben. 

E 5 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 5 Fg. 3 
 
„Maskenbildner.“ 

 

VII Fg. 7 
Modellbauer. 

E 5 Teil II –  Abschnitt 24.3  
E 5 Fg. 4 
 
„Modellbauer.“ 

 

VII Fg. 8 
Orchesterwarte, die zugleich den 
gesamten Notenfundus verwalten 
oder in nicht unerheblichem Umfang 
Orchesterstimmen ausschreiben 
oder Notenmaterial ergänzen 

E 5 Teil II – Abschnitt 24.4  
E 5 Fg. 1 
 
„Orchesterwarte, die zugleich den 
gesamten Notenfundus verwalten 
oder in nicht unerheblichem Um-
fang Orchesterstimmen ausschrei-
ben oder Notenmaterial ergänzen.“ 

 

VII Fg. 9 
Requisitenmeister. 

E 5 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 6 Fg. 3 
 
„Requisitenmeister.“ 

 

VII Fg. 11 
Theater- und Kostümmaler mit lang-
jähriger Erfahrung. 

E 5 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 5 Fg. 5 
 
„Theater- und  Kostümmaler“ 
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VII Fg. 13 
Theatertapeziermeister. 
 

E 5 Teil II – Abschnitt 24.3   
E 6 Fg. 5 
 

„Theatertapeziermeister“ 

 

VII Fg. 14 
Theatertontechniker (Elektroakusti-
ker). 
 

E 5 Teil II – Abschnitt 24.2  
E 5 Fg. 2 
 
„Theatertontechniker (Elektroakus-
tiker).“ 

 

VII Fg. 15 
Verwalter von Rollen- und Stim-
menmaterial (im Theatersprachge-
brauch „Angestellte in Theaterbiblio-
theken” genannt) die dieses Material 
auch für den Bühnengebrauch ein-
richten. 

E 5 Teil II – Abschnitt 24.4  
E 5 Fg. 2 
 
„Verwalter von Rollen- und Stim-
menmaterial (im Theatersprachge-
brauch „Beschäftigte in Theaterbib-
liotheken” genannt) die dieses Ma-
terial auch für den Bühnenge-
brauch einrichten.“ 

 

VII ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VIII Fg. 1) 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 24.1 
E  einzige 4 Fg.  
 
„Eintrittskartenkassierer und 
Stammkartenkassierer mit gerin-
gem Zahlungsverkehr bei einfache-
ren Abrechnungsverfahren.“   

 

VII ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VIII Fg. 2) 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Entfällt Teil III – Abschnitt 2.3  
E 5 Fg. 2.3.1 oder  E 4 Fg. 2.3.1 
 
Je nach Ausbildung 

VII ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VIII Fg. 3) 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 4 einzige Fg.  
 
„Magazinmeister (Dekorations-
meister)“ 

 

VII ohne Fg. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 24.4  
E 4 Fg. 1 
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(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VIII Fg. 4) 

 
„Orchesterwarte“ 

VII ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VIII Fg. 6) 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 24.4  
E 4 Fg. 2 
 
„Verwalter von Rollen- und Stim-
menmaterial.“   

 

VII ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VIII Fg. 7) 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 5  Fg. 1 
 
„Kascheure“ 

 

VII ohne Fg. 
 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VIII Fg. 8) 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 24.3  
E 5 Fg. 3 
 
„Maskenbildner.“ 

 

    

VIII Fg. 1 
Eintrittskartenkassierer und Stamm-
kartenkassierer mit geringem Zah-
lungsverkehr bei einfacheren Ab-
rechnungsverfahren. 

E 3 Teil II – Abschnitt 24.1  
E 4 einzige Fg.  
 
„Eintrittskartenkassierer und 
Stammkartenkassierer mit gerin-
gem Zahlungsverkehr bei einfache-
ren Abrechnungsverfahren.“   

 

VIII Fg. 2 
Hausmeister. 

E 3 Entfällt 
 
 

Teil III – Abschnitt 2.3  
E 5 Fg. 2.3.1 oder  E 4 Fg. 2.3.1 
 
Je nach Ausbildung 

VIII Fg. 3 
Magazinmeister 
 

E 3 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 4 einzige Fg.  
 
Magazinmeister (Dekorations-
meister)  

 

VIII Fg. 4 
Orchesterwarte 

E 3 Teil II – Abschnitt 24.4  
E 4 Fg. 1 
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„Orchesterwarte“  

VIII Fg. 5 
Theater- und Kostümmaler. 

E 3 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 5 Fg. 5 
 
„Theater- und Kostümmaler." 

 

VIII Fg. 6 
Verwalter von Rollen- und Stim-
menmaterial. 

E 3 Teil II – Abschnitt 24.4  
E 4 Fg. 2 
 
„Verwalter von Rollen- und Stim-
menmaterial.“   

 

VIII Fg. 7 
Ferner, wenn sie als Angestellte be-
schäftigt sind (§ 1 Abs. 2) 
Kascheure (Theaterplastiker) 

E 3 Teil II – Abschnitt 24.3  
E 5  Fg. 1 
 
„Kascheure“ 

 

VIII Fg. 8 
Ferner, wenn sie als Angestellte be-
schäftigt sind (§ 1 Abs. 2) 
 
Maskenbildner. 

E 3  Teil II – Abschnitt 24.3  
E 5 Fg. 3 
 
„Maskenbildner.“ 

 

    

 IXb Fg. 1 
 

Ferner, wenn sie als Angestellte be-
schäftigt sind (§ 1 Abs. 2): 
Hausmeister.  

E 2 Entfällt Teil III – Abschnitt 2.3  
E 5 Fg. 2.3.1 oder  E 4 Fg. 2.3.1 
 
Je nach Ausbildung  

IX b Fg. 2 
 
Ferner, wenn sie als Angestellte be-
schäftigt sind (§ 1 Abs. 2): 
Orchesterwarte. 

E 2 Teil II – Abschnitt 24.4  
E 4 Fg. 1 
 
„Orchesterwarte“ 

 

    

BAT II J:  
Angestellte in den Steuerverwal-

 TV-L II 21: 
Beschäftigte in der Steuerver-
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tungen waltung 

I. Angestellte in Arbeitsgebieten, 
die nach GNOFÄ organisiert 
sind 

 

 Der Unterabschnitt entfällt, da nicht 
mehr nach GNOFÄ gearbeitet wird. 

Einzelne Tätigkeitsmerkmale wer-
den in den Teil II Abschnitt  21 
übernommen. Im Übrigen gelten 
bei Neueingruppierungen die in 
den Teil II Abschnitt 21 überführten 
Merkmale des bisherigen Unterab-
schnitts II. Für bestehende Ein-
gruppierungen nach Unterabschnitt 
I gilt dynamische Besitzstandswah-
rung. 

IVa Fg. 1 
Bearbeiter in der ApSt in einem Ar-
beitsgebiet mit überwiegend Kapital-
gesellschaften im Sinne des Körper-
schaftsteuergesetzes oder Betrieben 
gewerblicher Art von Körperschaften 
des öffentlichen Rechts oder Perso-
nengesellschaften des Handels-
rechts. 
 

E 10 Entfällt  

IVa Fg. 2 
Bearbeiter, die zugleich Hauptsach-
bearbeiter sind. 

E 10 Entfällt  

IVa Fg. 3 
Bearbeiter, denen zugleich die Bear-
beitung der Allgemeinsachen der 
Lohnsteuer oder der Bewertung 
übertragen ist, wenn mehrere Bear-
beiter mindestens der Vg. Vc vor-
handen sind und ein Hauptsach-
bearbeiter nicht bestellt ist, nach 
achtjähriger Bewährung in der 
Vg. IVb dieses Unterabschnitts 

E 10 Entfällt  
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IVa Fg. 4 
Bearbeiter in der RbSt. 

E 10 Entfällt  

IVa Fg. 5 
Bearbeiter in der betriebsnahen Ver-
anlagung in einem Arbeitsgebiet mit 
überwiegend Kapitalgesell-schaften 
im Sinne des Körper-
schaftsteuergesetzes oder Betrieben 
gewerblicher Art von Körperschaften 
des öffentlichen Rechts oder Perso-
nenge-sellschaften des Handels-
rechts. 

E 10 Entfällt  

    

IVb einzige Fg. 
Bearbeiter, denen zugleich die Bear-
beitung der Allgemeinsachen der 
Lohnsteuer oder der Bewertung 
übertragen ist, wenn mehrere Bear-
beiter mindestens der Vg. Vc vor-
handen sind und ein Haupt-
sachbearbeiter nicht bestellt ist. 

Große E 9 Entfällt  

IVb ohne Fg. 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG Vb Fg. 3) 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) 
 

Entfällt   

IVb ohne Fg. 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG Vb Fg. 7) 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) 
 

Entfällt  

IVb ohne Fg. 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG Vb Fg. 9) 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) 
 

Entfällt  

Vb Fg. 1 
Bearbeiter in der ÜSt, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber min-
destens zwei Bearbeitern übertragen 
ist (Koordinatoren). 

Kleine E 9 Entfällt  
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 Vb Fg. 2 
Bearbeiter in der ÜSt, wenn ein Ko-
ordinator nicht bestellt ist, nach drei-
jähriger Bewährung in der Vg. Vc 
Fg. 1 dieses Unterab-schnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Entfällt  

 Vb Fg. 3 
Bearbeiter in der ApSt, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert. 

Große E 9  Entfällt   

 Vb Fg. 4 
Bearbeiter in der ApSt für die Grup-
pe 2 GNOFÄ nach dreijähriger Be-
währung in der Vg. Vc Fg. 2 dieses 
Unterabschnitts.  

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Entfällt  

 Vb Fg. 5 
Bearbeiter in der VVSt, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber min-
destens vier Bearbeitern – ausge-
nommen der Vg.  VIII Fg. 2 übertra-
gen ist (Koordinatoren), nach dreijäh-
riger Bewährung in der Vg. Vc Fg. 4 
dieses Unterabschnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 11 
 
„Bearbeiter in der Veranlagungs-
Verwaltungsstelle, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber min-
destens vier Bearbeitern übertra-
gen ist (Koordinatoren).“ 

 

 Vb Fg. 6 
Bearbeiter in der UVSt, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber min-
destens vier Bearbeitern – ausge-
nommen der Vg. VIII Fg. 4 übertra-
gen ist (Koordinatoren) nach dreijäh-
riger Bewährung in der Vg. Vc Fg. 6 
dieses Unterabschnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 12 
 
„Bearbeiter in der Umsatzsteuer-
Voranmeldungsstelle, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber 
mind. vier Bearbeitern übertragen 
ist (Koordinatoren).“ 

 

 Vb Fg. 7 
Bearbeiter in der Erlaß- und Stun-
dungsstelle für den Erlaß und die 
Stundung von Steuern. 

Große E 9 Entfällt   

 Vb Fg. 8 
Bearbeiter in der Erlaß- und Stun-
dungsstelle, soweit nicht ander-

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Entfällt  
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weitig eingruppiert nach dreijähriger 
Bewährung in der Vg. Vc Fg. 7 die-
ses Unterabschnitts.  

 Vb Fg. 9 
Bearbeiter in der betriebsnahen Ver-
anlagung. soweit nicht anderweitig 
eingruppiert. 

Große E 9 Entfällt   

 Vb Fg. 10 
Bearbeiter in der betriebsnahen Ver-
anlagung für die Gruppe 2 GNOFÄ 
nach dreijähriger Bewährung in der 
Vg. Vc Fg. 8 dieses Unterabschnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Entfällt  

    

 Vc Fg. 1 
Bearbeiter in der ÜSt, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert. 

E 8 Entfällt  

 Vc Fg. 2 
Bearbeiter in der ApSt für die Grup-
pe 2 GNOFÄ. 

E 8 Entfällt  

 Vc Fg. 3 
Bearbeiter in der VVSt, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber mind. 
zwei Bearbeitern – ausgenommen 
der Vg. VIII Fg. 2 übertragen ist (Ko-
ordinatoren). 

E 8 Teil II – Abschnitt 21  
E 8 Fg. 4 
 
Bearbeiter in der Veranlagungs-
Verwaltungsstelle, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber min-
destens zwei Bearbeitern übertra-
gen ist (Koordinatoren). 

 

 Vc Fg. 4 
Bearbeiter in der VVSt, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber mind. 
vier Bearbeitern – ausgenommen der 
Vg. VIII Fg. 2 übertragen ist (Koordi-
natoren). 

E 8 Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 11 
 
„Bearbeiter in der Veranlagungs-
Verwaltungsstelle, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber min-
destens vier Bearbeitern übertra-
gen ist (Koordinatoren).“ 
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 Vc Fg. 5 
Bearbeiter in der UVSt, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber mind. 
zwei Bearbeitern – ausgenommen 
der Vg. VIII Fg. 4 übertragen ist (Ko-
ordinatoren). 

E 8 Teil II – Abschnitt 21  
E 8 Fg. 5 
 
Bearbeiter in der Umsatzsteuer- 
Voranmeldestelle, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber min-
destens zwei Bearbeitern übertra-
gen ist (Koordinatoren). 

 

 Vc Fg. 6 
Bearbeiter in der UVSt, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber mind. 
vier Bearbeitern – ausgenommen der 
Vg. VIII Fg. 4 übertragen ist (Koordi-
natoren). 

E 8 Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 12 
 
„Bearbeiter in der Umsatzsteuer-
Voranmeldungsstelle, wenn ihnen 
Weisungsbefugnis gegenüber min-
destens vier Bearbeitern übertra-
gen ist (Koordinatoren).“ 

 

 Vc Fg. 7 
Bearbeiter in der Erlaß- und Stun-
dungsstelle, soweit nicht anderweitig 
eingruppiert. 

E 8 Entfällt  

 Vc Fg. 8 
Bearbeiter in der betriebsnahen Ver-
anlagung für die Gruppe 2 GNOFÄ. 

E 8 Entfällt  

    

VIb Fg. 1 
Bearbeiter in der ÜSt während einer 
Einarbeitungszeit von höchstens 
einem Jahr. 

E 6 Entfällt  

VIb Fg. 2 
Bearbeiter in der VVSt, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert, nach 
sechsjähriger Bewährung in der 
Vg. VII Fg. 1 dieses Unterab-
schnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 6 
 
Bearbeiter in der Veranlagungs- 
Verwaltungsstelle, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert. 
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VIb Fg. 3 
Bearbeiter in der UVSt, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert, nach 
sechsjähriger Bewährung in der Ver-
gütungsgruppe VII Fallgruppe 2 die-
ses Unterabschnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 7 
 
„Bearbeiter in der Umsatzsteuer- 
Voranmeldestellet, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert. 

 

 

VIb ohne Fg 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VII Fg. 1) 

E 5 Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 6 
 
„Bearbeiter in der Veranlagungs- 
Verwaltungsstelle, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert.“ 

 

VIb ohne Fg 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VII Fg. 2 

E 5 Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 7 
 
„Bearbeiter in der Umsatzsteuer-
Voranmeldestellet, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert.“ 

 

    

VII Fg. 1 
Bearbeiter in der VVSt, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert. 
 
(Dem Bearbeiter sind folgende Auf-
gaben übertragen: 
 
a) Aufnahme und Übernahme von 

Steuerfällen bei Aktenüberwei-
sungen, Abgabe von Steuerakten; 

b) Zuteilung und Löschung von 
Kennbuchstaben, Anweisung und 
Änderung von anderen Grundda-

E 5 Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 6 
 
„Bearbeiter in der Veranlagungs- 
Verwaltungsstelle, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert.“ 
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ten; 
c) Bearbeitung der Umsatzsteuer-

Voranmeldungen; 
d) Fallgruppenzuordnung; 
e) erstmalige Festsetzung der Vo-

rauszahlungen – außer für Ge-
sellschaften und deren Gesell-
schafter; 

f) Sichtung von Kontrollmaterial wie 
Lohnzettel, Veräußerungsmittei-
lungen usw.; 

g) Sichtung der ESt-4- und EW-11-
Mitteilungen; 

h) Mitteilung der Verluste bei Inan-
spruchnahme erhöhter Absetzun-
gen nach § 7b, § 54 EStG für die 
Vorwegeintragung auf der Lohn-
steuerkarte – mit Ausnahme der 
erstmaligen Inanspruchnahme; 

i) Erteilung von Auskünften einfa-
cher Art. 

 
Für die Eingruppierung ist es un-
schädlich, wenn eine oder mehrere 
der genannten Aufgaben nicht über-
tragen sind.) 
 

VII Fg. 2 
Bearbeiter in der UVSt, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert. 
 
(Dem Bearbeiter sind folgende Auf-
gaben übertragen: 
 
a) Überprüfung und Beanstandung 

der Voranmeldung; 
b) Bearbeitung der Prüf- und Hin-

E 5 Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 7 
 
„Bearbeiter in der Umsatzsteuer-
Voranmeldestellet, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert.“ 
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weisfälle; 
c) Festsetzung von USt-

Vorauszahlungen wegen Nichtab-
gabe der Voranmeldung oder we-
gen fehlerhafter Angaben in der 
Voranmeldung; 

d) Festsetzung von Zuschlägen nach 
§ 152 AO wegen verspäteter Ab-
gabe oder Nichtabgabe der USt-
Voranmeldungen; 

e) Abrechnung und Ausstellung der 
Umsatzsteuerhefte für Reise-
gewerbetreibende; 

f) Bearbeitung der Anträge auf 
– Einzel- oder Dauerfristverlän-
gerung für die Abgabe der Vo-
ranmeldungen,–  monatliche Ab-
gabe der Voranmeldungen nach 
§ 18 Abs. 2 Satz 7 UStG, –
 Erstattung nach § 18 Abs. 2 
Satz 5 UStG; 

g) Bearbeitung der nach § 168 
Satz 2 AO zustimmungsbedürfti-
gen Voranmeldungen. 

Für die Eingruppierung ist es un-
schädlich, wenn eine oder mehrere 
der genannten Aufgaben nicht über-
tragen sind.) 
VII ohne Fg. 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VIII Fg. 2) 

E 3 Entfällt   

VII ohne Fg. 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VIII Fg. 4) 

E 3 Entfällt   
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VIII Fg. 1 
Bearbeiter in der VVSt während einer 
Einarbeitungszeit von höchstens 
einem Jahr. 

E 3 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“)  Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 6 
 
„Bearbeiter in der Veranlagungs- 
Verwaltungsstelle, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert.“ 
 

VIII Fg. 2 
Bearbeiter in der VVSt, denen über-
wiegend einfachere Teilaufgaben der 
VVSt übertragen sind (Führung von 
Listen und Karteien; Verwaltung von 
Akten; Versendung und Überwa-
chung des Eingangs der Steuererklä-
rungen einschließ-lich Erinnerungen; 
Erteilung von formularmäßigen Be-
scheinigungen – mit Ausnahme von 
Unbedenklich-keitsbescheinigungen 
– und Erledigung von Sachstandsan-
fragen; Erledigung des einfachen 
Schriftverkehrs – Vorgänge mit bü-
romäßiger Erledigung ohne rechtli-
che Entscheidung) 

E 3 Entfällt    

VIII Fg. 3 
Bearbeiter in der UVSt während ei-
ner Einarbeitungszeit von höchstens 
einem Jahr. 

E 3 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“) Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 7 
 
„Bearbeiter in der Umsatzsteuer-
Voranmeldestellet, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert 

VIII Fg. 4 
Bearbeiter in der UVSt, denen über-
wiegend einfachere Teilauf-gaben 
der UVSt übertragen sind (Führung 
von Listen und Karteien; Verwaltung 
der Akten; Versendung und Überwa-
chung des Eingangs der Umsatz-
steuer-Voranmeldungen einschließ-

E 3 Entfällt   
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lich Erinnerungen; Erledigung von 
Sachstandsan-fragen; Erledigung 
des einfachen Schriftverkehrs – Vor-
gänge mit büromäßiger Erledigung 
ohne rechtliche Entscheidung). 

    

II. Angestellte in Arbeitsgebieten, 
die nicht nach GNOFÄ organi-
siert sind 

 
 

  

 Für Beschäftigte, die in diesem 
Abschnitt nicht aufgeführt sind, 
gelten die Tätigkeitsmerkmale des 
Teils I und der anderen Abschnitte 
des Teils II der Entgeltordnung. 

 

    

I b einzige Fg. 
Leitende Konzernprüfer nach elfjäh-
riger Bewährung in der Vg. II a Fg. 2 
dieses Unterabschnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 13) Teil II – Abschnitt 21  
E 13 Fg. 1  
 
„Leitende Konzernprüfer“ 

 

    

IIa Fg. 1 
Leiter von Sachgebieten nach fünf-
jähriger Bewahrung in der Vg. III 
Fg. 2 dieses Unterabschnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 12) Teil II – Abschnitt 21 
E 12 Fg. 1 
 
„Leiter von Sachgebieten“ 

 

IIa Fg. 2 
Leitende Konzernprüfer. 

E 13 Teil II – Abschnitt 21  
E 13 Fg. 1  
 
„Leitende Konzernprüfer“ 

 

IIa Fg. 3 
Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig 
schwierigste Großbetriebe oder prü-
fungsmäßig schwierige Konzerne 
prüfen. 

E 13 Teil II – Abschnitt 21  
E 13 Fg. 2 
 
„Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig 
schwierigste Großbetriebe oder 
prüfungsmäßig schwierige Konzer-
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ne prüfen.“ 

IIa Fg. 4 
Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig 
schwierige Großbetriebe oder die 
Konzerne prüfen, nach fünfjähriger 
Bewahrung in der Vg. III Fg. 3 dieses 
Unterabschnitts. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 12) Teil II – Abschnitt 21  
E 12 Fg. 2 
 
„Betriebsprüfer, die prüfungs-
mäßig schwierige Großbetriebe 
oder die Konzerne prüfen.“ 

 

    

III Fg. 1 
Erste oder alleinige Sachbearbeiter 
in der Verbindungsstelle zum Re-
chenzentrum in Finanzämtern mit 
mindestens 200 Arbeitskräften (ohne 
Personal im Schreib- und Vervielfäl-
tigungsdienst, Fotokopier-, Post- und 
Botendienst, in der Hausverwaltung 
und im Fernsprech- und Fahrdienst). 

E 11 Teil II – Abschnitt 21  
E 11 Fg.1 
 
„Erste oder alleinige Sachbearbei-
ter in der Verbindungsstelle zum 
Rechenzentrum in Finanzämtern 
mit mindestens 200 Arbeitskräften.“ 

 

III Fg. 2 
Leiter von Sachgebieten. 

E 12 Teil II – Abschnitt 21 
E 12 Fg. 1 
 
„Leiter von Sachgebieten“ 

 

III Fg. 3 
Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig 
schwierige Großbetriebe oder die 
Konzerne prüfen. 

E 12 Teil II – Abschnitt 21  
E 12 Fg. 2 
 
„ Betriebsprüfer, die prüfungs-
mäßig schwierige Großbetriebe 
oder die Konzerne prüfen.“ 

 

III Fg. 4 
Betriebsprüfer, die Großbetriebe prü-
fen, nach vierjähriger Bewäh-rung in 
der Vg. IVa Fg. 7 dieses Unterab-
schnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 11) Teil II – Abschnitt 21  
E 11 Fg. 2 
 
„Betriebsprüfer, die Großbetriebe 
prüfen.“ 
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IVa Fg. 1 
Sachbearbeiter in der Rechtsbehelf-
stelle. 

E 10 Teil II – Abschnitt 21  
E 10 Fg. 1 
 
„Sachbearbeiter in der Rechts-
behelfstelle.“ 

 

IVa Fg. 2 
Sachbearbeiter von Arbeitsgebieten 
mit überwiegend Kapitalgesellschaf-
ten im Sinne des Körperschaftsteu-
ergesetzes oder Betrieben gewerb-
licher Art von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts oder Personen-
gesellschaften des Handelsrechts. 

E 10 Teil II – Abschnitt 21  
E 10 Fg. 2 
 
„Sachbearbeiter von Arbeitsge-
bieten mit überwiegend Kapitalge-
sellschaften im Sinne des Körper-
schaftsteuergesetzes oder Betrie-
ben gewerblicher Art von Körper-
schaften des öffentlichen Rechts 
oder Personengesell-schaften des 
Handelsrechts.“ 

 

IVa Fg. 3 
Sachbearbeiter, die zugleich Haupt-
sachbearbeiter sind. 

E 10 Teil II – Abschnitt 21  
E 10 Fg. 3 
 
„Sachbearbeiter, die zugleich 
Hauptsachbearbeiter sind.“ 

 

IVa Fg. 4 
Erste oder alleinige Sachbearbeiter 
in der Verbindungsstelle zum Re-
chenzentrum in Finanzämtern mit 
mindestens 120 Arbeitskräften (ohne 
Personal im Schreib- und Vervielfäl-
tigungsdienst, Fotokopier-, Post- und 
Botendienst, in der Haus-verwaltung 
und im Fernsprech- und Fahrdienst). 

E 10 Teil II – Abschnitt 21  
E 10 Fg. 4 
 
„Erste oder alleinige Sachbearbei-
ter in der Verbindungsstelle zum 
Rechenzentrum in Finanzämtern 
mit mindestens 120 Arbeitskräften“ 

 

IVa Fg. 5 
Sachbearbeiter für Straf und Buß-
geldsachennach achtjähriger Be-
währung in der Vg.  IVb Fg. 1 dieses 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II  - Abschnitt 21  
E 10 Fg. 8 
 
„Sachbearbeiter für Straf- und 
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Unterabschnitts. Bußgeldsachen.“ 

IVa Fg. 6 
Sachbearbeiter, denen zugleich die 
Bearbeitung der Allgemeinsachen in 
der Lohnsteuerstelle, der Bewert-
ungsstelle oder der Vollstreckungs-
stelle übertragen ist, wenn mehrere 
Sachbearbeiter vorhanden sind und 
ein Hauptsachbearbeiter nicht be-
stellt ist, nach achtjähriger Bewähr-
ung in der Vg.  IVb Fg. 2 dieses Un-
terabschnitts.  

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II – Abschnitt 21  
E 10 Fg. 9 
 
„Sachbearbeiter, denen zugleich 
die Bearbeitung der Allgemein-
sachen in der Lohnsteuerstelle, der 
Bewertungsstelle oder der Vollstre-
ckungs-stelle übertragen ist, wenn 
mehrere Sachbearbeiter vorhan-
den sind und ein Hauptsachbear-
beiter nicht bestellt ist.“ 

 

IVa Fg. 7 
Betriebsprüfer, die Großbetriebe prü-
fen. 
 

E 11 Teil II – Abschnitt 21  
E 11 Fg. 2 
 
„Betriebsprüfer, die Großbetriebe 
prüfen.“ 

 

IVa Fg. 8 
Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig 
schwierige Mittelbetriebe prüfen. 

E 10 Entfällt 
 

Teil II – Abschnitt 21  
E 10 Fg. 5 
 
„Betriebsprüfer, die Mittelbetriebe 
prüfen, davon mindestens zu ei-
nem Drittel ihrer gesamten Tätig-
keit prüfungsmäßig schwierige Mit-
telbetriebe“ 

IVa Fg. 9 
Betriebsprüfer, die Mittelbetriebe 
prüfen, davon mindestens zu einem 
Drittel ihrer gesamten Tätigkeit prü-
fungsmäßig schwierige Mittelbe-
triebe, nach sechsjähriger Bewähr-
ung in der Vg. IVb Fg.5 dieses Un-
terabschnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II – Abschnitt 21  
E 10 Fg. 5 
 
„Betriebsprüfer, die Mittelbetriebe 
prüfen, davon mindestens zu ei-
nem Drittel ihrer gesamten Tätig-
keit prüfungsmäßig schwierige Mit-
telbetriebe“ 

 

IVa Fg. 10 
Umsatzsteuersonderprüfer, die Be-

E 10 Teil II – Abschnitt 21  
E 10 Fg. 6 
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triebe mit steuerfreien Umsätzen, die 
nach § 15 Abs. 2 letzter Satz UStG 
den Vorsteuerabzug nicht ausschlie-
ßen, oder mit nicht steuerbaren Aus-
landsumsätzen prüfen, wenn die 
Betriebe jährlich Vorsteuerabzüge 
von mehr als 1.022 . 000,– € geltend 
machen. 

 
„Umsatzsteuersonderprüfer, die 
Betriebe mit steuerfreien Umsät-
zen, die nach § 15 Abs. 2 letzter 
Satz UStG den Vorsteuerabzug 
nicht ausschließen, oder mit nicht 
steuerbaren Auslandsumsätzen 
prüfen, wenn die Betriebe jährlich 
Vorsteuerabzüge von mehr als 
1.022 . 000,– € geltend machen.“ 

IVa Fg. 11 
Kapitalverkehrsteuerprüfer, die Un-
ternehmen im Sinne des § 13 BpO 
(St) sowie Banken und Versicherun-
gen prüfen. 

E 10 Entfällt Tätigkeit entfallen 

IVa Fg. 12 
Lohnsteueraußenprüfer, die Betriebe 
mit durchschnittlich mehr als 2.000 
Arbeitnehmern prüfen. 

E 10 Teil II – Abschnitt 21  
E 10 Fg. 7 
 
„Lohnsteueraußenprüfer, die Be-
triebe mit durchschnittlich mehr als 
2.000 Arbeitnehmern prüfen.“ 

 

    

IVb Fg. 1 
Sachbearbeiter für Straf- und Buß-
geldsachen. 

E 10 Teil II – Abschnitt 21  
E 10 Fg. 8 
 
„Sachbearbeiter für Straf- und 
Bußgeldsachen.“ 

 

IVb Fg. 2 
Sachbearbeiter, denen zugleich die 
Bearbeitung der Allgemeinsachen in 
der Lohnsteuerstelle, der Bewer-
tungsstelle oder der Vollstreckungs-
stelle übertragen ist, wenn mehrere 
Sachbearbeiter vorhanden sind und 
ein Hauptsachbearbeiter nicht be-

E 10 Teil II – Abschnitt 21  
E 10 Fg. 9 
 
„Sachbearbeiter, denen zugleich 
die Bearbeitung der Allgemeinsa-
chen in der Lohnsteuerstelle, der 
Bewertungsstelle oder der Vollstre-
ckungs-stelle übertragen ist, wenn 
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stellt ist. mehrere Sachbearbeiter vorhan-
den sind und ein Hauptsachbear-
beiter nicht bestellt ist.“ 

IVb Fg. 3 
Erste oder alleinige Sachbearbeiter 
in der Verbindungsstelle zum Re-
chenzentrum in Finanzämtern mit 
mindestens 80 Arbeitskräften (ohne 
Personal im Schreib- und Vervielfäl-
tigungsdienst, Fotokopier-, Post- und 
Botendienst, in der Haus-verwaltung 
und im Fernsprech- und Fahrdienst). 

Große E 9 ?  

IVb Fg. 4 
Betriebsprüfer, die Mittelbetriebe 
prüfen. 

Große E 9 Entfällt Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Betriebsprüfer, die Mittel- oder 
Kleinbetriebe prüfen.“ 

IVb Fg. 5 
Betriebsprüfer, die Mittelbetriebe 
prüfen, davon mindestens zu einem 
Drittel ihrer gesamten Tätigkeit prü-
fungsmäßig schwierige Mittel-
betriebe. 

E 10 Teil II – Abschnitt 21  
E 10 Fg. 5 
 
„Betriebsprüfer, die Mittelbetriebe 
prüfen, davon mindestens zu ei-
nem Drittel ihrer gesamten Tätig-
keit prüfungsmäßig schwierige Mit-
telbetriebe“ 

 

IVb Fg. 6 
Betriebsprüfer, die Kleinbetriebe prü-
fen, nach vierjähriger Bewäh-rung in 
der Vg.  Vb Fg. 6 dieses Unterab-
schnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Entfällt Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Betriebsprüfer, die Mittel- oder 
Kleinbetriebe prüfen.“ 

IVb Fg. 7 
Ang. mit abgeschlossener einschlä-
giger wissenschaftlicher Hochschul-
bildung (Rechtswissenschaft, Wirt-
schaftswissenschaft, Versich-
erungsmathematik, Landwirtschaft 

Große E 9 Entfällt (Einarbeitungsmerkmal) Teil I  
E 13 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung und entsprechender Tätigkeit, 
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oder Forstwirtschaft) während der 
Einarbeitungszeit für den Betriebs-
prüfungsdienst. 

sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chenden Tätigkeiten ausüben“ 

IVb Fg. 8 
Umsatzsteuersonderprüfer, die Be-
triebe mit steuerfreien Umsätzen, die 
nach § 15 Abs. 2 letzter Satz UStG 
den Vorsteuerabzug nicht ausschlie-
ßen, oder mit nicht steuer-baren Aus-
landsumsätzen prüfen, wenn die 
Betriebe jährlich Vor-steuerabzüge 
von mehr als 102.000,– € geltend 
machen. 

Große E 9 Entfällt Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 3 
 
„Umsatzsteuersonderprüfer, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert.“ 

IVb Fg. 9 
Lohnsteueraußenprüfer, die Be-
triebe mit durchschnittlich mehr als 
500 Arbeitnehmern oder die in Form 
von Kapitalgesellschaften geführte 
Betriebe mit durchschnittlich mehr 
als 100 Arbeitnehmern prüfen. 

Große E 9 Entfällt Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 4 
 
„Lohnsteueraußenprüfer, die Be-
triebe mit durchschnittlich mehr als 
50 Arbeitnehmern prüfen.“ 

IVb Fg. 10 
Lohnsteueraußenprüfer, die Be-
triebe mit durchschnittlich mehr als 
200 Arbeitnehmern prüfen, nach vier-
jähriger Bewährung in der Vg. Vb 
Fg. 12 dieses Unterabschnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Entfällt Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 4 
 
„Lohnsteueraußenprüfer, die Be-
triebe mit durchschnittlich mehr als 
50 Arbeitnehmern prüfen.“ 

    

IVb ohne Fg. 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus Vb Fg. 1) 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 2 
 
„Sachbearbeiter, soweit nicht an-
derweitig eingruppiert.“ 

 

IVb ohne Fg. 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Entfällt Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 1 
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aus Vb Fg. 6)  
„Betriebsprüfer, die Mittel- oder 
Kleinbetriebe prüfen.“ 

IVb ohne Fg. 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus Vb Fg. 9) 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 3 
 
„Umsatzsteuersonderprüfer, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert.“ 

 

IVb ohne Fg. 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus Vb Fg. 10) 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Entfällt Tätigkeit entfallen  

IVb ohne Fg. 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus Vb Fg. 11) 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 4 
 
„Lohnsteueraußenprüfer, die Be-
triebe mit durchschnittlich mehr als 
50 Arbeitnehmern prüfen.“ 

 

IVb ohne Fg. 
(Allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus Vb Fg. 12) 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Entfällt Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 4 
 
„ Lohnsteueraußenprüfer, die Be-
triebe mit durchschnittlich mehr als 
50 Arbeitnehmern prüfen.“ 
 
  

    

Vb Fg. 1 
Sachbearbeiter, soweit nicht ander-
weitig eingruppiert. 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 2 
 
„Sachbearbeiter, soweit nicht an-
derweitig eingruppiert.“ 

 

Vb Fg. 2 
Sachbearbeiter von einfacheren Ar-
beitsgebieten (z.B. von Veran-
lagungsbezirken für Reise-/Wander-

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 7 
 
„Sachbearbeiter von einfacheren 
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gewerbetreibende, für Grenzgän-ger; 
von Arbeitsgebieten in der Kraftfahr-
zeugsteuerstelle mit Aus-nahme der 
Arbeitsgebiete, in denen überwie-
gend Allgemeinsachen be-arbeitet 
werden, sowie von Arbeits-gebieten 
in der Lohnsteuerstelle für Woh-
nungsbauprämien, Sparpräm-ien und 
Bergmannsprämien) nach dreijähri-
ger Bewährung in der Vg. Vc Fg. 1 
dieses Unterab-schnitts. 

Arbeitsgebieten“ 

Vb Fg. 3 
Mitarbeiter, die in nicht unerheb-
lichem Umfang schwierigere Veran-
lagungen durchführen oder gleich-
wertige Tätigkeiten ausüben, nach 
dreijähriger Bewährung in der Vg. Vc 
Fg.  2 dieses Unterab-schnitts.  (Der 
Umfang der schwie-rigeren Veranla-
gungen oder gleichwertigen Tätigkei-
ten ist nicht mehr unerheblich, wenn 
er etwa ein Viertel der gesamten 
Tätigkeit aus-macht. Eine gleichwer-
tige Tätigkeit ist z.B. die Einheits-
wertfeststellung im Sachwertverfah-
ren.) 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 9 
 

„Mitarbeiter, die in nicht unerheb-

lichem Umfang schwierigere Ver-
anlagungen durchführen oder 
gleichwertige Tätigkeiten ausüben.“ 

 

Vb Fg. 4 
Mitarbeiter, die einfachere Veran-
lagungen durchführen oder gleich-
wertige Tätigkeiten ausüben, nach 
dreijähriger Bewährung in der Vg. 
 Vc Fg. 3 dieses Unterabschnitts. 
(Gleichwertige Tätigkeiten sind z.B. 
die Bearbeitung von Stundungs- und 
Erlaßanträgen, die Festsetzung von 
Vorauszahlungen bei Neuauf-nahme 
von Steuerpflichtigen, die Androhung 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 8 
 
„Mitarbeiter, die einfachere Veran-
lagungen durchführen oder gleich-

wertige Tätigkeiten ausüben.“ 
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und Festsetzung von Erzwingungs-
geldern, die Einheits-
wertfeststellungen im Ertragswert-
verfahren, die Art- und Wertfort-
schreibung, die Freistellungen von 
der Grunderwerbsteuer, die Bear-
beitung von Forderungspfändun-gen, 
die Bearbeitung von Anträgen auf 
Aussetzung der Vollziehung.) 

Vb Fg. 5 
Erste Mitarbeiter, die für die Abwick-
lung des gesamten Innen-dienstes 
der Betriebsprüfungsstel-len mit 
mehr als 50 Betriebsprüfern oder der 
Steuerfahndungsstellen mit mehr als 
40 Steuerfahndern verantwortlich 
sind, nach drei-jähriger Bewährung 
in der Vg. Vc Fg. 6 dieses Unterab-
schnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 10 
 
„Erste Mitarbeiter, die für die Ab-
wicklung des gesamten Innen-
dienstes der Betriebsprüfungsstel-
len mit mehr als 50 Betriebs-
prüfern oder der Steuerfahndungs-
stellen mit mehr als 40 Steuerf-
ahndern verantwortlich sind.“ 

 

Vb Fg. 6 
Betriebsprüfer, die Kleinbetriebe prü-
fen. 

Große E 9 Entfällt Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Betriebsprüfer, die Mittel- oder 
Kleinbetriebe prüfen.“ 

Vb Fg. 7 
Ang. der Finanzämter, die zum Zwe-
cke der steuerlichen Gewinn-
ermittlung Kleinstbetriebe prüfen. 

Kleine E 9 Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 5 
 
„Beschäftigte der Finanzämter, die 
zum Zwecke der steuerlichen Ge-
winnermittlung Kleinstbetriebe prü-
fen.“ 

 

Vb Fg. 8 
Ang. mit besonderen Kenntnissen 
auf dem Gebiet des Rechnungs- und 
Bilanzwesens oder des Steuer-
rechts während der Einarbeitungs-

Kleine E 9 Entfällt (Einarbeitungsmerkmal) Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Betriebsprüfer, die Mittel- oder 
Kleinbetriebe prüfen.“ 
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zeit für den Betriebsprüfungsdienst. 

Vb Fg. 9 
Umsatzsteuersonderprüfer, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert. 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 3 
 
„Umsatzsteuersonderprüfer, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert.“ 

 

Vb Fg. 10 
Kapitalverkehrsteuerprüfer, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert. 

Große E 9 Entfällt  Tätigkeit entfallen 

Vb Fg. 11 
Lohnsteueraußenprüfer, die Betriebe 
mit durchschnittlich mehr als 50 Ar-
beitnehmern prüfen. 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 4 
 
„Lohnsteueraußenprüfer, die Be-
triebe mit durchschnittlich mehr als 
50 Arbeitnehmern prüfen.“ 

 

Vb Fg. 12 
Lohnsteueraußenprüfer, die Be-
triebe mit durchschnittlich mehr als 
200 Arbeitnehmern prüfen. 

Große E 9 Entfällt Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 4 
 
„ Lohnsteueraußenprüfer, die Be-
triebe mit durchschnittlich mehr als 
50 Arbeitnehmern prüfen.“ 
 
  

Vb Fg. 13 
Lohnsteueraußenprüfer, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert, nach drei-
jähriger Bewährung in der Vg. Vc 
Fg. 10 dieses Unterab-schnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 6 
 
„Lohnsteueraußenprüfer, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert.“ 

 

    

Vc Fg. 1 
Sachbearbeiter von einfacheren Ar-
beitsgebieten (z.B. von Veran-
lagungsbezirken für Reise-/Wander-
gewerbetreibende, für Grenz-gänger; 

E 8 Teil II - Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 7 
 
„Sachbearbeiter von einfacheren 
Arbeitsgebieten (z.B. Arbeitsgebiet 
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von Arbeitsgebieten in der Kraftfahr-
zeugsteuerstelle mit Ausnahme der 
Arbeitsgebiete, in denen überwie-
gend Allgemein-sachen bearbeitet 
werden, sowie von Arbeitsgebieten in 
der Lohn-steuerstelle für Wohnungs-
bauprä-mien, Sparprämien und Berg-
mannsprämien). 

in der Umsatzsteuervoranmelde-
stelle; von Veranlagungsbezirken 
für Reise-/Wandergewerbetreib-
ende, für Grenzgänger; von Ar-
beitsgebieten in der Kraftfahr-
zeugsteuerstelle mit Ausnahme der 
Arbeitsgebiete, in denen überwie-
gend Allgemeinsachen bearbeitet 
werden, sowie von Arbeitsgebieten 
in der Lohn-steuerstelle für Woh-
nungsbauprä-mien, Sparprämien 
und Berg-mannsprämien).“ 

Vc Fg. 2 
Mitarbeiter, die in nicht unerheb-
lichem Umfang schwierigere Veran-
lagungen durchführen oder gleich-
wertige Tätigkeiten ausüben. 
(Der Umfang der schwierigeren Ver-
anlagungen oder gleichwertigen Tä-
tigkeiten ist nicht mehr uner-heblich, 
wenn er etwa ein Viertel der gesam-
ten Tätigkeit ausmacht. Eine gleich-
wertige Tätigkeit ist z.B. die Ein-
heitswertfeststellung im Sachwertver-
fahren.) 

E 8 Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 9 
 

„Mitarbeiter, die in nicht unerheb-

lichem Umfang schwierigere Ver-
anlagungen durchführen oder 
gleichwertige Tätigkeiten ausüben.“ 

 

Vc Fg. 3 
Mitarbeiter, die einfachere Veran-
lagungen durchführen oder gleich-
wertige Tätigkeiten ausüben. 
(Gleichwertige Tätigkeiten sind z.B. 
die Bearbeitung von Stundungs- und 
Erlaßanträgen, die Festsetzung von 
Vorauszahlungen bei Neuauf-nahme 
von Steuerpflichtigen, die Androhung 
und Festsetzung von Erzwingungs-
geldern, die Einheits-wertfeststellung 
im Ertragswert-verfahren, die Art- 

E 8 Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 8 
 
„Mitarbeiter, die einfachere Veran-
lagungen durchführen oder gleich-
wertige Tätigkeiten ausüben.“ 
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und Wertfort-schreibung, die Freistel-
lungen von der Grunderwerbsteuer, 
die Bearbeitung von Forderungs-
pfändungen, die Bearbeitung von 
Anträgen auf Aussetzung der Voll-
ziehung.) 

Vc Fg. 4 
Mitarbeiter, die mind.  zu einem Drit-
tel ihrer gesamten Tätigkeit einfache-
re Veranlagungen durchführen oder 
gleichwertige Tätigkeiten ausüben.  
 
(Gleichwertige Tätigkeiten sind z.B. 
die Bearbeitung von Stundungs- und 
Erlaßanträgen, die Festsetzung von 
Vorauszahlungen bei Neuauf-nahme 
von Steuerpflichtigen, die Androhung 
und Festsetzung von Erzwingungs-
geldern, die Einheits-
wertfeststellungen im Ertragswert-
verfahren, die Art- und Wertfort-
schreibung, die Freistellungen von 
der Grunderwerbsteuer, die Bear-
beitung von Forderungs-pfändungen, 
die Bearbeitung von Anträgen auf 
Aussetzung der Vollziehung.) 

E 8 Teil II – Abschnitt 21  
E 8 Fg. 1 
 
„Mitarbeiter, die mindestens  zu 
einem Drittel ihrer gesamten Tätig-
keit einfachere Veranlagungen 
durchführen oder gleichwertige 
Tätigkeiten ausüben.“ 

 

Vc Fg. 5 
Erste oder alleinige Mitarbeiter, die 
für die Abwicklung des gesamten 
Innendienstes der Betriebsprü-
fungsstellen mit mehr als 25 Be-
triebsprüfern oder der Steuerfahn-
dungsstellen mit mehr als 20 Steuer-
fahndern verantwortlich sind. 

E 8 Teil II – Abschnitt 21  
E 8 Fg. 2 
 
„Erste oder alleinige Mitarbeiter, 
die für die Abwicklung des gesam-
ten Innendienstes der Betriebsprü-
fungsstellen mit mehr als 25 Be-
triebsprüfern oder der Steuerfahn-
dungsstellen mit mehr als 20 Steu-
erfahndern verantwortlich sind.“ 
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Vc Fg. 6 
Erste Mitarbeiter, die für die Abwick-
lung des gesamten Innendienstes 
der Betriebsprüfungsstellen mit mehr 
als 50 Betriebsprüfern oder der 
Steuerfahndungsstellen mit mehr als 
40 Steuerfahndern verantwortlich 
sind. 

E 8 Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 10 
 
„Erste Mitarbeiter, die für die Ab-
wicklung des gesamten Innen-
dienstes der Betriebsprüfungsstel-
len mit mehr als 50 Betriebs-
prüfern oder der Steuerfahndungs-
stellen mit mehr als 40 Steuerf-
ahndern verantwortlich sind.“ 

 

Vc Fg. 7 
Erste oder alleinige Mitarbeiter, die 
für die Abwicklung des gesamten 
Innendienstes der zentralen Lohn-
steueraußenprüfungsstellen mit 
mehr als 20 Lohnsteueraußen-
prüfern verantwortlich sind. 

E 8 Teil II – Abschnitt 21  
E 8 Fg. 3 
 
„Erste oder alleinige Mitarbeiter, 
die für die Abwicklung des gesam-
ten Innendienstes der zentralen 
Lohnsteueraußenprüfungsstellen 
mit mehr als 20 Lohnsteueraußen-
prüfern verantwortlich sind.“ 

 

Vc Fg. 8 
Mitarbeiter in Lohnsteuerstellen, die 
Lohnsteuerermäßigungs- und Lohn-
steuerjahresausgleichsanträge aller 
Schwierigkeitsgrade selbständig be-
arbeiten, nach vierjähriger Be-
währung in der Vg. VI b Fg. 2 dieses 
Unterabschnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 21  
E 8 Fg. 6 
 
„Mitarbeiter in Lohnsteuerstellen, 
die Lohnsteuerermäßigungs- und 
Antragsveranlagungen aller 
Schwierigkeitsgrade selbständig 
bearbeiten.“ 

 

Vc Fg. 9 
Ang. während der Einarbeitungszeit 
für den Betriebsprüfungsdienst, so-
weit nicht anderweitig eingruppiert. 

E 8 Entfällt „Einarbeitungsmerkmal“ Teil II – Abschnitt 21  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Betriebsprüfer, die Mittel- oder 
Kleinbetriebe prüfen.“ 

Vc Fg. 10 
Lohnsteueraußenprüfer, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert. 

E 8 Teil II – Abschnitt 21  
Kleine E 9 Fg. 6 
 
„Lohnsteueraußenprüfer, soweit 
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nicht anderweitig eingruppiert.“ 

Vc Fg. 11 
Ang. im Vollstreckungsaußendienst 
nach achtjähriger Bewährung in der 
Vg. VI b Fg. 7 dieses Unterab-
schnitts. (Auf die achtjährige Bewäh-
rung werden im Vollstrek-
kungsinnendienst und im Kassen-
dienst in der Vg. VI b – mit  Aus-
nahme der Vg. VI b Fg. 2 des Teils I 
– zurückgelegte Zeiten angerech-
net.) 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 5 
 
„Beschäftigte im Vollstreckungsau-
ßendienst.“ 

 

    

 VI b Fg. 1 
Mitarbeiter, die mind.  zu einem 
Fünftel ihrer gesamten Tätigkeit ein-
fachere Veranlagungen durch-führen 
oder gleichwertige Tätigkei-ten aus-
üben. 
(Gleichwertige Tätigkeiten sind z.B. 
die Bearbeitung von Stundungs- und 
Erlaßanträgen, die Festsetzung von 
Vorauszahlungen bei Neuau-fnahme 
von Steuerpflichtigen, die Androhung 
und Festsetzung von Erzwingungs-
geldern, die Einheits-
wertfeststellungen im Ertragswert-
verfahren, die Art- und Wertfort-
schreibung, die Freistellungen von 
der Grunderwerbsteuer, die Bearb-
eitung von Forderungspfändungen, 
die Bearbeitung von Anträgen auf 
Aussetzung der Vollziehung.) 

E 6 Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 1 
 
„Mitarbeiter, die mindestens zu 
einem Fünftel ihrer gesamten Tä-
tigkeit einfachere Veranlagungen 
durchführen oder gleichwertige 
Tätigkeiten ausüben.“ 
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VI b Fg. 2 
Mitarbeiter in Lohnsteuerstellen, die 
Lohnsteuerermäßigungs- und Lohn-
steuerjahresausgleichsanträge aller 
Schwierigkeitsgrade selbständig be-
arbeiten. 

E 6 Teil II – Abschnitt 21  
E 8 Fg. 6 
 
„Mitarbeiter in Lohnsteuerstellen, 
die Lohnsteuerermäßigungs- und 
Antragsveranlagungen aller 
Schwierigkeitsgrade selbstständig 
bearbeiten.“ 

 

VI b Fg. 3 
Erste Mitarbeiter in der Verbin-
dungsstelle zum Rechenzentrum. 
(Erste Mitarbeiter sind die in Arbeits-
gebieten mit mehr als einem Mitar-
beiter ausdrücklich als solche be-
stellten Mitarbeiter.) 

E 6 Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 2 
 
„Erste Mitarbeiter in der Verbin-
dungsstelle zum Rechenzentrum. 

 

VI b Fg. 4 
Erste oder alleinige Mitarbeiter, die 
für die Abwicklung des gesamten 
Innendienstes der Betriebsprü-
fungsstellen mit mehr als zwölf Be-
triebsprüfern oder der Steuer-
fahndungsstellen mit mehr als zehn 
Steuerfahndern verantwortlich sind. 

E 6 Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 3 
 
„Erste oder alleinige Mitarbeiter, 
die für die Abwicklung des gesam-
ten Innendienstes der Betriebs-
prüfungsstellen mit mehr als zwölf 
Betriebsprüfern oder der Steuer-
fahndungsstellen mit mehr als zehn 
Steuerfahndern verantwortlich 
sind.“ 

 

VI b Fg. 5 
Erste oder alleinige Mitarbeiter, die 
für die Abwicklung des gesamten 
Innendienstes der zentralen Lohn-
steueraußenprüfungsstellen mit 
mehr als zehn Lohnsteueraußen-
prüfern verantwortlich sind. 

E 6 Teil II – Abschnitt 21  
E 6 Fg. 4 
 
„Erste oder alleinige Mitarbeiter, 
die für die Abwicklung des gesam-
ten Innendienstes der zentralen 
Lohnsteueraußenprüfungsstellen 
mit mehr als zehn Lohnsteuerau-
ßenprüfern verantwortlich sind.“ 
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BAT II K:   
Ang. mit Restaurierungs-, Präpa-
rierungs- und Konservier-
ungsarbeiten an kunstgeschicht-
lichen, kulturgeschichtlichen und 
naturkundlichen Sammlungen  
und Forschungseinrichtungen, an 
Archiven und bei der Denkmal-
pflege 
 

 TV-L II 17: 
Beschäftigte mit Restaurierungs-
, Präparierungs- und Konservier-
ungsarbeiten  

 

Ib ohne Fg.  
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG IIa nach 15 Jahren) 

Entfällt (Grundmerkmal E 13) Teil II - Abschnitt 17  
E 13 einzige Fg.  
 
„Beschfäftigte mit Restaurierungs-, 
Präparierungs- oder Konservier-
ungsarbeiten, deren Tätigkeiten 
wegen der Schwierigkeit der Auf-
gaben und der Größe ihrer Ver-
antwortung ebenso zu bewer-ten 
sind wie die Tätigkeiten der an 
kunstgeschichtlichen und kulturge-
schichtlichen Sammlungen und 
Forschungseinrichtungen beschäf-
tigten Beschäftigter mit abge-
schlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und mit ent-
sprechender Tätigkeit.“ 

 

II a einzige Fg. 
Ang. mit Restaurierungs-, Präparie-
rungs- oder Konservierungsarbeiten, 
deren Tätigkeiten wegen der Schwie-
rigkeit der Aufgaben und der Größe 
ihrer Verantwortung ebenso zu be-
werten sind wie die Tätigkeiten der 
an kunstgeschichtlichen und kultur-

E 13 Teil II - Abschnitt 17  
E 13 einzige Fg.  
 
„Beschfäftigte mit Restaurierungs-, 
Präparierungs- oder Konservier-
ungsarbeiten, deren Tätigkeiten 
wegen der Schwierigkeit der Auf-
gaben und der Größe ihrer Ver-
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geschichtlichen Sammlungen und 
Forschungseinrichtungen beschäftig-
ten Angestellten mit abgeschlosse-
ner wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung und mit entsprechender Tätig-
keit. 

antwortung ebenso zu bewer-ten 
sind wie die Tätigkeiten der an 
kunstgeschichtlichen und kulturge-
schichtlichen Sammlungen und 
Forschungseinrichtungen beschäf-
tigten Beschäftigter mit abge-
schlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und mit ent-
sprechender Tätigkeit.“ 

    

III einzige Fg. 
Ang. mit Restaurierungs-, Präparie-
rungs- oder Konservierungsarbeiten, 
die sich durch das Maß ihrer Ver-
antwortung aus der Vg. IVa Fg. 1 
erheblich herausheben. 

E 11 einzige Fg.  Teil II - Abschnitt 17  
E 11 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte mit Restaurierungs-, 
Präparierungs- oder Konservier-
ungsarbeiten, die sich durch das 
Maß ihrer Verantwortung aus der 
Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 er-
heblich herausheben.“ 

 

    

IVa Fg. 1 
Ang.  mit Restaurierungs-, Präparie-
rungs- oder Konservierungsarbeiten 
mit langjähriger Erfahrung in Tätig-
keiten mind.  der Vg. Vb Fg. 1, die 
sich durch besondere Leistungen 
aus der Vg. IVb Fg. 1 herausheben. 
 

E 10 Teil II - Abschnitt 17  
E 10  Fg. 1 
 
„Beschäftigte mit Restaurierungs-, 
Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten mit langjähriger Er-
fahrung in Tätigkeiten mindestens 
der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1, 
die sich durch besondere Leistun-
gen aus der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 1 herausheben.“ 

 

IVa Fg. 2 
Ang. mit Tätigkeiten der Vg. IVb 
Fg. 1, denen mind. drei Ang.  mit 

E 10 Teil II - Abschnitt 17  
E 10 Fg. 2 
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Restaurierungs-, Präparierungs- o-
der Konservierungsarbeiten davon 
mind. ein Ang.  mit Tätigkeiten mind. 
der Vg. IVb Fg. 1, durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

„Beschäftigte, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 9 
Fallgruppe 1 heraushebt dass sie 
besondere Fachkenntnisse erfor-
dert, und denen mind. drei Be-
schäftigte  mit Restaurierungs-, 
Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind, 
davon mindestens ein Beschäftig-
ter mit Tätigkeiten, die sich 
dadurch aus  der Entgeltgruppe 9 
Fallgruppe 1 herausheben, dass 
sie besondere Fachkenntnisse 
erfordern. .“ 

    

IVb Fg. 1 
Ang., die sich dadurch aus der 
Vg. Vb Fg. 1 herausheben, daß ihre 
Tätigkeit besondere Fachkenntnisse 
erfordert.  

Große E 9  Entfällt Teil II - Abschnitt 17  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Beschäftigte, die besonders 
schwieirge Restaurierungs-, Präpa-
rierungs- oder Konservierungsar-
beiten selbständig ausführen.  .“ 
 
 

IVb Fg. 2 
Ang., die besonders schwierige Res-
taurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten selbständig 
ausführen und denen mehrere Ang, 
mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder Konservierungsarbeiten, davon 
mindestens ein Ang.  mit Tätigkeiten 
mindestens der Vg. Vb Fg. 1, durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

Große E 9 Teil II - Abschnitt 17  
Große E 9 Fg. 2 
 
„Beschäftigte, die schwierige Res-
taurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten selbstän-
dig ausführen und denen mehrere 
Beschäftigte mit Restaurierungs-, 
Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten, davon mindestens 
ein Beschäftigter  mit Tätigkeiten 
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mindestens der EG 8 Fallgruppe 1 
oder 2, durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind.“ 

    

IVb ohne Fg.  
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG Vb Fg 1) 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II - Abschnitt 17  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Beschäftigte,  die besonders 
schwierige Restaurierungs-, Prä-
parierungs- oder Konservierungs-
arbeiten selbständig ausführen.“ 

 

IVb ohne Fg.  
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG Vb Fg 2) 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II - Abschnitt 17  
Große E 9 Fg. 2 
 
„Beschäftigte, die schwierige Res-
taurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten selbstän-
dig ausführen und denen mehrere 
Angestellte mit Restau-rierungs-, 
Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten, davon mindestens 
ein Beschäft-igter  mit Tätigkeiten 
mindestens der Entgeltgruppe 8 
Fallgruppe 1 oder 2, durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.“ 

 

Vb Fg. 1 
Ang., die besonders schwierige Res-
taurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten selbständig 
ausführen. 

Große E 9 Teil II - Abschnitt 17  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Beschäftigte,  die besonders 
schwierige Restaurierungs-, Prä-
parierungs- oder Konservierungs-
arbeiten selbständig ausführen.“ 

 

Vb Fg. 2 
Ang., die schwierige Restaurierungs-

Große E 9 Teil II - Abschnitt 17  
Große E 9 Fg. 2 
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, Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten selbständig ausführen 
und denen mehrere Angestellte mit 
Restaurierungs-, Präparierungs- o-
der Konservierungsarbeiten, davon 
mindestens ein Ang. mit Tätigkeiten 
mindestens der Vg. Vc Fg. 1 oder 2, 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

 
„Beschäftigte, die schwierige Res-
taurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten selbstän-
dig ausführen und denen mehrere 
Angestellte mit Restau-rierungs-, 
Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten, davon mindestens 
ein Beschäft-igter  mit Tätigkeiten 
mindestens der Entgeltgruppe 8 
Fallgruppe 1 oder 2, durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.“ 

    

Vc Fg. 1 
Angestellte, die besonders schwieri-
ge Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder Konservierungsarbeiten unter 
Anleitung ausführen. 

E 8 Teil II - Abschnitt 17  
E 8 Fg. 1 
 
„Beschäftigte, die besonders 
schwierige Restaurierungs-, Präpa-
rierungs- oder Konservier-
ungsarbeiten unter Anleitung aus-
führen.“ 

 

Vc Fg. 2 
Ang., die schwierige und mind. zu 
einem Viertel ihrer Gesamttätigkeit 
besonders schwierige Restaurie-
rungs-, Präparierungs- oder Konser-
vierungsarbeiten selbständig ausfüh-
ren. 
 

E 8 Teil II - Abschnitt 17  
E 8 Fg. 2 
 
„Beschäftigte, die schwierige und 
mindestens zu einem Viertel ihrer 
Gesamttätigkeit besonders schwie-
rige Restaurierungs-, Prä-
parierungs- oder Konservierungs-
arbeiten selbständig ausführen.“ 

 

Vc Fg. 3 
Ang., die Restaurierungs-, Präparie-
rungs- oder Konservierungsarbeiten 
ausführen und denen mehrere Ang. 

E 8 Teil II - Abschnitt 17  
E 8 Fg. 3 
 
„Beschäftigte, die Restaurierungs-, 
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mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder Konservierungsarbeiten, davon 
mindestens ein Ang.  mit Tätigkeiten 
mindestens der Vg. VI b Fg. 1, durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

Präparierungs- oder Konservier-
ungsarbeiten ausführen und denen 
mehrere Beschäftigte mit Restaur-
ierungs-, Präparierungs- oder Kon-
servierungsarbeiten, davon mind-
estens ein Beschäftigter mit Tätig-
keiten mindestens der Entgelt-
gruppe 6, Fallgruppe 1, durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.“ 

    

VI b Fg. 1 
Ang., die sich dadurch aus der 
Vg. VII herausheben, daß sie 
schwierige Restaurierungs-, Präpa-
rierungs- oder Konservier-
ungsarbeiten mind.  zu einem Viertel 
ihrer Gesamttätigkeit selbständig 
ausführen. 

E 6 Teil II - Abschnitt 17  
E 6 Fg. 1 
 
„Beschäftigte, die sich dadurch aus 
der Entgeltgrupe 5 heraus-heben, 
daß sie schwierige Restau-
rierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten mindes-
tens zu einem Viertel ihrer Ge-
samttätigkeit selbständig ausfüh-
ren. 

 

VI b Fg. 2 
Angestellte, die Restaurierungs-, 
Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten ausführen und denen 
mehrere Ang.  mit Restaurierungs-, 
Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten mind. der Vg.  VIII 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

E 6 Teil II - Abschnitt 17  
E 6 Fg. 2 
 
„Beschäftigte, die Restaurierungs-, 
Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten ausführen und de-
nen mehrere Beschäftigte mit Res-
taurierungs-, Präparier-ungs- oder 
Konservierungsarbei-ten mindes-
tens der Entgeltgruppe 4 durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.“ 
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VIb ohne Fallgruppe  
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg 1) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II - Abschnitt 17  
E 5 Fg. 1 
 
„Beschäftigte, die nicht mehr ein-
fache Restaurierungs-, Präparier-
ungs- oder Konservierungsar-
beiten ausführen.“ 

 

VIb ohne Fallgruppe  
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg 2) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II - Abschnitt 17  
E 5 Fg. 2 
 
„Beschäftigte, die schwierige Re-
staurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten unter An-
leitung ausführen.“ 

 

VII Fg. 1 
Angestellte, die nicht mehr einfache 
Restaurierungs-, Präparierungs- o-
der Konservierungsarbeiten ausfüh-
ren. 

E 5 Teil II - Abschnitt 17  
E 5 Fg. 1 
 
„Beschäftigte, die nicht mehr ein-
fache Restaurierungs-, Präparier-
ungs- oder Konservierungsar-
beiten ausführen.“ 

 

VII Fg. 2 
Angestellte, die schwierige Restau-
rierungs-, Präparierungs- oder Kon-
servierungsarbeiten unter Anleitung 
ausführen. 

E 5 Teil II - Abschnitt 17  
E 5 Fg. 2 
 
„Beschäftigte, die schwierige Re-
staurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten unter An-
leitung ausführen.“ 

 

    

VII ohne Fallgruppe  
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VIII) 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II - Abschnitt 17  
E 4 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte, die einfache Restau-
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rierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten ausfüh-
ren.“ 

VIII einzige Fg. 
Angestellte, die einfache Restaurie-
rungs-, Präparierungs- oder Konser-
vierungsarbeiten ausführen. 

E 3 Teil II - Abschnitt 17  
E 4 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte, die einfache Restau-
rierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten ausfüh-
ren.“ 

 

    

BAT II L:  
Ang. in technischen Berufen 

 TV-L II 22: 
Ingenieure, Beschäftigte in tech-
nischen Berufen 

 

I. Techniker  22.2 Techniker  

Vb Fg. 1 

Staatl. geprüfte Techniker bzw. 
Techniker mit staatl.er Abschlußprü-
fung nach Nr.  3 der Vorbemerkun-
gen zu allen Vergüt.n (z.B. Bautech-
niker, Betriebstechniker, Elektro-
techniker, Feinwerktechniker, Hei-
zungstechniker, Kältetechniker, Lüf-
tungstechniker und Maschinenbau-
techniker), in einer Tätigkeit der 
Vg. Vc Fg. 1, die schwierige Aufga-
ben erfüllen, sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. Nach 
sechsjähriger Bewährung Vergü-
tungsgruppenzulage von 7,5 % der 
Anfangsgrundvergütung der Vg. Vb 
(z.Z. 114,62 €) 

Kleine E 9 Teil II – Abschnitt 22.2  
Kleine E 9 Fg. 1 
 
„Staatlich  geprüfte Techniker  so-
wie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprech-
ende Tätigkeiten ausüben in einer 
Tätigkeit der Fallgruppe 2,   die 
schwierige Aufgaben erfüllen..“ 
Zzgl. Entgeltgruppenzulage gem. 
Anlage F 
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Vb Fg. 2 

Staatl. geprüfte Techniker bzw. 
Techniker mit staatl.  Abschluß-
prüfung nach Nr. 3 der Vorbe-
merkungen zu allen Vg.n (z.B. Bau-
techniker, Betriebstechniker, Elektro-
techniker, Feinwerktechniker, Hei-
zungstechniker, Kältetechniker, Lüf-
tungstechniker und Maschinenbau-
techniker) in einer Tätigkeit der 
Vg. Vc Fg. 1 sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach 
sechsjähriger Tätigkeit in dieser Ver-
gütungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 22.2  
Kleine E 9  Fg. 2 
 
„Staatlich  geprüfte Techniker und 
entsprechender Tätigkeit,  sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. die selbstän-
dig tätig sind,“ 

 

    

Vc Fg. 1 
Staatl. geprüfte Techniker bzw. 
Techniker mit staatl. Abschluß-
prüfung nach Nr. 3 der Vorbemer-
kungen zu allen Vergütungsgruppen 
(z.B. Bautechniker, Betriebstechni-
ker, Elektrotechniker, Feinwerktech-
niker, Heizungstechniker, Kältetech-
niker, Lüftungstechniker und Ma-
schinenbautechniker) und entspre-
chender Tätigkeit, die überwiegend 
selbständig tätig sind, sowie sonstige 
Ang., die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 8 Teil II – Abschnitt 22.2  
Kleine E 9  Fg. 2 
 
„Staatlich  geprüfte Techniker und 
entsprechender Tätigkeit,  sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. die selbstän-
dig tätig sind,“ 

 

Vc Fg. 1a 
Staatl. geprüfte Techniker bzw. 
Techniker mit staatl.er Abschlußprü-

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 22.2  
E 7 einzige Fg  
„Staatlich geprüfte Techniker mit 
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fung nach Nr. 3 der Vorbemerkungen 
zu allen Vergütungsgruppen (z.B. 
Bautechniker, Betriebstechniker, 
Elektrotechniker, Feinwerktechniker, 
Heizungstechniker, Kältetechniker, 
Lüftungstechniker und Maschinen-
bautechniker) und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Ang.. die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben, nach fünf-
jähriger Tätigkeit in Vg. VI b Fg. 1. 
 

entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäf-tigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.“ 

Vc Fg. 2 
Staatl.  geprüfte Techniker bzw. 
Techniker mit staatl. Abschlußprü-
fung nach Nr. 3 der Vorbemerkungen 
zu allen Vergütungsgruppen (z.B. 
Bautechniker, Betriebstechniker, 
Elektrotechniker, Feinwerktechniker, 
Heizungstechniker, Kältetechniker, 
Lüftungstechniker und Maschinen-
bautechniker) in einer Tätigkeit der 
Vg. VIb Fg. 2 sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach 
zweijähriger Tätigkeit in dieser Ver-
gütungs- und Fallgruppe. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Entfällt  
 

Teil II – Abschnitt 22.2  
E 7 einzige Fg. 
 
„Staatlich geprüfte Techniker mit 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäf-tigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.“ 

    

VI b Fg. 1 
Staatl. geprüfte Techniker bzw. 
Techniker mit staatl. Abschlußprü-
fung nach Nr. 3 der Vorbemerkungen 
zu allen Vg.n (z.B. Bautechniker, 

E 6 Teil II – Abschnitt 22.2  
E 7 einzige Fg. 
 
„Staatlich geprüfte Techniker mit 
entsprechender Tätigkeit sowie 
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Betriebstechniker, Elektrotechniker, 
Feinwerktechniker, Heizungstechni-
ker, Kältetechniker, Lüftungstechni-
ker und Maschinenbautechniker) und 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

sonstige Beschäf-tigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.“ 

VI b Fg. 2 
Staatl. geprüfte Techniker bzw. 
Techniker mit staatl. Abschlußprü-
fung nach Nr. 3 der Vorbemerkungen 
zu allen Vergütungsgruppen (z.B. 
Bautechniker, Betriebstechniker, 
Elektrotechniker, Feinwerktechniker, 
Heizungstechniker, Kältetechniker, 
Lüftungstechniker und Maschinen-
bautechniker) und entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerheblichem 
Umfang selbständig tätig sind, sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 
(Der Umfang der selbständigen Tä-
tigkeit ist nicht mehr unerheblich, 
wenn er etwa ein Viertel der gesam-
ten Tätigkeit ausmacht.) 

E 6 Entfällt  Teil II – Abschnitt 22.2  
E 7 einzige Fg. 
 
„Staatlich geprüfte Techniker mit 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäf-tigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.“ 

    

II. Technische Assistenten, Che-
motechniker 

 22.3 Technische Assistenten  

IVa einzige Fg. 
Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung (z.B. chemisch-

Entfällt (Grundmerkmal E 10) Teil II – Abschnitt  22.3  
E 10 einzige Fg.  
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technische Assistenten, physikalisch-
technische Assistenten, landwirt-
schaftlich-technische Assistenten) 
und staatl. geprüfte Chemotechniker 
nach Nr. 4 der Vorbemerkungen zu 
allen Vg.n in einer Tätigkeit der 
Vg. IVb Fg. 1nach zweijähriger Tä-
tigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fallgruppe. 

„Technische Assistenten mit staat-
licher  Anerkennung ( mit ent-
sprech-ender Tätigkeit, die als 

Lehrkräfte an staatlich anerkannten 

Schulen für technische Assistenten 
eingesetzt sind und deren Tätigkeit 
besondere Kenntnisse und Erfah-

rungen erfordert.“ 

    

IVb Fg. 1 
Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung (z.B. chemisch-
technische Assistenten, physikalisch-
technische Assistenten, landwirt-
schaftlich-technische Assistenten) 
und staatl. geprüfte Chemotechniker 
nach Nr. 4 der Vorbemerkungen zu 
allen Vergütungsgruppen mit ent-
sprechender Tätigkeit, die als Lehr-
kräfte an staatl. anerkannten Lehran-
stalten für technische Assistenten 
eingesetzt sind und deren Tätigkeit 
besondere Kenntnisse und Erfah-
rungen erfordert. 

E 10 Teil II – Abschnitt  22.3  
E 10 einzige Fg.  
 
„Technische Assistenten mit staat-
licher  Anerkennung ( mit ent-
sprech-ender Tätigkeit, die als 
Lehrkräfte an staatlich anerkannten 
Schulen für technische Assistenten 
eingesetzt sind und deren Tätigkeit 
besondere Kenntnisse und Erfah-
rungen erfordert.“ 

 

IVb Fg. 2 
Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung (z.B. chemisch-
technische Assistenten, physikalisch-
technische Assistenten, landwirt-
schaftlich-technische Assistenten) 
und staatl. geprüfte Chemotechniker 
nach Nr. 4 der Vorbemerkungen zu 
allen Vergütungsgruppen in einer 
Tätigkeit der Vg. Vb Fg. 1 nach zwei-
jähriger Tätigkeit in dieser Vergü-

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II – Abschnitt 22.3 
Große E 9 Fg. 1 
 
„Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung mit entsprechender 
Tätigkeit, die als Lehrkräfte an 
staatlich an-erkannten Schulen für 
tech-nische Assistenten eingesetzt 
sind.“ 
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tungs- und Fallgruppe. 

IVb Fg. 3 
Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung (z.B. chemisch-
technische Assistenten, physikalisch-
technische Assistenten, landwirt-
schaftlich-technische Assistenten) 
und staatl. geprüfte Chemotechniker 
nach Nr. 4 der Vorbemerkungen zu 
allen Vergütungsgruppen in einer 
Tätigkeit der Vg. Vb Fg. 2 nach drei-
jähriger Tätigkeit in dieser Vergü-
tungs- und Fallgruppe 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II – Abschnitt 22.3 
Große E 9 Fg. 2  
 
Technische Assistenten mit staatli-
cher Anerkennung mit entspre-
chender Tätigkeit, die schwierige 
Aufgaben erfüllen, die ein beson-
ders hohes Maß an Verantwortlich-
keit erfordern. 

 

    

Vb Fg. 1 
Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung (z.B. chemisch-
technische Assistenten, physikalisch-
technische Assistenten, landwirt-
schaftlich-technische Assistenten) 
und staatl. geprüfte Chemotechniker 
nach Nr. 4 der Vorbemerkungen zu 
allen Vergütungsgruppen mit ent-
sprechender Tätigkeit, die als Lehr-
kräfte an staatl. anerkannten Lehr-
anstalten für technische Assistenten 
eingesetzt sind. 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 22.3 
Große E 9 Fg. 1 
 
„Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung mit entsprechender 
Tätigkeit, die als Lehrkräfte an 
staatlich an-erkannten Schulen  für 
tech-nische Assistenten eingesetzt 
sind.“ 

 

Vb Fg. 2 
Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung (z.B. chemisch-
technische Assistenten, physikalisch-
technische Assistenten, landwirt-
schaftlich-technische Assistenten) 
und staatl. geprüfte Chemotechniker 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 22.3  
Große E 9 Fg. 2  
 
Technische Assistenten mit staatli-
cher Anerkennung mit entspre-
chender Tätigkeit, die schwierige 
Aufgaben erfüllen, die ein beson-
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nach Nr. 4 der Vorbemerkungen zu 
allen Vergütungsgruppen mit ent-
sprechender Tätigkeit, die schwierige 
Aufgaben erfüllen, die ein besonders 
hohes Maß an Verantwortlichkeit 
erfordern. 

ders hohes Maß an Verantwortlich-
keit erfordern. 

Vb Fg. 3 
Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung (z.B. chemisch-
technische Assistenten, physikalisch-
technische Assistenten, landwirt-
schaftlich-technische Assistenten) 
und staatl. geprüfte Chemotechniker 
nach Nr. 4 der Vorbemerkungen zu 
allen Vg.n in einer Tätigkeit der 
Vg. Vc Fg. 1  
sowie Laboranten mit Abschlußprü-
fung, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser 
Vergütungs- und Fallgruppen. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 22.3  
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Technische Assistenten mit staat-
licher  Anerkennung mit entspre-
chender Tätigkeit, die schwierige 
Aufgaben erfüllen und in nicht un-
erheblichem Umfang verantwortli-
chere Tätigkeiten verrichten, sowie 
Laboranten mit Abschlussprüfung, 
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.“ 

 

    

Vc Fg. 1 
Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung (z.B. chemisch-
technische Assistenten, physikalisch-
technische Assistenten, landwirt-
schaftlich-technische Assistenten) 
und staatl. geprüfte Chemotechniker 
nach Nr. 4 der Vorbemerkungen zu 
allen Vergütungsgruppen mit ent-
sprechender Tätigkeit, die schwierige 
Aufgaben erfüllen und in nicht uner-
heblichem Umfang verantwortlichere 

E 8 Teil II – Abschnitt 22.3  
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Technische Assistenten mit staat-
licher  Anerkennung (mit entspre-
chender Tätigkeit, die schwierige 
Aufgaben erfüllen und in nicht un-
erheblichem Umfang verantwortli-
chere Tätigkeiten verrichten, sowie 
Laboranten mit Abschlussprüfung, 
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
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Tätigkeiten verrichten, sowie Labo-
ranten mit Abschlußprüfung, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 
(Der Umfang der verantwortlicheren 
Tätigkeiten ist nicht mehr unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der 
gesamten Tätigkeit ausmacht. 

sprechende Tätigkeiten ausüben.“ 
 

Vc Fg. 2 
Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung (z.B. chemisch-
technische Assistenten, physikalisch-
technische Assistenten, landwirt-
schaftlich-technische Assistenten) 
und staatl. geprüfte Chemotechniker 
nach Nr. 4 der Vorbemerkungen zu 
allen Vergütungsgruppen in einer 
Tätigkeit der Vg. VI b Fg. 1 sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben,  nach zweijähriger Tätigkeit 

in dieser Vergütungs- und Fallgrup-
pe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 22.3  
E 7 einzige Fg. 
 
„Technische Assistenten mit staat-
licher Anerkennung mit entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, , die schwierige Auf-
gaben erfüllen,.“ 

 

    

VI b Fg. 1 
Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung (z.B. chemisch-
technische Assistenten, physikalisch-
technische Assistenten, landwirt-
schaftlich-technische Assistenten) 
und staatl. geprüfte Chemotechniker 
nach Nr. 4 der Vorbemerkungen zu 
allen Vergütungsgruppen mit ent-

E 6 Teil II – Abschnitt 22.3  
E 7 einzige Fg. 
 
„Technische Assistenten mit staat-
licher Anerkennung mit entspre-
chender Tätigkeit, , sowie sonstige 
Beschäfitgte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
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sprechender Tätigkeit, die schwierige 
Aufgaben erfüllen, sowie sonstige 
Ang., die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

ten ausüben, die schwierige Auf-
gaben erfüllen.“ 

VI b Fg. 2 
Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung (z.B. chemisch-
technische Assistenten, physikalisch-
technische Assistenten, landwirt-
schaftlich-technische Assistenten) 
und staatl. geprüfte Chemotechniker 
nach Nr. 4 der Vorbemerkungen zu 
allen Vg.n mit entsprechender Tätig-
keit nach sechsmonatiger Berufs-
ausübung nach erlangter staatl. An-
erkennung bzw. nach Ablegung der 
staatl.en Prüfung 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, nach sechsmonatiger 
Ausübung dieser Tätigkeiten. 

E 6 Teil II – Abschnitt 22.3  
E 6 einzige Fg. 
 
„Technische Assistenten mit staat-
licher Anerkennung mit ent-
sprechender Tätigkeit, sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.“ 

 

    

VII einzige Fg. 
Technische Assistenten mit staatl. 
Anerkennung (z.B. chemisch-
technische 
Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-
technische Assistenten) und staatl. 
geprüfte Chemotechniker nach Nr. 4 
der Vorbemerkungen zu allen Vg.n 
mit entsprechender Tätigkeit wäh-
rend der ersten sechs Monate der 
Berufsausübung nach erlangter 

E 5 Entfällt (Einarbeitungsmerkmal) Teil II – Abschnitt 22.3  
E 6 einzige Fg. 
 
„Technische Assistenten mit staat-
licher Anerkennung mit ent-
sprechender Tätigkeit, sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.“ 
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staatl.er Anerkennung bzw. Able-
gung der staatl. Prüfung sowie sons-
tige Ang., die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

    

III. Laboranten  22.4 Laboranten  

Vc einzige Fg. 
Laboranten und Werkstoffprüfer 
(Physik) mit Abschlußprüfung in ei-
ner Tätigkeit der Vg. VI b Fg. 1 nach 
fünfjähriger Tätigkeit in dieser Vergü-
tungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 22.4  
E 7 einzige  Fg. 
 
„Laboranten und Werkstoffprüfer  
mit Abschlussprüfung, die sich in E 
6 besonders bewährt haben und 
deren Tätigkeit sich durch selb-
ständige  Leistungen aus der Ent-
geltgruppe 6 heraus-hebt.“ 

 

    

VI b Fg. 1 
Laboranten und Werkstoffprüfer 
(Physik) mit Abschlußprüfung, die 
sich durch besondere Bewahrung 
und selbständige Leistungen aus der 
Vg. VII Fg. 1 herausheben. 

E 6 Teil II – Abschnitt 22.4  
E 7 einzige Fg. 
 
„Laboranten und Werkstoffprüfer  
mit Abschlussprüfung, die sich in E 
6 besonders bewährt haben und 
deren Tätigkeit sich durch selb-
ständige  Leistungen aus der Ent-
geltgruppe 6 heraus-hebt.“ 

 

VI b Fg.  2 
Laboranten und Werkstoffprüfer 
(Physik) mit Abschlußprüfung in ei-
ner Tätigkeit der Vg. VII Fg. 1 nach 
vierjähriger Tätigkeit in dieser Vergü-
tungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 22.4  
E 6 einzige Fg. 
 
„Laboranten und Werkstoffprüfer 
mit Abschlussprüfung, deren Tätig-
keit sich durch besondere Leistun-
gen aus der Entgeltgruppe 5 her-
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aus-hebt.“ 

    

VII Fg. 1 
Laboranten und Werkstoffprüfer 
(Physik) mit Abschlußprüfung, die 
sich durch besondere Leistungen 
aus der Vg. VIII Fg. 1 herausheben.  

E 5 Teil II – Abschnitt 22.4  
E 6 einzige Fg. 
 
„Laboranten und Werkstoffprüfer 
mit Abschlussprüfung, deren Tätig-
keit sich durch besondere Leistun-
gen aus der Entgeltgruppe 5 her-
aus-hebt.“ 

 

VII Fg. 2 
Laboranten und Werkstoffprüfer 
(Physik) mit Abschlußprüfung in ei-
ner Tätigkeit der Vg. VIII Fg. 1 nach 
dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergü-
tungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 22.4 
E 5 einzige  Fg.  
 
„Laboranten und Werkstoffprüfer  
mit Abschlussprüfung und entspre-
chender Tätigkeit.“ 

 

VII Fg. 3 
Ang. ohne Abschlußprüfung in der 
Tätigkeit von Laboranten oder Werk-
stoffprüfern (Physik) der Vg. VIII 
Fg. 2 nach dreijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 22.4 
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Labo-ranten oder Werkstoffprüfern, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus 
der E 3 heraushebt, dass sie 
schwieirg ist.  

 

    

VIII Fg. 1 
Laboranten und Werkstoffprüfer 
(Physik) mit Abschlußprüfung und 
entsprechender Tätigkeit.  

E 3 Teil II – Abschnitt 22.4  
E 5 einzige Fg.  
 
„Laboranten und Werkstoffprüfer 
mit Abschlussprüfung und entspre-
chender Tätigkeit.“ 

 

VIII Fg. 2 
Ang. ohne Abschlußprüfung in der 

E 3  Teil II – Abschnitt 22.4  
E 4 einzige Fg.  
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Tätigkeit von Laboranten oder Werk-
stoffprüfern (Physik), die sich durch 
schwierigere Tätigkeiten aus der 
Vg. IXb dieses Unterabschnitts her-
ausheben. 

 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Laboranten oder Werkstoffprüfern , 
deren Tätigkeit sich dadurch aus 
der E 3 heraushebt, dass sie 
schwierig ist.“  

VIII Fg. 3 
Ang. ohne Abschlußprüfung in der 
Tätigkeit von Laboranten oder Werk-
stoffprüfern (Physik) der Vg. IXb 
dieses Unterabschnitts nach dreijäh-
riger Tätigkeit in dieser Vergütungs-
gruppe. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Teil II – Abschnitt 22.4   
E 3 einzige Fg.  – keine Stufe 6 - 
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Laboran-ten oder Werkstoffprüfern“ 

 

    

IXb einzige Fg. 
Ang. ohne Abschlußprüfung in der 
Tätigkeit von Laboranten oder Werk-
stoffprüfern (Physik). 

E 2 Teil II – Abschnitt 22.4 
E 3 einzige Fg.  – keine Stufe 6 
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Laboran-ten oder Werkstoffprü-
fern.“ 

 

    

IV. Zeichner 
 

 22.5 Zeichner 
 

 

VI b einzige Fg. 
Zeichner mit entsprechender Ab-
schlußprüfen (z.B. als Bauzeichner, 
graphischer Zeichner, technischer 
Zeichner), die überwiegend Tätigkei-
ten ausüben, die besondere Leistun-
gen im Sinne der Vg. VII Fg. 1 erfor-
dern, sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 

E 6 Teil II – Abschnitt 22.5 
E 6 einzige Fg. 
 
Zeichner mit entsprechender Ab-
schlussprüfen (z.B. als Bau-
zeichner oder technischer System-
planer), sowie sonstige Beschäftig-
te   die aufgrund gleichwertiger 
Fähig-keiten und ihrer Erfahrungen 
ent-sprechende Tätigkeiten ausü-
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Tätigkeiten ausüben. ben., die Tätigkeiten ausüben, die 
besondere Leistungen erfordern, ,  

    

VII Fg. 1 
Zeichner mit entsprechender Ab-
schlußprüfung (z.B. als Bauzeichner, 
graphischer Zeichner, technischer 
Zeichner), die in nicht unerheblichem 
Umfang Tätigkeiten ausüben, die 
besondere Leistungen erfordern, 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben. 
(Besondere Leistungen sind z.B.: 
Anfertigung schwieriger Zeichnungen 
und Pläne nach nur groben Angaben 
oder nach Unterlagen ohne Anleitung 
sowie Erstellung der sich daraus 
ergebenden Detailzeichnungen, Aus-
führung der hiermit zusammenhän-
genden technischen Berechnungen 
wie Massenermittlungen bzw. Auf-
stellung von Stücklisten. selbständi-
ge Ermittlung technischer Daten und 
Werte und ihre Auswertung bei der 
Anfertigung von Plänen. 
Der Umfang der Tätigkeiten ist nicht 
mehr unerheblich, wenn er etwa ein 
Viertel der gesamten Tätigkeit aus-
macht.) 

E 5 Entfällt Teil 2 Abschnitt 22.5  
E 5 einzige Fg. 
 
„Zeichner mit entsprechender Ab-
schlussprüfung (z. B. als Bau-
zeichner oder technischewr Sys-
templaner) und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger 
fähifgkeiten und ihrer Efahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben.“ 

VII Fg. 2 
Zeichner mit entsprechender Ab-
schlußprüfung (z.B. als Bauzeichner, 
graphischer Zeichner, technischer 
Zeichner) in einer Tätigkeit der 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 22.5 
E 5 einzige Fg.  
 
„Zeichner mit entsprechender Ab-
schlussprüfung (z.B. als Bau-
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Vg. VIII Fg. 1 sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach 
dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergü-
tungs- und Fallgruppe. 

zeichner oder technischer System-
planer) und ent-sprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, 
die auf-grund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprech-ende Tätigkeiten ausüben.“ 

    

VIII Fg. 1 
Zeichner mit entsprechender Ab-
schlußprüfung (z.B. als Bauzeichner, 
graphischer Zeichner, technischer 
Zeichner) und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

E 3 Teil II – Abschnitt 22.5  
E 5 einzige Fg. 
 
„Zeichner mit entsprechender Ab-
schlussprüfung (z.B. als Bau-
zeichner oder technischer System-
planer) und ent-sprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, 
die auf-grund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprech-ende Tätigkeiten ausüben.“ 

 

VIII Fg. 2 
Zeichner in einer Tätigkeit der 
Vg. IXb dieses Unterabschnitts nach 
dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergü-
tungsgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Teil II – Abschnitt 22.5 
E 2 einzige  Fg. 
 
„Zeichner mit einfacher Tätigkeit.“ 

 

    

IXb einzige Fg. 
Zeichner mit einfacher Tätigkeit (z.B. 
Pausarbeiten, Ausziehen und Anle-
gen von Zeichnungen einfacherer 
Art, Übertragung von Zeichnungen 
einfacherer Art im gleichen Maßstab 
oder mittels des Pantographen, Her-
stellung von Schaltungsskizzen usw. 
einfacher Art nach Entwürfen oder 
nach besonderer Anleitung). 

E 2 Teil II – Abschnitt 22.5   
E 2 einzige  Fg. 
 
„Zeichner mit einfacher Tätigkeit.“ 
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V. Baustellenaufseher (Bauauf-
seher) 

 22.6 Baustellenaufseher (Bau-
aufseher) 

 

VI b einzige Fg. 
Baustellenaufseher (Bauaufseher) in 
einer Tätigkeit der Vg. VII Fg. 1 nach 
dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergü-
tungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 22.6  
E 6 einzige  Fg. 
 
Baustellenaufseher (Bauaufseher), 
deren Tätigkeit sich dadurch aus 
Entgeltgrup-pe 4 her-aushebt, dass 
schwierige Kontrollarbeiten zu ver-
richten sind. ( 

 

    

VII Fg. 1 
Baustellenaufseher (Bauaufseher), 
die sich dadurch aus der Vg. VIII 
dieses Unterabschnitts herausheben, 
daß sie schwierige Kontrollarbeiten 
verrichten (z.B. Festhalten von Zwi-
schenaufmaßen, die während der 
Bauausführung erforderlich werden; 
Fertigen von einfacheren Aufmaß-
skizzen sowie einfacheren Flächen- 
und Massenberechnungen; Überwa-
chen von Erdarbeiten in schwierigem 
Gelände; Kontrolle des Gefälles bei 
Gräben und Rohrleitungen; Kontrolle 
der Materialeinbringung für Stahlbe-
tonarbeiten; Überwachen der Arbei-
ten zahlreicher Baugewerke auf grö-
ßeren Baustellen). 

E 5 Teil II – Abschnitt 22.6  
E 6 einzige  Fg. 
 
Baustellenaufseher (Bauaufseher), 
deren Tätigkeit sich dadurch aus 
Entgeltgrup-pe 4 her-aushebt, dass 
schwierige Kontrollarbeiten zu ver-
richten sind.  

 

VII Fg. 2 
Baustellenaufseher (Bauaufseher) in 
einer Tätigkeit der Vg. VIII dieses 
Unterabschnitts nach zweijähriger 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 22.6  
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte, die die vorgeschrie-

 



 

BAT Anlage 1a Teil II Vorl. Zuordnung gem. Anlage 4 TVÜ Neu Entgeltgruppe Sonstiger Verbleib 
 

Synopse BAT Anlage 1a Teil II - EGO TV-L  Seite 185 von 263                          ver.di  

01.12.2011  

Tätigkeit in dieser Vergütungs-
gruppe. 

bene Ausführung von Bauarbeiten 
und das Baumaterial nach Menge 
und Güte kontrollieren (Baustellen-
auf-seher, Bauaufseher). 

    

VIII einzige Fg. 
Ang., die die vorgeschriebene Aus-
führung von Bauarbeiten und das 
Baumaterial nach Menge und Güte 
kontrollieren (Baustellenaufseher, 
Bauaufseher). 

E 3 Teil II – Abschnitt 22.6 
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte, die die vorgeschrie-
bene Ausführung von Bauarbeiten 
und das Baumaterial nach Menge 
und Güte kontrollieren (Baustellen-
auf-seher, Bauaufseher). 

 

    

VI. Modelleure  22.7 Modelleure  

Vb einzige Fg. 
Modelleure im Bereich des Bau- und 
Planungswesens in einer Tätigkeit 
der Vg. Vc Fg. 1 nach sechsjähriger 
Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fallgruppen. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 22.7 
Kleine E 9 einzige Fg.  
 
„Modelleure im Bereich des Bau- 
und Planungswesens, deren Tätig-
keit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 7  heraushebt, dass sie 
hochwertige Leistungen erfordert.“ 

 

     

Vc Fg. 1 
Modelleure im Bereich des Bau- und 
Planungswesens, die sich aus der 
Vg. VI b Fg. 1 durch Tätigkeiten her-
ausheben, die hochwertige Leistun-
gen erfordern. 

E 8 Teil II – Abschnitt 22.7  
Kleine E 9 einzige Fg.  
 
„Modelleure im Bereich des Bau- 
und Planungswesens, deren Tätig-
keit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 7 heraushebt, dass sie 
hochwertige Leistungen erfordert.“ 
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Vc Fg. 2 
Modelleure im Bereich des Bau- und 
Planungswesens in einer Tätigkeit 
der Vg. VI b Fg. 1 nach sechsjähriger 
Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 22.7  
E 7 einzige Fg.  
 
Modelleure im Bereich des Bau- 
und Planungswesens, deren Tätig-
keit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 6 heraushebt, dass sie be-
sondere Leistungen erfordert. 

 

    

VI b Fg. 1 
Modelleure im Bereich des Bau- und 
Planungswesens, die sich aus der 
Vg. VII dieses Unterabschnitts durch 
Tätigkeiten herausheben, die beson-
dere Leistungen erfordern. 

E 6  Teil II – Abschnitt 22.7  
E 7 einzige Fg.  
 
Modelleure im Bereich des Bau- 
und Planungswesens, deren Tätig-
keit  sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 6 heraushebt, ddass sie 
besondere Leistungen erfordert. 

 

VI b Fg. 2 
Modelleure im Bereich des Bau- und 
Planungswesens in einer Tätigkeit 
der Vg. VII dieses Unter-abschnitts 
nach dreijähriger Tätig-keit in dieser 
Vergütungsgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 22.7  
E 6 einzige Fg.  
 
 
„Modelleure im Bereich des Bau- 
und Planungswesens.“ 

 

    

VII einzige Fg.  
Modelleure im Bereich des Bau- und 
Planungswesens. 

E 5 Teil II – Abschnitt 22.7 
E 6 einzige Fg.  
 
„Modelleure im Bereich des Bau- 
und Planungswesens.“ 

 

    

VIII einzige Fg. 
Modelleure im Bereich des Bau- und 
Planungswesens während der Ein-

E 3  Entfällt (Einarbeitungsmerkmal) Teil II – Abschnitt 22.7 
E 6 einzige Fg.  
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arbeitungszeit. „Modelleure im Bereich des Bau- 
und Planungswesens.“ 

    

VII. Vermessungstechniker, Land-
kartentechniker, Planungs-
techniker 

 22.8 Vermessungstechniker, 
Landkartentechniker, Planungs-
techniker 

 

Vb einzige Fg. 
Vermessungstechniker und Karto-
graphen mit Abschlußprüfung sowie 
Landkartentechniker, Flurbereini-
gungstechniker, Katastertechniker 
und Planungstechniker mit verwal-
tungseigener Lehrabschlußprüfung 
in einer Tätigkeit der Vg. Vc Fg. 1 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, nach vierjähriger Tätig-
keit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 22.8  
Kleine E 9 einzige Fg. 
 
„Vermessungstechniker und Geo-
matiker mit Abschlussprüfung so-
wie Landkartentechniker, Flur-
bereinigungstechniker, Kataster-
techniker und Planungstechniker 
mit verwal-tungseigener Ab-
schlussprüfung  sowie sonstige 
Beschäftigte   die aufgrund gleich-
wertiger Fähig-keiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der Entgeltgrup-
pe 6    heraus-hebt, dass sie 
schwierige Aufgaben erfüllen,.,.“ 

 

    

Vc Fg. 1 
Vermessungstechniker und Karto-
graphen mit Abschlußprüfung sowie 
Landkartentechniker Flurbereini-
gungstechniker, Katastertechniker 
und Planungstechniker mit verwal-
tungseigener Lehrabschlußprüfung, 
die sich dadurch aus der Vg. VI b 
Fg. 1 herausheben, daß sie über-
wiegend schwierige Aufgaben zu 

E 8 Teil II – Abschnitt 22.8  
Kleine E 9 einzige Fg. 
 
„Vermessungstechniker und Geo-
matiker mit Abschlussprüfung so-
wie Landkartentechniker, Flurbe-
reinigungstechniker, Kataster-
techniker und Planungstechniker 
mit verwal-tungseigener Ab-
schlussprüfung sowie sonstige 
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erfüllen haben, sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

Beschäftigte die aufgrund gleich-
wertiger Fähig-keiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass sie schwie-
rige Aufgaben erfüllen,.,.“ 

Vc Fg. 1a 
Vermessungstechniker und Karto-
graphen mit Abschlußprüfung sowie 
Landkartentechniker, Flurbereini-
gungstechniker, Katastertechniker 
und Planungstechniker mit verwal-
tungseigener Lehrabschlußprüfung, 
die sich dadurch aus der Vg. VI b 
Fg. 1 herausheben, daß sie mind. zu 
einem Drittel schwierige Aufgaben zu 
erfüllen haben,  
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 

E 8 Teil II – Abschnitt 22.8  
E 8 einzige Fg. 
 
„Vermessungstechniker und Geo-
matiker mit Abschlussprüfung so-
wie Landkartentechniker, Flurbe-
reinigungstechniker, Kataster-
techniker und Planungstechniker 
mit verwaltungseigener Abschluss-
prüfung  sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähig-keiten und ihrer Erfahrungen 
ent-sprechende Tätigkeiten ausü-
ben, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Entgeltgruppe 6  heraus-
hebt, dass sie mindestens zu ei-
nem Drittel schwierige Aufgaben 

erfüllen..“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vc Fg. 2 
Vermessungstechniker und Karto-
graphen mit Abschlußprüfung sowie 
Landkartentechniker, Flur-
bereinigungstechniker, Kataster-
techniker und Planungstechniker mit 
verwaltungseigener Lehrab-
schlußprüfung in einer Tätigkeit der 
Vg. VI b Fg. 1sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 22.8  
E 7 einzige Fg. 
 
„Vermessungstechniker und Geo-
matiker mit Abschlussprüfung so-
wie Landkartentechniker, Flur-
bereinigungstechniker, Kataster-
techniker und Planungstechniker 
mit verwaltungseigener Abschluss-
prüfung sowie sonstige Beschäftig-
te, die auf-grund gleichwertiger 
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sprechende Tätigkeiten ausüben, 
nach vierjähriger Tätigkeit in dieser 
Vergütungs- und Fallgruppe. 

Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Entgeltgruppe 6 heraus-
hebt, dass sie in nicht unerhebli-
chem Umfang schwierige Aufga-
ben erfüllen,.“ 

    

VI b Fg. 1 
Vermessungstechniker und Karto-
graphen mit Abschlußprüfung sowie 
Landkartentechniker, Flur-
bereinigungstechniker, Kataster-
techniker und Planungstechniker mit 
verwaltungseigener Lehrab-
schlußprüfung, die sich dadurch aus 
der Vg. VII Fg. 1 herausheben, daß 
sie in nicht unerheblichem Umfang 
schwierige Aufgaben zu erfüllen ha-
ben, sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. (Der Umfang 
der schwierigen Aufgaben ist nicht 
mehr unerheblich, wenn er etwa ein 
Viertel der gesamten Tätigkeit aus-
macht.) 

E 6 Teil II – Abschnitt 22.8  
E 7 einzige Fg. 
 
„Vermessungstechniker und Geo-
matiker mit Abschlussprüfung so-
wie Landkartentechniker, Flur-
bereinigungstechniker, Kataster-
techniker und Planungstechniker 
mit verwaltungseigener Abschluss-
prüfung sowie sonstige Beschäftig-
te, die auf-grund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Entgeltgruppe 6  heraus-
hebt, dass sie in nicht unerhebli-
chem Umfang schwierige Aufga-
ben erfüllen,.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI b Fg. 2 
Vermessungstechniker und Karto-
graphen mit Abschlußprüfung sowie 
Landkartentechniker, Flurbe-
reinigungstechniker, Katastertech-
niker und Planungstechniker mit 
verwaltungseigener Lehrabschluß-
prüfung in einer Tätigkeit der Vg. VII 
Fg. 1 sowie sonstige Ang., die auf-

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 22.8  
E 6 einzige Fg. 
 
Vermessungstechniker und Geo-
matiker mit Abschlussprüfung so-
wie Landkartentechniker, Flurbe-
reinigungstechniker, Kataster-
techniker und Planungstechniker 
mit verwaltungseigener Abschluss-

 



 

BAT Anlage 1a Teil II Vorl. Zuordnung gem. Anlage 4 TVÜ Neu Entgeltgruppe Sonstiger Verbleib 
 

Synopse BAT Anlage 1a Teil II - EGO TV-L  Seite 190 von 263                          ver.di  

01.12.2011  

grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechen-de 
Tätigkeiten ausüben, nach drei-
jähriger Tätigkeit in dieser Ver-
gütungs- und Fallgruppe. 

prüfung sowie sonstige Beschäftig-
te, die auf-grund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprech-ende Tätigkeiten ausü-
ben, deren Tätigkeit sich durch 
besondere Leistungen aus der 
Entgeltgruppe 5 heraushebt,.“ 

    

VII Fg. 1 
Vermessungstechniker und Karto-
graphen mit Abschlußprüfung sowie 
Landkartentechniker, Flurbereini-
gungstechniker, Katastertechniker 
und Planungstechniker mit verwal-
tungseigener Lehrabschlußprüfung, 
die sich durch besondere Leistungen 
aus der Vg. VIII dieses Unterab-
schnittes herausheben,sowie sonsti-
ge Ang., die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

E 5 Teil II – Abschnitt 22.8  
E 6 einzige Fg. 
 
Vermessungstechniker und Geo-
matiker mit Abschlussprüfung so-
wie Landkartentechniker, Flur-
bereinigungstechniker, Kataster-
techniker und Planungstechniker 
mit verwaltungseigener Abschluss-
prüfung  sowie sonstige Beschäf-
tigte, die auf-grund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprech-ende Tätigkeiten ausü-
ben, deren Tätigkeit sich durch 
besondere Leistungen aus der 
Entgeltgruppe 5 heraushebt,.“ 

 

VII Fg. 2 
Vermessungstechniker und Karto-
graphen mit Abschlußprüfung sowie 
Landkartentechniker, Flurbereini-
gungstechniker, Katastertechniker 
und Planungstechniker mit verwal-
tungseigener Lehrabschlußprüfung 
in einer Tätigkeit der Vg. VIII dieses 
Unterabschnitts sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 22.8  
E 5 einzige Fg. 
 
„Vermessungstechniker und Geo-
matiker mit Abschlussprüfung so-
wie Landkartentechniker, Flur-
bereinigungstechniker, Kataster-
techniker und Planungstechniker 
mit verwaltungseigener Abschluss-
prüfung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäf-tigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
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zweijähriger Tätigkeit in dieser Ver-
gütungsgruppe. 

keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.“ 

VIII einzige Fg. 
Vermessungstechniker und Karto-
graphen mit Abschlußprüfung sowie 
Landkartentechniker, Flurbereini-
gungstechniker, Katastertechniker 
und Planungstechniker mit verwal-
tungseigener Lehrabschlußprüfung 
und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

E 3 Teil II – Abschnitt 22.8  
E 5 einzige Fg. 
 
„Vermessungstechniker und Geo-
matiker mit Abschlussprüfung so-
wie Landkartentechniker, Flur-
bereinigungstechniker, Kataster-
techniker und Planungstechniker 
mit verwaltungseigener Ab-
schlussprüfung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäf-tigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben.“ 

 

    

VIII. Reproduktionstechnische 
Angestellte 

 22.9 Reproduktionstechnische 
Beschäftigter 

 

    

Vb einzige Fg. 
Ang. mit Abschlußprüfung in einem 
reproduktionstechnischen Beruf in 
einer Tätigkeit der Vg. Vc Fg. 1 so-
wie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, nach sechsjähriger 
Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fallgruppe. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 22.9  
Kleine E 9 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte im Vermessungs- 
und Kartenwesen mit Abschluss-
prüfung in einem reproduktions-
technischen Beruf  sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer  Er-
fahrungen entsprech-ende Tätig-
keiten ausüben die schwierige Auf-
gaben besonderer Art erfüllen.“ 
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Vc Fg. 1 
Ang. mit Abschlußprüfung in einem 
reproduktionstechnischen Beruf, die 
im Vermessungs- und Kartenwesen 
schwierige Aufgaben besonderer Art 
erfüllen, sowie sonstige Ang., die 
aufgrund gleichwertiger Fähig-keiten 
und ihrer  Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben. 

E 8 Teil II – Abschnitt 22.9  
Kleine E 9 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte im Vermessungs- 
und Kartenwesen mit Abschluss-
prüfung in einem reproduktions-
technischen Beruf  sowie sonstige 
Beschäftigte, die auf-grund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer  Er-
fahrungen entsprech-ende Tätig-
keiten ausüben die schwierige Auf-
gaben besonderer Art erfüllen.“ 

 

Vc Fg. 2 
Reproduktionstechnische Ang. im 
Vermessungs- und Kartenwesen mit 
einschlägiger Abschlußprüfung, die 
sich dadurch aus der Vg. VI b Fg. 1 
herausheben, daß sie überwiegend 
schwierige Aufgaben zu erfüllen ha-
ben, sowie sonstige Ang., die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

E 8 Teil II – Abschnitt 22.9  
E 8 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte imVermessungs- und 
Kartenwesen mit Abschlussprüfung 
in einem reproduktionstechnischen 
Beruf  sowie sonstige Beschäftigte,  
die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 
deren Tätigkeit  sich dadurch aus 
der Entgeltgruppe 6   heraushebt, 
dass sie schwierige Aufgaben er-
füllen..“ 

 
 
 
 
 
 
 

Vc Fg. 3 
Reproduktionstechnische Ang. im 
Vermessungs- und Kartenwesen mit 
einschlägiger Abschlußprüfung in 
einer Tätigkeit der Vg. VIb Fg. 1 so-
wie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, nach sechsjähriger 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 22.9  
E 7  einzige Fg.  
 
„Beschäftigte im Vermessungs- 
und Kartenwesen mit  Abschluss-
prüfung  in einem reproduktions-
technischen Beruf sowie sonstige 
Beschäftigte,  die aufgrund gleich-
wertiger Fähig-keiten und ihrer 
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Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fallgruppe. 

Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass sie in nicht 
unerheblichem Umfang schwierige 
Aufgeben erfüllen.“ 

    

VI b Fg. 1 
Reproduktionstechnische Ang. im 
Vermessungs- und Kartenwesen mit 
einschlägiger Abschlußprüfung, die 
sich dadurch aus der Vg. VII Fg. 1 
herausheben, daß sie in nicht uner-
heblichem Umfang schwierige Auf-
gaben zu erfüllen haben, sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 
(Der Umfang der schwierigen Aufga-
ben ist nicht mehr unerheblich, wenn 
er etwa ein Viertel der gesamten 
Tätigkeit ausmacht.) 

E 6 Teil II – Abschnitt 22.9  
E 7  einzige Fg.  
 
„Beschäftigte im Vermessungs- 
und Kartenwesen mit  Abschluss-
prüfung  in einem reproduktions-
technischen Beruf sowie sonstige 
Beschäftigte,  die aufgrund gleich-
wertiger Fähig-keiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass sie in nicht 
unerheblichem Umfang schwierige 
Aufgeben erfüllen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI b Fg. 2 
Reproduktionstechnische Ang. im 
Vermessungs- und Kartenwesen mit 
einschlägiger Abschlußprüfung in 
einer Tätigkeit der Vg. VII Fg. 1 so-
wie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, nach vierjähriger Tätig-
keit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 
 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 22.9  
E 6  einzige Fg. 
 
„Beschäftigte  im Vermessungs- 
und Kartenwesen mit  Abschluss-
prüfung in einem reproduktions-
technischen Beruf   sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähig-keiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen 
aus der Entgeltgruppe 5 heraus-
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hebt.“ 

    

VII Fg. 1 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 

 
Reproduktionstechnische Ang. im 
Vermessungs- und Kartenwesen mit 
einschlägiger Abschlußprüfung, die 
sich nach zweijähriger Berufsaus-
übung durch besondere Leistungen 
aus der Vg. VIII Fg. 1 herausheben, 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben. 

E 5 Teil II – Abschnitt 22.9  
E 6  einzige Fg. 
 
„Beschäftigte  im Vermessungs- 
und Kartenwesen mit  Abschluss-
prüfung  in einem reproduktions-
technischen Beruf sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähig-keiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Leistungen 
aus der Entgeltgruppe 5 heraus-
hebt.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII Fg. 2 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Reproduktionstechnische Ang. im 
Vermessungs- und Kartenwesen mit 
einschlägiger Abschlußprüfung in 
einer Tätigkeit der Vg. VIII Fg. 1 so-
wie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, nach dreijähriger Tätig-
keit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II – Abschnitt 22.9  
E 5 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte im Vermessungs- 
und Kartenwesen mit Abschluss-
prüfung in einem reproduktions-
technischen Beruf und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte,  die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.“ 

 

    

VIII Fg. 1 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 

E 3 Teil II – Abschnitt 22.9  
E 5  einzige Fg.  
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sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Reproduktionstechnische Ang. im 
Vermessungs- und Kartenwesen mit 
einschlägiger Abschlußprüfung und 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

 
„Beschäftigte im Vermessungs- 
und Kartenwesen mit Abschluss-
prüfung in einem reproduktions-
technischen Beruf und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte,  die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.“ 

VIII Fg. 2 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Ang. in einer Tätigkeit der Vg. IXb 
Fg. 1 nach dreijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Entfällt  Teil II – Abschnitt 22.9  
E 3  einzige Fg. – keine Stufe 6 – 
 
„Beschäftigte an Bürovervielfälti-
gungsmaschinen und in der Mikro-
verfilmung“ 

VIII Fg. 3 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Ang. in einer Tätigkeit der Vg. IXb 
Fg. 2 nach dreijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Entfällt Teil II – Abschnitt 22.9  
E 3  einzige Fg. – keine Stufe 6 – 
 
„Beschäftigte an Bürovervielfälti-
gungsmaschinen und in der Mikro-
verfilmung“ 

    

IXb Fg. 1 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Ang., die bei selbständiger Verfah-
renswahl Lichtpausen verschiedens-
ter Art herstellen. 

E 2 Entfällt Teil II – Abschnitt 22.9  
E 3  einzige Fg. – keine Stufe 6 – 
 
„Beschäftigte an Bürovervielfälti-
gungsmaschinen und in der Mikro-
verfilmung“ 

IXb Fg. 2 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 

E 2 Entfällt Teil II – Abschnitt 22.9  
E 3  einzige Fg. – keine Stufe 6 – 
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Ang. mit schwierigerer Tätigkeit bei 
der Mikroverfilmung (z.B. bei unter-
schiedlicher Qualität der Vorlagen). 

„Beschäftigte an Bürovervielfälti-
gungsmaschinen und in der Mikro-
verfilmung“ 

IXb Fg. 3 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Ang. in einer Tätigkeit der Vg. X 
Fg. 1 nach zweijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fg. 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Entfällt Teil II – Abschnitt 22.9  
E 2  einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit eines 
reproduktionstechnischen Berufs 
mit einfachen Tätigkeiten.“ 

IXb Fg. 4 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Ang. in einer Tätigkeit der Vg. X 
Fg. 2 nach zweijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe.  

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Entfällt Teil II – Abschnitt 22.9  
E 2  einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit eines 
reproduktionstechnischen Berufs 
mit einfachen Tätigkeiten.“ 

    

X Fg. 1 
 

Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Ang., die einfache Lichtpausen her-
stellen. 

E 2 Entfällt Teil II – Abschnitt 22.9  
E 2  einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit eines 
reproduktionstechnischen Berufs 
mit einfachen Tätigkeiten.“ 

X Fg. 2 
 

Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Ang. mit einfacher Tätigkeit bei der 
Mikroverfilmung 

E 2 Entfällt Teil II – Abschnitt 22.9  
E 2  einzige Fg.  
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit eines 
reproduktionstechnischen Berufs 
mit einfachen Tätigkeiten.“ 
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IX. Operateure, Strahlenschutz-
techniker und Strahlen-
schutzlaboranten in Kern-
forschungseinrichtungen im 
Sinne der Nr. 1 Satz 2 SR 2 o 

 22.10 Operateure, Strahlen-
schutztechniker und Strah-
lenschutzlaboranten in Kern-
forschungseinrichtungen  

 

    

IVb einzige Fg. 
Operateure in einer Tätigkeit der 
Vg. Vb Fg. 1 nach sechsjähriger 
Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal Große E 9) Teil II – Abschnitt 22.10  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Operateure, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Ent-geltgruppe 8    
oder der Ent-geltgrupe 6 heraus-
hebt, dass sie aufgrund schwieriger 
Arbeitsabläufe beson-ders hohe 
Anforderungen stellt.“ 

 

    

Vb Fg. 1 
Operateure, die sich aus der Vg. Vc 
Fg. 1 oder Vg. VI b Fg. 1 dadurch 
herausheben, daß an sie aufgrund 
schwieriger Arbeitsabläufe beson-
ders hohe Anforderungen gestellt 
werden. 
 

Große E 9 Teil II – Abschnitt 22.10  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Operateure, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Ent-geltgruppe 8    
oder der Ent-geltgrupe 6 heraus-
hebt, dass sie aufgrund schwieriger 
Arbeitsabläufe beson-ders hohe 
Anforderungen stellt.“ 

 

Vb Fg. 2 
Strahlenschutztechniker in einer Tä-
tigkeit der Vg. Vc Fg. 2 nach sechs-
jähriger Tätigkeit in dieser Vergü-
tungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II – Abschnitt 22.10  
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Strahlenschutztechniker, deren 
Tätigkeit sich durch ein hohes Maß 
an Verantwortung oder dadurch 
aus der Entgeltgruppe 7 heraus-
hebt, dass sie schwierige Aufgaben 
erfüllen. „ 
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Vc Fg. 1 
Operateure, die sich aus der Vg. VI b 
Fg. 1 nach langjährigen Erfahrungen 
in dieser Vg. durch besondere Zuver-
lässigkeit herausheben. 

E 8 Teil II – Abschnitt 22.10  
E 8 einzige Fg. 
 
„Operateure, deren Tätigkeit  sich 
dadurch aus der Ent-geltgruppe 6 
heraushebt, dass sie besondere  
Zuverlässigkeit erfordert.“ 

 

Vc Fg. 2 
Strahlenschutztechniker, die schwie-
rige Aufgaben erfüllen oder sich 
durch ein hohes Maß von Verant-
wortlichkeit aus der Vg. VI b Fg. 2 
herausheben. 

E 8  Teil II – Abschnitt 22.10  
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Strahlenschutztechniker, deren 
Tätigkeit sich durch ein hohes Maß 
an Verantwortung oder dadurch 
aus der Entgeltgruppe 7 heraus-
hebt, dass sie schwierige Aufgaben 
erfüllen. „ 

 
 
 
 
 
 

Vc Fg. 3 
Strahlenschutztechniker in einer Tä-
tigkeit der Vg. VI b Fg. 2 nach vier-
jähriger Tätigkeit in dieser Vergü-
tungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II – Abschnitt 22.10  
E 7 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte im Strahlenschutz, 
die Kontrollbereiche selbständig 
überwachen oder Abschirmungs- 
und Dosisberechnungen durchfüh-
ren (Strahlenschutztechniker).“ 

 

    

VIb Fg. 1 
Ang. an Reaktoren, Beschleuniger-
anlagen, Tieftemperaturanlagen, 
heißen Zellen und vergleichbaren 
Experimentieranlagen, die eine oder 
mehrere der nachstehenden Aufga-
ben erfüllen: 
a) Bedienung des Steuerpults eines 

E 6 Teil II – Abschnitt 22.10  
E 6 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte an Reaktoren, Be-
schleunigeranlagen, Tieftempe-
raturanlagen, heißen Zellen und 
vergleichbaren Experimentier-
anlagen, die eine oder mehrere der 
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Reaktors oder Beschleunigers 
und der Betriebskreisläufe, 

b) Kontrolle und Bedienung von Ex-
perimentieranlagen und -
kreisläufen, 

c) Kontrolle und Bedienung der zu 
den in den Buchstaben a) und b) 
genannten Anlagen gehörenden 
Maschinenanlagen und Behebung 
von Störungen, (Operateure). 

nachstehenden Aufgaben erfüllen: 
a) Bedienung des Steuerpults ei-

nes Reaktors oder Beschleuni-
gers und der Betriebskreisläufe, 

b) Kontrolle und Bedienung von 
Experimentieranlagen und -
kreisläufen, 

c) Kontrolle und Bedienung der zu 
den Buchstaben a) und b) ge-
nannten Anlagen gehörenden 
Maschinenanlagen und Behe-
bung von Störungen,  

(Operateure). 

 
 
 
 
 
 

VIb Fg. 2 
Ang. im Strahlenschutz, die Kontroll-
bereiche selbständig überwachen 
oder Abschirmungs- und Dosisbe-
rechnungen durchführen  (Strahlen-
schutz-techniker). 

E 6  Teil II – Abschnitt 22.10  
E 7 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte im Strahlenschutz, 
die Kontrollbereiche selbständig 
überwachen oder Abschirmungs- 
und Dosisberechnungen durchfüh-
ren  (Strahlenschutz-techniker).“ 

 

VIb Fg. 3 
Ang. in einer Tätigkeit der Vg. VII 
Fg. 2 nach achtjähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 22.10  
E 5 Fg. 2 
 
„Beschäftigte, die einfache Opera-
teuraufgaben selbständig erledi-
gen.“ 

 

    

VII Fg. 1 
Ang. während der Ausbildungszeit 
zum Operateur. 

E 5 Teil II – Abschnitt 22.10  
E 5 Fg. 1 
 
„Beschäftigte während der Ausbil-
dungszeit zum Operateur.“ 

 

VII Fg. 2 
Ang., die einfache Operateurauf-

E 5 Teil II – Abschnitt 22.10  
E 5 Fg. 2 
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gaben selbständig erledigen.  
„Beschäftigte, die einfache Opera-
teuraufgaben selbständig erledi-
gen.“ 

VII Fg. 3 
Strahlenschutzlaboranten, die sich 
dadurch aus der Vg. VIII dieses Un-
terabschnitts herausheben, daß sie 
Strahlungsmessungen zu be-urteilen 
und Empfehlungen für strahlen-
schutzgerechtes Verhalten zu geben 
haben. 

E 5 Teil II – Abschnitt 22.10  
E 5 Fg. 3 
 
„Strahlenschutzlaboranten, deren 
Tätigkeit sich dadurch aus der Ent-
gelt-gruppe 3 heraushebt, dass sie 
Strahlungs-messungen beurteilen 
und Empfehlungen für strahlen-
schutz-gerechtes Verhalten ge-
ben.“ 

 

    

VIII einzige Fg. 
Ang., die Strahlungsmessungen 
durchführen und protokollieren 
(Strahlenschutzlaboranten). 

E 3  Teil II – Abschnitt 22.10  
E 3 einzige Fg. – keine Stufe 6 – 
 
„Beschäftigte, die Strahlungsmes-
sungen durchführen und protokol-
lieren (Strahlenschutzlaboranten).“ 

 

    

X. Fotografen  22.11 Fotografen  

IVb einzige Fg. 
Fotografen mit Abschlußprüfung, die 
sich dadurch aus der Vg. Vb Fg. 3 
herausheben, daß sie in nicht uner-
heblichem Umfang selbständig neue 
Arbeitsverfahren entwickeln und er-
proben, sowie sonstige Ang., die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben. 

Große E 9  Teil II – Abschnitt 22.11  
Große E 9 Fg. 1 
 
„ Fotografen mit Abschlussprüfung  
sowie sonstige Beschäf-tigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, deren 
Tätigkeit sich dadurch aus der  
Fallgruppe 4 heraus-hebt, dass in 
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(Der Umfang der Tätigkeit ist nicht 
mehr unerheblich, wenn er etwa ein 
Viertel der gesamten Tätigkeit aus-
macht.) 

nicht unerheb-lichem Umfang selb-
ständig neue Arbeitsverfahren zu 
entwickeln und zu erproben sind.“ 
 

    

Vb Fg. 1 
Fotografen mit Abschlußprüfung und 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben,denen mind. acht  Ang. 
dieses Unterabschnitts durch aus-
drückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind.  

Kleine E 9 Teil II – Abschnitt 22.11 
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Fotografen mit Abschlussprüfung 
und entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähig-keiten 
und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten aus-
üben,denen mindestens acht  Be-
schäftigte dieses Unterabschnitts 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.“ 

 

Vb Fg. 2 
Fotografen mit Abschlußprüfung und 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätig-keiten 
ausüben, denen mind. vier Ang. die-
ses Unterabschnitts mind. der 
Vg. Vc durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

Kleine E 9 Teil II – Abschnitt 22.11 
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Fotografen mit Abschlussprüfung 
und entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähig-keiten 
und ihrer Erfahrungen entsprech-
ende Tätigkeiten ausüben, denen 
mindestens vier Beschäftigte  die-
ses Unterabschnitts mindestens 
der Entgeltgruppe 8 durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.“ 

 

Vb Fg. 3 
Fotografen mit Abschlußprüfung, die 
sich dadurch aus der Vg. Vc Fg. 1 

Kleine E 9 Teil II – Abschnitt 22.11 
Kleine E 9 Fg. 4 
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herausheben, daß sie in For-
schungseinrichtungen hohen wis-
senschaftlichen Ansprüchen genü-
gende Arbeitsergebnisse erbringen, 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprech-ende Tätig-
keiten ausüben. 

„Fotografen mit Abschlussprüfung  
sowie sonstige Be-schäftigte, die 
aufgrund gleich-wertiger Fähigkei-
ten und ihrer Er-fahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus 
der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 
heraushebt, dass sie in For-
schungseinrichtungen auszuüben 
ist und hohen wissenschaftlichen 
Ansprüchen genügende Arbeitser-
gebnisse zu erbringen sind.“   

    

Vc Fg. 1 
Fotografen mit Abschlußprüfung, die 
sich durch besonders schwierige 
Tätigkeit aus der Vg. VI b dieses Un-
terabschnitts herausheben, sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 
(Besonders schwierige Tätigkeit ist 
das selbständige Herstellen objekt-
gerechter fotografischer Aufnahmen 
unter Berücksichtigung der jeweili-
gen fachlichen Anforderungen bei 
besonders erschwerten fototechni-
schen Aufnahmebedingungen, z.B. 
Aufnahmen von schlecht sichtbaren 
Spuren im Polizeidienst; Intra-
oralaufnahmen, Aufnahme eines 
Lehrfilmes bei einer Shuntoperation 
im medizinischen Bereich, Aufnah-
men, die die besondere Herausarbei-
tung bestimmter für die wissenschaft-

E 8 Teil II – Abschnitt 22.11  
E 8 Fg. 1 
 
„Fotografen mit Abschlussprüfung  
sowie sonstige Be-schäftigte, die 
aufgrund gleich-wertiger Fähigkei-
ten und ihrer Er-fahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus 
der Entgeltgruppe 6 heraushebt, 
dass sie besonders schwierig ist.“  
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liche Bearbeitung notwendiger 
Merkmale erfordern, in der For-
schung und in der Materialprüfung.) 

Vc Fg. 2 
Fotografen mit Abschlußprüfung und 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätig-keiten 
ausüben, denen mind. vier Ang. die-
ses Unterabschnitts durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

E 8 Teil II – Abschnitt 22.11  
E 8 Fg. 2 
 
„Fotografen mit Abschlussprüfung 
und entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähig-keiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten aus-üben, de-
nen mindestens vier Be-schäftigte  
dieses Unterabschnitts durch aus-
drückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.“ 

 

    

VI b einzige Fg. 
Fotografen mit Abschlußprüfung und 
schwieriger Tätigkeit sowie sonstige 
Ang., die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Schwierige Tätigkeit ist das selb-
ständige Herstellen objektgerechter 
fotografischer Aufnahmen unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen fachli-
chen Anforderungen, z.B. Aufnah-
men zur Beweissicherung an Tat- 
und Unfallorten im Polizeidienst; 
Operationsaufnahmen im medizini-
schen Bereich; Aufnahmen bei der 
Durchführung von Forschungsaufga-
ben, für Lehrzwecke oder bei Versu-
chen zur Materialprüfung in den Be-
reichen der Forschung, der wissen-

E 6 Teil II – Abschnitt 22.11  
E 6 einzige Fg. 
 
„Fotografen mit Abschlussprüfung 
sowie sonstige Beschäftigte, die 
au-fgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen ent-
sprech-ende Tätigkeiten ausüben 
mit schwieriger Tätigkeit.“ 
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schaftlichen Lehre und der Material-
prüfung.) 

    

VII einzige Fg. 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 

 
Fotografen mit Abschlußprüfung und 
entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 
 

E 5 Teil II – Abschnitt 22.11  
E 5  einzige Fg. 
 
„Fotografen mit Abschlssßprüfung 
und entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähig-.keiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.“ 
 

 

XI. Fotolaboranten  22.12 Fotolaboranten  

VI b einzige Fg. 
Fotolaboranten mit Abschluß-prüfung 
in einer Tätigkeit der Vg. VII Fg. 1 
nach vierjähriger Tätigkeit in dieser 
Vergütungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II – Abschnitt 22.12  
E 6 einzige Fg. 
 
„Fotolaboranten mit Abschluss-
prüfung, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 4  
heraushebt, dass sie bei Colorent-
wicklungs-arbeiten selbständig 
Filterbestim-mungen zur Erzielung 
höchster Farbgenauigkeit oder 
besonderer Farbdarstellung vor-
nehmen.“ 

 

    

VII Fg. 1 
 

Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 

 

E 5 Teil II – Abschnitt 22.12  
E 6 einzige Fg. 
 
„Fotolaboranten mit Abschluss-
prüfung, deren Tätigkeit sich 
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Fotolaboranten mit Abschlußprüfung, 
die sich dadurch aus der Vg. VIII 
Fg. 1 herausheben, daß sie bei Colo-
rentwicklungsarbeiten selbständig 
Filterbestimmungen zur Erzielung 
höchster Farbgenauigkeit oder be-
sonderer Farbdarstellung vorneh-
men. 

dadurch aus der Entgeltgruppe 4 
heraushebt, dass sie bei Colorent-
wicklungs-arbeiten selbständig 
Filterbestim-mungen zur Erzielung 
höchster Farbgenauigkeit oder 
besonderer Farbdarstellung vor-
nehmen.“ 

VII Fg. 2 
 

Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Fotolaboranten mit Abschluß-prüfung 
in einer Tätigkeit der Vg. VIII Fg. 1 
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser 
Vergütungs- und Fallgruppe. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Entfällt Teil II – Abschnitt 22.12 
E 4 einzige Fg. 
 
„Fotolaboranten mit Abschluss-
prüfung und entsprechender Tätig-
keit.“ 
 

    

VIII Fg. 1 
 

Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Fotolaboranten mit Abschlußprüfung, 
die sich durch schwierigere Tätigkei-
ten aus der Vg. IXb dieses Unterab-
schnitts herausheben. 

E 3  Entfällt Teil II – Abschnitt 22.12 
E 4 einzige Fg. 
 
„Fotolaboranten mit Abschluß-
prüfung und entsprechender Tätig-
keit.“ 
 

VIII Fg. 2 
 

Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Fotolaboranten mit Abschlußprü-fung 
in einer Tätigkeit der Vg. IX b dieses 
Unterabschnitts nach dreijähriger 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Teil II – Abschnitt 22.12  
E 4 einzige Fg. 
 
„Fotolaboranten mit Abschluss-
prüfung und entsprechender Tätig-
keit.“ 
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Tätigkeit in dieser Vg.. 
 

    

IXb einzige Fg. 
 

Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 

 
Fotolaboranten mit Abschlußprüfung 
und entsprechender Tätigkeit. 

E 2  Teil II – Abschnitt 22.12  
E 4 einzige Fg 
 
„Fotolaboranten mit Abschluss-
prüfung und entsprechender Tätig-
keit.“ 
 

 

    

BAT II M:   
Ang. in den Eichverwaltungen 
der Länder 
 

 TV-L II 23: 
Technische Beschäftigte im 
Eichdienst 

 

III einzige Fg.  
Technische Ang. im Eichdienst mit 
technischer Ausbildung nach Nr. 2 
der Vorbemerkungen zu allen Vg.n 
und entsprechender Tätigkeit und 
langjähriger praktischer Erfahrung, 
die sich durch die besondere Bedeu-
tung ihres Aufgabenkreises aus der 
Vg. IVa dieses Unterabschnitts her-
ausheben, sowie sonstige Ang., die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben. 
 
(Besonders bedeutende Tätigkeiten 
sind z.B. Eichen von Gaskalorime-
tern und Meßgeräten zur kontinuier-
lichen Dichtemessung; selbständige 
Entwicklung neuer Prüfverfahren: 

E 11 Teil II - Abschnitt 23   
E 11 einzige Fg. 
 
Technische Beschäftigte im Eich-
dienst mit technischer Ausbildung 
und entsprechender Tätigkeit und 
langjähriger praktischer Erfahrung 
so-wie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, deren 
Tätigkeit sich durch die besondere 
Bedeutung des Aufgabenkreises 
aus der Entgeltgruppe 10 heraus-
hebt.“ 
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Überwachen von Hauptprüfstellen für 
Elektrizitätsmeßgeräte.) 

    

IVa einzige Fg. 
Technische Ang. im Eichdienst mit 
technischer Ausbildung nach Nr. 2 
der Vorbemerkungen zu allen Vg.n 
und entsprechender Tätigkeit, die 
sich durch die besondere Schwierig-
keit ihrer Aufgaben aus der Vg. IVb 
dieses Unterabschnitts herausheben, 
sowie sonstige Ang., die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben. 
 
(Besonders schwierige Aufgaben 
sind z.B. Eichen von Abfüllmaschi-
nen, Maßfüllmaschinen, Mengen-
umwertern, Zeitmeßgeräten, Flüs-
siggasmeßanlagen, temperaturkom-
pensierenden Flüssigkeitszählern, 
Verkehrsradargeräten; Überwachen 
von Prüfstellen für Gas- und Was-
sermeßgeräte sowie Außen- oder 
Nebenprüfstellen für Elektrizitäts-
meßgeräte.) 

E 10 Teil II - Abschnitt 23  
E 10 einzige  Fg. 
 
„Technische Beschäftigte im Eich-
dienst mit technischer Ausbildung 
und entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte,  die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, deren 
Tätigkeit sich durch die besondere 
Schwierigkeit der Aufgaben aus 
der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 
heraushebt.“ 
 
 

 

    

IVb einzige Fg. 
 
Technische Ang. im Eichdienst mit 
technischer Ausbildung nach Nr. 2 
der Vorbemerkungen zu allen Vg.n 
und entsprechender Tätigkeit nach 

Große E 9 Teil II - Abschnitt 23  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Technische Beschäftigte  im Eich-
dienst mit technischer Aus-bildung 
und entsprechender Tätig-keit so-
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sechsmonatiger Berufsausübung 
nach Ablegung der Prüfung sowie 
sonstige Ang., die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, nach sechsmonatiger Aus-
übung dieser Tätigkeiten. 
 
(Entsprechende Tätigkeiten sind z.B. 
Eichen von abrollenden und legen-
den Meßmaschinen, Präzisionsmaß-
stäben und -meßbändern, Ge-
schwindigkeitsmessern, Fahrtschrei-
bern, Planimetern, Flächenmeßma-
schinen, Lagerbehältern über 
100 cbm Inhalt, Meßanlagen für 
Flüssigkeiten mit mehr als 32 mm 
Anschlußweite, Meßkammertankwa-
gen, Gleis- oder Fahrzeugwaagen, 
Präzisionswaagen in Sonderausfüh-
rung, Feinwaagen, hydrostatischen 
Waagen, selbsttätigen Waagen, Ei-
ersortiermaschinen, Meßgeräten zur 
Bestimmung des Feuchtigkeitsge-
halts von Getreide; Prüfen von Ge-
brauchsnormalen und Prüfungs-
hilfsmitteln; Überwachen von Betrie-
ben zur Herstellung von Packungen, 
Flaschen und Schankgefäßen.) 
 

wie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähig-keiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.“ 
 

 Va einzige Fg. 
 
Technische Ang. im Eichdienst mit 
technischer Ausbildung nach Nr. 2 
der Vorbemerkungen zu allen Vg.n 
und entsprechender Tätigkeit wäh-
rend der ersten sechs Monate der 

Große E 9 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“) 
 

Teil II - Abschnitt 23   
Große E 9 Fg. 1 
 
„Technische Beschäftigte  im Eich-
dienst mit technischer Aus-bildung 
und entsprechender Tätig-keit so-
wie sonstige Beschäftigte, die auf-
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Berufsausübung nach Ablegung der 
Prüfung sowie sonstige Ang., die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben. 
 
(Entsprechende Tätigkeiten sind z.B. 
Eichen von abrollenden und legen-
den Meßmaschinen, Präzisionsmaß-
stäben und -meßbändern, Ge-
schwindigkeitsmessern, Fahrtschrei-
bern, Planimetern, Flächenmeßma-
schinen, Lagerbehältern über 
100 cbm Inhalt, Meßanlagen für 
Flüssigkeiten mit mehr als 32 mm 
Anschlußweite, Meßkammertankwa-
gen, Gleis- oder Fahrzeugwaagen, 
Präzisionswaagen in Sonderausfüh-
rung, Feinwaagen, hydrostatischen 
Waagen, selbsttätigen Waagen, Ei-
ersortiermaschinen, Meßgeräten zur 
Bestimmung des Feuchtigkeitsge-
halts von Getreide; Prüfen von Ge-
brauchsnormalen und Prüfungs-
hilfsmitteln; Überwachen von Betrie-
ben zur Herstellung von Packungen, 
Flaschen und Schankgefäßen.) 

grund gleichwertiger Fähig-keiten 
und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.“ 

    

Vb einzige Fg. 
 
Eichtechnische Ang. mit einschlägi-
ger staatl. Abschlußprüfung nach 
Nr. 3 der Vorbemerkungen zu allen 
Vg. oder mit Meisterprüfung (Hand-
werks- oder Industriemeister) in einer 
einschlägigen Fachrichtung in einer 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II - Abschnitt 23   
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Eichtechnische Beschäftigte mit 
einschlägiger staatlicher Aschluss-
prüfung oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) 
in einer ein-schlägigen Fachrich-
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Tätigkeit der Vg. Vc Fg. 1 sowie 
sonstige Ang. mit einschlägiger 
Handwerker- oder Facharbeiteraus-
bildung, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser 
Vergütungs- und Fg.. 
 

tung sowie sonstige Beschäftigte 
mit ein-schlägiger Handwerker- 
oder Facharbeiterausbildung, die 
aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus 
der Entgeltgruppe 8 heraushebt, 
dass sie besonders schwierig ist.“. 

    

Vc Fg. 1 
 
Eichtechnische Ang. mit einschlägi-
ger staatl. Abschlußprüfung nach 
Nr. 3 der Vorbemerkungen zu allen 
Vg.n oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) 
in einer einschlägigen Fachrichtung, 
die sich durch besonders schwierige 
Tätigkeiten aus der Vg. VI b Fg. 1 
herausheben, sowie sonstige Ang. 
mit einschlägiger Handwerker- oder 
Facharbeiterausbildung, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 
 
(Besonders schwierige Tätigkeiten 
sind z.B. das Neueichen von Meßan-
lagen für Flüssigkeiten bis 32 mm 
Anschlußweite, Eiersortierwaagen, 
Getreideprobern; Prüfen von Ge-
brauchsnormalen für Präzisionsge-
wichte; Eichen von Druckmeßgerä-
ten und Lagerbehältern bis 100 cbm 
Inhalt.) 

E 8 Teil II - Abschnitt 23   
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Eichtechnische Beschäftigte mit 
einschlägiger staatlicher Aschluss-
prüfung oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) 
in einer ein-schlägigen Fachrich-
tung sowie sonstige Beschäftigte 
mit ein-schlägiger Handwerker- 
oder Facharbeiterausbildung, die 
aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus 
der Entgeltgruppe 8 heraushebt, 
dass sie besonders schwierig ist.“. 
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Vc Fg. 2 
 
Eichtechnische Ang. mit einschlägi-
ger staatlicher Abschlußprüfung 
nach Nr. 3 der Vorbemerkungen zu 
allen Vg.n oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) 
in einer einschlägigen Fachrichtung 
in einer Tätigkeit der Vg. VI b Fg. 1 
sowie sonstige Ang. mit einschlägi-
ger Handwerker- oder Facharbeiter-
ausbildung, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, 
 
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser 
Vergütungs- und Fg. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II - Abschnitt 23  
E 8 einzige  Fg. 
 
„Eichtechnische Beschäftigte mit 
einschlägiger staatlicher Abschluß-
prüfung oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) 
in einer einschlägigen Fachrichtung 
sowie sonstige Beschäftigte mit 
einschlägiger Handwerker- oder 
Facharbeiterausbildung. die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.mit 
schwieriger Tätigkeit.“  
 
 

 

    

VI b Fg. 1 
 
Eichtechnische Ang. mit einschlägi-
ger staatl. Abschlußprüfung nach 
Nr. 3 der Vorbemerkungen zu allen 
Vg. oder mit Meisterprüfung (Hand-
werks- oder Industriemeister) in einer 
einschlägigen Fachrichtung und 
schwieriger Tätigkeit sowie sonstige 
Ang. mit einschlägiger Handwerker- 
oder Facharbeiterausbildung. die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechede 
Tätigkeiten ausüben. 
 
(Schwierige Tätigkeiten sind z.B. 
Eichen von Kolbenmeßpumpen, 

E 6 Teil II - Abschnitt 23  
E 8 einzige  Fg. 
 
„Eichtechnische Beschäftigte mit 
einschlägiger staatlicher Abschluß-
prüfung oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) 
in einer einschlägigen Fachrichtung 
sowie sonstige Beschäftigte mit 
einschlägiger Handwerker- oder 
Facharbeiterausbildung. die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.mit 
schwieriger Tätigkeit.“  
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Herbstgefäßen, Maisch- oder Gär-
bottichen, Brau- oder Sudpfannen, 
Feingewichten, Handelswaagen mit 
einer Einspielungslage von mehr als 
3.000 kg Höchstlast, Blutdruckmeß-
geräten; Eichen von Präzisionsmeß-
geräten aus Glas, die im Bereich der 
diagnostischen Heilkunde und bei 
der Kontrolle von Arzneimitteln an-
gewendet werden, z.B. Hämoglobin-
pipetten, Zellenzählkammern, Pyk-
nometern, Dilatometern; Nacheichen 
von Meßanlagen für Flüssigkeiten 
bis 32 mm Anschlußweite; Prüfen 
von Gebrauchsnormalen für Han-
delsgewichte [außer Gewichtsgerät-
schaften]; Vorprüfen von Waagebal-
ken für Gleis- oder Fahrzeugwaa-
gen.) 

VI b Fg. 2 
 
Eichtechnische Ang. mit einschlägi-
ger staatl. Abschlußprüfung nach 
Nr. 3 der Vorbemerkungen zu allen 
Vg. oder mit Meisterprüfung (Hand-
werks- oder Industriemeister) in einer 
einschlägigen Fachrichtung und ent-
sprechender Tätigkeit nach sechs-
monatiger Berufsausübung nach 
Ablegung der Prüfung als Techniker 
oder nach Ablegung der Meisterprü-
fung sowie sonstige Ang. mit ein-
schlägiger Handwerker- oder Fach-
arbeiterausbildung, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, nach sechsmonatiger 

E 6 Teil II - Abschnitt 23  
E 6 Fg. 1 
 
„Eichtechnische Beschäftigte mit 
einschlägiger staatlicher Abschluß-
prüfung oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) 
in einer einschlägigen Fachrichtung 
und entsprechender Tätigkeit so-
wie sonstige Beschäftigte mit ein-
schlägiger Handwerker- oder 
Facharbeiterausbildung, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.“ 
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Ausübung dieser Tätigkeiten. 
 
(Entsprechende Tätigkeiten sind z.B. 
Eichen von Wegstreckenzählern und 
Fahrpreisanzeigern an Kraftfahrzeu-
gen, Präzisionsgewichten, Präzisi-
onswaagen einfacher Ausführung, 
Handelswaagen mit einer Einspie-
lungslage bis 3000 kg Höchstlast, 
Neigungswaagen bis 200 kg Höchst-
last, Reifendruckmeßgeräten). 

VI b Fg. 3 
 
Eichtechnische Ang. mit einschlägi-
ger staatl. Abschlußprüfung nach 
Nr. 3 der Vorbemerkungen zu allen 
Vg. oder mit Meisterprüfung (Hand-
werks- oder Industriemeister) in einer 
einschlägigen Fachrichtung als 
Gruppenführer in der Vor-, Haupt- 
und Kontrollprüfung von Aräometern, 
Industrie- und Laboratoriumsther-
mometern, medizinischen Spritzen 
oder Meßwerkzeugen für wissen-
schaftliche und technische Untersu-
chungen nach sechsmonatiger Be-
rufsausübung nach Ablegung der 
Prüfung als Techniker oder nach 
Ablegung der Meisterprüfung sowie 
sonstige Ang. mit einschlägiger 
Handwerker- oder Facharbeiteraus-
bildung, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
nach sechsmonatiger Ausübung der 
Tätigkeit eines eichtechnischen Ang. 
mit einschlägiger staatlicher Ab-

E 6 Teil II - Abschnitt 23  
E 6 Fg. 2 
 
„Eichtechnische Beschäftigte mit 
einschlägiger staatlicher Abschluß-
prüfung oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) 
in einer einschlägigen Fachrichtung 
sowie sonstige Beschäftigte mit 
einschlägiger Handwerker- oder 
Facharbeiterausbildung, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, als 
Gruppenführer in der Vor-, Haupt- 
und Kontrollprüfung von Aräome-
tern, Industrie- und Laboratori-
umsthermometern, medizinischen 
Spritzen oder Meßwerkzeugen für 
wissenschaftliche und technische 
Untersuchungen, ,  
 
denen mind. vier Eichhelfer mit 
Tätigkeiten der Entgeltgruppe 4,  
Fg. 1 durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind.“ 
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schlußprüfung nach Nr. 3 der Vor-
bemerkungen zu allen Vg. oder mit 
Meisterprüfung (Handwerks- oder 
Industriemeister) in einer einschlägi-
gen Fachrichtung, 
denen mind. vier Eichhelfer mit Tä-
tigkeiten der Vg. VIII Fg. 3 durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

 

    

VII Fg. 1 
 
Eichtechnische Ang. mit einschlägi-
ger staatlicher Abschlußprüfung 
nach Nr. 3 der Vorbemerkungen zu 
allen Vg.n oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) 
in einer einschlägigen Fachrichtung 
und entsprechender Tätigkeit wäh-
rend der ersten sechs Monate der 
Berufsausübung nach Ablegung der 
Prüfung als Techniker oder nach 
Ablegung der Meisterprüfung sowie 
sonstige Ang. mit einschlägiger 
Handwerker- oder Facharbeiteraus-
bildung, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 
(Entsprechende Tätigkeiten sind z.B. 
Eichen von Wegstreckenzählern und 
Fahrpreisanzeigern an Kraftfahrzeu-
gen, Präzisionsgewichten, Präzisi-
onswaagen einfacher Ausführung, 
Handelswaagen mit einer Einspie-
lungslage bis 3.000 kg Höchstlast, 

Entgeltgruppe 5 entfällt („Einarbeitungsmerkmal“) 
 

Teil II - Abschnitt 23   
E 6 Fg. 1 
 
„Eichtechnische Beschäftigte mit 
einschlägiger staatlicher Ab-
schlussprüfung oder mit Meister-
prüfung (Handwerks- oder Indust-
riemeister) in einer einschlägigen 
Fachrichtung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte mit einschlägiger Handwerker- 
oder Facharbeiterausbildung, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.“ 
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Neigungswaagen bis 200 kg Höchst-
last, Reifendruckmeßgeräten. 

VII Fg. 2 
 
Eichtechnische Ang. mit einschlägi-
ger staatl. Abschluß-prüfung nach 
Nr. 3 der Vorbemerkungen zu allen 
Vg.n oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) 
in einer einschlägigen Fachrichtung 
als Gruppenführer in der Vor-, 
Haupt- und Kontrollprüfung von 
Aräometern. Industrie- und Laborato-
riumsthermometern, medizinischen 
Spritzen oder Meßwerkzeugen für 
wissenschaftliche und technische 
Untersuchungen während der ersten 
sechs Monate der Berufsausübung 
nach Ablegung der Prüfung als 
Techniker oder nach Ablegung der 
Meisterprüfung sowie sonstige Ang. 
mit einschlägiger Handwerker- oder 
Facharbeiterausbildung, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, 
 
denen mind. vier Eichhelfer mit Tä-
tigkeiten der Vg. VIII 
Fg. 3 durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 
 
 

Entgeltgruppe 5 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“) 
 

Teil II - Abschnitt 23  
E 6 Fg. 2 
 
„Eichtechnische Beschäftigte mit 
einschlägiger staatlicher Abschluß-
prüfung oder mit Meisterprüfung 
(Handwerks- oder Industriemeister) 
in einer einschlägigen Fachrichtung 
sowie sonstige Beschäftigte mit 
einschlägiger Handwerker- oder 
Facharbeiterausbildung, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, als 
Gruppenführer in der Vor-, Haupt- 
und Kontrollprüfung von Aräome-
tern, Industrie- und Laboratori-
umsthermometern, medizinischen 
Spritzen oder Meßwerkzeugen für 
wissenschaftliche und technische 
Untersuchungen, denen mind. vier 
Eichhelfer mit Tätigkeiten der Ent-
geltgruppe 4  Fallgruppe 1 durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.“ 
 

VII Fg. 3 
 
Eichhelfer in einer Tätigkeit der 
Vg. VIII Fg. 1 oder 3 nach dreijähri-

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Entfällt  Teil II Abschnitt 23 
E 5 Fg 1 
 
„Eichhelfer als Gruppenführer in 
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ger Tätigkeit in dieser Vg. und in ei-
ner dieser Fg.n. 
 
 

der Vor-, Haupt- und Kontrollprü-
fung von Glasmessgeräten, denen 
mindestens drei Eichhelfer durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.“ 
 
oder 
 
E 4 Fg 1 
 
„Eichhelfer, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 3 
Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie 
in der Vor-, Haupt- und Kontrollprü-
fung von Aerometern, Industrie- 
und Laboratoriumsthermometern, 
medizinischen Spritzen oder 
Messwerkzeugen  für wissen-
schaftliche und technische Unter-
suchungen auszuüben ist.“ 

VII Fg. 4 
 
Eichhelfer mit einschlägiger Hand-
werker- oder Facharbeiterausbildung 
in einer Tätigkeit der Vg. VIII Fg. 2 
nach dreijähriger Tätigkeit in dieser 
Vergütungs- und Fg. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II - Abschnitt 23  
E 5 Fg. 2  
 
„Eichhelfer mit einschlägiger 
Handwerker- oder Facharbeiter-
ausbildung mit schwierigerer Tätig-
keit .“ 

 

    

VIII Fg. 1 
 
Eichhelfer als Gruppenführer in der 
Vor-, Haupt- und Kontroll-prüfung 
von Glasmeßgeräten, denen mind. 
drei Eichhelfer durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

E 3 Teil II - Abschnitt 23  
E 5 Fg. 1 
 
„Eichhelfer als Gruppenführer in 
der Vor-, Haupt- und Kontroll-
prüfung von Glasmessgeräten, 
denen mind. drei Eichhelfer durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
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unterstellt sind.“ 

VIII Fg. 2 
 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Eichhelfer mit einschlägiger Hand-
werker- oder Facharbeiterausbildung 
mit schwierigerer Tätigkeit (z.B. Ei-
chen von Maßstäben, Flüssigkeits-
maßen und Handelsgewichten; 
Nacheichen von Meßwerkzeugen mit 
festen Meßwänden, Bier- oder Wein-
fässern, Handelswaagen mit einer 
Einspielungslage bis 500 kg Höchst-
last). 

E 3 Teil II - Abschnitt 23  
E 5 Fg. 2  
 
„Eichhelfer mit einschlägiger 
Handwerker- oder Facharbeiter-
ausbildung mit schwierigerer Tätig-
keit.“ 
 

 

VIII Fg. 3 
 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Eichhelfer. die sich dadurch aus der 
Vg. IXb Fg. 2 herausheben, daß sie 
in der Vor-, Haupt- und Kontrollprü-
fung von Aräometern, Industrie- und 
Laboratoriumsthermometern, medi-
zinischen Spritzen oder Meßwerk-
zeugen für wissenschaftliche und 
technische Untersuchungen tätig 
sind, nach mind. dreijähriger Tätig-
keit als Eichhelfer in der Vor- und 
Hauptprüfung von Glasmeßgeräten. 

E 3 Teil II - Abschnitt 23  
E 4  Fg. 1  
 
„Eichhelfer. deren Tätigkeit  sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 3, 
Fall-gruppe 1 heraushebt, dass sie 
in der Vor-, Haupt- und Kontroll-
prüfung von Aräometern, Indus-
trie- und Laboratoriumsther-
mometern, medizinischen Spritzen 
oder Meßwerkzeugen für wissen-
schaftliche und technische Unter-
suchungen auszuüben ist.“ 
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IXb Fg. 1 
 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs.2): 
 
Eichhelfer mit einschlägiger Hand-
werker- oder Facharbeiterausbildung 
nach mind. dreijähriger Tätigkeit als 
solche im Arbeiterverhältnis.  

E 2 Entfällt  Teil II - Abschnitt 23  
E 4 Fg. 2  
 
„Eichhelfer mit einschlägiger 
Handwerker- oder Facharbeiter-
ausbildung“ 

IXb Fg. 2 
 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs.2): 
 
Eichhelfer in der Vor- und Hauptprü-
fung von Glasmeß-geräten nach 
mind. dreijähriger Tätigkeit als solche 
im Arbeiter-verhältnis. 

E 2 Entfällt  Teil II - Abschnitt 23  
E 3 Fg. 1 
 
„Eichhelfer in der Vor- und Haupt-
prüfung von Glasmessgeräten“ 

    

X einzige Fg. 
 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Eichhelfer ohne einschlägige Hand-
werker- oder Facharbeiterausbildung 
nach mind. dreijähriger Tätigkeit im 
Arbeiterverhältnis. 

E 2  Entfällt  Teil II - Abschnitt 23  
E 3 Fg. 2 
 
„Eichhelfer ohne einschlägige 
Handwerker- oder Facharbeiter-
ausbildung.“ 
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BAT II N:  
Ang. im Schreib- und im Fern-
schreibdienst 

Anmerkung: Abschnitt N gilt in Nachwirkung 

   

I.  Ang. im Schreibdienst    

VI b einzige Fg. 
Ang. an Schreibsetzmaschinen (z.B. 
Vari-Typer, IBM-Composer), die Ta-
bellen schreiben. 

E 6 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

    

VII Fg. 1 
Stenotypistinnen, die mind. fünf Mi-
nuten lang 180 Silben Stenogramm 
in der Minute aufnehmen und schnell 
fehlerfrei übertragen sowie mind. 
zehn Minuten lang Schriftstücke mit 
mind. 240 Anschlägen in der Minute 
fehler frei abschreiben können. 

E 5 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

VII Fg. 2 
Phonotypistinnen, die mind. zehn 
Minuten lang Phonodiktate mit mind. 
260 Anschlägen in der Minute fehler-
frei übertragen können. 

E 5 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

VII Fg. 3 
Maschinenschreiberinnen, die mind. 
zehn Minuten lang Schriftstücke mit 
mind. 290 Anschlägen in der Minute 
fehlerfrei abschreiben können. 

E 5 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

VII Fg. 4 
Stenotypistinnen, Phonotypistinnen 
und Maschinenschreiberinnen der 
Vg.VIII Fallgruppen 1 bis 3 mit 
schwierigerer Tätigkeit (z.B. Auf-
nehmen, Übertragen von Texten mit 

E 5 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 



 

BAT Anlage 1a Teil II Vorl. Zuordnung gem. Anlage 4 TVÜ Neu Entgeltgruppe Sonstiger Verbleib 
 

Synopse BAT Anlage 1a Teil II - EGO TV-L  Seite 220 von 263                          ver.di  

01.12.2011  

zahlreichen chemischen oder ma-
thematischen Formeln oder wissen-
schaftlichen Fachausdrücken oder 
fremdsprachlichen Einmischungen) 
oder mit ständig überdurchschnittli-
chen Arbeitsergebnissen. 

VII Fg. 5 
Ang. der Vg.VIII Fg.5, die sich durch 
besondere Leistungen und besonde-
re Sorgfalt aus der Vg.VIII Fg.5 her-
ausheben. 

E 5 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

VII Fg. 6 
Ang. an Schreibsetzmaschinen (z.B. 
Vari-Typer, IBM-Composer). 

E 5 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den  Verwaltungsdienst) 
 

    

VIII Fg. 1 
Stenotypistinnen, die mind. fünf Mi-
nuten lang 150 Silben Stenogramm 
in der Minute aufnehmen und schnell 
fehlerfrei übertragen sowie mind. 
zehn Minuten lang Schriftstücke mit 
mind. 210 Anschlägen in der Minute 
fehlerfrei abschreiben können. 

E 3 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

VIII Fg. 2 
Phonotypistinnen, die mind. zehn 
Minuten lang Phonodiktate mit mind. 
240 Anschlägen in der Minute fehler-
frei übertragen können. 

E 3 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

VIII Fg. 3 
Maschinenschreiberinnen, die mind. 
zehn Minuten lang Schriftstücke mit 
mind. 270 Anschlägen in der Minute 
fehlerfrei abschreiben können. 

E 3 Entfällt (Teil I –Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

VIII Fg. 4 
Stenotypistinnen, Phonotypistinnen 

E 3 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
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und Maschinenschreiberinnen mit 
schwierigerer Tätigkeit (z.B. Auf-
nehmen, Übertragen von Texten mit 
zahlreichen chemischen oder ma-
thematischen Formeln oder wissen-
schaftlichen Fachausdrücken oder 
fremdsprachlichen Einmischungen; 
selbständiges Abfassen kurzer 
Schriftstücke nach Ansage. 

 

VIII Fg. 5 
Ang., die Reinschriften verantwortlich 
lesen. 

E 3 Entfällt (Teil I –Allgemeine Merkmale für 
den  Verwaltungsdienst) 
 

    

IXb einzige Fg. 
Ang. im Schreibdienst (Stenotypis-
tinnen, Phonotypistinnen, Maschi-
nenschreiberinnen), soweit nicht an-
derweitig eingruppiert. 

E 2 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

    

II. Angestellte im Fernschreib-
dienst 

   

Vc einzige Fg. 
Ang. im Fernschreibdienst, die die 
Aufsicht über mind. 15 weitere Ang. 
im Fernschreibdienst führen. 

E 8 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

    

VI b Fg. 1 
Ang. im Fernschreibdienst, die die 
Aufsicht über mind. sieben weitere 
Ang. im Fernschreibdienst führen. 

E 6 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

VI b Fg. 2 
Ang. im Fernschreibdienst, die an 
vollautomatischen Fernschreib-

E 6 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
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Speichervermittlungen das Steuer-
pult und den Überlaufplatz bedienen 
sowie Ersatzschaltungen vorneh-
men. 

    

VII Fg. 1 
Ang. im Fernschreibdienst mit be-
sonderen Kenntnissen auf dem Ge-
biet des Fernschreibwesens, die 
mind. fünf Minuten lang mit mind. 
270 Anschlägen in der Minute fehler-
frei schreiben können.  

E 5 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

VII Fg. 2 
Ang. im Fernschreibdienst nach drei-
jähriger Bewahrung als Fernschrei-
ber in der Vg.VIII. 

E 3 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

    

VIII einzige Fg. 
Ang. im Fernschreibdienst, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert. 

E 3 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

    

IXb einzige Fg. 
Ang. im Fernschreibdienst während 
der Einarbeitungszeit. 

E 2 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

    

III. Ang. im Funkfernschreib-
dienst 

   

    

Vc Fg. 1 
Ang. im Funkfernschreibdienst, die 
die Aufsicht über mind. zehn weitere 

E 8 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
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Funkfernschreiber führen. 

Vc Fg. 2 
Ang. im Funkfernschreibdienst der 
Vg.VI b Fg.1, die die Aufsicht über 
mind. fünf weitere Funkfernschreiber 
führen. 

E 8 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

    

VI b Fg. 1 
Ang. im Funkfernschreibdienst, die 
die für den Betrieb erforderlichen 
Fremdsprachenkenntnisse besitzen. 

E 6 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

VI b Fg. 2 
Ang. im Funkfernschreibdienst, die 
die Aufsicht über mind. fünf weitere 
Funkfernschreiber führen. 

E 6 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

    

VII einzige Fg. 
Ang. im Funkfernschreibdienst, so-
weit nicht anderweitig eingruppiert. 

E 5 Entfällt (Teil I – Allgemeine Merkmale für 
den Verwaltungsdienst) 
 

    

BAT II O:  
Schulhausmeister und Hausmei-
ster in Verwaltungsgebäuden 

   

I. Schulhausmeister    

VII Fg. 1 
Schulhausmeister in Schulen mit 
mind. 38 Unterrichtsräumen.  

E 5 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
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dauer von mindestens drei Jahren.“ 
 
oder 
 
E 4 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister“ 

VII Fg. 2 
Schulhausmeister in heilpädagogi-
schen Tagesschulen und in Inter-
natsschulen mit mind. 18 Unterrichts-
räumen. 

E 5 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.“ 
 
oder 
 
E 4 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister“ 

VII Fg. 3 
Hausmeister in Ingenieurschulen 
(Ingenieurakademien) mit mind. 38 
Unterrichtsräumen. 

E 5 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.“ 
 
oder 
 
E 4 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister“ 
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VIII Fg. 1 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 

 
Schulhausmeister in Schulen mit 
mind. 20 Unterrichtsräumen. 

E 3 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.“ 
 
oder 
 
E 4 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister“ 

VIII Fg. 2 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Schulhausmeister in Schulen mit 
mind. 15 Unterrichtsräumen nach 
mind. zehnjähriger Tätigkeit als 
Schulhausmeister im Angestellten-
verhältnis. 

E 3  Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.“ 
 
oder 
 
E 4 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister“ 

VIII Fg. 3 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Schulhausmeister in heilpädagogi-
schen Tagesschulen und 
in Internatsschulen mit mind. sechs 
Unterrichtsräumen. 

E 3 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.“ 
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oder 
 
E 4 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister“ 

VIII Fg. 4 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Hausmeister in Ingenieurschulen 
(Ingenieurakademien) 
mit mind. 20 Unterrichtsräumen. 

E 3 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.“ 
 
oder 
 
E 4 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister“ 

    

 IXb Fg. 1 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 

 
Schulhausmeister in Schulen mit 
mind. 10 Unterrichtsräumen. 

E 2 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.“ 
 
oder 
 
E 4 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister“ 
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IXb Fg. 2 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Schulhausmeister in heilpädagogi-
schen Tagesschulen und in Inter-
natsschulen. 

E 2 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.“ 
 
oder 
 
E 4 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister“ 

IXb Fg. 3 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Hausmeister in Ingenieurschulen 
(Ingenieurakademien). 

E 2 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.“ 
 
oder 
 
E 4 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister“ 

    

X einzige Fg. 
 

Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 

 
Schulhausmeister nach mind. drei-
jähriger Beschäftigung als solche im 

E 2 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
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Arbeiterverhältnis im öffentlichen 
Dienst. 

dauer von mindestens drei Jahren.“ 
 
oder 
 
E 4 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister“ 

    

II. Hausmeister in Verwaltungs-
gebäuden 

   

VII einzige Fg. 
Hausmeister mit einschlägiger 
Handwerker- oder Facharbeiteraus-
bildung in Verwaltungsgebäuden mit 
einer genutzten Bodenfläche von 
mind. 15.000 qm. 

E 5 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg. 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.“ 

    

VIII einzige Fg. 
Hausmeister mit einschlägiger 
Handwerker- oder Facharbeiteraus-
bildung in Verwaltungsgebäuden mit 
einer genutzten Bodenfläche von 
mind. 7.500 qm. 

E 3 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg. 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.“ 

    

IXb einzige Fg. 
 

Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 

 

E 2  Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 5 Fg. 2.3.1 
 
„Hausmeister mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
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Hausmeister mit einschlägiger 
Handwerker- oder Facharbeiteraus-
bildung in Verwaltungsgebäuden. 

einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren.“ 

    

X einzige Fg. 
 

Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs.2): 

 
Hausmeister in Verwaltungsgebäu-
den nach mind. dreijähriger Beschäf-
tigung als solche im Arbeiterverhält-
nis im öffentlichen Dienst. 

E 2 Entfällt Teil III Abschnitt 2.3 
E 4 Fg 2.3.1 
 
„Hausmeister“ 

    

BAT II P:  
Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst und im Fernmeldebetriebs-
dienst 

 TV-L II 5: 
Besch. im fernmeldetechnischen 
Dienst und im Fernmeldebe-
triebsdienst 

 

I.  Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst 

 5.1 Beschäftigte im fernmelde-
technischen Dienst 

 

Vb einzige Fg. 
Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst als Fernmelderevisoren, de-
nen mind. sechs Fernmelderevisoren 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

Kleine E 9 Teil II – Abschnitt 5.1 
Kleine E 9 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte im fernmeldetechni-
schen Dienst als Fernmeldereviso-
ren, denen mind. sechs Fernmel-
derevisoren durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.“ 

 

 Vc Fg. 1 
 

Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst als Fernmelderevisoren mit 
besonders schwierigen Tätigkeiten 
(z.B. Funktionskontrollen einschließ-

E 8 Teil II – Abschnitt 5.1   
E 8 Fg. 1 
 
„Beschäftigte im fernmeldetechni-
schen Dienst als Fernmeldereviso-
ren mit besonders schwierigen 
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lich Eingrenzen und Beseitigen von 
Fehlern in Nebenstellenanlagen ab 
Baustufe III gemäß der Fernmelde-
ordnung der Deutschen Bundespost 
mit mind. 800 Anschlußeinheiten). 

Tätigkeiten.“  

Vc Fg. 2 
Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst als Fernmelderevisoren, die 
sich dadurch aus der Vg. VI b her-
ausheben, daß sie an elektronischen 
Geräten selbständig Funktionsprü-
fungen durchführen und Fehler be-
seitigen, wenn dabei schwierige 
Messungen vorzunehmen sind. 

E 8 Teil II – Abschnitt 5.1  
E 8 Fg. 2 
 
Beschäftigte im fernmeldetechni-
schen Dienst als Fernmeldereviso-
ren, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Entgeltgruppe 6  heraus-
hebt, dass sie an elektronischen 
Geräten selbständig Funktionsprü-
fungen durchführen und Fehler 
beseitigen, wenn dabei schwierige 
Messungen vorzunehmen sind.“ 

 

Vc Fg. 3 
Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst als Fernmelderevisoren, de-
nen mind. ein Fernmelderevisor 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt ist. (Zu ihren Auf-
gaben gehören u. a. die Aufsicht 
über die Entstörungsstelle, das Prü-
fen und Überwachen des techni-
schen Zustandes der Fernmeldean-
lagen gemäß den VDE- und DBP-
Vorschriften sowie das Prüfen der 
Wochenberichte unterstellter Fern-
melderevisoren.) 
 

E 8  Teil II – Abschnitt 5.1 
E 8 Fg. 3 
 
„Beschäftigte im fernmeldetechni-
schen Dienst als Fernmeldereviso-
ren, denen mindestens ein Fern-
melderevisor durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt ist.“ 

 

Vc Fg. 4 
Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst nach sechsjähriger Bewäh-
rung als Fernmelderevisoren in 
Vg. VI b, denen das Überprüfen und 

E 8 Teil II Abschnitt 5.1 
E 7 einzige Fg 
 
„Beschäftigte im fernmeldetechni-
schen Dienst nach sechsjähriger 
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Überwachen des technischen Zu-
standes der Fernmeldeanlagen ge-
mäß den VDE- und DBP-
Vorschriften übertragen ist.  

Tätigkeit als Fernmelderevisoren in 
Entgeltgruppe 6, denen das Über-
prüfen und Überwachen des tech-
nischen Zustandes der Fernmelde-
anlagen gem. den VDE-
Vorschriften übertragen ist.“ 

    

VIb einzige Fg. 
Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst als Fernmelderevisoren mit 
schwierigen Tätigkeiten (z.B. Funkti-
onskontrollen einschließlich Eingren-
zen und Beseitigen von Fehlern in 
Nebenstellenanlagen ab Baustu-
fe II G oder, wenn Anlagen verschie-
dener Fabrikate verwendet sind, ab 
Baustufe II E gemäß der Fernmelde-
ordnung der Deutschen Bundespost, 
in Fernschreibvermittlungs- und -
übertragungseinrichtungen, 
in übertragungstechnischen Anlagen 
wie z.B. Funk-, Richtfunk- und Trä-
gerfrequenzanlagen). 

E 6  Teil II Abschnitt 5.1 
E 6 einzige  Fg. 
 
„Beschäftigte im fernmeldetechni-
schen Dienst als Fernmeldereviso-
ren mit schwierigen Tätigkeiten.“  
 

 

VIb ohne Fallgruppe 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg 1) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Entfällt Teil II Abschnitt 5.1  
E 5 Fg. 2 
 
„Beschäftigt im fernmeldetechni-
schen Dienst mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
anerkannten einschlägigen Ausbil-
dungsberuf, die Anlagen oder Ein-
richtungen der Fernmeldetechnik 
entweder unterhalten  (prüfen, in-
standhalten und instandsetzen) 
oder selbständig bedienen, prüfen 
und instandhalten.“ 
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VIb ohne Fallgruppe 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VII Fg 2) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II Abschnitt 5.1  
E 5 Fg. 1 
 
„Beschäftigte im fernmeldetechni-
schen Dienst als Fernmeldereviso-
ren, soweit nicht anderweitig ein-
gruppiert.“ 

 

    

VII Fg. 1 
Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst mit Lehrabschlußprüfung in 
einem einschlägigen Lehrberuf, die 
Anlagen oder Einrichtungen der 
Fernmeldetechnik unterhalten (prü-
fen, instandhalten und instandset-
zen). 

E 5 Entfällt Teil II Abschnitt 5.1  
E 5 Fg. 2 
 
„Beschäftigt im fernmeldetechni-
schen Dienst mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
anerkannten einschlägigen Ausbil-
dungsberuf, die Anlagen oder Ein-
richtungen der Fernmeldetechnik 
entweder unterhalten  (prüfen, in-
standhalten und instandsetzen) 
oder selbständig bedienen, prüfen 
und instandhalten.“ 

VII Fg.  2 
Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst als Fernmelderevisoren, so-
weit nicht anderweitig eingruppiert. 

E 5 Teil II Abschnitt 5.1  
E 5 Fg. 1 
 
„Beschäftigte im fernmeldetechni-
schen Dienst als Fernmeldereviso-
ren, soweit nicht anderweitig ein-
gruppiert.“ 

 

VII ohne Fallgruppe 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus VG VIII Fg 1) 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Entfällt  Teil II Abschnitt 5.1  
E 5 Fg. 2 
 
„Beschäftigt im fernmeldetechni-
schen Dienst mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
anerkannten einschlägigen Ausbil-
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dungsberuf, die Anlagen oder Ein-
richtungen der Fernmeldetechnik 
entweder unterhalten  (prüfen, in-
standhalten und instandsetzen) 
oder selbständig bedienen, prüfen 
und instandhalten.“ 

    

VIII Fg. 1 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 

 
Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst mit Lehrabschlußprüfung in 
einem einschlägigen Lehrberuf, die 
Anlagen oder Einrichtungen der 
Fernmeldetechnik selbständig be-
dienen, prüfen und instandhalten. 

E 3 Entfällt  Teil II Abschnitt 5.1  
E 5 Fg. 2 
 
„Beschäftigt im fernmeldetechni-
schen Dienst mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem 
anerkannten einschlägigen Ausbil-
dungsberuf, die Anlagen oder Ein-
richtungen der Fernmeldetechnik 
entweder unterhalten  (prüfen, in-
standhalten und instandsetzen) 
oder selbständig bedienen, prüfen 
und instandhalten.“ 

VIII Fg. 2 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 
 
Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst, die sich aus der Vg. IXb 
dadurch herausheben, daß sie 
schwierigere Tätigkeiten bei der Be-
dienung und Instandhaltung von An-
lagen oder Einrichtungen der Fern-
meldetechnik ausüben und Störun-
gen nach allgemeinen Anweisungen 
beseitigen.  

E 3 Teil II Abschnitt 5.1  
E 3 einzige Fg. – keine Stufe 6 - 
 
„Beschäftigte im fernmeldetechni-
schen Dienst, deren Tätigkeit sich 
aus der Entgeltgruppe 2 dadurch 
heraushebt, dass sie schwierigere 
Tätigkeiten bei der Bedienung und 
Instandhaltung von Anlagen oder 
Einrichtungen der Fernmeldetech-
nik ausüben und Störungen nach 
allgemeinen Anweisungen beseiti-
gen.“ 
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 IXb einzige Fg. 
Ferner, wenn sie als Ang. beschäftigt 
sind (§ 1 Abs. 2): 

 
Ang. im fernmeldetechnischen 
Dienst, die Anlagen oder Einrichtun-
gen der Fernmeldetechnik bedienen 
und einfache Instandhaltungsarbei-
ten ausführen. 

E 2 Teil II Abschnitt 5.1 
E 2 einzige Fg. 
 
“Beschäftigte im fernmeldetechni-
schen Dienst, die Anlagen oder 
Einrichtungen der Fernmeldetech-
nik bedienen und einfache In-
standhaltungsarbeiten ausführen.“ 

 

    

II  Ang. im Fernmeldebetriebs-
dienst 

 5.2 Beschäftigte im Fernmelde-
betriebsdienst 

 

Vc einzige Fg. 
Ang. in Fernmeldebetriebsstellen, die 
die Aufsicht über mind. 18 weitere 
Ang. im Fernmeldebetriebsdienst 
führen. 

E 8 Teil II Abschnitt 5.2  
E 8 einzige  Fg. 
 
„Beschäftigte in Fernmeldebe-
triebsstellen, die die Aufsicht über 
mindestens 18 weitere Beschäftig-
te im Fernmeldebetriebsdienst füh-
ren.“ 

 

    

VI b Fg. 1 
Ang. in Fernmeldebetriebsstellen, die 
die Aufsicht über neun weitere Ang. 
im Fernmeldebetriebsdienst führen. 

E 6 Teil II Abschnitt 5.2  
E 6 Fg. 1 
 
„Beschäftigte in Fernmeldebe-
triebsstellen, die die Aufsicht über 
neun weitere Beschäftigte im 
Fernmeldebetriebsdienst führen.“ 

 

VI b Fg. 2 
Fernsprecher, die überwiegend 
fremsprachigen Fernsprechverkehr 
abwickeln, nach sechsmonatiger 
Ausübung dieser Tätigkeit. 

E 6 Teil II Abschnitt 5.2  
E 6 Fg. 2 
 
„Fernsprecher, die überwiegend 
fremsprachlichen Fernsprechver-
kehr abwickeln.“ 
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VII Fg. 1 
Fernsprecher an Auskunftsplätzen. 

 
(Auskunftsplätze sind Arbeitsplätze, 
die von der Verwaltung durch aus-
drückliche Anordnung eingerichtet 
worden sind 
a) zur Vermittlung von Gesprächen, 

die von der annehmenden Ver-
mittlungskraft nicht routinemäßig 
vermittelt werden können oder 

b) zur Erteilung von Auskünften.)  

E 5 Teil II Abschnitt 5.2  
E 5 Fg. 1  
 
„Fernsprecher an Auskunftsplät-
zen.“ 
 

 

VII Fg. 2 
Fernsprecher. die in nicht unerhebli-
chem Umfang fremdsprachlichen 
Fernsprechverkehr abwickeln. (Der 
Umfang der fremdsprachlichen Ver-
mittlungstätigkeit ist nicht mehr uner-
heblich, wenn er etwa ein Viertel der 
gesamten Tätigkeit ausmacht.) 

E 5 Teil II Abschnitt 5.2  
E 5 Fg. 2 
 
„Fernsprecher. die in nicht uner-
heblichem Umfang fremdsprachli-
chen Fernsprechverkehr abwi-
ckeln.“ 

 

VII Fg. 3 
Ang. in Fernmeldebetriebsstellen, die 
die Aufsicht über fünf weitere Ang. 
im Fernmeldebetriebsdienst führen. 

E 5 Teil II Abschnitt 5.2  
E 5 Fg. 3  
 
„Beschäfitgte in Fernmeldebe-
triebsstellen, die die Aufsicht über 
fünf weitere Beschäftigte im Fern-
meldebetriebsdienst führen.“ 

 

VII Fg. 4 
Fernsprecher nach dreijähriger Be-
währung als Fernsprecher in Vg. VIII. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II Abschnitt 5.2  
E 4 einzige  Fg. 
 
„Fernsprecher, soweit nicht ander-
weitig eingruppiert.“ 
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VIII einzige Fg. 
Fernsprecher, soweit nicht anderwei-
tig eingruppiert. 

E 3  Teil II Abschnitt 5.2  
E 4 einzige  Fg. 
 
„Fernsprecher, soweit nicht ander-
weitig eingruppiert.“ 

 

    

IXb einzige Fg. 
Fernsprecher während der Einarbei-
tungszeit. 

E 2 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“) Teil II Abschnitt 5.2  
E 4 einzige  Fg. 
 
„Fernsprecher, soweit nicht ander-
weitig eingruppiert.“ 

    

BAT II Q  
Meister, Grubenkontolleure, tech. 
Ang. m. bes. Aufgaben 

 TV-L II 15: 
Meister, technische Beschäftigte 
mit besonderen Aufgaben, Gru-
benkontrolleure 

 

IVb Fg. 1 
Techn.  Ang. mit besonders verant-
wortungsvoller Tätigkeit 
 
a) als Schichtführer in großen ther-

mischen Kraftwerken, großen 
Heizkraftwerken oder großen 
Müllverbrennungsanlagen, die 
außerhalb der regulären Tagesar-
beitszeit für den gesamten Betrieb 
allein verantwortlich sind 

 
b) in großen E-Lastverteileranla-gen, 

die in der Schicht für die Netzbe-
triebsführung allein verantwortlich 
sind, 

 
c) als Leiter von großen und viel-

Große E 9 Teil II Abschnitt 15.1  
Große E 9 Fg. 1 
 
„Technische  Beschäftigte  mit be-
sonders verantwortungsvoller Tä-
tigkeit 
 
a) als Schichtführer in großen 

thermischen Kraftwerken, gro-
ßen Heizkraftwerken oder gro-
ßen Müllverbrennungsanlagen, 
die außerhalb der regulären Ta-
gesarbeitszeit für den gesamten 
Betrieb allein verantwortlich sind 
 

b) in großen E-Lastverteileranla-
gen, die in der Schicht für die 
Netzbetriebsführung allein ver-

 



 

BAT Anlage 1a Teil II Vorl. Zuordnung gem. Anlage 4 TVÜ Neu Entgeltgruppe Sonstiger Verbleib 
 

Synopse BAT Anlage 1a Teil II - EGO TV-L  Seite 237 von 263                          ver.di  

01.12.2011  

schichtig strukturierten Instand-
setzungsbereichen 

 
sowie sonstige techn.  Ang. mit ver-
gleichbarer Tätigkeit, die wegen der 
Schwierigkeit der Aufgaben und der 
Größe der Verantwortung ebenso zu 
bewerten ist wie die Tätigkeiten nach 
Buchstaben a) bis c).  

antwortlich sind, 
 

c) als Leiter von großen und viel-
schichtig strukturierten Instand-
setzungsbereichen 

 
sowie sonstige technische Be-
schäftigte mit vergleichbarer Tätig-
keit, die wegen der Schwierigkeit 
der Aufgaben und der Größe der 
Verantwortung ebenso zu bewer-
ten ist wie die Tätigkeiten nach 
Buchstaben a) bis c). 
 
Entgeltgruppenzulage gem. Anlage 
F 

IVb Fg. 2 
Techn.  Ang. im Bereich des Bundes-
ministers der Verteidigung im Techni-
schen Betriebsdienst, denen mindes-
tens drei Meister durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt 
sind, wenn kein  Ang.r mit techni-
scher Ausbildung nach Abschnitt 2 
der Vorbemerkungen zu allen Vg.n 
eingesetzt ist, in Luftverteidigungsan-
lagen als Leiter der Koordination 
oder als Schichtführer, in der Flug-
zeuginstandsetzung, als Leiter von 
Instandsetzungsbereichen, denen 
mindestens fünf Meister durch aus-
drückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind, als Leiter der Kraftstoffge-
räteinstandsetzung, als Leiter der In-
standsetzung von Chassis elektroni-
scher Bauteile oder von Avionikgerä-
ten mit Hilfe rechnergesteuerter 

Entfällt  Entfällt Bund-Merkmal 
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Prüfgeräte, als Leiter der Triebwerks-
abnahme an stationären Prüfständen 
oder als Leiter anderer besonders 
wichtiger Arbeitsbereiche, die nach 
ihrer Größe und Bedeutung sowie 
nach dem Umfang der Verantwor-
tung des  Ang.n den vorstehend ge-
nannten entsprechen, in der Instand-
setzung von Schiffen, die als Leiter 
von Instandsetzungsgruppen Meß-, 
Prüf-, Justier- und Abgleicharbeiten 
an komplexen Ortungs- oder Naviga-
tionsanlagen; sofern diese über ein 
automatisiertes Datenaufbereitungs-
system zusammengeschaltet sind, 
selbstverantwortlich vorzunehmen 
haben oder als Leiter anderer be-
sonders wichtiger Arbeitsbereiche, 
die nach ihrer Größe und Bedeutung 
sowie noch dem Umfang der Ver-
antwortung des  Ang.n den vorste-
hend genannten entsprechen.  

    

Vb Fg. 1 
Handwerksmeister, Industriemeister 
und Meister mit erfolgreich abge-
schlossener aufgabenspezifischer 
Sonderausbildung, die sich durch 
den Umfang und die Bedeutung ih-
res Aufgabengebietes und große 
Selbständigkeit wesentlich aus der 
Vg. Vc Fg. 1 herausheben.  

Kleine E 9  Teil II Abschnitt 15.2  
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter und Meister mit erfolgreich ab-
geschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, deren 
Tätigkeit sich durch den Umfang 
und die Bedeutung des Aufgaben-
gebietes und große Selbständigkeit 
wesentlich aus der Fallgruppe 3 
heraushebt.“ 
Entgeltgruppenzulage gem. Anlage 
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F 

Vb Fg. 2 
Handwerksmeister, Industriemeister 
und Meister mit erfolgreich abge-
schlossener aufgabenspezifischer 
Sonderausbildung, die sich durch 
den Umfang und die Bedeutung ih-
res Aufgabengebietes und große 
Selbständigkeit wesentlich aus der 
Vg. Vc Fg. 2 herausheben. 

Kleine E 9 Teil II Abschnitt 15.2 
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter und Meister mit erfolgreich ab-
geschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, deren 
Tätigkeit sich durch den Umfang 
und die Bedeutung des Aufgaben-
gebietes und große Selbständigkeit 
wesentlich aus der Fallgruppe 4 
heraushebt.“ 
 
Entgeltgruppenzulage gem. Anlage 
F 

 

Vb Fg. 3 
Handwerksmeister, Industriemeister 
und Meister mit erfolgreich abge-
schlossener aufgabenspezifischer 
Sonderausbildung, sofern sie große 
Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstät-
ten, Abteilungen oder Betriebe) zu 
beaufsichtigen haben, in denen 
Handwerker oder Facharbeiter be-
schäftigt sind, nach vierjähriger Be-
währung in Vg. Vc Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II Abschnitt 15.2  
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter und Meister mit erfolgreich ab-
geschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, sofern sie 
große Arbeitsstätten (Bereiche, 
Werkstätten, Abteilungen oder Be-
triebe) zu beaufsichtigen haben, in 
denen Handwerker oder Fachar-
beiter beschäftigt sind.“ 

 

Vb Fg. 4 
Handwerksmeister, Industriemeister 
und Meister mit erfolgreich abge-
schlossener aufgabenspezifischer 
Sonderausbildung, die sich aus der 
Vg. VIb Fg. 1 dadurch herausheben, 
daß sie an einer besonders wichti-
gen Arbeitsstätte mit einem höheren 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II Abschnitt 15.2  
Kleine E 9 Fg. 4 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter und Meister mit erfolgreich ab-
geschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, deren 
Tätigkeit sich dadurch aus der Ent-
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Maß von Verantwortlichkeit beschäf-
tigt sind, nach vierjähriger Bewäh-
rung in Vg. Vc Fg. 2. 

geltgruppe 7 heraushebt, dass sie 
an einer besonders wichtigen Ar-
beitsstätte mit einem höheren Maß 
an Verantwortlichkeit beschäftigt 
sind.“ 

Vb Fg. 5 
Meister mit langjähriger Bewährung 
in der Vg. VI b Fg. 3 oder einer ent-
sprechenden Tätigkeit außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Tarifvertra-
ges, die sich durch den Umfang und 
die Bedeutung ihres Aufgabengebie-
tes und große Selbständigkeit we-
sentlich aus der Vg. Vc Fg. 4 her-
ausheben. 

Kleine  E 9 Teil II Abschnitt 15.5 
Kleine E 9 Fg ? 
 
Entgeltgruppenzulage gem. Anlage 
F 

Unklar ! 

Vb Fg. 6 
Meister mit langjähriger Bewährung 
in der Vg. VI b Fg. 3 oder einer ent-
sprechenden Tätigkeit außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Tarifvertra-
ges, sofern sie große Arbeitsstätten 
(Bereiche, Werkstätten, Abteilungen 
oder Betriebe) zu beaufsichtigen 
haben, in denen Handwerker oder 
Facharbeiter beschäftigt sind, nach 
sechsjähriger Bewährung in Vg. Vc 
Fg. 4. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II Abschnitt 15.5  
Kleine E 9 einzige Fg. 
 
„Meister mit langjähriger Tätigkeit 
in der Entgeltgruppe 7 oder einer 
entsprechenden Tätigkeit außer-
halb des Geltungsbereichs diese 
Tarifvertrags, sofern sie große Ar-
beitsstätten (Bereiche, Werkstät-
ten, Abteilungen oder Betriebe) zu 
beaufsichtigen haben, in denen 
Handwerker oder Facharbeiter 
beschäftigt sind.“ 

 

Vb Fg. 7 
Maschinenmeister, denen mind.  
zwei Maschinenmeister der Vg. VIb 
Fg. 5 oder einer höheren Vg. durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

Kleine E 9  Teil II Abschnitt 15.3  
Kleine E 9 Fg. 1 
 
„Maschinenmeister, denen mindes-
tens zwei Maschinenmeister der 
Entgeltgruppe 7 oder einer höhe-
ren Entgeltgruppe  durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt 
sind.“ 
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Entgeltgruppenzulage gem. Anlage 
F 

Vb Fg. 8 
Maschinenmeister, die sich durch 
den Umfang und die Bedeutung ih-
res Aufgabengebietes und große 
Selbständigkeit wesentlich aus der 
Vg. Vc Fg. 6 herausheben. 

Kleine E 9 Teil II Abschnitt 15.3  
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Maschinenmeister, deren Tätigkeit 
sich durch den Umfang und die 
Bedeutung des Aufgabengebietes 
und große Selbständigkeit wesent-
lich aus der Fallgruppe 3 heraus-
hebt. 
 
Entgeltgruppenzulage gem. Anlage 
F 

 

Vb Fg. 9 
Maschinenmeister an großen und 
wichtigen Maschinenanlagen nach 
sechsjähriger Bewährung in Vg. Vc 
Fg. 6. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II Abschnitt 15.3  
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Maschinenmeister an großen und 
wichtigen Maschinenanlagen.“ 

 

Vb Fg. 10 
Gärtnermeister, denen mehrere 
Gärtnermeister oder Meister, davon 
mindestens einer mit Tätigkeiten 
mindestens der Vg. Vc Fg. 8, 9 und 
11, durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind oder die re-
gelmäßig vergleichbare Arbeitskräfte 
von Unternehmern einzusetzen und 
zu beaufsichtigen haben. 

Kleine E 9  Teil II Abschnitt 15.4 
Kleine E 9 Fg. 1 
 
„Gärtnermeister, denen mehrere 
Gärtnermeister oder Meister, da-
von mindestens einer mit Tätigkei-
ten mindestens der Entgeltgruppe 
8 oder der Entgeltgruppe 9, Fall-
gruppe 4 oder 5, durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt 
sind oder die regelmäßig ver-
gleichbare Arbeitskräfte von Unter-
nehmern einzusetzen und zu be-
aufsichtigen haben.“ 
 
Entgeltgruppenzulage gem. Anlage 
F 
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Vb Fg. 11 
Gärtnermeister, die in einem beson-
ders bedeutenden Arbeitsbereich mit 
einem höheren Maß von Verantwort-
lichkeit beschäftigt sind und sich 
durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes sowie 
durch große Selbständigkeit wesent-
lich aus der Vg. Vc Fg. 8 heraushe-
ben. 

Kleine E 9 Teil II Abschnitt 15.4  
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Gärtnermeister, die in einem be-
sonders bedeutenden Arbeitsbe-
reich mit einem höheren Maß von 
Verantwortlichkeit beschäftigt sind 
und deren Tätigkeit sich durch den 
Umfang und die Bedeutung des 
Aufgabengebietes sowie durch 
große Selbständigkeit wesentlich 
aus der Fallgruppe 4 heraushebt.“ 
 
Entgeltgruppenzulage gem. Anlage 
F 

 

Vb Fg. 12 
Gärtnermeister, die in einem beson-
ders bedeutenden Arbeitsbereich mit 
einem höheren Maß von Verantwort-
lichkeit beschäftigt sind und sich 
durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes sowie 
durch große Selbständigkeit wesent-
lich aus der Vg. Vc Fg. 9 heraushe-
ben. 

Kleine E 9 Teil II Abschnitt 15.4  
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Gärtnermeister, die in einem be-
sonders bedeutenden Arbeitsbe-
reich mit einem höheren Maß von 
Verantwortlichkeit beschäftigt sind 
und deren Tätigkeit sich durch den 
Umfang und die Bedeutung des 
Aufgabengebietes sowie durch 
große Selbständigkeit wesentlich 
aus der Fallgruppe 5  heraushebt.“ 
 
Entgeltgruppenzulage gem. Anlage 
F 

 

Vb Fg. 13 
Gärtnermeister, sofern sie besonders 
schwierige Arbeitsbereiche zu beauf-
sichtigen haben, in denen Gärtner-
gehilfen oder Arbeiter mit gärtneri-
schem oder landwirtschaftlichem 
Facharbeiterbrief beschäftigt werden, 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II Abschnitt 15.4  
Kleine E 9 Fg. 4 
 
„Gärtnermeister, sofern sie beson-
ders schwierige Arbeitsbereiche zu 
beaufsichtigen haben, in denen 
Gärtnergehilfen oder Beschäftigte 
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nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. Vc, Fg. 8.  

mit gärtnerischem oder landwirt-
schaftlichem Facharbeiterbrief be-
schäftigt werden.“ 

Vb Fg. 14 
Gärtnermeister, die sich dadurch aus 
der Vg. VI b Fg. 7 herausheben, daß 
sie in einem besonders bedeutenden 
Arbeitsbereich mit einem höheren 
Maß an Verantwortlichkeit beschäf-
tigt sind, 
nach vierjähriger Bewährung in 
Vg. Vc Fg. 9. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II Abschnitt 15.4  
Kleine E 9 Fg. 5 
 
„Gärtnermeister, deren Tätigkeit 
sich aus der Entgeltgruppe 7 her-
aushebt, dass sie in einem beson-
ders bedeutenden Arbeitsbereich 
mit einem höheren Maß von Ver-
antwortlichkeit beschäftigt sind.“ 

 

Vb Fg. 15 
Meister mit langjähriger Bewährung 
in der Vg. VI b Fg. 9 oder einer ent-
sprechenden Tätigkeit außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Tarifvertra-
ges, sofern sie besonders schwierige 
Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen 
haben, in denen Gärtnergehilfen o-
der Arbeiter mit gärtnerischem oder 
landwirtschaftlichem Facharbeiter-
brief beschäftigt sind, 
nach sechsjähriger Bewährung in 
Vg. Vc Fg. 11. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8)  Teil II Abschnitt 15.4 
Kleine E 9 Fg 6 
 
„Meister mit langjähriger Tätigkeit 
in der Entgeltgruppe 7 oder einer 
entsprechenden Tätigkeit außer-
halb des Geltungsbereichs dieses 
Tarifvertrags, sofern sie besonders 
schwierige Arbeitsbereiche zu be-
aufsichtigen haben, in denen Gärt-
nergehilfen oder Beschäftigte mit 
gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief beschäf-
tigt sind. 

 

Vb Fg. 16 
Grubenkontrolleure nach dreijähriger 
Tätigkeit in Vg. Vc Fg. 13. 

E 8 Teil II Abschnitt 15.1  
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Grubenkontrolleure.“ 

 

    

Vc Fg. 1 
Handwerksmeister, Industriemeister 
und Meister mit erfolgreich abge-
schlossener aufgabenspezifischer 

E 8 Teil II Abschnitt 15.2  
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
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Sonderausbildung, sofern sie große 
Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstät-
ten, Abteilungen oder Betriebe) zu 
beaufsichtigen haben, in denen 
Handwerker oder Facharbeiter be-
schäftigt sind. 

ter und Meister mit erfolgreich ab-
geschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, sofern sie 
große Arbeitsstätten (Bereiche, 
Werkstätten, Abteilungen oder Be-
triebe) zu beaufsichtigen haben, in 
denen Handwerker oder Fachar-
beiter beschäftigt sind.“ 

Vc Fg. 2 
Handwerksmeister, Industriemeister 
und Meister mit erfolgreich abge-
schlossener aufgabenspezifischer 
Sonderausbildung, die sich aus der 
Vg. VIb Fg. 1 dadurch herausheben, 
daß sie an einer besonders wichti-
gen Arbeitsstätte mit einem höheren 
Maß an Verantwortlichkeit beschäf-
tigt sind. 

E 8 Teil II Abschnitt 15.2  
Kleine E 9 Fg. 4 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter und Meister mit erfolgreich ab-
geschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, deren 
Tätigkeit sich dadurch aus der Ent-
geltgruppe 7 heraushebt, dass sie 
an einer besonders wichtigen Ar-
beitsstätte mit einem höheren Maß 
an Verantwortlichkeit beschäftigt 
sind.“ 

 

Vc Fg. 3 
Handwerksmeister, Industriemeister 
und Meister mit erfolgreich abge-
schlossener aufgabenspezifischer 
Sonderausbildung, nach vierjähriger 
Bewährung in Vg. VI b Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II Abschnitt 15.2  
E 7 einzige Fg. 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter und Meister mit erfolgreich ab-
geschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung.“ 

 

Vc Fg. 4 
Meister mit langjähriger Bewährung 
in der Vg. VIb Fg. 3 oder einer ent-
sprechenden Tätigkeit außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Tarifvertra-
ges, sofern sie große Arbeitsstätten 
(Bereiche, Werkstätten, Abteilungen 
oder Betriebe) zu beaufsichtigen 
haben, in denen Handwerker oder 

E 8 Teil II Abschnitt 15.5 
E 8 Fg ? 
 
 

Unklar! 
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Facharbeiter beschäftigt sind. 

Vc Fg. 5 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als 
Meister in Vg. VII Fg. 2 oder einer 
entsprechenden Tätigkeit außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Tarif-
vertrages. die die Aufsicht über eine 
größere Gruppe von Handwerkern, 
Facharbeitern oder sonstigen hand-
werklich tätigen Arbeitern führen, 
nach sechsjähriger Bewährung in 
Vg. VI b Fg. 3. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II Abschnitt 15.5 
E 7 einzige Fg. 
 
„Meister mit mehrjähriger Tätigkeit 
als Meister in Entgeltgruppe 6 oder 
einer entsprechenden Tätigkeit 
außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Tarifvertrags, die die Auf-
sicht über eine größere Gruppe 
von Handwerkern, Facharbeitern 
oder sonstigen handwerklich täti-
gen Beschäftigten führen.“ 

 

Vc Fg. 6 
Maschinenmeister an großen und 
wichtigen Maschinenanlagen. 

E 8 Teil II Abschnitt 15 .3 
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Maschinenmeister an großen und 
wichtigen Maschinenanlagen.“ 

 

Vc Fg. 7 
Maschinenmeister nach sechsjähri-
ger Bewährung in Vg. VIb Fg. 5. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II Abschnitt 15.3 
E 7 einzige Fg. 
 
„Maschinenmeister, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert.“ 

 

Vc Fg. 8 
Gärtnermeister, sofern sie besonders 
schwierige Arbeitsbereiche zu beauf-
sichtigen haben, in denen Gärtner-
gehilfen oder Arbeiter mit gärtneri-
schem oder landwirtschaftlichem 
Facharbeiterbrief beschäftigt werden. 

E 8 Teil II Abschnitt 15.4  
Kleine E 9 Fg. 4 
 
„Gärtnermeister, sofern sie beson-
ders schwierige Arbeitsbereiche zu 
beaufsichtigen haben, in denen 
Gärtnergehilfen oder Beschäftigte 
mit gärtnerischem oder landwirt-
schaftlichem Facharbeiterbrief be-
schäftigt werden.“ 

 

Vc Fg. 9 
Gärtnermeister, die sich dadurch aus 

E 8 Teil II Abschnitt 15.4  
Kleine E 9 Fg. 5 
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der Vg. VI b Fg. 7 herausheben, daß 
sie in einem besonders bedeutenden 
Arbeitsbereich mit einem höheren 
Maß von Verantwortlichkeit beschäf-
tigt sind. 

 
„Gärtnermeister, deren Tätigkeit  
sich aus der Entgeltgruppe 7 her-
aushebt, dass sie in einem beson-
ders bedeutenden Arbeitsbereich 
mit einem höheren Maß von Ver-
antwortlichkeit beschäftigt sind.“ 

Vc Fg. 10 
Gärtnermeister nach vierjähriger 
Bewährung in Vg. VI b Fg. 7. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II Abschnitt 15.4 
E 7 Fg. 1 
 
„Gärtnermeister“ 

 

Vc Fg. 11 
Meister mit langjähriger Bewährung 
in der Vg. VI b Fg. 9 oder einer ent-
sprechenden Tätigkeit außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Tarifvertra-
ges. sofern sie besonders schwierige 
Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen 
haben, in denen Gärtnergehilfen o-
der Arbeiter mit gärtnerischem oder 
landwirtschaftlichem Facharbeiter-
brief beschäftigt sind. 

E 8 Teil II Abschnitt 15.4 
E 8 Fg. ? 
 
 

Unklar!! 

Vc Fg. 12 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als 
Meister in der Vg. VII Fg. 5 oder ei-
ner entsprechenden Tätigkeit außer-
halb des Geltungsbereichs dieses 
Tarifvertrages, die die Aufsicht über 
eine größere Gruppe von Gärtnerge-
hilfen oder Arbeitern mit gärtneri-
schem oder landwirtschaftlichem 
Facharbeiterbrief führen, nach 
sechsjähriger Bewährung in Vg. VI b 
Fg. 9. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II Abschnitt 15.4 
E 7 Fg. 2 
 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit 
als Meister in der Entgeltgruppe 6 
oder einer entsprechenden Tätig-
keit außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Tarifvertrags, die die 
Aufsicht über eine größere Gruppe 
von Gärtnergehilfen oder Beschäf-
tigten mit gärtnerischem oder 
landwirtschaftlichem Facharbeiter-
brief führen.“ 
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Vc Fg. 13 
Grubenkontrolleure. 

E 8 Teil II Abschnitt 15.1 
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Grubenkontrolleure.“ 

 

    

VI b Fg. 1 
Handwerksmeister, Industriemeister 
und Meister mit erfolgreich abge-
schlossener aufgabenspezifischer 
Sonderausbildung. 

E 6 Teil II Abschnitt 15.2 
E 7 einzige Fg. 
 
„Handwerksmeister, Industriemeis-
ter und Meister mit erfolgreich ab-
geschlossener aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung.“ 

 

VI b Fg. 3 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als 
Meister in Vg. VII Fg. 2 oder einer 
entsprechenden Tätigkeit außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Tarif-
vertrages, die die Aufsicht über eine 
größere Gruppe von Handwerkern, 
Facharbeitern oder sonstigen hand-
werklich tätigen Arbeitern führen. 

E 6 Teil II Abschnitt 15.5 
E 7 einzige Fg. 
 
„Meister mit mehrjähriger Tätigkeit 
als Meister in Entgeltgruppe 6 oder 
einer entsprechenden Tätigkeit 
außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Tarifvertrags, die die Auf-
sicht über eine größere Gruppe 
von Handwerkern, Facharbeitern 
oder sonstigen handwerklich täti-
gen Beschäftigten führen.“ 

 

VI b Fg. 4 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als 
Handwerker oder Facharbeiter, die 
die Aufsicht über eine Gruppe von 
Handwerkern, Facharbeitern oder 
sonstigen handwerklich tätigen Ar-
beitern führen, 
nach sechsjähriger Bewährung in 
Vg. VII Fg. 2. 

E 6 Teil II Abschnitt 15.5 
E 6 einzige Fg. 
 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit 
als Handwerker oder Facharbeiter, 
die die Aufsicht über eine Gruppe 
von Handwerkern, Facharbeitern 
oder sonstigen handwerklich täti-
gen Beschäftigen führen.“ 

 

VI b Fg. 5 
Maschinenmeister, soweit nicht an-

E 6 Teil II Abschnitt 15.3 
E 7 einzige Fg. 
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derweitig eingruppiert.  
„Maschinenmeister, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert.“ 

VI b Fg. 6 
Maschinenmeister an kleinen und 
einfachen Maschinenanlagen nach 
sechsjähriger Bewährung in Vg. VII 
Fg. 3. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II Abschnitt 15.3 
E 6 einzige Fg. 
 
„Maschinenmeister an kleinen und 
einfachen Maschinenanlagen.“ 

 

VI b Fg. 7 
Gärtnermeister 

E 6 Teil II Abschnitt 15.4 
E 7 Fg. 1 
 
„Gärtnermeister“ 

 

VI b Fg. 9 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als 
Meister in der Vg. VII Fg. 5 oder ei-
ner entsprechenden Tätigkeit außer-
halb des Geltungsbereichs dieses 
Tarifvertrages, die die Aufsicht über 
eine größere Gruppe von Gärtnerge-
hilfen oder Arbeitern mit gärtneri-
schem oder landwirtschaftlichem 
Facharbeiterbrief führen. 

E 6 Teil II Abschnitt 15.4 
E 7 Fg. 2 
 
„Meister mit mehrjähriger Tätigkeit 
als Meister in der Entgeltgruppe 6 
oder einer entsprechenden Tätig-
keit außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Tarifvertrags, die die 
Aufsicht über eine größere Gruppe 
von Gärtnergehilfen oder Beschäf-
tigten mit gärtnerischem oder 
landwirtschaftlichem Facharbeiter-
brief führen.“ 

 

VI b Fg. 10 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als 
Gärtnergehilfen, die die Aufsicht über 
eine Gruppe von Gärtnergehilfen 
oder Arbeitern mit gärtnerischem 
oder landwirtschaftlichem Facharbei-
terbrief führen, nach sechsjähriger 
Bewährung in Vg. VII Fg. 5. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II Abschnitt 15.4 
 E 6 einzige FG.  
 
„Meister mit mehrjähriger Tätigkeit 
als Gärtnergehilfe, die  die Aufsicht 
über eine größere Gruppe von 
Gärtnergehilfen oder Beschäftigten 
mit gärtnerischem oder landwirt-
schaftlichem Facharbeiterbrief füh-
ren.“ 
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VII Fg. 2 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als 
Handwerker oder Facharbeiter, die 
die Aufsicht über eine Gruppe von 
Handwerkern, Facharbeitern oder 
sonstigen handwerklich tätigen Ar-
beitern führen. 

E 5 Teil II Abschnitt 15.5 
E 6 einzige Fg. 
 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit 
als Handwerker oder Facharbeiter, 
die die Aufsicht über eine Gruppe 
von Handwerkern, Facharbeitern 
oder sonstigen handwerklich täti-
gen Beschäftigten führen.“ 

 

VII Fg. 3 
Maschinenmeister an kleinen und 
einfachen Maschinenanlagen. 

E 5 Teil II Abschnitt 15.3  
E 6 einzige Fg. 
 
„Maschinenmeister an kleinen und 
einfachen Maschinenanlagen.“ 

 

VII Fg. 5 
Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als 
Gärtnergehilfen, die die Aufsicht über 
eine Gruppe von Gärtnergehilfen 
oder Arbeitern mit gärtnerischem 
oder landwirtschaftlichem Facharbei-
terbrief führen. 

E 5 Teil II Abschnitt 15.4 
E 6 einzige Fg. 
 
„Meister mit mehrjähriger Tätigkeit 
als Gärtnergehilfe, die die Aufsicht 
über eine Gruppe von Gärtnerge-
hilfen oder Beschäftigten mit gärt-
nerischem oder landwirtschaftli-
chem Facharbeiterbrief führen.“ 

 

    

BAT II R:  
Schwimmmeister,  Schwim-
meistergehilfen 

 TV-L II 3: 
Beschäftigte in Bäderbetrieben 

 

Vb Fg. 1 
Geprüfte Schwimmeister als Be-
triebsleiter, denen die Aufsicht über 
mindestens 18 Arbeitnehmer, davon 
mind.  fünf Schwimmeistergehilfen 
mit Abschlußprüfung bzw. Ang. in 

Kleine E 9 Teil II Abschnitt 3 
Kleine E 9 Fg. 1 
 
„Geprüfte Meister für Bäderbetrie-
be als Betriebsleiter, denen die 
Aufsicht über mindestens 18 Be-
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der Tätigkeit von Schwimmeisterge-
hilfen, durch ausdrückliche Anord-
nung ständig übertragen ist.  

schäftigte, davon mindestens fünf 
Fachangestellte für Bäderbetriebe 
bzw. Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Fachangestellten für Bäderbe-
triebe, durch ausdrückliche Anord-
nung ständig übertragen ist.“ 
 
+ Entgeltgruppenzulage gem. An-
lage F 

Vb Fg. 2 
Geprüfte Schwimmeister als Be-
triebsleiter, denen die Aufsicht über 
mindestens zehn Arbeitnehmer, da-
von mindestens drei Schwimmeis-
tergehilfen mit Abschlußprüfung bzw. 
Ang. in der Tätigkeit von 
Schwimmeistergehilfen, durch aus-
drückliche Anordnung ständig über-
tragen ist, nach vierjähriger Bewäh-
rung in Vg. Vc Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II Abschnitt 3  
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Geprüfte Meister für Bäderbetrie-
be als Betriebsleiter, denen die 
Aufsicht über mindestens zehn 
Beschäftigte, davon mindestens  
drei Fachangestellte  für Bäderbe-
triebe bzw. Beschätigte  in der Tä-
tigkeit von  Fachangestellten für 
Bäderbetriebe durch ausdrückliche 
Anordnung ständig übertragen ist.“ 

 

Vb Fg. 3 
Geprüfte Schwimmeister, die durch 
ausdrückliche Anordnung als ständi-
ge Vertreter der in Fg. 1 eingruppier-
ten Betriebsleiter bestellt sind, nach 
vierjähriger Bewährung in Vg. Vc 
Fg. 2. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II Abschnitt 3  
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Geprüfte  Meister für Bäderbetrie-
be, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreter der in 
Fallgruppe 1 eingruppierten Be-
triebsleiter bestellt sind.“ 

 

    

Vc Fg. 1 
Geprüfte Schwimmeister als Be-
triebsleiter, denen die Aufsicht über 
mindestens zehn Arbeitnehmer, da-
von mindestens drei Schwimmeis-

E 8 Teil II Abschnitt 3  
Kleine E 9 Fg. 2 
 
„Geprüfte  Meister für Bäderbetrie-
be als Betriebsleiter, denen die 
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tergehilfen mit Abschlußprüfung bzw. 
Ang. in der Tätigkeit von 
Schwimmeistergehilfen, durch aus-
drückliche Anordnung ständig über-
tragen ist.  

Aufsicht über mindestens zehn 
Beschäftigte, davon mindestens  
drei Fachangestellte  für Bäderbe-
triebe bzw. Beschätigte  in der Tä-
tigkeit von Fachangestellten für 
Bäderbetriebe, durch ausdrückliche 
Anordnung ständig übertragen ist.“ 

Vc Fg. 2 
Geprüfte Schwimmeister, die durch 
ausdrückliche Anordnung als ständi-
ge Vertreter der in Vg. Vb Fg. 1 ein-
gruppierten Betriebsleiter bestellt 
sind. 

E 8 Teil II Abschnitt 3  
Kleine E 9 Fg. 3 
 
„Geprüfte  Meister für Bäderbetrie-
be, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreter der in 
Fallgruppe 1 eingruppierten Be-
triebsleiter bestellt sind.“ 

 

Vc Fg. 3 
Geprüfte Schwimmeister mit ent-
sprechender Tätigkeit nach vierjähri-
ger Bewährung in Vg. VIb Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II Abschnitt 3  
E 8 einzige Fg.   
 
„Geprüfte  Meister für Bäderbetrie-
be  mit entsprechender Tätigkeit.“ 

 

    

VI b Fg. 1 
Geprüfte Schwimmeister mit ent-
sprechender Tätigkeit. 

E 6 Teil II Abschnitt 3  
E 8 einzige Fg.   
 
„Geprüfte  Meister für Bäderbetrie-
be  mit entsprechender Tätigkeit.“ 

 

VI b Fg. 2 
Schwimmeistergehilfen mit Ab-
schlußprüfung, denen als Schichtfüh-
rer die Aufsicht über mindestens vier 
Arbeitnehmer oder über mindestens 
zwei Schwimmmeistergehilfen mit 
Abschlußprüfung bzw. Ang. in der 
Tätigkeit von Schwimmeistergehilfen 
durch ausdrückliche Anordnung 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II Abschnitt 3  
E 6 einzige Fg.   
 
„Fachangestellten für Bäderbetrie-
be, denen als Schichtführer die 
Aufsicht über mindestens vier Be-
schäftigte oder über mindestens 
zwei Fachangestellte für Bäderbe-
triebe bzw. Beschäftigte in der Tä-
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ständig übertragen ist, nach vierjäh-
riger Bewährung in der Vg. VII Fg. 1. 

tigkeit von Fachangestellten für 
Bäderbetriebe durch ausdrückliche 
Anordnung ständig übertragen ist.“ 

    

VII Fg. 1 
Schwimmeistergehilfen mit Ab-
schlußprüfung, denen als Schichtfüh-
rer die Aufsicht über mindestens vier 
Arbeitnehmer oder über mind.  zwei 
Schwimmmeistergehilfen mit Ab-
schlußprüfung bzw. Ang. in der Tä-
tigkeit von Schwimmeistergehilfen 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig übertragen ist. 

E 5 Teil II Abschnitt 3  
E 6 einzige Fg.   
 
„Fachangestellten für Bäderbetrie-
be, denen als Schichtführer die 
Aufsicht über mindestens vier Be-
schäftigte oder über mindestens 
zwei Fachangestellte für Bäderbe-
triebe bzw. Beschäftigte in der Tä-
tigkeit von Fachangestellten für 
Bäderbetriebe durch ausdrückliche 
Anordnung ständig übertragen ist.“ 

 

VII Fg.  2 
Schwimmeistergehilfen mit Ab-
schlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit nach zweijähriger Bewäh-
rung in Vg. VIII dieses Abschnitts. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II Abschnitt 3  
E 5 einzige Fg.   
 
„Fachangestellten für Bäderbetrie-
be und entsprechender Tätigkeit“ 

 

    

VIII einzige Fg. 
Schwimmeistergehilfen mit Ab-
schlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit. 

E 3 Teil II Abschnitt 3  
E 5 einzige Fg.   
 
„Fachangestellten für Bäderbetrie-
be und entsprechender Tätigkeit“ 

 

    

 IXb einzige Fg. 
Ang. in der Tätigkeit von 
Schwimmeistergehilfen mit Ab-
schlußprüfung. 

E 2 Teil II Abschnitt 3  
E 2 einzige Fg.   
 
„Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Fachangestellten für Bäderbetrie-
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be.“ 

    

BAT II S:  
Rettungsassistenten und Ret-
tungssanitäter 

 TV-L II 18: 
Beschäftigte im Rettungsdienst 

 

 IVb einzige Fg.  
Rettungsassistenten, die durch aus-
drückliche Anordnung als Leiter einer 
Rettungsleitstelle bestellt und denen 
mind. 16 in der Rettungsleitstelle 
tätige Ang. durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind, 
nach sechsjähriger Bewährung in 
Vg. Vb Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 9) Teil II Abschnitt 18 
Große E 9 Fg. 1    
 
„Rettungsassistenten, die durch 
ausdrückliche Anordnung als Leiter 
einer Rettungsleitstelle bestellt und 
denen mind. 16 in der Rettungsleit-
stelle tätige Beschäftigte durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.“ 

 

    

Vb Fg. 1 
Rettungsassistenten, die durch aus-
drückliche Anordnung als Leiter einer 
Rettungsleitstelle bestellt und denen 
mind. 16 in der Rettungsleitstelle 
tätige Ang. durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 

Große E 9 Teil II Abschnitt 18 
Große E 9 Fg. 1 
 
„Rettungsassistenten, die durch 
ausdrückliche Anordnung als Leiter 
einer Rettungsleitstelle bestellt und 
denen mind. 16 in der Rettungsleit-
stelle tätige Beschäftigte durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.“ 

 

Vb Fg. 2 
Rettungsassistenten. die durch aus-
drückliche Anordnung als Leiter einer 
Rettungsleitstelle bestellt und denen 
mind. zehn in der Rettungsleitstelle 
tätige Ang. durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind, 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II Abschnitt 18 
Kleine E 9 Fg. 1 
 
„Rettungsassistenten, die durch 
ausdrückliche Anordnung als Leiter 
einer Rettungsleitstelle bestellt und 
denen mind. 10 in der Rettungsleit-
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nach sechsjähriger Bewährung in 
Vg. Vc Fg. 1. 

stelle tätige Beschäftigte durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.“ 

    

Vc Fg. 1 
Rettungsassistenten, die durch aus-
drückliche Anordnung als Leiter einer 
Rettungsleitstelle bestellt sind. 

E 8 Teil II Abschnitt 18 
E 8 einzige Fg.   
 
„Rettungsassistenten, die durch 
ausdrückliche Anordnung als Leiter 
einer Rettungsleitstelle bestellt 
sind.“ 

 

Vc Fg. 2 
Rettungsassistenten, die in Ret-
tungsleitstellen tätig sind, nach 
sechsjähriger Bewährung in Vg. VI b 
Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II Abschnitt 18 
E 7 Fg. 2 
 
„Rettungsassistenten, die in Ret-
tungsleitstellen tätig sind.“ 

 

Vc Fg. 3 
Rettungsassistenten, die durch aus-
drückliche Anordnung als Leiter einer 
Rettungswache bestellt und denen 
mind. 16 in der Rettungswache tätige 
Ang. durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind, nach sechs-
jähriger Bewährung in Vg. VI b Fg. 2. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II Abschnitt 18 
E 7 Fg. 1 
 
„Rettungsassistenten, die durch 
ausdrückliche Anordnung als Leiter 
einer Rettungswache bestellt und 
denen mindestens 16 in der Ret-
tungswache tätige Beschäftigte 
durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.“ 

 

    

VI b Fg. 1 
Rettungsassistenten, die in Ret-
tungsleitstellen tätig sind.  

E 6 Teil II Abschnitt 18 
E 7 Fg. 2 
 
„Rettungsassistenten, die in Ret-
tungsleitstellen tätig sind.“ 

 

VI b Fg. 2 
Rettungsassistenten, die durch aus-

E 6 Teil II Abschnitt 18 
E 6  Fg. 1 
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drückliche Anordnung als Leiter einer 
Rettungswache bestellt sind. 

 
„Rettungsassistenten, die durch 
ausdrückliche Anordnung als Leiter 
einer Rettungswache bestellt sind.“ 
 
+ Entgeltgruppenzulage gem. An-
lage F 

VI b Fg. 3 
Rettungsassistenten mit entspre-
chender Tätigkeit nach sechsjähriger 
Bewährung in Vg. VII Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II Abschnitt 18 
E 6 Fg. 2    
 
„Rettungsassistenten mit entspre-
chender Tätigkeit.“ 

 

    

VII Fg. 1 
Rettungsassistenten mit entspre-
chender Tätigkeit. 

E 5 Teil II Abschnitt 18- 
E 6 Fg. 2 
 
„Rettungsassistenten mit entspre-
chender Tätigkeit.“ 

 

VII Fg.  2 
Rettungssanitäter mit entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, nach 
dreijähriger Bewährung in Vg. VIII. 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II Abschnitt 18 
E 4 einzige Fg.    
 
„Rettungssanitäter mit entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben.“ 

 

    

VIII einzige Fg. 
Rettungssanitäter mit entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Ang., 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

E 3 Teil II Abschnitt 18 
E 4 einzige Fg.    
 
„Rettungssanitäter mit entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleich-
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wertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben.“ 

    

BAT II T  
Ang. in Justizverwaltungsdienst 

 TV-L II 12: 
Beschäftigte im Justizdienst 

 

I. Ang. bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften 

 12.1 Besch. bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften 

 

Vb Fg. 1 
Ang. als Geschäftsstellenverwalter 
bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Vg. VI b Fg. 1 her-
aushebt, daß sie schwierig ist, nach 
dreijähriger Bewährung in Vg. Vc 
Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II Abschnitt 12.1 
Kleine E 9 Fg. 1 
 
„Geschäftsstellenverwalter bei Ge-
richten oder Staatsanwaltschaften, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus 
der Entgeltgruppe 6 Fg. 1 heraus-
hebt, dass sie schwierig ist“ 

 

Vb Fg. 2 
Ang. in Serviceeinheiten bei Gerich-
ten oder Staatsanwaltschaften, de-
ren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Vg. VI b Fg. 1 a heraushebt, dass sie 
schwierig ist, nach dreijähriger Be-
währung in Vg. Vc Fg. 1a. 

Entfällt (Grundmerkmal E 8) Teil II Abschnitt 12.1 
Kleine E 9 Fg. 2  
 
„Beschätigte in Serviceeinheiten 
bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 6, 
Fallgruppe 2  heraushebt, dass sie 
schwierig ist.“ 

 

    

Vc Fg. 1 
Ang. als Geschäftsstellenverwalter 
bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Vg. VI b Fg. 1 her-
aushebt, daß sie schwierig ist. 

E 8 Teil II Abschnitt 12.1 
Kleine E 9 Fg. 1 
 
„Geschäftsstellenverwalter bei Ge-
richten oder Staatsanwaltschaften, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus 
der Entgeltgruppe 6 Fg. 1 heraus-
hebt, dass sie schwierig ist“ 
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Vc Fg. 1a 
Ang. in Serviceeinheiten bei Gerich-
ten oder Staatsanwaltschaften, deren 
Tätigkeit sich dadurch aus der 
Vg. VI b Fg. 1a heraushebt, dass sie 
schwierig ist. 

E 8 Teil II Abschnitt 12.1 
Kleine E 9 Fg. 2  
 
„Beschätigte in Serviceeinheiten 
bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 6, 
Fallgruppe 2  heraushebt, dass sie 
schwierig ist.“ 

 

Vc Fg. 2 
Ang. als Geschäftsstellenverwalter 
bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Vg. VI b Fg. 1 her-
aushebt, daß sie mind. zu einem 
Drittel schwierig ist. 

E 8 Teil II Abschnitt 12.1  
E 8 Fg. 1 
 
„Geschäftsstellenverwalter bei Ge-
richten oder Staatsanwaltschaften, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus 
der Entgeltgruppe 6, Fallgruppe 1 
heraushebt, dass sie mindestens 
zu einem Drittel schwierig ist.“ 

 

Vc Fg. 2a 
Ang. in Serviceeinheiten bei Gerich-
ten oder Staatsanwaltschaften, deren 
Tätigkeit sich dadurch aus der 
Vg. VI b Fg. 1 a heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Drittel schwie-
rig ist.  

E 8 Teil II Abschnitt 12.1  
E 8 Fg.  2 
 
Beschäftigte in Serviceeinheiten 
bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus Entgeltgruppe 6, Fall-
gruppe 2  heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Drittel 
schwierig ist. 

 

    

VI b Fg. 1 
Ang. als Geschäftsstellenverwalter 
bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Vg. VII Fg. 1 her-
aushebt, daß sie mindestens zu ei-

E 6 Teil II Abschnitt 12.1  
E 6 Fg.  1 
 
„Geschäftsstellenverwalter bei Ge-
richten oder Staatsanwaltschaften, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus 
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nem Fünftel schwierig ist. (Das Tä-
tigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn 
die schwierigen Tätigkeiten zusam-
men mit der selbständigen Fertigung 
von Inhaltsprotokollen in Strafsachen 
mindestens 35 vom Hundert der Ge-
samttätigkeit ausmachen. 

der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 
heraushebt, dass sie mindestens 
zu einem Fünftel schwierig ist.“ 
 
+ Entgeltgruppenzulage gem. An-
lage F 

VI b Fg. 1a 
Ang. in Serviceeinheiten bei Gerich-
ten oder Staatsanwaltschaften, de-
ren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Vg. VII Fg. 1 a heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Fünftel schwie-
rig ist. (Das Tätigkeitsmerkmal ist 
auch erfüllt, wenn die schwierigen 
Tätigkeiten zusammen mit der selb-
ständigen Fertigung von Inhaltspro-
tokollen in Strafsachen mindestens 
35 vom Hundert der Gesamttätigkeit 
ausmachen.) 

E 6 Teil II Abschnitt 12.1  
E 6 Fg.  2 
 
Beschäftigte in Serviceeinheiten 
bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Fallgruppe 4 her-
aushebt, dass sie mindestens zu 
einem Fünftel schwierig ist.“ 
 
+ Entgeltgruppenzulage gem. An-
lage F 

 

VI b Fg. 1b 
Ang. in Serviceeinheiten bei Gerich-
ten oder Staatsanwaltschaften nach 
dreijähriger Bewährung in Vg. VII 
Fg. 1 a 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II Abschnitt 12.1  
E 6 Fg. 4 
 
Beschäftigte in Serviceeinheiten 
bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften.“ 

 

VI b Fg. 2 
Protokollführer bei Gerichten, die in 
Strafsachen Inhaltsprotokolle selb-
ständig fertigen. (Dieses Tätigkeits-
merkmal gilt auch für Protokollführer, 
die in Verfahren bei den Wehrdienst-
gerichten in gleicher Weise wie die 
Protokollführer in Strafsachen In-
haltsprotokolle selbständig fertigen.) 

E 6 Teil II Abschnitt 12.1  
E 6 Fg.  3 
 
„Protokollführer bei Gerichten, die 
in Strafsachen Inhaltsprotokolle 
selbständig fertigen.“ 
 
+ Entgeltgruppenzulage gem. An-
lage F 
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VI b ohne Fallgruppe 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus Vg VII Fg. 1) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II Abschnitt 12.1  
E 5 Fg.  1 
 
„Geschäftsstellenverwalter bei Ge-
richten oder Staatsanwaltschaften.“ 
 

 

VI b ohne Fallgruppe 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus Vg VII Fg. 2) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II Abschnitt 12.1  
E 5 Fg.  2 
 
„Protokollführer bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften.“ 
 

 

VI b ohne Fallgruppe 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus Vg VII Fg. 3) 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II Abschnitt 12.1  
E 5 Fg.  3 
 
„Beschäftigte, denen die Eintra-
gungen in das Grundbuch oder die 
Register mit Unterschriftsleistung 
obliegen.“ 

 

    

VII Fg. 1 
Ang. als Geschäftsstellenverwalter 
bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften. 

E 5 Teil II Abschnitt 12.1  
E 5 Fg. 1  
 
„Geschäftsstellenverwalter bei Ge-
richten oder Staatsanwaltschaften.“ 

 

VII Fg. 1a 
Ang. in Serviceeinheiten bei Gerich-
ten oder Staatsanwaltschaften. 

E 5 Teil II Abschnitt 12.1  
E 6 Fg. 4 
 
Beschäftigte in Serviceeinheiten 
bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften.“ 

 

VII Fg. 2 
Protokollführer bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften. 

E 5 Teil II Abschnitt 12.1  
E 5 Fg.  2 
 
„Protokollführer bei Gerichten oder 
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Staatsanwaltschaften.“ 

VII Fg. 3 
Ang., denen die Eintragungen in das 
Grundbuch oder die Register mit 
Unterschriftsleistung obliegen. 

E 5 Teil II Abschnitt 12.1  
E 5 Fg. 3 
 
„Beschäftigte, denen die Eintra-
gungen in das Grundbuch oder die 
Register mit Unterschriftsleistung 
obliegen.“ 

 

VII ohne Fallgruppe 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus Vg VIII) 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II Abschnitt 12.1  
E 4 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte, denen die Eintra-
gungen in das Grundbuch oder die 
Register ohne Unterschriftsleistung 
obliegen.“ 

 

    

VIII einzige Fg. 
Ang., denen die Eintragungen in das 
Grundbuch oder die Register ohne 
Unterschriftsleistung obliegen. 

E 3 Teil II Abschnitt 12.1  
E 4 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte, denen die Eintra-
gungen in das Grundbuch oder die 
Register ohne Unterschriftsleistung 
obliegen.“ 

 

    

IXb einzige Fg. 
Justizhelfer nach mindestens dreijäh-
riger Beschäftigung als solche im 
Arbeiterverhältnis. 

Entfällt (Grundmerkmal E 2) Teil II Abschnitt 12.1  
E 3 einzige Fg.  
 
„Justizhelfer“  
 

 

    

II. Ang. im allgemeinen Justiz-
vollzugsdienst 

 12.2 Besch. im allgemeinen Jus-
tizvollzugsdienst 
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Vc einzige Fg. 
Ang. im geschlossenen Vollzugs-
dienst, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Vg. VII heraushebt, daß sie 
besondere Erfahrung und Zuverläs-
sigkeit erfordert nach sechsjähriger 
Bewährung in Vg. VI b Fg. 1. 

Entfällt (Grundmerkmal E 6) Teil II Abschnitt 12.2  
E 7 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte im geschlossenen 
Vollzugsdienst deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 6 
Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie 
besondere Erfahrung und Zuver-
lässigkeit erfordert.“ 
 
 

 

    

VI b Fg. 1 
Ang. im geschlossenen Vollzugs-
dienst nach mind. dreijähriger Tätig-
keit in der Vg. VII, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der Vg. VII heraus-
hebt, daß sie besondere Erfahrung 
und Zuverlässigkeit erfordert. (Be-
sondere Erfahrung und Zuverlässig-
keit liegen vor, wenn die fachliche 
Aufsicht auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden kann.) 

E 6 Teil II Abschnitt 12.2  
E 7 einzige Fg.  
 
„Beschäftigte im geschlossenen 
Vollzugsdienst deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 6 
Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie 
besondere Erfahrung und Zuver-
lässigkeit erfordert.“ 
 
 

 

VI b Fg. 2 
Ang. im offenen Vollzugsdienst nach 
mindestens dreijähriger Tätigkeit in 
der Vg. VII, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Vg. VII heraushebt, 
daß sie besondere Erfahrung und 
Zuverlässigkeit erfordert. (Besondere 
Erfahrung und Zuverlässigkeit liegen 
vor, wenn die fachliche Aufsicht auf 
ein Mindestmaß beschränkt werden 
kann.) 

E 6 Teil II Abschnitt 12.2 
E 6 Fg. 1 
 
„Beschäftigte im offenen Vollzugs-
dienst, deren Tätigkeit sich 
dadurch aus der Fallgruppe 2 her-
aushebt, dass sie besondere Er-
fahrung und Zuverlässigkeit erfor-
dert.“ 
 
Entgeltgruppenzulage gem. Anlage 
F 

 



 

BAT Anlage 1a Teil II Vorl. Zuordnung gem. Anlage 4 TVÜ Neu Entgeltgruppe Sonstiger Verbleib 
 

Synopse BAT Anlage 1a Teil II - EGO TV-L  Seite 262 von 263                          ver.di  

01.12.2011  

VI b Fg. 3 
Ang. im offenen oder geschlossenen 
Vollzugsdienst mit selbständiger Tä-
tigkeit nach sechsjähriger Bewäh-
rung in Vg. VII. 

Entfällt (Grundmerkmal E 5) Teil II Abschnitt 12.2 
E 6 Fg. 2 
 
„Beschäftigte im offenen oder ge-
schlossenen Vollzugsdienst mit 
selbständiger Tätigkeit.“ 

 

    

VII einzige Fg. 
 

Ang. im offenen oder geschlossenen 
Vollzugsdienst mit selbständiger Tä-
tigkeit. 

E 5 Teil II Abschnitt 12.2  
E 6 Fg. 2 
 
„Beschäftigte im offenen oder ge-
schlossenen Vollzugsdienst mit 
selbständiger Tätigkeit.“ 

 

VII ohne Fallgruppe 
(allgemeiner Bewährungsaufstieg 
aus Vg VIII) 

Entfällt (Grundmerkmal E 3) Teil II Abschnitt 12.2 
E 4 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte im offenen oder ge-
schlossenen Vollzugsdienst, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert.“ 

 

    

VIII einzige Fg. 
Ang. im offenen oder geschlossenen 
Vollzugsdienst, soweit nicht ander-
weitig eingruppiert. 

E 3 Teil II Abschnitt 12.2 
E 4 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte im offenen oder ge-
schlossenen Vollzugsdienst, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert.“ 

 

    

 IXb einzige Fg. 
Ang. im offenen oder geschlossenen 
Vollzugsdienst während einer Einar-
beitungszeit von höchstens sechs 
Monaten. 

E 2 Entfällt („Einarbeitungsmerkmal“) Teil II Abschnitt 12.2  
E 4 einzige Fg. 
 
„Beschäftigte  im offenen oder ge-
schlossenen Vollzugsdienst, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert.“ 
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